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3.2.2 Gutschriften für Aufwendungen

Ein Geschäftspartner (im Beispiel Firma Saube-
rei) sendet einen Gutschriftbeleg an das Kirchen-
amt. Dieser ist wie folgt zu kontieren und zusammen 
mit dem Gutschriftbeleg an die Finanzbuchhaltung 
weiterzuleiten:
	- Vermerk Gutschrift
	- ursprüngliche Kostenstelle
	- ursprünglicher Kostenträger 
	- ursprüngliches Aufwandskonto, aber diesmal 

im Haben
	- Für den Fall, dass gleichzeitig eine Rechnung 

an die Finanzbuchhaltung weitergeleitet wird, 
ist unter dem Stempel zu vermerken: „Zur  
Verrechnung mit Buchungsanordnung vom 
(Datum) über (Betrag)“.

Folgendes Beispiel über die Erstattung des Auf-
wands für die gemietete Bettwäsche verdeutlicht das 
Vorgehen:

Abbildung 12: Beispiel Gutschrift kreditorisch

Abbildung 13: Anordnung einer kreditorischen Gutschrift

Ein anderes Beispiel für die Gutschrift von Auf-
wendungen ist die Jahresabrechnung eines Energie-
versorgers, bei der sich durch die (zu hohen) Ab-
schlagszahlungen eine Rückzahlung ergibt. Diese 
Rückzahlung stellt keinen Ertrag dar. Stattdessen 
sind die Aufwendungen aus den Abschlagszah-
lungen zu mindern. Es ist eine Gutschrift zu buchen.

3.3 Stornierungen

3.3.1 Gründe für Stornierungen

Stornierungen können unterschiedliche Ursachen 
haben:
	- bei der Belegkontierung wurden falsche Bu-

chungsobjekte angegeben:
	- falsche GKZ
	- falsches Haushaltsjahr / falsches Buchungs-

datum
	- falsche Kostenstelle
	- falscher / fehlender Kostenträger
	- falsches Sachkonto
	- falscher Debitor / Kreditor
	- falscher Mehrwertsteuersatz
	- …

	- es wurde etwas anderes gebucht, als angeord-
net worden ist (Fehler der Finanzbuchhaltung).

Der Ursprungsbeleg ist zu stornieren und die kor-
rekte Buchung ist unter dem ursprünglichen Bu-
chungsdatum neu zu erfassen. Ein Ausgleich ist ggf. 
aufzuheben und neu zu setzen.

3.3.2 Anstoß einer Stornierung 
durch die anordnungsbefugte Stelle

Die anordnungsbefugte Stelle geht bei einer Stor-
nierung wie folgt vor:
	- Anordnung für die Stornierung erstellen mit  

folgendem Inhalt:
	- 	Bezug zum Ursprungsbeleg herstellen (z.B. 



Kirchl. Amtsbl. Hannover Nr. 4/2019

174

Kopie oder Belegnummer der Anordnung 
(nicht der Zahlung))

	- Darstellung, was genau falsch war
	- Buchungsstempel korrekt neu ausfüllen..
Das nachfolgende Beispiel bezieht sich auf die 

Eingangsrechnung von Max Mustermann e.K. in 
Kapitel 2.1, bei der eine falsche Kostenstelle für die 
Buchung angegeben worden war.

Wenn in der Fachabteilung festgestellt wird, dass 
der Betrag auf einer falschen Kostenstelle gebucht 
worden ist (im Beispiel auf die falsche Kostenstel-
le 1234-13100), dann ist eine Stornierung der Bu-
chung zusammen mit einer neuen Anordnung zu 
veranlassen. Die zu stornierende Buchung ist hin-
reichend konkret anzugeben, so dass sie eindeutig 
identifiziert werden kann. Im Regelfall ermöglicht 
dies die von newsystem vergebene Belegnummer. 

Die Buchungsanordnung für die Stornierung 
könnte beispielsweise so aussehen:

Abbildung 14: Beispiel für die Anordnung einer Stornierung

Da es sich um eine Stornierung handelt, ist der 
entsprechende Haken zu setzen.

Die Buchungsanordnung für die neue Buchung 
sieht wie folgt aus:

Abbildung 15: Beispiel für die Anordnung einer Stornierung

Es empfiehlt sich, die Stornoanordnung und die 
neue Anordnung verbunden in die Finanzbuchhal-
tung zu geben, damit beide Sachverhalte nicht von-
einander getrennt werden.

3.3.3 Bearbeitung von Stornierungen 
durch die Finanzbuchhaltung

Je nachdem, welcher Fehler vorlag (z.B. falsche 
GKZ) bzw. ob die Zahlung bereits erfolgt ist, nimmt 
die Finanzbuchhaltung folgende Buchungen vor:
	- Ausgleich aufheben zwischen der Rechnung 

und der Zahlung,
	- Stornierung des alten Beleges (vgl. Ausfüh-

rungen unter Punkt 3.1),
	- neue Buchung des Beleges entsprechend der 

neuen Buchungsanordnung und
	- Ausgleich mit der zugehörigen Zahlung setzen.

3.4 Umbuchungen

Umbuchungen zur Korrektur von Buchungsfehlern 
sind immer wieder in der Praxis anzutreffen. In Ein-
zelfällen (wenn z.B. eine Vielzahl von Buchungen 
immer wieder auf eine falsche Kostenstelle gelaufen 
ist) können Fehler auch durch eine Umbuchung be-
richtigt werden. 

Dieses Vorgehen ist nur innerhalb der gleichen 
GKZ für folgende Rahmenbedingungen zulässig:
	- Umbuchung zwischen zwei Sachkonten,
	- Umbuchung zwischen zwei Kostenstellen, 
	- Umbuchung zwischen zwei Kostenträgern.  
Solche Umbuchungen dürfen nur in Ausnahme-

fällen erfolgen. Einer Stornobuchung mit anschlie-
ßender korrekter Buchung ist immer der Vorzug zu 
geben.

Umbuchungen haben keinen systemtechnischen 
Bezug zu der ursprünglichen Buchung. Darum pas-
siert es in der Praxis häufig, dass ein anderer Buch-
halter (oder auch derselbe zu einem viel späteren 
Zeitpunkt) Storni oder weitere Umbuchungen auf 
bereits korrigierte Buchungen vornimmt. 

Umbuchungen führen häufig zu späterem Mehr-
aufwand und Fehlern. Praxiserfahrungen haben ge-
zeigt, dass die einzelnen Geschäftsvorfälle schnell 
nicht mehr nachvollzogen werden können. Darum 
muss immer genau abgewogen werden, ob nicht eine 
Stornierung die bessere Alternative ist.

Zur Unterscheidung von Umbuchungen und Ver-
rechnungen siehe Kapitel 5.
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4. Kostenerstattungen und 
Eigenbeteiligungen

Es kommt häufig vor, dass Mitarbeitende etwas 
verauslagen und die entstandenen Aufwendungen 
anschließend erstattet bekommen. Ebenso ist oft 
eine Eigenbeteiligung insbesondere bei Fortbil-
dungen oder Reisen zu leisten.

Der Aufwand für einen Sachverhalt (z.B. eine Fort-
bildungsmaßnahme) ist auf dem entsprechenden 
Sachkonto zu buchen (z.B. Aufwendungen für Fort-
bildung, Verpflegung, Dienstleistungen Dritter). 

Die Eigenbeteiligungen bzw. private Anteile müs-
sen auf einem Ertragskonto (z.B. Ertrag aus Fort-
bildungsveranstaltungen, Erstattung von Fortbil-
dungskosten) gebucht werden. Eine Buchung als 
Aufwandsminderung kommt nicht in Frage.

Erträge und Aufwendungen dürfen nicht mitei-
nander verrechnet werden (Saldierungsverbot).

Im Gegensatz zu einer Gutschrift fallen sowohl die 
Inhalte der Beträge auseinander (z.B. ist der Auf-
wand ggf. getrennt nach Dienstleistung und Raum-
kosten zu buchen, der Ertrag als eine Summe), als 
auch die Zahlungspartner (Lieferant der Fortbil-
dungsleistung, Teilnehmer der Fortbildung).

Wenn für das Beispiel Fortbildung eine Haus-
haltsüberwachung im Rechnungswesen sicherzu-
stellen ist, kann dies über eine entsprechende Ko-
stenstelle oder einen Kostenträger erfolgen. Für die 
Überwachung sind Ertrags- oder Aufwandskonten 
nicht geeignet. 

Das nachfolgende Beispiel verdeutlicht den Un-
terschied bei der Buchung von Reisekosten für eine 
Fortbildung nach dem Bruttoprinzip (ohne Verrech-
nung) bzw. dem Nettoprinzip (mit Saldierung).

Zwei Pastoren nehmen an einem Studienkurs im 
Theologischen Studienseminar Pullach teil. 

Folgende Kosten entstehen jeweils für die Pa-
storen:

Fahrtkosten: 		  104,40 Euro
Unterrichtsgelder:	 110,00 Euro
Von beiden Personen ist jeweils ein Eigenan-

teil gemäß Reisekostenbestimmungen (RKB) von 
165,00 Euro zu entrichten.

Pastor A hat bereits die Unterrichtsgelder von 
110,00 Euro vor Ort in Pullach privat verauslagt 
und in seiner Abrechnung gegenüber dem Landes-
kirchenamt berücksichtigt. Pastor B hat keine Un-
terrichtsgelder vor Ort bezahlt. Diese Kosten sind 
dem Landeskirchenamt vom Theologischen Studi-
enseminar direkt in Rechnung gestellt worden (hier 
mit „separat berechnet“ gekennzeichnet).

Pastor A bekommt entsprechend seiner Abrech-
nung 49,40 Euro ausgezahlt. Pastor B muss dem 
Landeskirchenamt einen Betrag von 60,60 Euro 
erstatten. 

 

Abbildung 16: Beispiel zur Reisekostenabrechnung – Unterschiede zwischen  
Saldierung und Buchung nach dem Bruttoprinzip

Anhand dieses Beispiels kann man sehr gut er-
kennen, dass eine Buchung nach dem Nettoprinzip 
(Saldierung) die Informationen über die angefal-
lenen Aufwendungen und Erträge auf unzulässige 
Weise verkürzt. Je nachdem, wie hoch die Fahrtko-
sten sind und ob Unterrichtsgelder bereits vor Ort 
gezahlt worden sind oder nicht, entsteht im Lan-
deskirchenamt nur ein Aufwand (Pastor A) bzw. ein 
Ertrag (Pastor B). Sollten die Abrechnungen nach 
dem Nettoprinzip gebucht werden, würde eher zu-
fällig aus der Konstellation der einzelnen Beträge 
„per Saldo“ ein Aufwand oder ein Ertrag gebucht 
werden. Weil dies nicht hinzunehmen ist, ist eine 
Saldierung verboten.

Die Buchung nach dem Bruttoprinzip ermöglicht 
eine korrekte Darstellung aller angefallenen Auf-
wendungen und Erträge. Wie man sehen kann, sind 
die gebuchten Beträge unabhängig davon, ob Unter-
richtsgelder vor Ort gezahlt worden sind oder nicht. 
Der gebuchte Reisekostenaufwand richtet sich im 
Beispiel allein nach den tatsächlich angefallenen 
Fahrtkosten. Die Erträge richten sich nach der Dau-
er der Fortbildung und nach dem Anteil der Unter-
richtsgelder, die an das Seminar zu zahlen sind. 

Nachfolgend ist die Abrechnung des Pastors A auf 
einem Beleg dargestellt. Anschließend wird die kor-
rekte Kontierung nach dem Bruttoprinzip gezeigt. 
Es ist wichtig, dass auf den Anordnungen die Ver-
rechnung mit der jeweils anderen Anordnung ver-
merkt wird, damit der korrekte Betrag ausgezahlt 
wird. Dies kann – wie im Beispiel zu sehen – durch 
einen Text unterhalb der Kontierung kenntlich ge-
macht werden.
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Abbildung 17: Beispiel für einen Beleg zur Erstattung von Aufwendungen 

Hinweis auf der Anordnung:
Der Betrag ist mit der Anordnung des Eigenanteils 
i.H.v. 165,00 Euro zu verrechnen.

Abbildung 18: Beispiel für die Buchungsanordnung einer Kostenerstattung nach 
dem Bruttoprinzip

Hinweis auf der Anordnung:
Der Betrag ist mit der Anordnung über die Reise-
kosten und Unterrichtsgelder i.H.v. 214,40 Euro zu 
verrechnen.

Abbildung 19: Beispiel für die Buchungsanordnung einer Kostenerstattung nach 
dem Bruttoprinzip

Die Anordnung über die Forderung und die An-
ordnung über die Verbindlichkeit müssen zusam-
men der Finanzbuchhaltung übermittelt werden, da-
mit die Aufrechnung der beiden Buchungen erfolgt 
und der Betrag zeitnah gezahlt werden kann.

5. Aufrechnung / ILV / Verrechnung

intern

Aufrechnung Ausgleich offener Posten 5.1

Umbuchung

Korrektur falscher  
Buchungen 

3.4

oder Sachkonten- 
buchungen

---

ILV
Leistungsbeziehung  
zwischen verschiedenen 
Kostenstellen einer GKZ

5.2

übergrei-
fend

Verrechnung

Leistungsbeziehung  
zwischen unterschied-
lichen GKZ einer Kassen-
gemeinschaft

5.3

5.1 Aufrechnung

Aufrechnungen müssen in folgenden Fällen 
durchgeführt werden:
	- Ausgleich von offenen Posten zwischen ver-

schiedenen Debitoren,
	- Ausgleich von offenen Posten zwischen ver-

schiedenen Kreditoren,
	- Ausgleich von offenen Posten zwischen Debitor 

und Kreditor.
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Beispiel:
Die Rechnung für Kitabeiträge wurde auf den 

Debitor Hans Meyer gebucht. Da es den Meyer 
mehrmals in newsystem gibt, wurde die Zahlung 
versehentlich auf Marianne Meyer gebucht. Mit der 
Aufrechnung werden nun diese beiden offenen Po-
sten ausgeglichen.

5.2 Interne Leistungsverrechnung

Es kommt im kirchlichen Rechnungswesen vor, 
dass Erträge und Aufwendungen aus internen Lei-
stungsbeziehungen zwischen verschiedenen Kosten-
stellen entstehen.

Beispiele für GKZ-interne Verrechnungen: 
	- Eine Finanzausgleichsleistung wird zunächst 

als Ertrag in einer Kostenstelle einer GKZ ge-
bucht. Dieser soll später an eine oder mehrere 
andere Kostenstellen weitergeleitet werden.

	- Die in einer Kostenstelle angefallenen Aufwen-
dungen für Büromaterial werden an mehrere 
Kostenstellen weitergeleitet. 

	- Die Diakoniekostenstelle gibt einen Zuschuss 
zu den Teilnehmerbeiträgen für die Konfirman-
denfreizeit. 

	- Das Ergebnis der Kostenstelle „Kitagebäude“ 
wird an die Kostenstelle „Kita“ abgerechnet.

Es ist immer wieder der Fehler zu beobachten, 
dass für die Buchung der Aufwendungen und Erträ-
ge innerhalb einer GKZ Konten aus den „normalen“ 
Aufwands- und Ertragskonten der Klassen 4 bis 
7 verwendet werden. Das ist aber falsch, denn für 
diese reinen internen Buchungen sind Konten aus 
dem Bereich der internen Leistungsverrechnung 
der Klasse 9 zu verwenden. Die Konten der Klas-
sen 4 bis 7 sind nur für Aufwendungen und Erträge 
vorgesehen, die zwischen den GKZ und Externen 
stattfinden (andere GKZ oder sonstige Personen des 
öffentlichen und privaten Rechts).

Würde man die Konten der Klassen 4 bis 7 für 
diese internen Buchungen verwenden, entstünde in 
der Gesamtergebnisrechnung eine Doppelung der 
Erträge und Aufwendungen.

Die Buchungen sind über Konten im Bereich der 
ILV abzuwickeln. Dazu ist im Kontenplan der Be-
reich 9050* „Ertrag ILV“ und 9070* „Aufwand 
ILV“ vorgesehen. Die Konten sind im Kontenmaster 
nur angedeutet. Einer individuellen Ausgestaltung 
der Konten in den einzelnen Kirchenämtern sollte 
nicht vorgegriffen werden, denn die interne Lei-
stungsverrechnung ist für jedes Amt individuell zu 
konzipieren. Die nachfolgend genannten Sachkonten 
der ILV (9*) sind daher im Kontenmaster nicht ent-
halten.

Grundsätzlich sollten bei der Konzeption folgende 
Kriterien beachtet werden:

	- Die Kontenbezeichnung muss so aufschluss-
reich sein, dass man in den Teilergebnisrech-
nungen mit Konten sehen kann, wofür die Auf-
wendungen bzw. Erträge entstanden sind.

	- Es sollten nur so viele Sachkonten eingerichtet 
werden, wie wirklich nötig sind, um den Über-
blick über die internen Verrechnungen zu be-
halten. Die tatsächlichen Informationsbedürf-
nisse bestimmen die einzurichtenden Konten.

	- Jedem Aufwandskonto muss ein Ertragskonto 
zugeordnet sein.

Es gilt der Grundsatz, dass in der Gesamtergeb-
nisrechnung die Erträge und Aufwendungen aus 
ILV immer gleich hoch sind, da bei jeder Buchung 
die internen Erträge den internen Aufwendungen 
entsprechen. Das Gesamtergebnis der GKZ wird 
deshalb nicht beeinflusst. In den Teilergebnisrech-
nungen sind die internen Erträge / Aufwendungen 
normalerweise nicht ausgeglichen; das Ergebnis der 
Kostenstellen wird durch die ILV beeinflusst.

Eine Buchung der ILV-Konten mit anderen Sach-
konten darf nicht erfolgen.

Beispiel:
In einem Kirchenamt sollen folgende GKZ-inter-

ne Verrechnungen in der GKZ 1000 vorgenommen 
werden:
a)	 Aus der Kostenstelle 1 sollen Zuwendungen an 

die Kostenstelle 7 (10.000 Euro) und an die 
Kostenstelle 8 (40.000 Euro) fließen.

b)	 Die Gebäudekosten der Kostenstelle 10 sind 
auf die Kostenstelle 30 zu verrechnen (5.000 
Euro).

c)	 Die Kostenstelle 5 hat Personal an die Kosten-
stelle 7 ausgeliehen (20.000 Euro).

d)	 Das Defizit in der Kostenstelle 12 ist durch eine 
Umbuchung von Überschüssen aus der Kosten-
stelle 4 teilweise auszugleichen (400 Euro).

e)	 Kostenstelle 2 hat Leistungen für die Kosten-
stellen 3 (3.000 Euro), 6 (6.000 Euro) und 7 
(7.000 Euro) erbracht.

Zunächst muss festgelegt werden, welche ILV-
Konten notwendig sind. Grundsätzlich könnte man 
mit den beiden Konten, die im Kontenmaster vorge-
sehen sind (Sachkonten 905020 und 907020), alle 
Sachverhalte buchen. Allerdings würden dann in 
der Kostenstelle 7 die Aufwendungen für das ausge-
liehene Personal und die Aufwendungen für die von 
Kostenstelle 2 erhaltenen Leistungen auf demselben 
Sachkonto 907020 „Aufwendungen aus ILV“ er-
scheinen. In den Auswertungen könnte man nicht 
mehr erkennen wie viel das ausgeliehene Personal 
an Kosten verursacht hat und wie viel die erhaltenen 
Leistungen von Kostenstelle 2 waren. Da solch eine 
Zusammenfassung von sehr verschiedenen Aufwen-
dungen meist nicht gewünscht ist, sind jeweils sepa-
rate ILV-Konten einzurichten.
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Für die Verrechnung von Zuwendungen (a und d) 
werden die Konten 
	- 905021 Erträge aus internen Zuwendungen 

und 
	- 907021 Aufwendungen aus internen Zuwen-

dungen 
eingerichtet.
Die Verrechnung der Gebäudekosten (b) erfolgt 

mit den Konten
	- 905022 Erträge aus verrechneten Gebäudeko-

sten
	- 907022 Aufwendungen aus verrechneten Ge-

bäudekosten.
Die Verrechnung der Personalkosten (c) erfolgt 

mit den Konten
	- 905023 Erträge aus verrechneten Personalko-

sten
	- 907023 Aufwendungen aus verrechneten Per-

sonalkosten.
Die Verrechnung der Leistungen der Kostenstelle 

2 erfolgt mit den Konten
	- 905024 Erträge aus ILV (Kostenstelle 2)
	- 907024 Aufwendungen aus ILV (Kostenstelle 2).

Mit folgenden Buchungen erfolgen die Verrech-
nungen:
a)	 Aus der Kostenstelle 1 sollen Zuwendungen an 

die Kostenstelle 7 (10.000 Euro) und an die 
Kostenstelle 8 (40.000 Euro) fließen.

GKZ 
1000

907021 
Aufwendungen 
aus internen 
Zuwendungen

Kostenstelle 1

50.000 
Euro

an

905021 Erträge 
aus internen 
Zuwendungen 

Kostenstelle 7

10.000 Euro

an

905021 Erträge 
aus internen 
Zuwendungen 

Kostenstelle 8

40.000 Euro

b)	 Die Gebäudekosten der Kostenstelle 10 sind 
auf die Kostenstelle 30 zu verrechnen (5.000 
Euro).

GKZ 
1000

907022 Auf-
wendungen aus 
verrechneten 
Gebäudekosten

Kostenstelle 30

5.000 
Euro

an

905022 Erträge 
aus verrechne-
ten Gebäudeko-
sten

Kostenstelle 10

5.000 Euro

c)	 Die Kostenstelle 5 hat Personal an die Kosten-
stelle 7 ausgeliehen (20.000 Euro).

GKZ 
1000

907023 Auf-
wendungen aus 
verrechneten 
Personalkosten

Kostenstelle 7

20.000 
Euro

an

905023 Erträge 
aus verrechne-
ten Personalko-
sten 

Kostenstelle 5

20.000 Euro

d)	 Das Defizit in der Kostenstelle 12 ist durch eine 
Umbuchung von Überschüssen aus der Kosten-
stelle 4 teilweise auszugleichen (400 Euro).

GKZ 
1000

907021 Auf-
wendungen aus 
internen Zu-
wendungen

Kostenstelle 4

400 
Euro

an

905021 Erträge 
aus internen 
Zuwendungen 

Kostenstelle 12

400 Euro

e)	 Kostenstelle 2 hat Leistungen für die Kosten-
stellen 3 (3.000 Euro), 6 (6.000 Euro) und 7 
(7.000 Euro) erbracht.

GKZ 
1000

907024 Auf-
wendungen aus 
ILV (Kosten-
stelle 2)

Kostenstelle 3

3.000 
Euro

an

905024 
Erträge aus ILV 
(Kostenstelle 2)

Kostenstelle 2

16.000 Euro

907024 Auf-
wendungen aus 
ILV (Kosten-
stelle 2)

Kostenstelle 6

6.000 
Euro

907024 Auf-
wendungen aus 
ILV (Kosten-
stelle 2)

Kostenstelle 7

7.000 
Euro

Nach diesen Buchungen sind in der Gesamter-
gebnisrechnung 91.400 Euro Erträge aus ILV und 
91.400 Euro Aufwendungen aus ILV ausgewiesen.

In der Teilergebnisrechnung für die Kostenstelle 
7 sind folgende interne Erträge und Aufwendungen 
(auf Sachkontenebene) dargestellt:
905021 	 Erträge aus internen 

		  Zuwendungen	 -10.000 Euro
907024 	 Aufwendungen 
		  aus ILV	 7.000 Euro
907023 	 Aufwendungen 
		  aus verrechneten 
		  Personalkosten 	 20.000 Euro

Die Kostenstelle 7 weist in der Ergebnisgliede-
rungsposition „Ergebnis ILV“ ein negatives Ergeb-
nis in Höhe von 17.000 Euro aus.

Exkurs: Anordnung von ILV-Buchungen
Eine Interne Leistungsverrechnung besteht im-

mer aus mindestens je einem Ertrags- und einem 
Aufwandskonto. Damit sichergestellt wird, dass die 
Summe aller ILV-Buchungen je GKZ immer auf 
null aufgeht, ist es vorteilhaft, wenn beide ILV-Bu-
chungen zusammen gebucht werden.

Bei unterschiedlichen Anordnungsberechtigten 
pro Kostenstelle kann dies gewährleistet werden, 
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wenn ein Anordnungsformular genutzt wird, das so-
wohl die Anordnung für die Aufwandsbuchung als 
auch die Anordnung für die Ertragsbuchung enthält. 

Abbildung 20: Beispiel für die Buchungsanordnung einer ILV

5.3 Verrechnung

5.3.1 Überblick

Es gibt umfangreiche Leistungsbeziehungen zwi-
schen verschiedenen GKZ innerhalb einer Kassen-
gemeinschaft. Diese Leistungsbeziehungen sind als 
Ertrag und Aufwand auf den jeweiligen Sachkonten 
in den Kontenklassen 4 bis 7 des Kontenplans zu 
buchen. 

Der Leistungserbringer muss eine Rechnung aus-
stellen und diesen Ertrag innerhalb seiner GKZ bu-
chen. Der Leistungsempfänger muss die Rechnung 
in seiner GKZ als Aufwand buchen. Nur so kann die 
Buchhaltung jeweils ein vollständiges Bild liefern. 

Neben dem Aufwand und Ertrag sind aber auch die 
liquiden Mittel in der Bilanz darzustellen. Die GKZ, 
die die Leistung erbracht hat, erhöht ihren Anteil 
an der Kassengemeinschaft, die empfangende GKZ 
mindert ihren Anteil an der Kassengemeinschaft. 

5.3.2 Buchhalterische Abwicklung der 
Leistungsbeziehungen zwischen GKZ 
innerhalb einer Kassengemeinschaft

Variante 1:
Die effektivste Buchung ist die Sachkontenbu-

chung. Da zusätzlich die liquiden Mittel verschoben 
werden müssen, wird über eine Verrechnungsbank 
gebucht.

Die Vorteile dieser Buchung sind die immer über 
alle GKZ ausgeglichene Verrechnungsbank sowie 
der geringe Buchungsaufwand. Je GKZ ist die Ver-
rechnungsbank nicht ausgeglichen.

Die Verrechnungsbank ist zum Jahresende gegen 
eine Geschäftsbank auszugleichen.

Beispiel:
Die Kostenstelle 15 der GKZ 1500 erstellt Dru-

ckerzeugnisse für die Kostenstelle 8 (500 Euro) der 
GKZ 8000 und die Kostenstelle 9 (250 Euro) der 
GKZ 9000. 

GKZ 
8000

Wirtschafts- und 
Verwaltungsaufwand

Kostenstelle 8

an 
Verrechnungsbank 
Kassengemeinschaft

500 Euro

GKZ 
9000

Wirtschafts- und 
Verwaltungsaufwand

Kostenstelle 9

an
Verrechnungsbank 
Kassengemeinschaft

250 Euro

GKZ 
1500

Verrechnungsbank 
Kassengemeinschaft

an
Erträge 
Umsatzerlöse
Kostenstelle 15

750 Euro

Wenn einzelne Aufträge (wie z.B. bei der Drucke-
rei) erteilt werden, müssen diese schriftlich unter 
Angabe der zu belastenden Kostenstelle, dem Sach-
konto (Aufwand) sowie ggf. dem Kostenträger erfol-
gen. Dieser Auftrag ist als Buchungsanordnung für 
die abgerechnete Leistung zu verstehen (Anordnung 
des Aufwands).

Praxistipp:
Häufig wiederkehrende oder regelmäßig auftre-

tende Verrechnungen können in wiederkehrenden 
Buchblättern erfasst werden, so dass der Erfas-
sungsaufwand nur einmalig erfolgen muss.

Variante 2:
In Ausnahmefällen besteht die Möglichkeit, die 

Verrechnungen innerhalb der Kassengemeinschaft 
debitorisch / kreditorisch zu buchen. Dies ist auf-
grund des erhöhten Arbeitsaufwandes jedoch nicht 
empfehlenswert.

Bei dieser Alternative werden Rechnungen er-
stellt, die beim Leistungserbringer als „Debitor an 
Ertrag“ und beim Leistungsempfänger als „Auf-
wand an Kreditor“ gebucht werden.

Der Ausgleich findet zum Buchungsdatum über 
die Verrechnungsbank statt.

6. Zuwendungen 

6.1 Unterscheidung von Zuweisungen und 
Zuschüssen

Zuweisungen und Zuschüsse haben in der Landes-
kirche eine große Bedeutung. Entsprechend groß ist 
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die Anzahl der Sachkonten, auf denen die gezahlten 
bzw. erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse zu bu-
chen sind. Dabei ist zu unterscheiden, ob es sich um 
eine Zuweisung oder einen Zuschuss handelt. Nach-
folgende Übersicht veranschaulicht die Bedeutung 
der einzelnen Begriffe.

Abbildung 21: Unterscheidung von Zuweisungen und Zuschüssen

Zur Auszahlung vorgesehene Zuweisungen und 
Zuschüsse stellen immer Aufwendungen dar. Diese 
sind in den Kontengruppen 65 „Finanz-ausgleichs-
leistungen“ und 67 „Zuschüsse und Umlagen an 
Dritte“ dargestellt. Bei der Auswahl des richtigen 
Sachkontos ist zu berücksichtigen, welcher Gruppe 
von Institutionen/Personen der Empfänger der Geld-
er zugeordnet ist.

Erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse sind – so-
fern sie nicht für Investitionen gezahlt werden - als 
Erträge zu erfassen. Hierfür sind die Kontengrup-
pen 45 „Zuweisungen innerhalb der Landeskirche“ 
und 47 „Zuschüsse und Umlagen von Dritten“ zu 
nutzen. Auch hier richtet sich die Auswahl des rich-
tigen Kontos nach der Institution/Person, von der 
die Gelder gezahlt werden.

Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüs-
se sind unter der Kontenuntergruppe 271ff. „Son-
derposten“ zu erfassen. Bei der Auswahl des kon-
kreten Sachkontos ist wieder zu unterscheiden, von 
wem die Investitionszuweisung bzw. der Investiti-
onszuschuss gewährt wird. Ein Sonderposten ist in 
der Anlagenbuchhaltung zu verwalten und über die 
(Rest-) Nutzungsdauer des bezuschussten Gegen-
standes ertragswirksam aufzulösen.

Anmerkung:
Eine Zuwendung an einen kirchlichen eingetra-

genen Verein (z.B. Diakonisches Werk e.V.) ist kei-
ne Zuweisung innerhalb der eigenen Landeskirche, 
da dieser nicht zum verfasst kirchlichen Bereich ge-
hört. Die Zuwendung gehört stattdessen zu 67 „Zu-
schüsse und Umlagen an Dritte“.

6.2 Buchung von Zuwendungsbescheiden

Aus Buchungssicht ist zu unterscheiden, ob es 
sich im vorliegenden Fall um eine unverbindliche 
Mittelzusage oder einen verbindlichen Zuwendungs-
bescheid handelt. Unverbindliche Mittelzusagen 
stellen weder einen Aufwand bzw. Ertrag dar, noch 

ist eine Verbindlichkeit bzw. Forderung in der Bi-
lanz abzubilden. Da sich weder das Vermögen noch 
die Schulden verändern, liegt kein Geschäftsvorfall 
vor, so dass die unverbindliche Mittelzusage nicht in 
newsystem abzubilden ist. 

Anmerkung: Wird eine Leistungszusage unter 
dem Vorbehalt erteilt, dass zur Leistungserbrin-
gung genügend Mittel zur Verfügung stehen müs-
sen, so handelt es sich – soweit diese Mittel zum 
Abschlussstichtag noch nicht vorhanden sind - um 
eine Verbindlichkeit, die erst nach Zugang bzw. 
Erwirtschaftung der Mittel zu bilanzieren ist. Zur 
Information der Adressaten des Jahresabschlusses 
empfiehlt es sich, derartige aufschiebend bedingte 
Verpflichtungen im Anhang anzugeben.

Bei Zugang bzw. Erwirtschaftung der Mittel ist 
wie in den nachfolgend beschriebenen Punkten vor-
zugehen. Verbindliche Zuwendungsbescheide unter-
scheiden sich darin, ob Betrag und / oder Fällig-
keit feststehen oder noch Unsicherheit besteht. Die 
Zusage ist meist auf einen Maximalbetrag begrenzt. 
Die genaue Höhe ist erst nach Abrechnung des Zu-
wendungsempfängers bekannt. Die Fälligkeit steht 
bei Mittelzusage nicht fest.

6.3 Verbindliche Mittelzusagen 
mit feststehendem Betrag und  

feststehender Fälligkeit

6.3.1 Buchungen beim Zuwendungsgeber

Eine dem Grunde und der Höhe nach bestimmte 
und verpflichtende Zusage an einen Leistungsemp-
fänger ist als Verbindlichkeit zu erfassen. 

Bei Ausstellung des Zuwendungsbescheids steht 
fest, wann welcher Betrag ausgezahlt werden wird. 
Der Zuwendungsbescheid ist gleichzeitig Buchungs-
beleg, der entsprechend anzuordnen ist. Es ist zu bu-
chen „Aufwand an Kreditor / Verbindlichkeiten“ un-
ter Berücksichtigung der Ausführungen in Kapitel 6. 

6.3.2 Buchungen beim 
Zuwendungsempfänger

Bei Erhalt des Zuwendungsbescheids ist durch 
den Empfänger zu buchen „Debitor / Forderungen 
an Ertrag“ unter entsprechender Berücksichtigung 
der korrekten Ertragskonten (analog den Ausfüh-
rungen in Kapitel 1).

6.4 Verbindliche Mittelzusagen mit 
Unsicherheit hinsichtlich Höhe und/oder 

Fälligkeit des Betrages

6.4.1 Buchungen beim Zuwendungsgeber

Hat sich die GKZ zur Erbringung von Leistungen 
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gegenüber einem Dritten (z.B. Projektpartner) ver-
pflichtet und ist diese Leistung hinsichtlich ihrer 
Höhe ungewiss, so sind Rückstellungen zu bilden. 
Dies trifft vor allem zu, wenn eine Förderung „bis 
maximal … Euro“ zugesagt worden ist.

Dieses Vorgehen führt dazu, dass durch die Mit-
telzusage der Aufwand im selben Haushaltsjahr 
entsteht. Die GKZ kann über die zugesagten Mittel 
nicht mehr frei verfügen – sie haben durch die Zu-
sage eine Bindung erfahren.

Je nachdem, ob es sich um eine Zuweisung oder 
einen Zuschuss handelt, sind die entsprechenden 
Rückstellungskonten innerhalb der Kontenunter-
klasse 295 zu verwenden.

Bei Zusage der Mittel wird eine Rückstellung ge-
bildet (Gegenkonto: Aufwand). Die verschiedenen 
Rückstellungen werden über Investitionsnummern 
unterschieden. 

Mit Hilfe dieser Investitionsnummern ist es mög-
lich, die ursprünglich bewilligten Mittel, die bereits 
abgerufenen Mittel sowie den noch ausstehenden 
(=auszuzahlenden) Betrag auszuwerten.

Buchung bei Zusage einer Zuweisung:

GKZ 

651330 Zweckgebun-
dene Zuweisung an 
Kirchenkreise 
Kostenstelle

an 

295110 Zugang Rückstel-
lungen für verbindlich zu-
gesagte Zuweisungen
Investitionsnummer

Buchung bei Abruf von Mitteln (Abschläge):

GKZ 

295120 Abgang Rück-
stellungen für verbind-
lich zugesagte Zuwei-
sungen
Investitionsnummer

an 
Verbindlichkeiten
(Kreditor)

Bei der Endabrechnung können folgende Fälle 
auftreten:
a.	 Der auszuzahlende Betrag entspricht der Höhe 

der noch verbleibenden Rückstellung
	 Entspricht der auszuzahlende Betrag der Höhe 

der Rückstellung, ist wie folgt zu buchen:

GKZ 

295120 Abgang Rück-
stellungen für verbind-
lich zugesagte Zuwei-
sungen
Investitionsnummer

an 
Verbindlichkeiten
(Kreditor)

b.	 Der auszuzahlende Betrag ist kleiner als die 
noch verbleibende Rückstellung

	 Ist der auszuzahlende Betrag kleiner als die 
Rückstellung, ist zusätzlich zu der vorgenann-
ten Buchung eine weitere Buchung vorzuneh-
men, um den nun nicht mehr benötigten Rück-

stellungsbetrag wieder auszubuchen. Dabei 
muss unterschieden werden, ob die Zusage aus 
dem laufenden Haushaltsjahr oder aus Vorjah-
ren resultiert. 

	 Bei Zusagen aus dem laufenden Haushaltsjahr 
ist der zu viel gebuchte Aufwand zu korrigieren. 
Der zusagenden Stelle stehen damit wieder die 
nicht benötigten Haushaltsmittel zur Verfügung. 

	 Buchung bei Endabrechnung einer Zusage aus 
dem laufenden Haushaltsjahr und gleichzeitiger 
Freigabe der nicht mehr benötigten Mittel (Zu-
sage > Abrechnung):

GKZ 

295120 Abgang Rück-
stellungen für verbind-
lich zugesagte Zuwei-
sungen
Investitionsnummer

an 
Verbindlichkeiten
(Kreditor)

GKZ 

295121 Abgang nicht 
benötigte Rückstel-
lungen für verbindlich 
zugesagte Zuwei-
sungen
Investitionsnummer

an 

651330 Zweckgebundene 
Zuweisung an Kirchen-
kreise 
Kostenstelle

	 Bei Zusagen aus vergangenen Haushaltsjahren 
ist die Rückstellung gegen das Konto 521000 
„Erträge aus der Auflösung von Rückstel-
lungen“ aufzulösen. 

	 Buchung bei Endabrechnung einer Zusage aus 
dem vergangenen Haushaltsjahr und gleichzei-
tiger Freigabe der nicht mehr benötigten Mittel 
(Zusage > Abrechnung):

GKZ 

295120 Abgang Rück-
stellungen für verbind-
lich zugesagte Zuwei-
sungen
Investitionsnummer

an 
Verbindlichkeiten
(Kreditor)

GKZ 

295121 Abgang nicht 
benötigte Rückstel-
lungen für verbindlich 
zugesagte Zuwei-
sungen
Investitionsnummer

an 

521000 Erträge aus der 
Auflösung von Rückstel-
lungen
Kostenstelle

	 Anmerkung: Sollte die Zusage aus dem voran-
gegangenen Haushaltsjahr resultieren und der 
Jahresabschluss noch nicht abschließend er-
stellt sein, ist mit Buchungsdatum 31.12. des 
Vorjahres eine Korrektur des Aufwandes sowie 
eine Reduzierung der Rückstellung zu buchen 
(wertaufhellende Tatsache).

	 Es empfiehlt sich, die Investitionsnummernsy-
stematik so aufzubauen, dass anhand der In-
vestitionsnummer erkennbar ist, aus welchem 
Jahr die Zusage resultiert. Siehe hierzu auch 
Kapitel 8.3. 
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	 Praxistipp:
	 Es ist sinnvoll, einen Buchungsbeleg für die 

Endabrechnung einer Zusage vorzubereiten, 
auf dem alle notwendigen Buchungen angeord-
net werden können. 

c.	 Der auszuzahlende Betrag ist größer als die 
noch verbleibende Rückstellung, es werden 
Mittel nachbewilligt

	 Sollte für ein Projekt eine Nachbewilligung von 
Mitteln erfolgen, dann ist zunächst die Nach-
bewilligung wie die ursprüngliche Bewilligung 
(Zugang Rückstellung) unter Verwendung der 
gleichen Investitionsnummer zu buchen. Erst 
dann ist eine Buchung auf den Kreditor vorzu-
nehmen. Dieses Vorgehen ist notwendig, um die 
Auswertung der insgesamt für ein Projekt/eine 
Maßnahme bewilligten Mittel zu gewährleisten.

	 Nachbewilligung von Mitteln bei gleichzeitiger 
Anordnung der Auszahlung:

GKZ 

651330 Zweckgebun-
dene Zuweisung an 
Kirchenkreise 
Kostenstelle

an 

295110 Zugang Rückstel-
lungen für verbindlich zu-
gesagte Zuweisungen
Investitionsnummer

GKZ 

295120 Abgang Rück-
stellungen für verbind-
lich zugesagte Zuwei-
sungen
Investitionsnummer

an 
Verbindlichkeiten
(Kreditor)

	 Beispiel:
	 Die Landeskirche gewährt am 01.05.01 einem 

Kirchenkreis eine investive Zuweisung für eine 
Baumaßnahme in Höhe von 90 % der Bauko-
sten, maximal 90.000 Euro.

Buchung bei Zusage einer Zuweisung:

Buchungs-
datum 
01.05.01 

651430 Zuweisung 
für Investitionen an 
Kirchenkreise
Kostenstelle

an 

295110 Zugang Rück-
stellungen für ver-
bindlich zugesagte 
Zuweisungen
Investitionsnummer

90.000 
Euro

Der Kirchenkreis fordert aufgrund des Baufor-
tschritts am 01.10.01 eine Abschlagszahlung von 
50.000 Euro ab:

Buchungs-
datum 
01.12.01

295120 Abgang 
Rückstellungen für 
verbindlich zuge-
sagte Zuweisungen
Investitionsnummer

an 
Verbindlichkeiten
(Kreditor)

50.000 
Euro

Der Kirchenkreis nimmt eine Teilabrechnung zum 
31.12.01 vor und fordert weitere 10.000 Euro ab

Buchungs-
datum 
31.12.01

295120 Abgang 
Rückstellungen für 
verbindlich zuge-
sagte Zuweisungen
Investitionsnummer

an 
Verbindlichkeiten
(Kreditor)

10.000 
Euro

Nach Beendigung der Baumaßnahme rechnet der 
Kirchenkreis am 01.08.02 die Baumaßnahme ab. 

Alternative 1 (die Maßnahme ist teurer geworden 
als geplant):

Aufgrund unvorhersehbarer Mängel in der vorhan-
denen Bausubstanz belaufen sich die Gesamtkosten 
der Maßnahme auf 120.000 Euro. Das Kirchenamt 
rechnet den Restbetrag der bereits zugesagten Mit-
tel ab (30.000 Euro). Außerdem bittet es um eine 
Nachbewilligung von 18.000 Euro. 

Nach Prüfung durch die Landeskirche werden am 
01.10.02 die 30.000 Euro freigegeben.

Buchungs-
datum 
01.10.02

295120 Abgang 
Rückstellungen für 
verbindlich zuge-
sagte Zuweisungen
Investitionsnummer

an 
Verbindlichkeiten
(Kreditor)

30.000 
Euro

Darüber hinaus erfolgt am 01.10.02 eine Nachbe-
willigung von 10.000 Euro mit gleichzeitiger Frei-
gabe der Mittel:

Buchungs-
datum 
01.10.02

651430 Zuweisung 
für Investitionen an 
Kirchenkreise
Kostenstelle

an 

295110 Zugang Rück-
stellungen für ver-
bindlich zugesagte 
Zuweisungen
Investitionsnummer

10.000 
Euro

Buchungs-
datum 
01.10.02

295120 Abgang 
Rückstellungen für 
verbindlich zuge-
sagte Zuweisungen
Investitionsnummer

an 
Verbindlichkeiten
(Kreditor)

10.000 
Euro

Alternative 2 (die Maßnahme ist günstiger gewor-
den als geplant):

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich 
auf 95.000 Euro. Das Kirchenamt rechnet den 
Restbetrag ab (25.500 Euro). Nach Prüfung durch 
die Landeskirche werden am 01.10.02 die 25.500 
Euro freigegeben. 

Buchungs-
datum 
01.10.02

295120 Abgang 
Rückstellungen für 
verbindlich zuge-
sagte Zuweisungen
Investitionsnummer

an 
Verbindlichkeiten
(Kreditor)

25.500 
Euro

Obwohl die zugesagten Mittel 90.000 Euro be-
trugen, sind tatsächlich aber nur 90% von 95.000 
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Euro = 85.500 Euro zuzuweisen. Die nicht mehr 
benötigte Rückstellung von 4.500 Euro ist wieder 
aufzulösen.

Buchungs-
datum 
01.10.02

295121 Abgang 
nicht benötigte 
Rückstellungen für 
verbindlich zuge-
sagte Zuweisungen
Investitionsnummer

an 

521000 Erträge aus 
der Auflösung von 
Rückstellungen
Kostenstelle

4.500
Euro

Anmerkung: 
Weil die Zusage aus dem Jahr 01 (also dem Vor-

jahr) stammt, ist ein Ertrag aus der Auflösung von 
Rückstellungen zu buchen. Wäre die Zusage aus 
dem Jahr 02 gewesen, hätte eine Korrektur des Auf-
wands aus Zuweisungen gebucht werden müssen. 

6.4.2 Buchungen beim 
Zuwendungsempfänger

Aus Buchungssicht sind folgende Fälle zu unter-
scheiden:
a)	 Die Zuwendung ist für die Finanzierung von 

laufenden Aufwendungen bestimmt.
b)	 Die Zuwendung ist für die Finanzierung eines 

abnutzbaren Anlagegutes bestimmt.
c)	 Die Zuwendung ist für die Finanzierung eines 

nicht abnutzbaren Anlagegutes, eines Kunst-
gegenstandes oder eines Sakralgebäudes be-
stimmt.

Nachfolgend werden die entsprechenden Bu-
chungen für die einzelnen Fälle dargestellt.

6.4.2.1 Zuwendung zur Finanzierung von 
Aufwendungen

Wenn die verbindliche Mittelzusage beim Zuwen-
dungsempfänger eingeht, ist zu buchen (Buchungs-
beleg ist die Mittelzusage): 

GKZ 
Forderungen
(Debitor)

an 
367000 Sonstige Verbindlichkeiten 
aus erhaltenen Mittelzusagen
Kostenstelle

Da der geforderte Betrag meist erst nach Abrech-
nung oder Mittelanforderung des Zuwendungsemp-
fängers eingehen wird, ist darauf zu achten, dass 
eine Mahnung dieses offenen Postens ausgeschlos-
sen wird (Mahnsperre setzen). 

Als Fälligkeitsdatum sollte das voraussichtliche 
Zahlungseingangsdatum angegeben werden. Über 
das Fälligkeitsdatum wird u.a. der Ausweis der 
Forderung im Forderungsspiegel (Anlage zum Jah-
resabschluss) gesteuert (kurzfristig, mittelfristig, 
langfristig). Gegebenenfalls ist die Forderung mit 
mehreren Fälligkeiten zu erfassen (ähnlich wie bei 

Rechnungen mit Sicherheitseinbehalten). Hierzu 
wäre dann die Zuwendung mit mehreren debito-
rischen Rechnungen einzubuchen.

Wenn die Aufwendungen angefallen und gegen-
über dem Zuwendungsgeber abgerechnet sind, ist 
der Ertrag aus Zuwendungen (Kontengruppe 45 
oder 47) zu buchen: 

GKZ 

367000 Sonstige 
Verbindlichkeiten 
aus erhaltenen 
Mittelzusagen
Kostenstelle

an 

45 Erträge aus Zuweisungen
oder 
47 Erträge aus Zuschüssen
Kostenstelle

Dies gilt auch für abgeforderte Abschlagszah-
lungen. (Buchungsbeleg ist die Abrechnung bzw. 
die Anforderung der Abschlagszahlung). Auf der 
Abrechnung / Anforderung ist unbedingt die Be-
scheid- / Rechnungsnummer des Zuwendungsge-
bers mit anzugeben. 

Ziel dieses Vorgehens ist, dass die Aufwendungen 
und die zum Ausgleich erhaltenen Zuwendungen im 
gleichen Haushaltsjahr in der Ergebnisrechnung er-
scheinen. Um dies zu ermöglichen, ist eine (Teil-)
Abrechnung gegenüber dem Zuwendungsgeber zum 
Jahresende dringend zu empfehlen.

Sollte es sich um eine Endabrechnung handeln, 
ist ggf. die noch offene Forderung auf den abgerech-
neten Betrag zu reduzieren, indem eine Gutschrift 
gebucht wird (für den Fall, dass weniger Mittel ange-
fordert werden, als maximal zugesagt worden sind).

GKZ 

367000 Sonstige 
Verbindlichkeiten 
aus erhaltenen 
Mittelzusagen
Kostenstelle

an 
Forderungen
(Debitor)

Der Zuwendungsgeber versendet meist nach Prü-
fung der Abrechnung bzw. Endabrechnung eine Mit-
teilung über die tatsächliche Höhe der Zuwendung 
und avisiert damit die Überweisung des (Rest-)Be-
trages. Wenn es keine Änderungen zur Abrechnung 
gibt, ist keine Buchung erforderlich.

Sollten beispielsweise der Abrechnungsbetrag, 
der von der Kirchengemeinde abgefordert wurde, 
und der Zuwendungsbetrag, der laut Schreiben des 
Landeskirchenamtes bewilligt wurde, voneinander 
abweichen (z.B. weil bestimmte Kosten nicht för-
derfähig waren), ist der gebuchte Ertrag durch eine 
Gutschrift zu korrigieren und die Forderung anzu-
passen: 

GKZ 

45 Erträge aus 
Zuweisungen
oder 
47 Erträge aus 
Zuschüssen
Kostenstelle

an 
Forderungen
(Debitor)
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Wenn das Geld auf dem Bankkonto des Zuwen-
dungsempfängers eingeht, ist zu buchen:

GKZ 
17 Liquide Mittel
(Bank)

an 
Forderungen
(Debitor)

Dieses Vorgehen erfordert keine zusätzlichen Bu-
chungen im Rahmen des Jahresabschlusses.

Nachfolgendes Beispiel verdeutlicht die Bu-
chungen: 

Der Kirchenkreis erhält vom Landeskirchenamt 
für die Durchführung eines sozialen Projektes eine 
verbindliche Mittelzusage für die Förderung des 
Projektes in Höhe von 50 % der Kosten; maximal 
1.000 Euro. Welche Kosten genau gefördert werden, 
ist im Zuwendungsbescheid aufgeführt.

Nach Beendigung des Projektes werden Kosten 
in Höhe von 1.800 Euro gegenüber dem Landeskir-
chenamt nachgewiesen und damit 900 Euro (50%) 
angefordert. Nach Prüfung der Abrechnung teilt die 
Landeskirche mit, dass nicht alle Kosten förderfähig 
waren und somit nur 860 Euro überwiesen werden.

1)	 Buchung der Mittelzusage

130010 Forderungen an 
kirchliche Körperschaften
(Debitor) 

an

367000 Sonstige Ver-
bindlichkeiten aus erhal-
tenen Mittelzusagen
Kostenstelle

1.000 Euro

2)	 Buchung der Abrechnung von 900 Euro

367000 Sonstige Verbind-
lichkeiten aus erhaltenen 
Mittelzusagen
Kostenstelle

an

451310 Zweckgebundene 
Zuweisung der Landes-
kirche 
Kostenstelle

900 Euro

3)	 Gutschrift des durch geringere Kosten nicht 
ausgeschöpften zugesagten Betrages

367000 Sonstige Verbind-
lichkeiten aus erhaltenen 
Mittelzusagen
Kostenstelle

an

130010 Forderungen an 
kirchliche Körperschaf-
ten
(Debitor)

100 Euro

4)	 Buchung der Mitteilung der geringeren Förde-
rung i.H.v. 860 Euro

451310 Zweckgebundene 
Zuweisung der Landeskir-
che
Kostenstelle

an

130010 Forderungen an 
kirchliche Körperschaf-
ten
(Debitor)

40 Euro

5)	 Buchung des Zahlungseingangs

172000 Guthaben bei der 
Kassengemeinschaft
(Bank)

an

130010 Forderungen an 
kirchliche Körperschaf-
ten
(Debitor)

860 Euro

Zum besseren Verständnis sind die Buchungen 
nochmals auf Konten dargestellt:

130010
Forderungen an kirch-
liche Körperschaften

367000 
Sonstige Verbindlich-
keiten aus erhaltenen 

Mittelzusagen

451310 
Zweckgebundene Zu-

weisungen der Landes-
kirche

S H S H S H

1) 1.000 3) 100
4) 40
5) 860

2) 900
3) 100

1) 1.000 4) 40 2) 900

Der Ertrag aus Zuweisungen beträgt 860 Euro. 
Forderungen und Verbindlichkeiten sind ausgegli-
chen. 

6.4.2.2 Zuwendung zur Finanzierung 
eines abnutzbaren Anlagegutes

Bei diesen Zuwendungen ist kein Ertrag zu bu-
chen, sondern es ist ein Sonderposten in der An-
lagenbuchhaltung anzulegen, der über die Nut-
zungsdauer des Anlagegutes aufzulösen ist. Die 
Buchungslogik folgt der Systematik, die unter 
6.4.2.1 dargestellt worden ist.

Folgendes Buchungsbeispiel zeigt die Buchungen:
Der Kirchenkreis gewährt einer Kirchengemeinde 

eine Zuwendung für die Anschaffung eines Kühl-
schrankes in Höhe von 1.300 Euro. Der Kühl-
schrank kostet 1.500 Euro. 

1)	 Buchung der Mittelzusage

130010 Forderungen an 
kirchliche Körperschaften
(Debitor)

an

367000 Sonstige Ver-
bindlichkeiten aus erhal-
tenen Mittelzusagen
Kostenstelle

1.300 Euro

2)	 Eingangsrechnung für den Kühlschrank

072010 Zugang Einrich-
tung und Ausstattung
(Anlage; Anlagenbu-
chungsart: Anschaffung)
Kostenstelle

an

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor)

1.500 Euro

340010 Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen und Leis-
tungen
(Kreditor)

an
172000 Guthaben bei 
der Kassengemeinschaft
(Bank)

1.500 Euro
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3)	 Buchung der Abrechnung des Zuschusses

367000 Sonstige Verbind-
lichkeiten aus erhaltenen 
Mittelzusagen
Kostenstelle

an

271010 Zugang Sonder-
posten aus erhaltenen 
Investitionszuschüssen 
aus der eigenen Landes-
kirche (Anlage; Anlagen-
buchungsart: Zuschus-
seingang)
Kostenstelle

1.300 Euro

4)	 Buchung des Zahlungseingangs

172000 Guthaben bei der 
Kassengemeinschaft
(Bank)

an

130010 Forderungen an 
kirchliche Körperschaf-
ten
(Debitor)

1.300 Euro

6.4.2.3 Zuwendung zur Finanzierung 
eines Anlagegutes, welches keiner 

Abnutzung unterliegt

Wurden Vermögensgegenstände finanziert, die 
keiner Abnutzung unterliegen (z.B. Grundstücke, 
Kunstgegenstände), dann wird ein Sonderposten nur 
gebildet, wenn die erworbenen Vermögensgegenstän-
de einer (zeitlich befristeten) Zweckbindung durch 
den Zuschussgeber unterliegen. Dieser Sonderposten 
ist entsprechend der Entpflichtung gegenüber dem 
Zuschussgeber aufzulösen. Bei vorzeitigem sog. Un-
tergang des bezuschussten Vermögensgegenstandes 
ist der gebildete Sonderposten außerplanmäßig auf-
zulösen. Die bestehende Zweckbindung ist dann ent-
sprechend als Verbindlichkeit auszuweisen. Ist bei 
einem Vermögensgegenstand, der keiner Abnutzung 
unterliegt, keine Zweckbindung durch den Zuschuss-
geber gegeben, dann ist kein Sonderposten zu bilden.

Für den Fall, dass kein Sonderposten gebildet 
werden darf, ist die Zuwendung im Zeitpunkt der 
Abrechnung gegenüber dem Zuwendungsgeber als 
Ertrag aus Zuwendungen zu buchen. 

Beispiel 1: 
Zuwendung der Landeskirche für den Kauf eines 

liturgischen Leuchters durch eine Kirchengemeinde 
ohne Zweckbindungsfrist 

Die Landeskirche gewährt einer Kirchengemein-
de eine Zuwendung für den Kauf eines Leuchters 
(liturgischer Gegenstand) in Höhe von 50 % der An-
schaffungskosten; maximal jedoch 4.000 Euro. Die 
Anschaffungskosten des Leuchters betragen 8.200 
Euro.

1)	 Buchung der Mittelzusage durch die Landes
kirche

130010 Forderungen an 
kirchliche Körperschaften
(Debitor)

an

367000 Sonstige Ver-
bindlichkeiten aus erhal-
tenen Mittelzusagen
Kostenstelle

4.000 Euro

2)	 Eingangsrechnung für den Leuchter, Sofortab-
schreibung auf 1 Euro Erinnerungswert

042010 Zugang Kulturge-
genstände, Kunstwerke, 
besondere sakrale oder 
liturgische Gegenstände
(Anlage; Anlagebuchungs-
art: Anschaffung)
Kostenstelle

an

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor)

8.200 Euro

340010 Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen und Leis-
tungen
(Kreditor)

an
172000 Guthaben bei 
der Kassengemeinschaft
(Bank)

8.200 Euro

724000 Abschreibungen 
auf Kulturgegenstände, 
Kunstwerke, besondere 
sakrale oder liturgische 
Gegenstände 
Kostenstelle

an

042000 Kulturgegen-
stände, Kunstwerke, be-
sondere sakrale oder 
liturgische Gegenstände
(Anlage; Anlagenbu-
chungsart: Normal-AfA)
Kostenstelle

8.199 Euro

3)	 Buchung der Abrechnung der Zuwendung

367000 Sonstige Verbind-
lichkeiten aus erhaltenen 
Mittelzusagen
Kostenstelle

an

451310 Zweckgebundene 
Zuweisung der Landes-
kirche
Kostenstelle

4.000 Euro

4)	 Buchung des Zahlungseingangs

172000 Guthaben bei der 
Kassengemeinschaft
(Bank)

an

130010 Forderungen an 
kirchliche Körperschaf-
ten
(Debitor)

4.000 Euro

Anmerkung:
Sollten auch Spenden für die Anschaffung des 

Leuchters gesammelt worden sein, werden diese 
ebenfalls direkt als Ertrag gebucht.

Beispiel 2: 
Zuwendung der Landeskirche für den Kauf eines 

liturgischen Leuchters durch eine Kirchengemeinde 
mit Zweckbindungsfrist 

Die Landeskirche gewährt einer Kirchengemein-
de eine Zuwendung für den Kauf eines Leuchters 
(liturgischer Gegenstand) in Höhe von 50 % der 
Anschaffungskosten; maximal jedoch 4.000 Euro. 
Die Landeskirche teilt im Zuwendungsbescheid mit, 
dass der Leuchter mindestens 30 Jahre in der Kir-
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chengemeinde verwendet werden muss. Sollte er vor 
dem Ablauf von 30 Jahren verkauft werden, ist die 
Zuwendung anteilig zurückzuzahlen. Die Anschaf-
fungskosten des Leuchters betragen 8.200 Euro.

1)	 Buchung der Mittelzusage durch die Landes
kirche

130010 Forderungen an 
kirchliche Körperschaften
(Debitor)

an
367000 Sonstige Ver-
bindlichkeiten aus erhal-
tenen Mittelzusagen

4.000 Euro

2)	 Eingangsrechnung für den Leuchter, Sofortab-
schreibung auf 1 Euro Erinnerungswert

042010 Zugang Kulturge-
genstände, Kunstwerke, 
besondere sakrale oder 
liturgische Gegenstände
(Anlage; Anlagebuchungs-
art: Anschaffung)
Kostenstelle

an

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor)

8.200 Euro

340010 Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen und Leis-
tungen (Kreditor)

an
172000 Guthaben bei 
der Kassengemeinschaft
(Bank)

8.200 Euro

724000 Abschreibungen 
auf Kulturgegenstände, 
Kunstwerke, besondere 
sakrale oder liturgische 
Gegenstände 
Kostenstelle

an

042000 Kulturgegen-
stände, Kunstwerke, be-
sondere sakrale oder 
liturgische Gegenstände
(Anlage; Anlagebu-
chungsart: Normal-AfA)
Kostenstelle

8.199 Euro

3)	 Buchung der Abrechnung der Zuwendung

367000 Sonstige Verbind-
lichkeiten aus erhaltenen 
Mittelzusagen
Kostenstelle

an

271010 Zugang Sonder-
posten aus erhaltenen 
Investitionszuweisungen 
aus der eigenen Landes-
kirche (Anlage; Anlagen-
buchungsart: Zuschus-
seingang)
Kostenstelle

4.000 Euro

4)	 Buchung des Zahlungseingangs

172000 Guthaben bei der 
Kassengemeinschaft
(Bank)

an

130010 Forderungen an 
kirchliche Körperschaf-
ten
(Debitor)

4.000 Euro

5)	 jährliche Auflösung des Sonderpostens (im  
1. Jahr nur zeitanteilig)

271000 Sonderposten aus 
erhaltenen Investitionszu-
weisungen aus der eigenen 
Landeskirche (Anlage; 
Anlagenbuchungsart: 
Zuschussauflösung)
Kostenstelle

an

501000 Erträge aus 
der Auflösung von Son-
derposten aus erhaltenen 
Investitionszuweisungen 
aus der eigenen Landes-
kirche
Kostenstelle

133,33 Euro

Anmerkung: 
Sollten auch Spenden für die Anschaffung des 

Leuchters gesammelt worden sein, ist für die Spen-
den ebenfalls nur dann ein Sonderposten zu bilden, 
wenn der Spender ausdrücklich eine Zweckbin-
dungsfrist für den Gegenstand festgelegt hat.

Für die Buchung erhaltener Zuwendungen für den 
Bau von Sakralgebäuden wird auf die Ausführungen 
zu den Außerordentlichen Maßnahmen in diesem 
Leitfaden verwiesen (Kapitel 7).

7. Außerordentliche Maßnahmen / 
Baumaßnahmen

In der Doppik sind außerordentliche Maßnah-
men im laufenden Haushalt der GKZ abzubilden. 
Es sind folgende außerordentliche Maßnahmen zu 
unterscheiden:
	- Maßnahmen, die Erhaltungsaufwendungen 

darstellen,
	- Maßnahmen, die aktivierungspflichtige Her-

stellungskosten darstellen und
	- Maßnahmen, die sich auf Sakralgebäude bezie-

hen.
Nachfolgend wird das Vorgehen für die einzelnen 

Fälle beschrieben.

7.1 Außerordentliche Maßnahmen  
als Erhaltungsaufwand

Erhaltungsaufwendungen sind im Jahr ihres Ent-
stehens als Aufwand zu buchen. Dies bedeutet, 
dass jede Eingangsrechnung für das Jahr, in dem 
die Arbeiten ausgeführt worden sind, als Aufwand 
zu erfassen ist. Sollten sich die Arbeiten also über 
mehrere Haushaltsjahre erstrecken, werden die 
Aufwendungen entsprechend des Baufortschritts 
auf die einzelnen Jahre verteilt.

Zuwendungen für solche Maßnahmen sind im 
Zeitpunkt der (End-)Abrechnung gegenüber dem 
Zuwendungsgeber als Ertrag zu buchen. 

Es empfiehlt sich, (Teil-)Abrechnungen zum Jah-
resende vorzunehmen, um die Erträge aus Zuwen-
dungen im gleichen Haushaltsjahr zu erfassen, wie 
die Aufwendungen, die über die Zuwendungen (teil)
finanziert werden sollen. Ohne Teilabrechnungen 
kommt es zu Verzerrungen der Ergebnisrechnung.

Die Abforderung von Abschlägen vom Zuwen-
dungsgeber ist nicht zu buchen, denn die Forderung 
ist bereits bei Erhalt des Zuwendungsbescheides er-
fasst worden. Nur der Geldeingang des Abschlages ist 
gegen den offenen Posten der Forderung zu buchen. 

Nachfolgendes Beispiel veranschaulicht die Bu-
chungen:

An einem Pfarrhaus werden Arbeiten am Mauer-
werk vorgenommen; geschätzte Kosten 4.000 Euro. 
Davon entfallen 1.500 Euro auf die Fugensanierung 
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(Ausführung im Dezember 01) und 2.500 Euro auf 
Wärmedämmung (Ausführung im Januar 02).
a)	 Der Kirchenkreis hat eine Zuwendung zu den 

Baukosten in Höhe von 20 %, maximal 800 
Euro verbindlich zugesagt (Bescheid vom 
01.10.01).

b)	 Die Rechnung vom 20.12.01 über die Fugensa-
nierung beträgt 1.400 Euro. 

c)	 Eine Teilabrechnung der für das Jahr 01 ange-
fallenen Baukosten mit dem Kirchenkreis zum 
31.12.01 erfolgte im Januar 02.

d)	 Die Rechnung vom 31.01.02 über die Wärme-
dämmung beträgt 2.800 Euro.

e)	 Die Endabrechnung der angefallenen Bau-
kosten mit dem Kirchenkreis erfolgt zum 
28.02.02.

f)	 Für diesen Zweck/diese Maßnahme gibt es eine 
freie Rücklage von 600 Euro. Die Rücklage 
wird am 10.02.02 aufgelöst. 

g)	 Zur Liquiditätssicherung werden am 28.02.02 
aus dem RDF 2.000 Euro entnommen.

h)	 Für diese Baumaßnahme waren Spenden in 
Höhe von 300 Euro gesammelt worden, die zum 
28.02.02 der Baumaßnahme zugeordnet werden.

i)	 Am 01.03.02 geht eine weitere Spende in Höhe 
von 100 Euro für diese Maßnahme auf dem 
Bankkonto ein.

Für die Kirchengemeinde sind folgende Buchungen 
auszuführen:
a)	 Erhalt des Zuwendungsbescheides vom 01.10.01

Buchungs-
datum 
01.10.01 

130010 Forderungen 
an kirchliche Kör-
perschaften
(Debitor)

an 

367000 Sonstige  
Verbindlichkeiten  
aus erhaltenen Mittel-
zusagen
Kostenstelle

800 Euro

Soll eine Maßnahmenbuchung im Modul Liegen-
schafts- und Gebäudemanagement (LuGM) über die 
LuGM-Zusatzdaten (Maßnahmennummer, Gewerke-
nummer, Objektnummer) ausgelöst werden, so muss 
dort die jahresbezogene Maßnahme, das zutreffen-
de Gewerk und das Objekt ausgewählt werden. Des 
Weiteren bewirkt das Anfügen der Zusatzdaten, 
dass die Buchung in den Auswertungen des LuGM 
erscheint. Weil die Zuwendungen in diesem Schritt 
aber zunächst einmal nur „geparkt“ werden sollen, 
soll diese Buchung im LuGM nicht auftauchen.

Um den Bezug zu einer Maßnahme dennoch 
kenntlich zu machen, bietet es sich an, die Maßnah-
mennummer im Feld „Beschreibung“ bei der Bu-
chung einzufügen. In Fibu-Standardauswertungen 
kann dann nach dieser Maßnahme gefiltert werden.

Da hier keine LuGM-Zusatzdaten mit angefügt 
werden, ist die Buchung mit Bestandskonten ohne 
Probleme möglich. 

In der Maßnahme des LuGM wird der zu erwar-
tende Aufwand von 4.000 Euro auf der Aufwands-
seite und der geplante Gesamtzuschuss von 800 
Euro auf der Ertragsseite gebucht.

b)	 Rechnungseingang über die Fugensanierung 

Buchungs-
datum 
20.12.01

712200 Instandhal-
tung der Gebäude
Kostenstelle
Maßnahmennummer
Gewerkenummer
Objektnummer

an 

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor)

1.400 
Euro

Buchungs-
datum 
20.12.01

340010 Verbind-
lichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistun-
gen
(Kreditor)

an

172000 Guthaben  
bei der Kassen
gemeinschaft
(Bank)

1.400 
Euro

c)	 Teilabrechnung gegenüber dem Kirchenkreis 
zum 30.12.01 (1.400 Euro * 20 %)

Buchungs-
datum 
20.12.01

367000 Sonstige 
Verbindlichkeiten 
aus erhaltenen Mit-
telzusagen
Kostenstelle

an 

451330 Zweckgebun-
dene Zuweisung von 
Kirchenkreisen
Kostenstelle
Maßnahmennummer
Gewerkenummer
Objektnummer 

280
Euro

Buchungs-
datum 
20.12.01

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an

130010 Forderungen 
an kirchliche Körper-
schaften
(Debitor)

280 
Euro

	 Da im Zuwendungsbescheid festgesetzt wurde, 
dass nur ein Zuschuss in Höhe von 20% der 
Aufwendungen gewährt wird, ist auch bei der 
Teilabrechnung nur dieser Prozentsatz zu be-
rücksichtigen.

d)	 Rechnungseingang über die Wärmedämmung 

Buchungs-
datum 
31.01.02

712200 Instandhal-
tung der Gebäude
Kostenstelle
Maßnahmennummer
Gewerkenummer
Objektnummer

an 

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor)

2.800 
Euro

Buchungs-
datum 
31.01.02

340010 Verbind-
lichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistun-
gen
(Kreditor)

an

172000 Guthaben bei 
der Kassengemein-
schaft
(Bank)

2.800 
Euro

e)	 Endabrechnung gegenüber dem Kirchenkreis 
zum 28.02.02 (800 Euro - 280 Euro)
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Buchungs-
datum
28.02.02

367000 Sonstige 
Verbindlichkeiten 
aus erhaltenen Mit-
telzusagen
Kostenstelle
ggf. Investitions-
nummer

an 

451330 Zweckgebun-
dene Zuweisung von 
Kirchenkreisen
Kostenstelle
Maßnahmennummer
Gewerkenummer
Objektnummer

520 
Euro

Buchungs-
datum
28.02.02

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an

130010 Forderungen 
an kirchliche Körper-
schaften
(Debitor)

520 
Euro

	 Diese Buchung kann genauso wie unter c) schon 
beschrieben gebucht werden - nur auf der Maß-
nahme des Folgejahres. Daher ist nach dieser 
Buchung eine Bewegung von 520 Euro auf der 
Ertragsseite erkennbar.

f)	 Auflösung einer freien Rücklage über 600 Euro 
lt. Beschluss vom 10.02.02

Buchungs-
datum
10.02.02

213102 Abgang 
Zweckgebundene 
und freie Rücklagen
Kostenstelle
Investitionsnummer

an 

830160 Entnahmen 
aus zweckgebundenen 
und freien Rücklagen 
Kostenstelle
Maßnahmennummer
Gewerkenummer
Objektnummer

600
Euro

g)	 Entnahme von Finanzmitteln (2.000 Euro) aus 
dem RDF am 28.02.02 (hier ist nur die Bu-
chung in der Kirchengemeinde dargestellt, im 
RDF ist ebenfalls zu buchen)

Buchungs-
datum
28.02.02

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor RDF)

an 
157000 Forderungen 
an den Rücklagen- 
und Darlehensfonds

2.000
Euro

	 Diese Buchung muss nicht im LuGM sichtbar 
sein; daher sind hier keine LuGM-Zusatzdaten 
notwendig.

h)	 Buchung des Spendenverbrauchs zum 28.02.02 
in Höhe von 300 Euro

Buchungs-
datum
28.02.02

281120 Abgang 
noch nicht verwen-
dete zweckgebun-
dene Spenden 
Kostenstelle
Investitionsnummer

an 

482000 Spenden
Kostenstelle
Maßnahmennummer
Gewerkenummer
Objektnummer 

300 
Euro

i)	 Eingang einer Spende für die Maßnahme über 
100 Euro 

Buchungs-
datum
01.03.02

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an 

482000 Spenden
Kostenstelle
Maßnahmennummer
Gewerkenummer
Objektnummer

100 
Euro

Für die Buchungen auf Seite des Kirchenkreises 
wird auf die Ausführungen unter Punkt 6.4.1 Bu-
chungen beim Zuwendungsgeber verwiesen.

7.2 Außerordentliche Maßnahmen als 
aktivierungspflichtige Herstellungskosten

Aktivierungspflichtige Herstellungskosten bezie-
hen sich häufig auf einen bereits vorhandenen Ver-
mögensgegenstand. Es ist aber auch möglich, dass 
ein neuer Vermögensgegenstand entsteht (z.B. Neu-
bau eines Gebäudes).

Die Rechnungen über Herstellungskosten, die 
während der Bauphase eingehen, sind als Anlage(n) 
im Bau in der Anlagenbuchhaltung zu erfassen. 
Nach Fertigstellung erfolgt eine Umbuchung von 
Anlagen im Bau auf das entsprechende Anlagegut 
im Anlagevermögen.

Teilabrechnungen zum Jahresende gegenüber dem 
Zuwendungsgeber sind nicht unbedingt notwendig, 
denn auf Seiten des Zuwendungsempfängers sind bei 
einer Teilabrechnung keine Buchungen auszuführen.

Die Abforderung von Abschlägen beim Zuwen-
dungsgeber ist durch den Zuwendungsempfänger 
nicht zu buchen, denn die Forderung ist bereits bei 
Erhalt des Zuwendungsbescheides erfasst worden. 
Der Geldeingang des Abschlages ist gegen den offe-
nen Posten der Forderung zu buchen. Bei Mitteilung 
des Zahlungseinganges an die Finanzbuchhaltung 
muss zusätzlich die Verbindlichkeit aus der Mittel-
zusage reduziert werden. 

Nachfolgendes Beispiel veranschaulicht die Bu-
chungen:

An einem Gemeindehaus werden umfassende Sa-
nierungsarbeiten ausgeführt, die aktivierungspflich-
tige Herstellungskosten darstellen. Die geschätzten 
Gesamtkosten der Maßnahmen betragen 100.000 
Euro. 
a)	 Die Landeskirche hat eine Zuwendung zu den 

Baukosten in Höhe von 50 %, maximal 50.000 
Euro verbindlich zugesagt (Bescheid vom 
01.05.01).

b)	 Die Rechnung vom 01.10.01 für den Einbau 
neuer Fenster beträgt 20.000 Euro. 

c)	 Die Rechnung vom 01.10.01 für die Heizungs-
anlage beträgt 40.000 Euro.

d)	 Die Rechnung vom 01.06.02 für Dacharbeiten 
beträgt 38.000 Euro.

e)	 Am 15.10.01 wird von der Landeskirche ein 
Abschlag in Höhe von 30.000 Euro abgefor-
dert. 

f)	 Der Betrag geht am 01.11.01 auf dem Konto der 
Kassengemeinschaft ein.

g)	 Am 01.07.02 erfolgt die Endabrechnung über 
die gesamten Maßnahmen gegenüber der Lan-
deskirche, 19.000 Euro (Baukosten 98.000 



Kirchl. Amtsbl. Hannover Nr. 4/2019

189

Euro * 50 % = 49.000 Euro Zuwendung; abzgl. 
Abschlag 30.000 Euro) 

h)	 Geldeingang aus g) am 01.08.02.
i)	 Außerdem wurden Spenden von 10.000 Euro 

für diese Baumaßnahme gesammelt (nicht im 
RDF angelegt) und werden am 01.07.02 auch 
für diesen Zweck verwendet. 

j)	 Die Fertigstellung und Wiederinbetriebnahme 
des Gebäudes erfolgt zum 01.07.02.

Für die Kirchengemeinde sind folgende Bu-
chungen auszuführen:

a)	 Erhalt des Zuwendungsbescheides vom 
01.05.01

Buchungs-
datum 
01.05.01

130010 Forderungen 
an kirchliche Kör-
perschaften
(Debitor)

an 

367000 Sonstige 
Verbindlichkeiten 
aus erhaltenen 
Mittelzusagen
Kostenstelle

50.000 
Euro

b)	 Rechnungseingang über den Fenstereinbau 

Buchungs-
datum 
01.10.01

075010 Zugang rea-
lisierbare Anlagen 
im Bau (Anlage; 
Anlagenbuchungs-
art: Anschaffung)
Kostenstelle
Maßnahmennummer
Gewerkenummer
Objektnummer 

an 

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor)

20.000 
Euro

Buchungs-
datum 
01.10.01

340010 Verbind-
lichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistun-
gen
(Kreditor)

an

172000 Guthaben  
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

20.000 
Euro

c)	 Rechnungseingang über die Heizungsanlage 

Buchungs-
datum 
01.10.01

075010 Zugang rea-
lisierbare Anlagen 
im Bau (Anlage; 
Anlagenbuchungs-
art: Anschaffung)
Kostenstelle
Maßnahmennummer
Gewerkenummer
Objektnummer 

an 

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor)

40.000 
Euro

Buchungs-
datum 
01.10.01

340010 Verbind-
lichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistun-
gen (Kreditor)

an

172000 Guthaben bei 
der Kassengemein-
schaft
(Bank)

40.000 
Euro

d)	 Rechnungseingang für Dacharbeiten 

Buchungs-
datum 
01.06.02

075010 Zugang rea-
lisierbare Anlagen 
im Bau (Anlage; 
Anlagenbuchungs-
art: Anschaffung)
Kostenstelle
Maßnahmennummer
Gewerkenummer
Objektnummer 

an 

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor)

38.000 
Euro

Buchungs-
datum 
01.06.02

340010 Verbind-
lichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistun-
gen
(Kreditor)

an

172000 Guthaben bei 
der Kassengemein-
schaft
(Bank)

38.000 
Euro

e)	 Abforderung eines Abschlages von der Landes-
kirche (30.000 Euro)

	
	 keine Buchung

f)	 Geldeingang des Abschlages von der Landes-
kirche

Buchungs-
datum 
01.11.01

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an 

130010 Forderungen 
an kirchliche Körper-
schaften
(Debitor)

30.000 
Euro

Buchungs-
datum 
01.11.01

367000 Sonstige 
Verbindlichkeiten 
aus erhaltenen Mit-
telzusagen
Kostenstelle

an

271010 Zugang Son-
derposten aus erhal-
tenen Investitionszu-
weisungen aus der 
eigenen Landeskirche
(Anlage; Anlagenbu-
chungsart: Zuschus-
seingang)
Kostenstelle
Maßnahmennummer
Gewerkenummer
Objektnummer

30.000 
Euro

	 Bei der Einrichtung des Sonderpostens in der 
Anlagenbuchhaltung ist die AfA-Startmethode 
„Startdatum verwenden“ mit dem Startdatum 
„01.07.02“ (vgl. j), Datum der Fertigstellung) 
zu verwenden.

g)	 Endabrechnung gegenüber der Landeskirche; 
Reduzierung der Forderung (Gutschrift) auf-
grund der geringeren Baukosten 

Buchungs-
datum
01.07.02

367000 Sonstige 
Verbindlichkeiten 
aus erhaltenen Mit-
telzusagen
Kostenstelle

an 

130010 Forderungen 
an kirchliche Körper-
schaften
(Debitor)

1.000 
Euro
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h)	 Geldeingang des Restbetrages der Zuwendung 
gemäß Endabrechnung

Buchungs-
datum
01.08.02

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an 

130010 Forderungen 
an kirchliche Körper-
schaften
(Debitor)

19.000 
Euro

Buchungs-
datum
01.08.02

367000 Sonstige 
Verbindlichkeiten 
aus erhaltenen Mit-
telzusagen
Kostenstelle

an

271010 Zugang Son-
derposten aus erhal-
tenen Investitionszu-
weisungen aus der 
eigenen Landeskirche
(Anlage; Anlagenbu-
chungsart: Zuschus-
seingang)
Kostenstelle
Maßnahmennummer
Gewerkenummer
Objektnummer

19.000 
Euro

i)	 Buchung des Spendenverbrauchs 10.000 Euro

Buchungs-
datum
01.07.02

281120 Abgang 
noch nicht verwen-
dete zweckgebun-
dene Spenden 
Kostenstelle
Investitionsnummer

an 

275910 Zugang Son-
derposten aus erhal-
tenen Investitionszu-
schüssen von Dritten
(Anlage; Anlagenbu-
chungsart: Zuschus-
seingang)
Kostenstelle
Maßnahmennummer
Gewerkenummer
Objektnummer

10.000 
Euro

j)	 Fertigstellung und Wiederinbetriebnahme des 
Gebäudes

Buchungs-
datum
01.07.02

061110 Zugang  
realisierbare Grund-
stücke mit Betriebs-
bauten
(Anlage; Anlagen-
buchungsart: An-
schaffung)
Kostenstelle

an 

075020 Abgang reali-
sierbare Anlagen im 
Bau 
(Anlage; Anlagenbu-
chungsart: Anschaf-
fung)
Kostenstelle

98.000 
Euro

	 Buchungen auf der Seite des Zuwendungsge-
bers (hier angenommen Landeskirche):

zu a) 
	 Erstellung des Zuwendungsbescheides vom 

01.05.01 (max. 50.000 Euro)

Buchungs-
datum
01.05.01

651350 Zweckge-
bundene Zuweisung 
an Kirchengemein-
den
Kostenstelle

an 

295110 Zugang Rück-
stellungen für ver-
bindlich zugesagte 
Zuweisungen
Investitionsnummer

50.000 
Euro

	

zu e) 
	 Abforderung eines Abschlages durch die 

Kirchengemeinde (30.000 Euro)

Buchungs-
datum
15.10.01 

295120 Abgang 
Rückstellungen für 
verbindlich zuge-
sagte Zuweisungen
Investitionsnummer

an 

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor)

30.000 
Euro

	
zu f) 
	 Überweisung des Abschlages 

Buchungs-
datum 
01.11.01

340010 Verbind-
lichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistun-
gen
(Kreditor)

an 

172000 Guthaben bei 
der Kassengemein-
schaft
(Bank)

30.000 
Euro

zu g) 
	 Weil die Mittelzusage aus dem Vorjahr (Jahr 

01) datiert, ist in Höhe der zugesagten, aber 
nicht verbrauchten Haushaltsmittel ein Er-
trag aus der Auflösung von Rückstellungen 
zu buchen:

Buchungs-
datum
01.07.02 

295121 Abgang 
Rückstellungen 
(nicht benötigt) für 
verbindlich zuge-
sagte Zuweisungen
Investitionsnummer

an 

521000 Erträge aus 
der Auflösung von 
Rückstellungen
Kostenstelle

1.000 
Euro

Buchungs-
datum
01.07.02 

295120 Abgang 
Rückstellungen für 
verbindlich zuge-
sagte Zuweisungen
Investitionsnummer

an

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor)

19.000 
Euro

zu h) 
	 Überweisung des Betrages laut Endabrech-

nung gegenüber Kirchengemeinde 

Buchungs-
datum
1.8.02

340010 Verbind-
lichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistun-
gen
(Kreditor)

an 

172000 Guthaben bei 
der Kassengemein-
schaft
(Bank)

19.000 
Euro

	 Zusätzlich wird auf die Ausführungen unter 
Punkt 6.4.1 Buchungen beim Zuwendungsge-
ber verwiesen. 
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7.3 Außerordentliche Maßnahmen an 
Sakralgebäuden

Außerordentliche Maßnahmen an Sakralgebäu-
den werden hier separat betrachtet, weil sich durch 
die Bilanzierung der Sakralgebäude mit 1 Euro be-
sondere Fragestellungen ergeben.

Zunächst ist es notwendig, die an Sakralgebäuden 
durchgeführten Maßnahmen wie folgt zu unterschei-
den:
	- Erhaltungsaufwendungen (z.B. Reparaturar-

beiten am Mauerwerk, Einbau einer Heizung) 
und

	- aktivierungspflichtige Herstellungskosten, un-
terteilt in 
	- Herstellungskosten des Sakralgebäudes 
	- (z.B. Neubau einer Kirche, weitgehende Sa-

nierung der Kirche) und 
	- Herstellungskosten eines selbstständigen 

Gebäudeteils (z.B. Einbau von Gemein-
deräumen in die Kirche).

	 Nachfolgend wird die buchhalterische Behand-
lung dieser Maßnahmen dargestellt.

7.3.1 Außerordentliche Maßnahmen an 
Sakralgebäuden als Erhaltungsaufwand

Erhaltungsaufwendungen an Sakralgebäuden sind 
im Jahr ihres Entstehens als Aufwand zu buchen. Es 
gibt hier keinen Unterschied zur buchhalterischen 
Abwicklung von Erhaltungsaufwendungen bei an-
deren Gebäudearten. Es wird auf die Ausführungen 
unter Punkt 7.1 „Außerordentliche Maßnahmen als 
Erhaltungsaufwand“ verwiesen.

7.3.2 Außerordentliche Maßnahmen an 
Sakralgebäuden als aktivierungspflichtige 

Herstellungskosten

Bei aktivierungspflichtigen Herstellungskosten an 
Sakralgebäuden muss zunächst geklärt werden, ob 
die Maßnahmen das Sakralgebäude selbst betreffen 
(bzw. ein unselbstständiger Gebäudeteil entsteht) 
oder ob ein selbstständiger Gebäudebestandteil er-
richtet wird. 

7.3.2.1 Herstellungskosten des 
Sakralgebäudes

Sollte eine Kirche weitgehend saniert werden, sind 
zunächst die anfallenden aktivierungspflichtigen 
Herstellungskosten als „Anlage im Bau“ zu buchen. 
Nach Fertigstellung und Wiederinbetriebnahme des 
Gebäudes erfolgt eine Umbuchung in die nicht rea-
lisierbaren Anlagen. Dann ist sofort eine Abschrei-

bung der gesamten Herstellungskosten vorzuneh-
men, so dass die Kirche weiterhin mit 1 Euro in der 
Bilanz dargestellt ist.

Für die erhaltenen Zuwendungen, Spenden usw. 
werden keine neuen Sonderposten im Anlagever-
mögen gebildet. Diese werden zum Zeitpunkt der 
Fertigstellung und Abschreibung als Ertrag gebucht 
bzw. die vorhandenen Sonderposten werden aufge-
löst.

Damit sind alle aktivierungspflichtigen Herstel-
lungskosten an Sakralbauten und alle zur Finanzie-
rung erhaltenen Zuwendungen und Spenden wäh-
rend der Bauzeit erfolgsneutral. Erst im Jahr der 
Fertigstellung erscheinen alle Aufwendungen und 
Erträge in der Ergebnisrechnung.

Anmerkung: Die Aktivierung und Abschreibung 
haben zum Zeitpunkt der Fertigstellung / Inbetrieb-
nahme zu erfolgen. Die Ertragsbuchungen erfolgen 
mit der Endabrechnung. Erfolgt die Endabrech-
nung erst im Folgejahr, ist im Rahmen der Jahres-
abschlussarbeiten die Ertragsbuchung in Höhe des 
sich aus der Endabrechnung ergebenden Betrages 
auf den 31.12. des Jahres der Fertigstellung vorzu-
nehmen.

Nachfolgendes Beispiel skizziert die Buchungen:
Eine Kirchengemeinde plant eine weitgehende Sa-

nierung ihrer Kirche. Die Aufwendungen stellen ge-
mäß der Bewertungsrichtlinie aktivierungspflichtige 
Herstellungskosten dar. 
Kosten der Maßnahmen: 500.000 Euro
Zuwendung der Landeskirche: 
	- 95 % der Kosten, maximal 475.000 Euro (Be-

scheid vom 01.05.01)
	- Abforderung eines Abschlages über 300.000 

Euro am 01.10.01; Überweisung am 15.10.01
	- Endabrechnung am 01.12.02; Geldeingang am 

15.12.02
	 Fertigstellung/Wiederinbetriebnahme der Kir-

che: 01.09.02

Für die Kirchengemeinde sind folgende Bu-
chungen auszuführen:

Im Nachfolgenden werden nur die Besonderheiten 
der Buchungen abgebildet. Für alle anderen Bu-
chungen wird auf Kapitel 7.2 verwiesen.

a) 	 Fertigstellung und Wiederinbetriebnahme des 
Gebäudes, Abschreibung auf 1 Euro

Buchungs-
datum
01.09.02

031210 Zugang 
nicht realisierbare 
Betriebsbauten
(Anlage; Anlagen-
buchungsart: An-
schaffung)
Kostenstelle

an 

043020 Abgang nicht 
realisierbare Anlagen 
im Bau (Anlage;  
Anlagenbuchungsart: 
Anschaffung)
Kostenstelle

500.000 
Euro
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Buchungs-
datum
01.09.02

722500 Abschrei-
bungen auf Sakral-
bauten
Kostenstelle

031200 Nicht reali-
sierbare Betriebs-
bauten (Anlage; 
Anlagenbuchungsart: 
Normal-AfA)
Kostenstelle

499.999 
Euro

b)	 Endabrechnung gegenüber der Landeskirche; 
Ertragsbuchung

Buchungs-
datum
01.12.02

367000 Sonstige 
Verbindlichkeiten 
aus erhaltenen 
Mittelzusagen
Kostenstelle

an 

451310 Zweckgebun-
dene Zuweisung der 
Landeskirche
Kostenstelle
Maßnahmennummer
Objektnummer
Gewerkenummer

475.000 
Euro

7.3.2.2 Herstellungskosten für einen 
selbstständigen Gebäudeteil

In Verbindung mit Sakralgebäuden ist vor allem 
die Errichtung sonstiger selbstständiger Gebäude-
teile von Bedeutung. Kirchengemeinden entschlie-
ßen sich beispielsweise dazu, Gemeinderäume in 
ihre Kirchen einzubauen. Die Gemeinderäume ste-
hen nicht in einem einheitlichen Funktions- und 
Nutzungszusammenhang mit dem Sakralgebäude. 
Darum handelt es sich bei den entstehenden Kosten 
um Herstellungskosten für die Gemeinderäume, so-
weit eine vertikale Trennung des Gebäudes möglich 
ist (siehe Bewertungsrichtlinie). Diese sind in der 
Bilanz der Kirchengemeinde zu aktivieren und über 
die Nutzungsdauer abzuschreiben. Besteht nur eine 
horizontale Trennung der Gebäudeteile, so ist eine 
separate Aktivierung nicht möglich. Die Aufwen-
dungen für die Gemeinderäume sind in diesem Fall 
als Aufwand zu buchen.

Erhaltene Zuwendungen, Spenden und Kollekten 
für diese Zwecke sind als Sonderposten zu passivie-
ren und bis zum Ende der Nutzungsdauer der Ge-
meinderäume aufzulösen.

Die Baumaßnahme stellt aktivierungspflichtige 
Herstellungskosten eines neuen Vermögensgegen-
standes dar. Deshalb wird auf die Buchungen unter 
Punkt 7.2 Außerordentliche Maßnahmen als akti-
vierungspflichtige Herstellungskosten verwiesen.

Sollten im Zusammenhang mit dem Einbau von 
Gemeinderäumen auch Erhaltungsmaßnahmen am 
Sakralgebäude stattfinden, sind die entstehenden 
Aufwendungen entsprechend zu trennen und die 
Erhaltungsaufwendungen sofort bei Entstehung als 
Aufwand zu buchen.

Das nachfolgende Beispiel umfasst Herstellungs-
kosten für Gemeinderäume, Erhaltungsaufwand am 
Sakralgebäude, Zuwendungen von der Landeskir-
che und zweckgebundene Spenden.

Eine Kirchengemeinde plant Gemeinderäume (1 
Mehrzweckraum, Küche, Toilette, Vorraum) in ihre 
Kirche einzubauen. Dazu wird ein Teil der Fläche 
des Kirchenschiffes baulich abgetrennt (geschätzte 
Baukosten: 120.000 Euro). Gleichzeitig wird der 
Fußboden in der Kirche saniert (geschätzte Bauko-
sten: 30.000 Euro). 
Zuwendung der Landeskirche: 
a)	 80 % der Kosten für den Einbau der Gemein-

deräume (Bescheid vom 01.02.01), maximal 
96.000 Euro

b)	 50 % der Kosten für die Fußbodensanierung 
(Bescheid vom 01.02.01), maximal 15.000 Euro

c)	 Eingangsrechnungen für die Gemeinderäume 
über 70.000 Euro vom 01.10.01

d)	 Abforderung eines Abschlages für den Ein-
bau der Gemeinderäume über 60.000 Euro am 
01.10.01; 

e)	 Überweisung des Abschlages aus d) am 
15.10.01 über 60.000 Euro

f)	 Zur Liquiditätssicherung werden am 01.11.01 
aus dem RDF 10.000 Euro entnommen

g)	 Eingangsrechnungen für die Fußbodensanie-
rung über 10.000 Euro vom 31.12.01

h)	 Teilabrechnung für die Fußbodensanierung 
zum 31.12.01 über 5.000 Euro

i)	 Geldeingang für h) am 15.01.01 über 5.000 
Euro

j)	 Eingangsrechnungen für die Fußbodensanie-
rung über 21.000 Euro vom 01.03.02

k)	 Eingangsrechnungen für die Gemeinderäume 
über 52.000 Euro vom 01.08.02

l)	 Endabrechnung für die Gemeinderäume am 
01.09.02

m)	 Endabrechnung für die Fußbodensanierung am 
01.09.02

n)	 Inbetriebnahme der Gemeinderäume und Bil-
dung des Sonderpostens zum 01.09.02

o)	 Außerdem sind Spenden für den Bau der Ge-
meinderäume in Höhe von 4.000 Euro in den 
vergangenen Jahren gesammelt worden.

p)	 Geldeingang für l) am 15.09.02 über 36.000 
Euro

q)	 Geldeingang für m) am 15.09.02 über 10.000 
Euro

r)	 Eine Rücklage für die Fußbodensanierung über 
10.000 Euro wird nach Fertigstellung der Maß-
nahme aufgelöst
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Für die Kirchengemeinde sind folgende Bu-
chungen notwendig:

a)	 Erhalt des Zuwendungsbescheides vom 
01.02.01 (Gemeinderäume)

Buchungs-
datum 
01.02.01 

130010 Forderungen 
an kirchliche Kör-
perschaften
(Debitor)

an 

367000 Sonstige Ver-
bindlichkeiten aus 
erhaltenen Mittelzusa-
gen 
Kostenstelle

96.000 
Euro

b)	 Erhalt des Zuwendungsbescheides vom 
01.02.01 (Fußbodensanierung) 

Buchungs-
datum 
01.02.01 

130010 Forderungen 
an kirchliche Kör-
perschaften
(Debitor)

an 

367000 Sonstige Ver-
bindlichkeiten aus 
erhaltenen Mittelzusa-
gen
Kostenstelle

15.000 
Euro

c)	 Eingangsrechnung über 70.000 Euro; Rech-
nung vom 01.10.01 (Gemeinderäume)

Buchungs-
datum 
01.10.01

075010 Zugang rea-
lisierbare Anlagen 
im Bau
(Anlage, Anlagen-
buchungsart: An-
schaffung)
Kostenstelle
Maßnahmennummer
Objektnummer
Gewerkenummer

an 

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor)

70.000 
Euro

Buchungs-
datum 
01.10.01

340010 Verbind-
lichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistun-
gen
(Kreditor)

an

172000 Guthaben bei 
der Kassengemein-
schaft
(Bank)

70.000 
Euro

d)	 Abforderung eines Abschlages von der Landes-
kirche (60.000 Euro)

	 keine Buchung

e)	 Geldeingang des Abschlages von der Landes-
kirche

Buchungs-
datum 
15.10.01

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an 

130010 Forderungen 
an kirchliche Körper-
schaften
(Debitor)

60.000 
Euro

f)	 Entnahme von 10.000 Euro aus dem RDF zur 
Liquiditätssicherung (hier nur Buchung in der 
Kirchengemeinde dargestellt; Buchung im RDF 
muss auch erfolgen)

Buchungs-
datum 
01.11.01

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an 
157000 Forderungen 
an den Rücklagen- 
und Darlehensfonds

10.000 
Euro

g)	 Eingangsrechnung über die Fußbodensanie-
rung (Rechnung vom 31.12.01)

Buchungs-
datum 
31.12.01

712200 Instandhal-
tung der Gebäude
Kostenstelle
Maßnahmennummer
Objektnummer
Gewerkenummer

an 

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor)

10.000 
Euro

Buchungs-
datum 
31.12.01

340010 Verbind-
lichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistun-
gen
(Kreditor)

an

172000 Guthaben bei 
der Kassengemein-
schaft
(Bank)

10.000 
Euro

h)	 Teilabrechnung für die Fußbodensanierung 
zum 31.12.01 gegenüber der Landeskirche; Bu-
chung des Ertrages; die Forderung ist bereits 
unter b) erfasst worden

Buchungs-
datum 
31.12.01

367000 Sonstige 
Verbindlichkeiten 
aus erhaltenen Mit-
telzusagen
Kostenstelle

an 

451310 Zweckgebun-
dene Zuweisung der 
Landeskirche
Kostenstelle
Maßnahmennummer
Objektnummer
Gewerkenummer

50.000 
Euro

i)	 Geldeingang für die Teilabrechnung Fußboden-
sanierung

Buchungs-
datum 
15.01.01

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an 

130010 Forderungen 
an kirchliche Körper-
schaften
(Debitor)

5.000 
Euro

j)	 Eingangsrechnung über die Fußbodensanie-
rung; Rechnung vom 01.03.02 

Buchungs-
datum 
01.03.02

712200 Instandhal-
tung der Gebäude
Kostenstelle
Maßnahmennummer
Objektnummer
Gewerkenummer

an 

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor)

21.000 
Euro

Buchungs-
datum 
01.03.02

340010 Verbind-
lichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistun-
gen
(Kreditor)

an

172000 Guthaben bei 
der Kassengemein-
schaft
(Bank)

21.000 
Euro
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k)	 Eingangsrechnung über 52.000 Euro; Rech-
nung vom 01.08.02 (Gemeinderäume)

Buchungs-
datum 
01.08.02

075010 Zugang rea-
lisierbare Anlagen 
im Bau (Anlage; 
Anlagenbuchungs-
art: Anschaffung)
Kostenstelle
Maßnahmennummer
Objektnummer
Gewerkenummer

an 

130010 Forderungen 
an kirchliche Körper-
schaften
(Debitor)

52.000 
Euro

Buchungs-
datum 
01.08.02

340010 Verbind-
lichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistun-
gen (Kreditor)

an

172000 Guthaben bei 
der Kassengemein-
schaft
(Bank)

52.000 
Euro

l)	 Endabrechnung gegenüber der Landeskir-
che für die Gemeinderäume (Gesamtkosten 
122.000 Euro); Forderung ist bereits unter a) 
erfasst worden, Bildung der Sonderposten unter 
n)

	 keine Buchung

m)	 Endabrechnung für die Fußbodensanierung 
gegenüber der Landeskirche (Gesamtkosten 
31.000 Euro); Buchung des Ertrages; die For-
derung ist bereits unter b) erfasst worden

Buchungs-
datum 
01.09.02

367000 Sonstige 
Verbindlichkeiten 
aus erhaltenen Mit-
telzusagen
Kostenstelle

an 

451310 Zweckgebun-
dene Zuweisung der 
Landeskirche
Kostenstelle
Maßnahmennummer
Objektnummer
Gewerkenummer

10.000 
Euro

n)	 Fertigstellung und Inbetriebnahme der Ge-
meinderäume sowie Bildung der Sonderposten 
aus erhaltenen Investitionszuweisungen 

Buchungs-
datum
01.09.02

061210 Zugang rea-
lisierbare Betriebs-
bauten
(Anlage; Anlagen-
buchungsart: An-
schaffung)
Kostenstelle

an 

075020 Abgang reali-
sierbare Anlagen im 
Bau
(Anlage; Anlagenbu-
chungsart: Anschaf-
fung)
Kostenstelle

122.000 
Euro

Buchungs-
datum
01.09.02

367000 Sonstige 
Verbindlichkeiten 
aus erhaltenen Mit-
telzusagen
Kostenstelle

an

271010 Zugang Son-
derposten aus erhal-
tenen Investitionszu-
weisungen aus der 
eigenen Landeskirche
(Anlage; Anlagenbu-
chungsart: Zuschus-
seingang)
Kostenstelle
Maßnahmennummer
Objektnummer
Gewerkenummer

96.000 
Euro

o)	 Bildung des Sonderpostens aus erhaltenen In-
vestitionszuschüssen von sonstigen Dritten 
(Spende) 

Buchungs-
datum
01.09.02

281120 Abgang 
noch nicht verwen-
dete zweckgebun-
dene Spenden
Kostenstelle
Investitionsnummer 

an 

275910 Zugang Son-
derposten aus erhal-
tenen Investitionszu-
schüssen von 
sonstigen Dritten
(Anlage; Anlagenbu-
chungsart: Zuschus-
seingang)
Kostenstelle
Maßnahmennummer
Objektnummer
Gewerkenummer

4.000 
Euro

p)	 Geldeingang des Restbetrages der Zuwendung 
für die Gemeinderäume gemäß Endabrechnung 

Buchungs-
datum
15.09.02

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an 

130010 Forderungen 
an kirchliche Körper-
schaften
(Debitor)

36.000 
Euro

q)	 Geldeingang des Restbetrages der Zuwendung 
für die Fußbodensanierung gemäß Endabrech-
nung 

Buchungs-
datum
15.09.02

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an 

130010 Forderungen 
an kirchliche Körper-
schaften
(Debitor)

10.000 
Euro

r)	 Rücklagenentnahme nach Fertigstellung der 
Fußbodensanierung gemäß Beschluss 

Buchungs-
datum
30.09.02

213102	 Abgang 
Zweckgebundene 
und weitere freie 
Rücklagen
Kostenstelle
Investitionsnummer

an 

830160 Entnahmen 
aus zweckgebundenen 
und freien Rücklagen
Kostenstelle
Maßnahmennummer
Objektnummer
Gewerkenummer

10.000 
Euro

7.4 Sicherheitseinbehalte

Bei der Bezahlung von Eingangsrechnungen für 
Baumaßnahmen wird meist nicht der volle Rech-
nungsbetrag bezahlt, sondern ein Sicherheitseinbe-
halt vorgenommen. 

In der Bilanz der GKZ ist eine Verbindlichkeit ge-
genüber dem Bauunternehmen darzustellen, das die 
Baumaßnahme durchgeführt hat. Diese Verbindlich-
keit bleibt so lange in der Bilanz stehen bis es ent-
weder zu einer Auszahlung an das Bauunternehmen 
kommt (Freigabe bei Mängelfreiheit, Vorlage einer 
Bankbürgschaft) oder die einbehaltenen Beträge für 
die Bezahlung von Nacharbeiten verwendet werden.
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Die Rechnung des Bauunternehmens ist in zwei 
Teilbeträgen als offener Posten zu erfassen. Für den 
Teilbetrag in Höhe des Sicherheitseinbehalts ist ent-
sprechend den vertraglichen Regelungen eine Fäl-
ligkeit zu erfassen (z.B. 5 Jahre). Außerdem ist eine 
Auszahlungssperre festzulegen, damit der Betrag 
nicht bei Fälligkeit automatisch ausgezahlt wird, 
sondern eine Prüfung der Baumaßnahme erfolgen 
kann. Das Datum für die Auszahlungssperre sollte 
weit in der Zukunft liegen (z.B. 31.12.2099), denn 
wenn das Datum der Auszahlungssperre überschrit-
ten ist, erscheint der Betrag im Zahlungsvorschlag 
und wird möglicherweise ohne Prüfung des Sach-
verhaltes ausgezahlt.

Beispiel: 
Von einer Eingangsrechnung über 10.000 Euro 

wird ein Betrag in Höhe von 500 Euro zur Sicher-
heit einbehalten.

Buchungs-
datum 
01.02.01

075010 Zugang rea-
lisierbare Anlagen 
im Bau (Anlage; 
Anlagenbuchungs-
art: Anschaffung)
Kostenstelle
Maßnahmennummer
Gewerkenummer
Objektnummer

an 

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor)
Fälligkeit: 01.02.01

9.500 
Euro

Buchungs-
datum 
01.02.01

075010 Zugang rea-
lisierbare Anlagen 
im Bau (Anlage; 
Anlagenbuchungs-
art: Anschaffung)
Kostenstelle
Maßnahmennummer
Gewerkenummer
Objektnummer

an

340015 Verb. Sicher-
heitseinbehalte
(Kreditor)
Fälligkeit: 01.02.06
Auszahlungssperre

500 
Euro

Der Betrag über 9.500 Euro wird bei Fälligkeit 
ausgezahlt. Der Sicherheitseinbehalt wird erst aus-
gezahlt, wenn die Fälligkeit erreicht und die Aus-
zahlungssperre entfernt worden ist. Sollte das Bau-
unternehmen eine Bankbürgschaft vorlegen, ist die 
Fälligkeit zu ändern und eine Auszahlung vorzu-
nehmen. Sollte der Bedarf bestehen, die zur Sicher-
heit einbehaltenen Beträge auszuwerten, muss im 
Buchungstext der Begriff Sicherheitseinbehalt ste-
hen oder ein anderes Datenfeld mit einem entspre-
chenden Kennzeichen versehen werden.

7.5 Technische Umsetzung von 
Sicherheitseinbehalten

7.5.1 Grundeinrichtungen (FiBu.-Buchblatt, 
Nummernserie, Sachkonten)

Für die Verbuchung von Sicherheitseinbehalten 
(SEB) sind ein eigenes Buchblatt mit zugehöriger 

Nummernserie und eine separate Sachkonto-Bu-
chungsgruppe einzurichten. Es ist ein Buchblatt mit 
dem Namen „SEB“ anzulegen:

Abbildung 22: Übersicht Fibu Buch.-Blattnamen

Die dazugehörige Nummernserie „SEB“ wird hin-
terlegt:

Abbildung 23: Nummernserie

Die Einstellung, dass für die Buchung eine Sach-
konto-Buchungsgruppe mitgegeben werden darf, 
findet sich unter dem Register „Aktionen“ des Ein-
kaufs-Buch.-Blattes.

Abbildung 24: Einstellung an den Prüfungen des Buch.-Blatts verändern

Der Haken bei „Sachkontobuchungsgruppe än-
derbar“ ist zu setzen.

Folgendes Sachkonto ist einzurichten:
	- Sachkonto 340015 „Verb. Sicherheitseinbe-

halte“

Abbildung 25: Kontenplan - Einrichtung Sachkonto

Besonderheit in der Einrichtung: 
Das Sachkonto 340015 ist als Sachkonto-Bu-

chungsgruppe anzulegen, d.h., dass auf diesem 
Sachkonto nicht direkt gebucht wird (sondern er-
setzend zur Kreditoren-Buchungsgruppe 340010 
„Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-
gen“). Hierdurch kann die Summe der noch nicht 
bezahlten Sicherheitseinbehalte „auf einen Blick“ 
zum gewünschten Datum ermittelt werden. Weiter-
hin sind über verschiedene Filterkriterien wie z.B. 
Herkunftsnummer (Kreditorennummer, Anlagen-
nummer) oder Maßnahmen-, Gewerke- bzw. Objekt-
nummer zusätzliche Auswertungen entsprechend 
den individuellen Bedürfnissen leicht möglich. Eine 
Beispielauswertung findet sich am Ende dieses Leit-
fadens.

Hierzu ist zunächst eine Sachkonto-Buchungs-
gruppe anzulegen.
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Abbildung 26: Sachkontobuchungsgruppe - Einrichtung

Zusätzlich muss unter dem Register „Aktionen“ 
die Einrichtung der Sachkonto-Buchungsgruppe 
erfolgen. Hier wird die Spalte „Sammelkonto“ mit 
dem Wert „340015“ gefüllt.

Abbildung 27: Matrix Sachkontobuchungsgruppen - Einrichtung

Durch die Hinterlegung sind alle Einrichtungen 
vorgenommen, um buchen zu können.

7.5.2 Einbuchung der Verbindlichkeit

Der Sicherheitseinbehalt kann nun im Einkaufs-
Buch.-Blatt verbucht werden. Da die Anlagen-
buchhaltung mitbebucht wird muss in diesem Fall 
zweizeilig gebucht werden. Die Sachkonto-Bu-
chungsgruppe muss in beiden Zeilen angegeben 
werden. Im Beispiel wurde auf die Angabe „Si-
cherheitseinbehalt“ in der Spalte „Beschreibung“ 
zugunsten des Andrucks des Herkunftsnamens ver-
zichtet (siehe Auswertungen weiter unten; „SEB“ ist 
in „Belegnr.“ und „Externe Belegnr.“ enthalten).

Abbildung 28: Einkaufs Buch.-Blatt – Bearbeiten

Nach Verbuchung kann die Auszahlungssperre 
festgelegt und auf den einzelnen Posten beschränkt 
werden.

Abbildung 29: Adressenübersicht – Festlegung der Auszahlungssperre

Die Beschreibung ermöglicht es, anderen Mitar-
beitern des Kirchenamtes wertvolle Informationen 
zum Grund der Auszahlungssperre mitzuteilen.

Abbildung 30: Sperren offene Posten – Auszahlungssperre auf lfd. Nr. des Sach-
postens beschränkt

Auswertung:

Abbildung 31: Explorer Sachposten - Auswertungsmöglichkeiten

Belegablage und Kopien:
Vor Auszahlung der Originalrechnung sollten 

mehrere (ggf. digitale) Kopien der Rechnung erstellt 
und in verschiedenen (ggf. digitalen) Ordnern zur 
Verfügung gestellt werden. Die Originalrechnung 
verbleibt an der „Ursprungs-Auszahlung“ (im Bei-
spiel der Buchungsrichtlinie: Rechnung mit 9.500 
Euro Auszahlungsbetrag) – sofern diese nicht für 
Verwendungsnachweise vorzuhalten ist. Kopien 
sollten insbesondere – abhängig von der Organi-
sation – für die Anlagenbuchhaltung, den Verwen-
dungsnachweis und die spätere Auszahlung (Teilbe-
trag i.H.v. 500 Euro) erstellt werden.

8. Rücklagen und sonstige 
Vermögensbindungen

8.1 Rücklagen

8.1.1 Rücklagenbegriff

Kamerale Rücklagen stellten quasi Finanzan-
lagen dar und waren grundsätzlich mit Liquidität 
unterlegt. Sie waren ein Sammelbegriff für alle Ein-
lagen eines Rechtsträgers im RDF (z.B. Spenden, 
Rückstellungen, kamerale Rücklagen, Legate).

Doppische Rücklagen sind auf der Passivseite der 
Bilanz als Unterteilung des Reinvermögens zu finden. 
Dem Grundsatz der Finanzdeckung entsprechend 
müssen sie ebenfalls mit Liquidität unterlegt sein. Sie 
können – müssen aber nicht – im RDF angelegt sein. 

8.1.2 Gliederung

Rücklagen sind als Bestandteil des Reinvermö-
gens Positionen, die aufgrund rechtlicher Vorgaben 
oder durch Beschluss des zuständigen Gremiums 
zumeist aus dem Jahresergebnis gebildet werden 
und die Kapitalbindung (das Ansparen finanzieller 
Mittel) bilanziell darstellen. Vor diesem Hinter-
grund ergibt sich der Grundsatz, dass diese finan-
ziellen Mittel tatsächlich auch zur Auszahlung vor-
gehalten werden.
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Die Rücklagen gliedern sich wie folgt:
1.	 Pflichtrücklagen (Sachkonten 2121xx)

a.	 Betriebsmittelrücklage
b.	 Ausgleichsrücklage
c.	 Substanzerhaltungsrücklage
d.	 Bürgschaftsrücklage
e.	 Tilgungsrücklage

2.	 Zweckgebundene und weitere freie Rücklagen 
(Sachkonten 213xxx)

3.	 Verkaufserlöse Dotationen (Sachkonten 214xxx) 
– siehe hierzu Kapitel 9.4

4.	 Korrekturposten für Rücklagen (Sachkonten 
215xxx)

5.	 Stiftungsrücklagen (Sachkonten 216xxx) – sie-
he hierzu Kapitel 22.

Für die Auswertung der einzelnen Rücklagenzwecke 
ist die Nutzung von Investitionsnummern notwendig. 

8.1.3 Bildung und Auflösung von Rücklagen

Rücklagen dürfen nur in der Höhe ausgewiesen 
werden, wie sie durch entsprechende Finanzmittel 
gedeckt sind (Grundsatz der Finanzdeckung). Die 
Prüfung der Finanzdeckung erfolgt in bestimmten 
Zeitabständen innerhalb des Geschäftsjahres; spä-
testens zum Jahresabschluss. 

Eine unterjährige Zuführung und Auflösung, 
sprich Verwendung der Rücklagen, ist grundsätz-
lich möglich. Spätestens im Rahmen des Jahres-
abschlusses sind die Rücklagenbewegungen und 
–bestände jedoch entsprechend je Kostenstelle und 
im Saldo der einlegenden GKZ zu prüfen. Wurden 
tatsächlich mehr Rücklagen gebildet, als finanzielle 
Mittel zur Verfügung stehen bzw. übersteigen sie das 
Bilanzergebnis der GKZ in Summe, so müssen ent-
sprechend anteilig Rücklagen aufgelöst werden. In 
erster Linie sind hierfür freie Rücklagen aufzulösen. 
Sollten diese insgesamt nicht ausreichend sein, ist 
die Auflösung von Pflichtrücklagen vorzunehmen. 
Um unnötige Buchungsarbeiten zu vermeiden, sollte 
sehr genau überlegt werden, ob überhaupt unterjäh-
rig Rücklagen gebildet werden sollen. Dies gilt auch 
für geplante Rücklagenbewegungen.

Für die Bildung und Auflösung von Rücklagen 
gelten die rechtlichen Bestimmungen. Folgende Re-
gelungen sind zu beachten und beziehen sich – so-
weit nicht anders vermerkt – auf die gesamte GKZ:
1.	 Rücklagen müssen finanzgedeckt sein. Sollte 

die Finanzdeckung nicht ausreichend sein, sind 
Rücklagen aufzulösen.

2.	 Ein positives Bilanzergebnis ist zuerst für den 
Ausgleich von negativen Ergebnisvorträgen aus 
Vorjahren zu verwenden.

3.	 Ein negatives Bilanzergebnis kann durch die 
Verrechnung mit positiven Ergebnisvorträgen 
ausgeglichen werden. 

4.	 Sollte ein negatives Bilanzergebnis nicht oder 
nicht vollständig durch positive Ergebnisvorträ-
ge ausgeglichen werden können, sind Rückla-
gen aufzulösen. 

5.	 Wenn Rücklagen aufgelöst werden müssen, ist 
folgende Reihenfolge einzuhalten (a. --> zuerst 
auflösen; f. --> zuletzt auflösen):
a.	 Freie Rücklagen
b.	 Ausgleichsrücklage
c.	 Substanzerhaltungsrücklage
d.	 Bürgschaftsrücklage
e.	 Tilgungsrücklage
f.	 Betriebsmittelrücklage

	 Es ist möglich, auch zuerst die Ausgleichsrück-
lage für den Ausgleich eines negativen Bilan-
zergebnisses zu verwenden. Allerdings ist die 
Ausgleichsrücklage innerhalb der nächsten 
fünf Jahre wieder aufzufüllen. Sollten keine 
entsprechenden Ergebnisse zur Verfügung ste-
hen, sind für die Auffüllung freie Rücklagen 
aufzulösen. 

6.	 Freie Rücklagen dürfen erst gebildet werden, 
wenn alle Pflichtrücklagen die vorgeschriebene 
Mindesthöhe haben (umgekehrte Reihenfolge 
aus 5.; f. --> zuerst auffüllen; b. --> zuletzt auf-
füllen).

7.	 Innerhalb einer GKZ können freie Rücklagen 
auch gebildet werden, wenn freie Rücklagen 
mindestens in gleicher Höhe aufgelöst werden.

8.1.3.1 Rücklagenbewirtschaftung 
aus dem laufenden Jahresergebnis 

(vor Jahresabschluss):

Die Bildung und Auflösung von Rücklagen erfolgt 
über Sachkonten aus dem 8er Bereich:

830130	Zuführung zu Rücklagen
830131	Zuführung zu Rücklagen – investiv 
830140	Entnahme aus Rücklagen
830141	Entnahme aus Rücklagen – investiv -

Nachfolgende Beispiele gelten für die Bildung 
(und Auflösung) von Rücklagen aus dem laufenden 
Jahresergebnis. Dazu müssen die Konten aus der 
Kontenuntergruppe 830 verwendet werden.

Beispiel für die Bildung der Allgemeinen Aus-
gleichsrücklage über 2.000 Euro:

GKZ
Buchungs-
datum 
31.12.xx

830130 Zuführung 
zu Rücklagen
Kostenstelle 

an 

212121 Zugang Aus-
gleichsrücklage 
Kostenstelle 
Investitionsnummer

2.000 
Euro

Beispiel für die Entnahme aus der Allgemeinen 
Ausgleichsrücklage über 1.000 Euro:
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GKZ
Buchungs-
datum 
31.12.xx

212122 Abgang 
Ausgleichsrücklage
Kostenstelle 
Investitionsnummer

an 
830140 Entnahme aus 
Rücklagen
Kostenstelle 

1.000 
Euro

Beispiel für die Bildung einer Rücklage für Ju-
gendarbeit (keine zweckgebundenen Spenden!) über 
1.000 Euro:

GKZ
Buchungs-
datum 
31.12.xx

830130 Zuführung 
zu Rücklagen
Kostenstelle 
Jugendarbeit

an 

213101 Zugang 
Zweckgebundene und 
weitere freie Rückla-
gen
Kostenstelle 
Investitionsnummer

1.000 
Euro

Beispiel für die Auflösung einer Rücklage für 
Freizeiten (keine zweckgebundenen Spenden!) über 
300 Euro:

GKZ
Buchungs-
datum 
31.12.xx

213102 Abgang 
Zweckgebundene 
und weitere freie 
Rücklagen
Kostenstelle 
Investitionsnummer

an 
830140 Entnahmen 
aus Rücklagen 
Kostenstelle Freizeiten

300 
Euro

Beispiel für die Auflösung einer Rücklage für die 
Anschaffung eines Gemeindebusses (keine zweck-
gebundenen Spenden!) über 20.000 Euro:

GKZ
Buchungs-
datum 
31.12.xx

213102 Abgang 
Zweckgebundene 
und weitere freie 
Rücklagen
Kostenstelle 
Investitionsnummer

an 

830141 Entnahmen 
aus Rücklagen – inve-
stiv -
Kostenstelle Gemein-
dearbeit

20.000 
Euro

Es ist nicht bei allen Kostenstellen angeraten, 
diese vor dem Jahresabschluss auszugleichen. Sinn-
volle Bereiche sind z.B. eine Kleiderkammer, der 
Basar, die Suppenküche, etc. Bei Kostenstellen wie 
beispielsweise der Gemeindearbeit oder der Jugend-
arbeit ist der Vergleich des Ergebnisses über die 
Haushaltsjahre ansonsten nicht möglich.

Rücklagenbewegungen, die das Ergebnis einer 
Kostenstelle vor der Ergebnisverwendung ausglei-
chen, müssen beim Jahresabschluss im Anhang er-
läutert werden. 

8.1.3.2 Rücklagenbildung aus 
dem Jahresergebnis des Vorjahres

(nach Jahresabschluss):

Die Buchungen für die Ergebnisverwendung des 
Vorjahres erfolgen nach dem Jahresabschluss im 
Folgejahr mit dem Datum des Gremienbeschlusses. 
Sie werden als reiner Passivtausch über das Kon-

to 223000 „Ergebnisverwendung“ gebucht. Für 
weitere Details wird auf das Kapitel 24 „Jahresab-
schluss“ verwiesen.

Beispiel für die Bildung einer Rücklage für Kir-
chenmusik über 1.000 Euro (Beschlussdatum zur 
Bildung der Rücklage 01.05.02):

GKZ
Buchungs-
datum 
01.05.02

223000 Ergebnis-
verwendung

an 

213101 Zugang 
Zweckgebundene 
und weitere freie 
Rücklagen
Kostenstelle Kirchen-
musik
Investitionsnummer

1.000 
Euro

Beispiel für die Auflösung der Ausgleichsrückla-
ge über 3.000 Euro (Beschlussdatum zur Auflösung 
der Rücklage 01.05.02):

GKZ
Buchungs-
datum 
01.05.02

212122 Abgang 
Ausgleichsrücklage
Kostenstelle Ge-
meindearbeit
Investitionsnummer

an 
223000 Ergebnisver-
wendung

3.000 
Euro

8.1.3.3 Rücklagenbildung aus 
dem Ergebnisvortrag:

Buchungen für die Verwendung von Ergebnissen 
aus Vorvorjahren erfolgen mit dem Datum des Gre-
mienbeschlusses. Sollte z.B. eine Rücklagenbildung 
im Jahr 01 wegen fehlender Finanzdeckung nicht 
möglich gewesen sein, kann im Jahr 03 die Bildung 
von Rücklagen bei ausreichender Finanzdeckung 
erfolgen. 

Sie werden als reiner Passivtausch über das Kon-
to 221000 „Ergebnisvortrag“ gebucht. Für weitere 
Details wird auf das Kapitel „Jahresabschluss“ ver-
wiesen.

Beispiel für die Bildung einer Rücklage für Allge-
meine Gemeindearbeit über 2.000 Euro (Beschluss-
datum zur Bildung der Rücklage 01.07.03):

GKZ
Buchungs-
datum 
01.07.03

221000 Ergebnis-
vortrag

an 

213101 Zugang 
Zweckgebundene 
und weitere freie 
Rücklagen
Kostenstelle Allgemei-
ne Gemeindearbeit
Investitionsnummer

2.000 
Euro

8.1.4 Prüfung der Finanzdeckung

Die Prüfung der Finanzdeckung wird durch das 
Landeskirchenamt erarbeitet. Nach Abschluss der 
Entwicklung wird die Vorgehensweise an dieser 
Stelle dargestellt werden.
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8.2 Innere Anleihen

Ab dem 01.01.2020 sieht das Haushaltsrecht 
keine Inneren Anleihen mehr vor. Die nachfolgend 
beschriebene Vorgehensweise bezieht sich deshalb 
nur auf bereits bestehende Innere Anleihen. Eine 
Neubildung ist nicht mehr möglich.

Bei einer Inneren Anleihe wird eine Rücklage in 
Anspruch genommen, die für diesen Zweck norma-
lerweise nicht genutzt werden darf. Die Inanspruch-
nahme der Rücklage ist zu verzinsen.

Die Bildung der Inneren Anleihe erfolgt als Kor-
rekturposten innerhalb des Reinvermögens und 
wird deshalb im Soll gebucht. Somit ist nur die um 
die Innere Anleihe korrigierte Höhe der Rücklage 
finanzgedeckt auszuweisen. Bei Tilgung der Inneren 
Anleihe verringert sich der Korrekturposten und es 
entsteht nicht zahlungswirksamer Aufwand in der 
Kostenstelle. 

In der Regel ist der Betrag, der aus der Rücklage 
entnommen und für die Innere Anleihe in Anspruch 
genommen wird, gleichzeitig aus dem RDF zu ent-
nehmen. Bei Tilgung der Inneren Anleihe wird der 
Betrag in Höhe der Tilgung dann wieder dem RDF 
zugeführt. 

Auf die Darstellung der Buchungen im Zusam-
menhang mit dem Geldmittelfluss vom und zum 
RDF wird hier aus Gründen der Übersichtlichkeit 
verzichtet.

Beispiel: 
Eine Kirchengemeinde nimmt sich eine Innere 

Anleihe über 10.000 Euro für ein Jahr für vier Pro-
zent Zinsen. Dazu wird die Orgelrücklage mit der 
entsprechenden Investitionsnummer vermindert. 
Die Rückzahlung erfolgt zum Jahresende in einer 
Summe einschließlich der Zinsen (10.400 Euro).

a)	 Entnahme der Rücklage

GKZ KG
Buchungs-
datum 
01.01.01

213102 Abg. Zweck-
gebundene und wei-
tere freie Rücklagen
Kostenstelle
Investitionsnummer

an 

830160 Entnahmen 
aus zweckgebundenen 
und freien Rücklagen
Kostenstelle

10.000 
Euro

b)	 Bildung der Inneren Anleihe als Korrekturpo-
sten innerhalb des Reinvermögens mit dersel-
ben Investitionsnummer aus a):

GKZ KG
Buchungs-
datum 
01.01.01

215201 Zug. Innere 
Anleihen
Kostenstelle
Investitionsnummer

an 

213101 Zug. Zweckge-
bundene und freie 
Rücklagen
Kostenstelle
Investitionsnummer 

10.000 
Euro

c)	 Tilgung der Inneren Anleihe:

GKZ KG
Buchungs-
datum 
01.01.01

830170 Tilgung von 
Inneren Anleihen
Kostenstelle

an 

215202 Abg. Innere 
Anleihen
Kostenstelle
Investitionsnummer

10.000 
Euro

d)	 Verzinsung für die Inanspruchnahme der Inne-
ren Anleihe:

	 Die Verzinsung erfolgt von der Kostenstelle, 
die die Innere Anleihe in Anspruch genommen 
hat, an die Kostenstelle, deren Rücklage in An-
spruch genommen wurde. Dies kann auch die 
Kostenstelle „Allgemeine Finanzwirtschaft“ 
sein.

	 In der Regel wird diese Buchung über die ILV 
ausgeführt, da es sich um Leistungen innerhalb 
der GKZ handelt.

8.3 Investitionsnummernsystematik

Investitionsnummern ermöglichen die Filterung 
bzw. Identifizierung von einzelnen Posten auf be-
stimmten Sachkonten. Dabei ist eine Auswertung 
pro Kalenderjahr mit Anfangsbestand, Zugang / 
Abgang und Endbestand möglich. 
Die Nummern unterscheiden sich 
	- nach der Gemeindekennziffer,
	- nach der Art, was für Mittel es sind (z.B. Pflicht-

rücklagen, Rücklagen, Spenden, Legate)
	- nach dem Zweck (Kindergarten, Jugendarbeit, 

Kirchenmusik, …)

Die Investitionsnummern sind wie folgt aufgebaut:

Abbildung 32: Investitionsnummernsystematik

Die Stellen 1 bis 5 sind verbindlich vorgegeben. 
Die Stellen 6 bis 10 können durch die Verwaltungs-
stellen frei sortiert werden unter der Maßgabe, dass 
die 6. Stelle den Zweck darstellt. 

Folgende Untergliederung in der 6. Stelle (5. und 
6. Stelle sind aufgeführt) wird vorgeschlagen:

0 = Pflichtrücklagen
01 =	 Betriebsmittel-RL
02 =	 Ausgleichs-RL
03 = 	Substanzerhaltungs-RL
04 = 	Bürgschaftssicherungs-RL
05 = 	Tilgungs-RL

1 = Rücklagen
2 = Externe Zweckbindung

21 = 	Kita (nur kostendeckender Bereich)
22 =	 Kinderheim (nur kostendeckender
		  Bereich)
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23 = 	Friedhof (nur kostendeckender Bereich)
24 = 	Diakonie (nur kostendeckender Bereich)
25 = 	Dotation
26 = 	Stiftungen
27 = 	Erbschaften/Vermächtnisse
28 = 	Sondervermögen
29 = 	sonstige Sonderposten

3 = Spenden
4 = Rückstellungen

41 = 	ATZ-Rückstellung
42 =	 Rückstellungen aus zugesagten 
		  Zuwendungen
43 = 	sonstige Rückstellungen

5 = Legate
51 = 	Grabpflege
52 = 	Nutzung

6 = Treuhandgelder / Mietkautionen
	 61 = 	Mietkautionen
	 62 = 	Treuhandgelder
7 = Kollekten
	 71 = 	Pflichtkollekten
	 72 = 	Kirchenkreiskollekten
	 73 = 	eigene Kollekten
8 = Darlehen
	 81 = 	Darlehen beim RDF
	 82 = 	Darlehen bei Kreditinstituten
	 83 = 	sonstige Darlehen
	 84 = 	gegebene Darlehen
9 = Investitionen
	 93 = 	Investitionsplanung

9. Pfarrbesoldungsfonds und 
Dotation Pfarre

Das Stellenvermögen der Dotationen Pfarre und 
Pfarrwittum (nachfolgend wird vereinfachend nur 
„Dotation Pfarre“ verwendet) ist zweckgebunden, 
d.h. dient der Pfarrbesoldung und Pfarrversorgung.

Die Zweckbestimmung des Vermögens erstreckt 
sich auch auf seine Erträge und den an seine Stelle 
tretenden Ersatz. Die Buchung folgender Sachver-
halte wird in den weiteren Abschnitten dargestellt:
	- Bewirtschaftung des Vermögens der Dotation 

Pfarre
	- Verzinsung des Pfarrbesoldungsfonds
	- Ausschüttung von Zinsen des Pfarrbesoldungs-

fonds 
	- Grundstücksverkaufserlöse aus der Dotation 

Pfarre
	- Wiederanlage von Grundstücksverkaufserlösen 

in Grundvermögen
	- Wiederanlage von Grundstücksverkaufserlösen 

im Pfarrbesoldungsfonds 

9.1 Bewirtschaftung von Vermögen 
der Dotation Pfarre

Die Bewirtschaftung des Vermögens der Dotation 
Pfarre führt in der Kirchengemeinde zu Erträgen 
und Aufwendungen; z.B.:

Grundstücke: 
	- Erträge aus Erbbaurechten
	- Pachterträge
	- Erträge aus der Überlassung von Produktions-

berechtigungen (z.B. Rübenlieferrechte)	
	- Erträge aus der Einräumung von Nutzungs-

rechten
	- Erträge aus Holzeinschlag einschließlich Kahl-

schlag
	- Erträge aus Wohn- und Geschäftsgrundstücken 

(z.B. Mieterträge, Pachterträge)
	- Aufwendungen für Lasten und Abgaben, die 

auf dem Vermögen der Dotation Pfarre ruhen 
(z.B. Beiträge zu Forstgenossenschaften, Was-
ser-, Boden u. ähnlichen Zweckverbänden)

	- Aufwendungen für die Erhaltung dieses Vermö-
gens (z.B. Drainagekosten, Werbungskosten bei 
Forstarbeiten, Wegekosten)

	- Abschreibungen, Instandhaltungsaufwen-
dungen bei Gebäuden

	- Aufwendungen für die Verwaltung des Vermö-
gens durch die kirchlichen Verwaltungsstellen 
(Verwaltungskostenumlage)

Angelegtes Kapital im Pfarrbesoldungsfonds, im 
RDF oder in anderen Finanzanlagen:
	- Zinserträge 
	- ggf. Aufwendungen, die mit der Kapitalanlage 

zusammenhängen (z.B. Depotkosten)
Welche Erträge und Aufwendungen konkret zu 

berücksichtigen sind, richtet sich nach dem Finanz-
ausgleichsgesetz (FAG) und der Finanzsatzung des 
Kirchenkreises.

Für die Erfassung der Erträge und Aufwendungen 
aus dem Vermögen der Dotation Pfarre sind eine 
oder mehrere Kostenstellen einzurichten. Wenn in 
einer GKZ neben unbebauten Grundstücken auch 
Gebäude (Renditeobjekte der Dotation Pfarre) vor-
handen sind, sollten diese zur besseren Übersicht-
lichkeit eigene (Gebäude-)Kostenstellen erhalten. In 
dieser / diesen Kostenstelle/n werden alle Erträge 
und Aufwendungen erfasst, die für die Ermittlung 
des Stellenaufkommens und dessen Abrechnung 
notwendig sind. 

Bei Abrechnung des Stellenaufkommens (= Vor-
arbeiten zum Jahresabschluss) wird der Überschuss 
der Kostenstelle/n ermittelt und als Aufwand an den 
Kirchenkreis abgeführt.
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9.2 Bewirtschaftung von Grundstücken

Nachfolgend sind einige Beispiele für Buchungen 
dargestellt, die bei der Bewirtschaftung von Grund-
stücken der Dotation Pfarre auftreten. Es wurde im 
Beispiel eine Kostenstelle „Dotation Pfarre“ in der 
Kirchengemeinde eingerichtet. 

a)	 Für das verpachtete Grundstück wird am 
01.04.01 die Pacht für ein Jahr erhoben (auf 
Abgrenzung wird in diesem Beispiel verzichtet).

Buchungs-
datum
01.04.01

141400 Forderungen 
aus Mieten und 
Pachten
(Debitor)

an 
423000 Pachterträge
Kostenstelle Dotation 
Pfarre

2.400 
Euro

b)	 Die anteilige Verwaltungskostenumlage für die 
Vermögensverwaltung beträgt 150 Euro.

Buchungs-
datum
01.04.01

651270 Verwal-
tungskostenumlage 
Kostenstelle Dotati-
on Pfarre

an 
175000 Verrech-
nungen
(Bank)

150 
Euro

c)	 Abrechnung des Stellenaufkommens (2.400 
Euro - 150 Euro = 2.250 Euro)

Buchungs-
datum
31.12.01

651230 Zuweisung 
an Kirchenkreise
Kostenstelle Dotati-
on Pfarre

an 
175000 Verrech-
nungen
(Bank)

2.250 
Euro

d)	 Sollte ausnahmsweise bei einem Grundstück 
ein Fehlbetrag entstehen (z.B. hohe Instand-
haltungsaufwendungen bei geringen Pachter-
trägen), so wird dieser vom Stellenaufkommen 
ausgeglichen. 

Beispiel für einen Fehlbetrag von 100 Euro:

Buchungs-
datum
31.12.01

175000 Verrech-
nungen
(Bank)

an 

451230 Zuweisung 
von Kirchenkreisen
Kostenstelle Dotation 
Pfarre

100 
Euro

9.3 Bewirtschaftung von Finanzanlagen 
im Pfarrbesoldungsfonds

Zwischen den kapitalisierten Zinsen zur Werter-
haltung und den Zinsen, die an die Kirchenkreise 
ausgeschüttet werden, ist zu unterscheiden. Vom 
gesamten Zinsertrag (z.B. 4 %), die der Pfarrbesol-
dungsfonds erwirtschaftet, wird den Anlegern ein 
bestimmter Prozentsatz (z.B. 1,5 %) zur Werterhal-
tung (Inflationsausgleich) ihres angelegten Pfarrka-
pitals von der Landeskirche gutgeschrieben.

9.3.1 Kapitalisierte Zinsen 
laut Kontoauszug

Die kapitalisierten Zinsen laut Kontoauszug sind 
in der Kirchengemeinde als Ertrag zu berücksich-
tigen. Sie erhöhen das Reinvermögen und sind dem 
Anteil am Pfarrbesoldungsfonds zuzuführen.

Buchungen:
Zinsgutschrift in Höhe von 1.500 Euro zur Wer-

terhaltung des Pfarrbesoldungsfonds (laut Konto-
auszug der Landeskirche):

GKZ KG
Buchungs-
datum
31.12.01

091110 Zugang Fi-
nanzanlagen im 
Pfarrbesoldungs-
fonds (Anlage: An-
lagenbuchungsart: 
Anschaffung)
Kostenstelle

an 
587000 Zinsen Pfarr-
besoldungsfonds
Kostenstelle

1.500 
Euro

Dieser Betrag ist zum 31.12. des gleichen Jahres 
dem Anteil am Pfarrbesoldungsfonds zuzuführen:

GKZ KG
Buchungs-
datum
31.12.01

830190 Zuführung 
von Zinsen zum 
Pfarrbesoldungs-
fonds
Kostenstelle

an 
203000 Anteil am 
Pfarrbesoldungsfonds

1.500 
Euro

Es ist also eine 1:1 Abbildung von Finanzanlagen 
im Pfarrbesoldungsfonds (Aktiva) und dem Anteil 
am Pfarrbesoldungsfonds (Passiva) vorgesehen. Die 
Zweckbindung des Vermögens im Pfarrbesoldungs-
fonds wird auf dem Passivkonto 203000 „Anteil am 
Pfarrbesoldungsfonds“ ausgewiesen.

9.3.2 Zinsanteil für das 
Pfarrdotationsaufkommen

Der restliche Teil der Zinsen (hier z.B. 2,5 %) ist 
vom Pfarrbesoldungsfonds direkt an die Kirchen-
kreise auszuschütten. Die Zahlung erfolgt in einer 
Summe je Kirchenkreis auf das Konto des jewei-
ligen Kirchenamtes.

Buchungstechnisch müssen die Zinsen aber über 
das Stellenaufkommen der Kirchengemeinden „lau-
fen“, da sie auf der Basis der Anteile der Kirchenge-
meinden am Pfarrbesoldungsfonds berechnet wur-
den. Die Zinsen sind bei der Kostenstelle Dotation 
Pfarre als Erträge zu buchen und – nach Abzug der 
Aufwendungen - mit dem Stellenaufkommen an den 
Kirchenkreis abzuführen.

Die insgesamt an das Kirchenamt ausgeschüttete 
Summe ist entsprechend auf die einzelnen Kirchen-
gemeinden aufzuteilen.

Der Zinsanteil für das Stellenaufkommen in Höhe 
von 2.500 Euro aus dem Pfarrbesoldungsfonds wird 
ausgeschüttet.
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GKZ KG 
A

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor RDF)

an 

587000 Zinsen 
Pfarrbesoldungsfonds
Kostenstelle Dotation 
Pfarre

2.500 
Euro

Bei Abrechnung der Kostenstelle ist der Über-
schuss an den Kirchenkreis abzuführen (es wird 
angenommen, dass es keine weiteren Erträge und 
Aufwendungen gegeben hat)

GKZ KG 
A

651330 Zweckge-
bundene Zuweisung 
an Kirchenkreise
Kostenstelle 
Dotation Pfarre

an 
175000 
Verrechnungen
(Bank)

2.500 
Euro

9.4 Grundstücksverkaufserlöse und 
deren Verzinsung 

Solche Rücklagen sind nur vorübergehend aus 
Verkaufserlösen von Grundstücken aus dem Dota-
tionsvermögen zu bilden. Die Verkaufserlöse sind 
zinsbringend anzulegen, um das Kapital wertmäßig 
zu erhalten (Inflationsausgleich). Für das hier dar-
gestellte Beispiel wird angenommen, dass die Ver-
kaufserlöse im RDF angelegt werden und dass die 
Verzinsung durch die Zinsverteilung von newsystem 
erfolgt.

9.4.1 Grundstücksverkaufserlöse aus 
der Dotation Pfarre

Der aus einem Grundstücksverkauf erzielte Be-
trag ist in die Rücklage „Verkaufserlöse aus Dota-
tion Pfarre“ umzubuchen. Dabei ist der Buchwert 
des Grundstücks gemäß Anlagenbuchhaltung dem 
Basiskapital zu entnehmen und der Rücklage zuzu-
führen. Der Gewinn bzw. der Verlust des Verkaufs 
gemäß Anlagenbuchhaltung ist aus der Ergebnis-
rechnung der Rücklage zuzuführen bzw. zu entneh-
men. 

Beispiel 1: 
Ein Grundstück der Dotation Pfarre hat einen 

Buchwert von 10.000 Euro und wird für 12.000 
Euro am 01.05.01 verkauft. 

Buchungs-
datum 
01.05.01

141000 Forde-
rungen aus 
Lieferungen 
und Leistun-
gen
(Debitor)

12.000 
Euro

an 

021020 Abgang 
Nicht realisier-
bare unbebaute 
Grundstücke
(Anlage; Anla-
genbuchungsart: 
Verkauf)
Kostenstelle

10.000 
Euro

Buchungs-
datum 
01.05.01

an

591000 Erträge 
aus der Veräuße-
rung von Grund-
stücken und Ge-
bäuden
Kostenstelle

2.000 
Euro

Buchungs-
datum 
01.05.01

201000 Basis-
kapital

an

214101 Zugang 
Verkaufserlöse 
Dotation Pfarre
Kostenstelle
Investitionsnum-
mer

10.000 
Euro

Buchungs-
datum 
01.05.01

830150 Zu-
führung zu 
zweckgebun-
denen und 
freien Rückla-
gen
Kostenstelle

an

214101 Zugang 
Verkaufserlöse 
Dotation Pfarre
Kostenstelle
Investitionsnum-
mer

2.000 
Euro

Beispiel 2:
Ein Grundstück der Dotation Pfarre hat einen 

Buchwert von 10.000 Euro und wird für 8.000 Euro 
am 01.05.01 verkauft. 

Buchungs-
datum 
01.05.01

141000 Forde-
rungen aus 
Lieferungen 
und Leistun-
gen
(Debitor)

8.000 
Euro

an 

021020 Abgang 
Nicht realisier-
bare unbebaute 
Grundstücke
(Anlage; Anla-
genbuchungsart: 
Verkauf)
Kostenstelle

10.000 
Euro

Buchungs-
datum 
01.05.01

791000 Ver-
luste aus der 
Veräußerung 
von Grundstü-
cken und Ge-
bäuden
Kostenstelle

2.000 
Euro

an
2.000 
Euro

Buchungs-
datum 
01.05.01

201000 Basis-
kapital

an

214101 Zugang 
Verkaufserlöse 
Dotation Pfarre
Kostenstelle
Investitionsnum-
mer

10.000 
Euro

Buchungs-
datum 
01.05.01

214102 Ab-
gang Ver-
kaufserlöse 
Dotation Pfar-
re
Kostenstelle
Investitions-
nummer

an

830160 Entnah-
me aus zweckge-
bundenen und 
freien Rücklagen
Kostenstelle

2.000 
Euro

9.4.2 Verzinsung von Grundstücks
verkaufserlösen aus der Dotation Pfarre

Zum 31.12.01 erfolgt die Verzinsung. Die Zinsen 
werden der GKZ gutgeschrieben (hier nicht darge-
stellt – siehe dazu 10.1). 

Für die Verkaufserlöse aus der Dotation Pfarre 
sind 500 Euro Zinsen entstanden. Diese sind über 
das Pfarrstellenaufkommen abzurechnen.
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Im Rahmen der Zinsverteilung sind folgende Bu-
chungen vorzunehmen:

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.01

781000 Zinsaufwen-
dungen innerhalb 
der eigenen 
Landeskirche
Kostenstelle

an 

588000 Erträge aus 
der Ausschüttung 
RDF
Kostenstelle Dotation 
Pfarre

500 
Euro

9.4.3 Wiederanlage von Grundstücks
verkaufserlösen in Grundvermögen

Am 31.03.03 wird in Fortführung von Beispiel 1 
ein neues Grundstück für 11.000 Euro gekauft. Auf 
dem Konto 214100 „Verkaufserlöse Dotation Pfarre“ 
sind 12.000 Euro gebucht, da alle Zinsen bereits 
über das Pfarrstellenaufkommen abgerechnet wor-
den sind.

Die Verkaufserlöse aus der Dotation Pfarre sind 
in Höhe der Anschaffungskosten des neuen Grund-
stücks wieder auf das Sachkonto 201000 „Basiska-
pital“ umzubuchen. 

Buchungs-
datum
31.03.03

021010 Zugang 
Nicht realisierbare 
unbebaute Grund-
stücke
(Anlage, Anlagen-
buchungsart: An-
schaffung)
Kostenstelle

an 

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor)

11.000 
Euro

Buchungs-
datum
31.03.03

340010 Verbind-
lichkeiten aus 
Lieferungen und 
Leistungen
(Kreditor)

an

172000 Guthaben bei 
der Kassengemein-
schaft
(Bank)

11.000 
Euro

Buchungs-
datum
31.03.03

214102 Abgang Ver-
kaufserlöse Dotation 
Pfarre
Kostenstelle
Investitionsnummer

an 201000 Basiskapital
11.000 
Euro

Es wird in der Praxis schwierig sein, ein Er-
satzgrundstück zu beschaffen, dessen Anschaf-
fungskosten inklusive der Anschaffungsnebenko-
sten genauso hoch wie der Verkaufserlös des alten 
Grundstücks ist. Im dargestellten Beispiel wurde 
davon ausgegangen, dass das neue Grundstück ge-
ringere Anschaffungskosten hat, als Verkaufserlöse 
zur Verfügung stehen. Der nicht wieder in Grund-
vermögen angelegte Betrag ist gemäß den geltenden 
Rechtsvorschriften an den Pfarrbesoldungsfonds 
abzuführen (siehe Punkt 9.4.4).

Der Fall, dass die Anschaffungskosten höher sind 
als die Verkaufserlöse und deshalb aus dem Pfarr-
besoldungsfonds wieder Gelder entnommen werden, 
wird hier nicht dargestellt.

9.4.4 Wiederanlage von 
Grundstücksverkaufserlösen im 

Pfarrbesoldungsfonds

Der Betrag in Höhe von 1.000 Euro in der Rück-
lage „Verkaufserlöse Dotation Pfarre“, der im vor-
herigen Beispiel verblieben ist, muss nach Ablauf 
der Frist an den Pfarrbesoldungsfonds überwiesen 
werden, wenn kein Ersatzgrundstück gekauft wer-
den konnte. 

Buchungs-
datum
02.01.05

091110 Zugang  
Finanzanlagen im 
Pfarrbesoldungs-
fonds (Anlage; An-
lagenbuchungsart: 
Anschaffung
Kostenstelle

an 

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor)

1.000 
Euro

Buchungs-
datum
02.01.05

340010 Verbind-
lichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistun-
gen
(Kreditor)

an

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

1.000 
Euro

Buchungs-
datum
02.01.05

214102 Abgang V
erkaufserlöse 
Dotation Pfarre
Kostenstelle
Investitionsnummer

an
203000 Anteil am 
Pfarrbesoldungsfonds

1.000 
Euro

10. Darstellung der Geldanlagen im 
Rücklagen- und Darlehensfonds

10.1 Darstellung der Geldanlagen im RDF 
bei der GKZ

Die Geldanlagen einer GKZ im RDF werden auf 
der Aktivseite der Bilanz unter der Vermögenspo-
sition B.II.5. „Einlagen im Rücklagen- und Dar-
lehensfonds“ dargestellt. Zu dieser Bilanzposition 
gehört das Sachkonto 157000 „Forderungen an den 
Rücklagen- und Darlehensfonds“.

Hier wird der gesamte im RDF angelegte Betrag 
ausgewiesen. Es erfolgt keine Unterteilung des Be-
trages nach Zwecken, Kostenstellen oder Investiti-
onsnummern. 

Bei einer GKZ, die Gelder im RDF angelegt hat, 
wird auf der Passivseite der Bilanz die Herkunft des 
Kapitals dargestellt. Hier erfolgt auch der Einzel-
nachweis des im RDF angelegten Betrages. 

Zuführungen zum RDF bzw. Entnahmen aus dem 
RDF werden aus Sicht der Kirchengemeinde als rei-
ner Aktivtausch dargestellt. 

Bei dem im RDF angelegten Geld handelt es sich 
teilweise um Rücklagen, teilweise um andere Pas-
sivposten, wie z.B. Sonderposten Überschüsse ko-
stendeckender Bereich, zweckgebundene Spenden, 
Rückstellungen oder Legate.
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Eine 1:1 Beziehung zwischen Geldanlagen im 
RDF und der Passivseite der Bilanz ist nicht mög-
lich. 

10.2 Darstellung im RDF

Auf der Aktivseite der Bilanz der GKZ RDF sind 
die Girokonten sowie die einzelnen durch den RDF 
getätigten Geldanlagen auf den dafür vorgesehenen 
Sachkonten dargestellt (z.B. Tagesgelder, Renten-
papiere, weitere Anlageprodukte). Die einzelnen 
Finanzanlageprodukte sind ausschließlich über die 
Anlagenbuchhaltung zu buchen. 

Auf der Passivseite der Bilanz sind Verbindlich-
keiten gegenüber den GKZ auszuweisen. 

Dazu ist im Sachkontenbereich 339500 – 339999 
„Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber kirchlichen 
Körperschaften“ für jede GKZ, die Gelder im RDF 
anlegt, ein Verbindlichkeitskonto „Verbindlich-
keiten des RDF ggü. GKZ xxxx“ anzulegen. Die 
Buchungen auf diesen Konten müssen mit Kosten-
stelle erfolgen, damit das Zinsmodul die den ver-
schiedenen Zinsarten (mit und ohne Abschöpfung) 
zugrunde liegenden Beträgen identifizieren kann. 
Die im RDF ausgewiesenen Verbindlichkeiten des 
RDF gegenüber einer GKZ (Konto 339xxx) müssen 
mit den bei der GKZ ausgewiesenen Forderungen an 
den RDF (Konto 157000) immer übereinstimmen.

10.3 Beispiel für die Erhöhung bzw. 
Minderung einer Geldanlage im RDF

Beispiel: Der Kirchenvorstand der GKZ 1234 be-
schließt am 01.04.01 5.000 Euro im RDF anzule-
gen.

Auf der Seite der Kirchengemeinde ist zu buchen:

GKZ KG
Buchungs-
datum:
01.04.01

157000 Forderungen 
an den Rücklagen- 
und Darlehensfonds

an 

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen 
(Kreditor RDF)

5.000 
Euro

GKZ KG

340010 Verbind-
lichkeiten aus 
Lieferungen und 
Leistungen 
(Kreditor RDF)

an

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

5.000 
Euro

 
Auf der Seite des Rücklagen- und Darlehensfonds 

ist zu buchen:

GKZ RDF
Buchungs-
datum:
01.04.01

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor GKZ 1234)

an 

339501 Verbindlich-
keiten des RDF ggü. 
GKZ 1234
Kostenstelle

5.000 
Euro

GKZ RDF
173000 Guthaben 
bei Kreditinstituten
(Bank)

an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor GKZ 1234)

5.000 
Euro

Bei einer Entnahme von Geld aus dem RDF wären 
die Buchungssätze „umzudrehen“.

Weiterführung des Beispiels:
Gelder, die an den RDF gezahlt worden sind, wer-

den durch den Verantwortlichen in verschiedenen 
Formen angelegt. Dabei ist es für die Buchung in 
der anlegenden Körperschaft unerheblich, wann 
die „wirkliche“ Geldanlage durch den Fondsma-
nager erfolgt, da sich diese nur auf der Aktivseite 
der Bilanz des RDF widerspiegelt (Aktivtausch). 
Beispielsweise hat der Fondsmanager 12.000 Euro 
(einschließlich der 5.000 Euro der Kirchengemein-
de 1234) in eine bestimmte Finanzanlage investiert. 
Dies stellt sich in der Bilanz des RDF wie folgt dar:

Abbildung 33: Darstellung einer Finanzanlage in der Bilanz des RDF

10.4 Verzinsung von angelegten Geldern 

Zins- und andere Finanzerträge, die durch den 
Rücklagen- und Darlehensfonds (RDF) erwirtschaf-
tet werden, werden zunächst nur in der Ergebnis-
rechnung des RDF gebucht. Erst bei Ausschüttung 
(bzw. Thesaurierung) der Zinsen sind die Zinserträ-
ge in den einlegenden Körperschaften zu buchen.

Für die Verzinsung sind folgende Buchungen im 
RDF vorzunehmen:

GKZ RDF

781000 Zinsaufwen-
dungen innerhalb der 
eigenen Landeskirche
Kostenstelle

an 

340010 Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen und 
Leistungen 
(Kreditor GKZ xxxx)

GKZ RDF

340010 Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen und 
Leistungen 
(Kreditor GKZ xxxx)

an
172000 Guthaben bei 
der Kassengemeinschaft
(Bank)

In der einlegenden Körperschaft sind folgende Bu-
chungen erforderlich:

GKZ KG

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor RDF)

an 
588000 Erträge aus 
Ausschüttung RDF 
Kostenstelle 
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GKZ KG
172000 Guthaben bei 
der Kassengemeinschaft
(Bank)

an
141000 Forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen
(Debitor RDF)

Für die sofortige Wiederanlage (Thesaurierung) 
sind folgende Buchungen durchzuführen:

GKZ KG
157000 Forderungen 
an den Rücklagen- und 
Darlehensfonds

an 

340010 Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen und 
Leistungen 
(Kreditor RDF)

GKZ KG

340010 Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen und 
Leistungen 
(Kreditor RDF)

an
172000 Guthaben bei der 
Kassengemeinschaft
(Bank)

GKZ RDF
173000 Guthaben bei 
Kreditinstituten
(Bank)

an
141000 Forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen
(Debitor GKZ xxxx)

GKZ RDF

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor GKZ xxxx)

an
339xxx Verbindlichkeiten 
des RDF ggü. GKZ xxxx
Kostenstelle

Zinsverteilung:
Die Nutzung des Zinsmoduls in newsystem ist Vo-

raussetzung für die automatisierte Zinsverteilung. 
Aus technischen Gründen werden die Zinsen 

bei der sofortigen Wiederanlage erst in die GKZ 
gebucht und anschließend wieder an den RDF zu-
rückgebucht. Auf die detaillierte Darstellung der 
Buchungssätze für die Zinsverteilung innerhalb der 
Kirchengemeinde wurde aus Gründen der Über-
sichtlichkeit verzichtet. Die Funktionsweise des 
Zinsmoduls wird in der Dokumentation zu newsy-
stem kirche beschrieben, die vom Landeskirchen-
amt herausgegeben wird.

Arten der Zinsverteilung:
a)	 aufgrund rechtlicher Verpflichtung
	 Für die aufgrund rechtlicher Verpflichtung zur 

zinsbringenden Anlage angelegten Gelder wer-
den entsprechend den zugrunde gelegten Beträ-
gen und Zinstagen für jeden einzelnen Zweck 
(Investitionsnummer) die Zinsen berechnet und 
im Buchblatt bereitgestellt. Hierfür ist zwin-
gend erforderlich, die Verbindlichkeiten des 
RDF gegenüber den Kirchengemeinden (Sach-
kontenbereich 339500 – 339999 „Sonstige 
Verbindlichkeiten gegenüber kirchlichen Kör-
perschaften“) mit gesonderter Kostenstelle zu 
buchen. Für den Fall der Thesaurierung wird 
ebenfalls ein entsprechender Buchungsvor-
schlag erstellt.

b)	 mit festem Zinssatz
	 Für zu einem festen Zinssatz angelegte Gelder 

im RDF wird ebenfalls der entsprechende Zins 
ermittelt und im Buchblatt zur Verbuchung 
bereitgestellt. Hierfür ist zwingend erforder-
lich, die Verbindlichkeiten des RDF gegenüber 
den Kirchengemeinden (Sachkontenbereich 
339500 – 339999 „Sonstige Verbindlichkeiten 
gegenüber kirchlichen Körperschaften“) mit 
gesonderter Kostenstelle zu buchen.

c)	 weitere Verteilung der übrigen Zinserträge
	 Für alle weiteren Forderungen an den RDF 

werden die Zinsen in einem Betrag pro GKZ 
zur Verbuchung vorgeschlagen. Der Kirchen-
vorstand beschließt im Rahmen des Jahresab-
schlusses über die Verwendung des Bilanzer-
gebnisses, in das die Zinserträge eingeflossen 
sind.

11. Finanzanlagen

Kapitalvermögen der Kirchengemeinden und Kir-
chenkreise ist so anzulegen, dass unter Berücksich-
tigung der Sicherheits- und Liquiditätserfordernisse 
auch über mehrjährige Marktzyklen ein nachhal-
tiger Kapitalertrag erzielt werden kann. Die Anlage 
von Kapitalvermögen ist durch Rundverfügung gere-
gelt. Insbesondere wird hier auf die Rahmenbedin-
gungen eingegangen und es werden die möglichen 
bzw. erlaubten Arten von Finanzanlagen erläutert.

Für eine bessere Übersichtlichkeit und Auswert-
barkeit werden die einzelnen Finanzanlagen über die 
Anlagenbuchhaltung dargestellt. Bei Finanzanlagen, 
bei denen bestimmte Mengen gekauft werden, sind 
die Mengen auch in der Anlagenbuchhaltung darzu-
stellen (Haken bei „Mehrfachanlage“ und Angabe 
der Menge beim Buchen der Eingangsrechnung).

Die Finanzanlagen werden in der Anlagenbuch-
haltung auf verschiedene Anlagenbuchungsgruppen 
gebucht, damit diese direkt in der nötigen Detail-
tiefe für die jährliche Statistik vorliegen. Die fol-
gende Übersicht zeigt die verschiedenen Anlagen-
buchungsgruppen:

Code	 Anlagenbuchungsgruppe
09110	 Finanzanlagen im Pfarrbesoldungsfonds
09300	 Genossenschaftsanteile
09310	 Genossenschaftsanteile inländ.
	 kirchlicher Banken
09410	 Mehrheitsbeteil./ Verb. Untern. 
	 (beh. Gesellsch.)
09420	 Einfache Beteiligungen (>25 bis 50 %)
09490	 Sonstige Beteiligungen (bis 25%)
09440	 Genussrechte oder stille Beteilig. 
	 inländ. kirchl. Banken
09510	 Ausleihungen innerhalb des 
	 kirchl. Bereichs
09520	 Ausleihungen außerhalb des 
	 kirchl. Bereichs
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09610	 Wertpapiere öffentliche Hand
09620	 Pfandbriefe
09630	 Sparbriefe
09640	 Spareinlagen
09650	 Festgeld
09660	 Inhaberschuldverschreibungen
09670	 Unternehmensanleihen u. 
	 ausländische Staatsanleihen
09710	 Rentenfonds
09720	 Aktienfonds
09730	 Mischfonds
09740	 Geldmarktfonds
09750	 Garantiefonds
09760	 Immobilienfonds/Anteile an 
	 Grundstückssondervermögen
09810	 Kirchliche Vermögensverwaltung NLB
09820	 Kirchliche Vermögensverwaltung EB

Die kurzfristigen Wertpapiere des Umlaufvermö-
gens werden ohne die Anlagenbuchhaltung direkt 
auf den Sachkonten gebucht.

 
11.1 Anschaffung von Finanzanlagen

Grundsätzlich steht bei der Bilanzierung der An-
schaffung von Finanzanlagen das Prinzip der Vor-
sicht im Mittelpunkt. Nebenkosten der Anschaffung 
erhöhen grundsätzlich nicht den Wert der Anlage, 
sondern stellen Aufwand dar. Stückzinsen, die zu 
zahlen sind, sind ebenfalls als Aufwand zu behan-
deln. 

Nachfolgende Übersicht stellt die im Wesentlichen 
auftretenden Geschäftsvorfälle dar:

Geschäftsvorfall Bilanzierung

a) Anschaffung zum Nennwert Nennwert

b) gezahlte Stückzinsen Aufwand

c) Anschaffung über Nennwert
Nennwert (Differenz zum An-
schaffungspreis ist Aufwand)

d) Anschaffung unter Nennwert Anschaffungspreis

e)
Kosten im Zusammenhang mit 
der Anschaffung (z.B. Verwal-
tungskosten, sonstige Kosten)

Aufwand

Beim Kauf der Anlage wird die Sollstellung in 
newsystem erfasst. Der offene Posten wird anschlie-
ßend bei Buchung des Kontoauszugs ausgeglichen.

Nachfolgend werden einige Buchungsbeispiele 
dargestellt:

a)	 Kauf eines Festgeldes in Höhe von 50.000 
Euro:

GKZ RDF
Buchungs-
datum 

096510 Zugang 
Festgeld oder Geld-
marktfonds bei in-
ländischen Kredi-
tinstituten (Anlage; 
Anlagenbuchungs-
art: Anschaffung)
Kostenstelle

an 

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor)

50.000 
Euro

GKZ RDF
Buchungs-
datum 

340010 Verbind-
lichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistun-
gen
(Kreditor)

an
173000 Guthaben bei 
Kreditinstituten
(Bank)

50.000 
Euro

b)	 Kauf einer Schuldverschreibung zum Nennwert 
von 100.000 Euro; es sind Stückzinsen von 
1.000 Euro zu zahlen.

GKZ RDF
Buchungs-
datum 

096610 Zugang 
Schuldverschrei-
bungen (Anlage; 
Anlagenbuchungs-
art: Anschaffung)
Kostenstelle

an 

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor)

100.000 
Euro

GKZ RDF
Buchungs-
datum 

789000 Sonstige 
Zins- und ähnliche 
Aufwendungen
Kostenstelle

an

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor)

1.000 
Euro

Die Belastung auf dem Bankkonto ist zu buchen:

GKZ RDF
Buchungs-
datum 

340010 Verbind-
lichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistun-
gen
(Kreditor)

an 
173000 Guthaben bei 
Kreditinstituten
(Bank)

101.000 
Euro

c)	 Kauf einer Unternehmensanleihe für 100.000 
Euro (Nennwert 98.000 Euro).

GKZ RDF
Buchungs-
datum 

096710 Zugang Un-
ternehmensanleihen 
und ausländische 
Staatsanleihen
(Anlage; Anlagen-
buchungsart: An-
schaffung)
Kostenstelle

an 

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor)

98.000 
Euro

GKZ RDF
Buchungs-
datum 

789000 Sonstige 
Zins- und ähnliche 
Aufwendungen
Kostenstelle

an

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor)

2.000 
Euro

GKZ RDF
Buchungs-
datum 

340010 Verbind-
lichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistun-
gen
(Kreditor)

an
173000 Guthaben bei 
Kreditinstituten
(Bank)

100.000 
Euro
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d)	 Kauf einer Unternehmensanleihe für 95.000 
Euro (Nennwert 100.000 Euro).

GKZ RDF
Buchungs-
datum 

096710 Zugang Un-
ternehmensanleihen 
und ausländische 
Staatsanleihen
(Anlage; Anlagen-
buchungsart: An-
schaffung)
Kostenstelle

an 

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor)

95.000 
Euro

GKZ RDF
Buchungs-
datum 

340010 Verbind-
lichkeiten aus 
Lieferungen und 
Leistungen
(Kreditor)

an
173000 Guthaben 
bei Kreditinstituten
(Bank)

95.000 
Euro

e)	 Die Bank berechnet für die Anschaffung einer 
Finanzanlage Nebenkosten von 100 Euro:

GKZ RDF
Buchungs-
datum 

789000	 Sonstige 
Zins- und ähnliche 
Aufwendungen
Kostenstelle

an 

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor)

100 
Euro

GKZ RDF
Buchungs-
datum 

340010 Verbind-
lichkeiten aus L
ieferungen und 
Leistungen
(Kreditor)

an
173000 Guthaben 
bei Kreditinstituten
(Bank)

100 
Euro

11.2 Erträge und Aufwendungen aus 
gehaltenen Finanzanlagen

Je nach Anlageform verursachen gehaltene Fi-
nanzanlagen Erträge und Aufwendungen. Beispiele 
hierfür sind: 
	- Zinserträge 
	- Depotgebühren
	- Verwaltungskosten
Diese sind im Zeitpunkt des Zu- oder Abflusses 

als Ertrag bzw. Aufwand zu buchen. Aufgrund der 
Regelungen zur Periodenabgrenzung sind Zinser-
träge nicht abzugrenzen. Die Zinserträge sind auf 
den Sachkonten der Kontenklasse 58 zu buchen. Je 
nachdem, von wem oder wofür die Zinsen gezahlt 
werden, ist ein entsprechendes Konto auszuwählen.

Beispiele:
Für eine Festgeldanlage wird ein Zinsertrag von 

500 Euro von einem Kreditinstitut gutgeschrieben.

GKZ RDF
Buchungs-
datum 

173000 Guthaben 
bei Kreditinstituten
(Bank)

an 
585000 Zinsen von 
Kreditinstituten
Kostenstelle

500 
Euro

Die Bank berechnet Depotgebühren von 100 Euro.

GKZ RDF
Buchungs-
datum 

789000 Sonstige 
Zins- und ähnliche 
Aufwendungen
Kostenstelle

an 
173000 Guthaben 
bei Kreditinstituten
(Bank)

100 
Euro

11.3 Verkauf von Finanzanlagen

Der Verkauf von Finanzanlagen kann ergebnisneu-
tral oder ergebniswirksam sein – je nach Wertverhält-
nissen am Verkaufstag bzw. je nach Finanzanlage.

Es können Gebühren bzw. Kosten für den Verkauf 
anfallen. Außerdem ist es möglich, dass nicht die 
ganze Finanzanlage verkauft wird, sondern nur ein 
Teil. Es handelt sich dann um einen sogenannten 
Teilverkauf in der Anlagenbuchhaltung. Bei der 
Buchung des Verkaufs ist darauf zu achten, dass 
bei Finanzanlagen mit Mengen die entsprechende 
Stückzahl beim Verkauf mit gebucht wird.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass Kosten im 
Zusammenhang mit dem Verkauf als Aufwand zu 
buchen sind. 

Bei einem Verkauf über dem (ggf. anteiligen) 
Buchwert der Anlage entsteht ein Ertrag; bei einem 
Verkauf unter Buchwert ein Aufwand. Die Buchung 
dieser Erträge und Aufwendungen erfolgt automa-
tisch über die Anlagenbuchhaltung aufgrund der 
Hinterlegungen in den Anlagenbuchungsgruppen.

Beim Verkauf der Anlage wird die Sollstellung in 
newsystem erfasst. Der offene Posten wird anschlie-
ßend bei Buchung des Kontoauszugs ausgeglichen.

Beispiele:
a)	 Eine Festgeldanlage über 200.000 Euro wird 

am Ende der Laufzeit auf das Konto des Rück-
lagen- und Darlehensfonds überwiesen. 

GKZ RDF
Buchungs-
datum 

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor)

an 

096320 Abgang Fest-
geld oder Geldmarkt-
fonds bei inländischen 
Kreditinstituten
(Anlage; Anlagenbu-
chungsart: Verkauf)
Kostenstelle

200.000 
Euro

GKZ RDF
Buchungs-
datum 

173000 Guthaben 
bei Kreditinstituten
(Bank)

an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor)

200.000 
Euro

b)	 Die Bank berechnet Gebühren für den Verkauf 
einer Finanzanlage von 100 Euro.

GKZ RDF
Buchungs-
datum 

789000 Sonstige 
Zins- und ähnliche 
Aufwendungen
Kostenstelle

an 
173000 Guthaben bei 
Kreditinstituten
(Bank)

100 
Euro
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	 Verkauf von 60 Stück Rentenfondsanteilen zum 
Preis von 600 Euro je Stück (Buchwert bei 
Durchschnittsbewertung 500 Euro)

GKZ RDF
Buchungs-
datum 

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor)

an 

097120 Abgang Ren-
tenfonds (Anlage; An-
lagenbuchungsart: 
Teilverkauf)
Menge: 60
Kostenstelle

30.000 
Euro

GKZ RDF
Buchungs-
datum

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor)

an

511000 Erträge aus 
Abgang von Gegen-
ständen des Anlage-
vermögens
Kostenstelle

6.000 
Euro

GKZ RDF
Buchungs-
datum

173000 Guthaben 
bei Kreditinstituten
(Bank)

an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor)

36.000 
Euro

11.4 Finanzanlagen beim Jahresabschluss

Beim Jahresabschluss sind im Rahmen der In-
ventur die Finanzanlagen auf ihre Werthaltigkeit zu 
überprüfen (Depotauszug).

Dabei ist der aktuelle Marktwert für die Finanz-
anlagen zum Stichtag 31.12. zu ermitteln und nach-
richtlich aufzuzeigen.

Für die einzelnen Finanzanlagen ist zu prüfen, ob 
der aktuelle Marktwert über oder unter dem Buch-
wert der einzelnen Finanzanlagen liegt oder diesem 
entspricht. 
a)	 Buchwert ist gleich dem Marktwert (z.B. bei 

Festgeld)
	 Hier ist nichts zu buchen.

b)	 Buchwert ist größer als der Marktwert
	 Es ist zu prüfen, ob es sich um eine voraus-

sichtlich dauerhafte Wertminderung handelt. 
Von einer voraussichtlich dauerhaften Wert-
minderung ist auszugehen, wenn der Wert der 
Finanzanlage den Anschaffungspreis während 
eines erheblichen Teils der voraussichtlichen 
Verweildauer in der GKZ nicht erreichen wird.

	 Wenn dies der Fall ist, ist eine außerplanmä-
ßige Abschreibung auf den Marktwert vorzu-
nehmen. Sollten Mengen bei der Finanzanlage 
geführt werden, ist die Menge „Null“ bei der 
Buchung der Abschreibung anzugeben.

	 Beispiel:
	 Ein Mischfonds steht mit einem Buchwert von 

50.000 Euro, für die er auch gekauft wurde, im 
Anlagevermögen. Der Marktwert zum Bilanz-
stichtag beträgt 45.000 Euro. Aufgrund der 
aktuellen Wirtschaftslage ist nicht davon aus-
zugehen, dass sich der Wert des Fonds wieder 
erholen wird. Die Fondsanteile sind deshalb au-
ßerplanmäßig um 5.000 Euro abzuschreiben.

GKZ RDF
Buchungs-
datum 

792500 Außerplan-
mäßige Abschrei-
bungen auf Finanz-
anlagen
Kostenstelle

an 

097300 Mischfonds
(Anlage; Anlagenbu-
chungsart: Sonder-
AfA)
Menge: 0
Kostenstelle

5.000 
Euro

c)	 Buchwert ist kleiner als der Marktwert
	 Sollte in der Vergangenheit aufgrund einer dau-

erhaften Wertminderung eine außerplanmäßige 
Abschreibung erfolgt sein, ist eine Zuschrei-
bung bis zum Marktwert – maximal aber bis 
zum Anschaffungspreis - vorzunehmen. Eine 
Bewertung über den Anschaffungspreis hinaus 
ist ausgeschlossen (Anschaffungswertprinzip).

	
	 Beispiel:
	 Ein Mischfonds steht mit einem Buchwert von 

50.000 Euro im Anlagevermögen. Der Markt-
wert zum Bilanzstichtag beträgt 55.000 Euro, 
der Mischfonds wurde für 52.000 Euro gekauft.

	 Es ist für die Fondsanteile nun eine Zuschrei-
bung bis zum Anschaffungspreis in Höhe von 
2.000 Euro notwendig, um die außerplanmä-
ßige Abschreibung zu korrigieren.

GKZ RDF
Buchungs-
datum 

097300 Mischfonds
(Anlage; Anlagen-
buchungsart: 
Zuschreibung)
Menge: 0
Kostenstelle

an 

513000 Erträge 
aus Zuschr. zu 
Gegenst. d. Finanz
anlagevermögens
Kostenstelle 

2.000 
Euro

12. Zweckgebundene Spenden
 

12.1 Überblick

Bei zweckgebundenen Spenden handelt es sich 
um Mittel mit einer speziellen Zweckbindung, die 
zurückzuzahlen sind, wenn der Zweck nicht erfüllt 
werden kann bzw. wegfällt. Spenden sind für den 
jeweiligen Spendenzweck zeitnah zu verbrauchen. 

Das bedeutet, dass Spenden für bestimmte Pro-
jekte (z.B. Baumaßnahmen, bestimmte Anschaf-
fungen) zu verbrauchen sind, wenn das Projekt zu 
finanzieren ist. Möglicherweise sind die Spenden 
dann über mehrere Jahre zunächst zu sammeln und 
in der Bilanz auf der Passivseite als Sonderposten 
mit Verbindlichkeitscharakter auszuweisen. Bei 
Durchführung des Projektes – spätestens zum Jah-
resabschluss – sind entsprechende Umbuchungen 
in den Ertrag bzw. in den Sonderposten für erhal-
tene Investitionszuweisungen vorzunehmen.

Bei Spenden zur Finanzierung von laufenden Auf-
wendungen (z.B. Spende für Kirchenmusik) muss 
spätestens beim Jahresabschluss geprüft werden, ob 
die Spenden für Kirchenmusik verbraucht worden 
sind. Bei Prüfung der Buchungen in der jeweiligen 
Kostenstelle (z.B. Kirchenmusik) ist bei Vorhanden-
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sein von weiteren Erträgen eine bestimmte Reihen-
folge der Verwendung der Mittel zu unterstellen.

Beispiel: 
Für Kirchenmusik sind im Jahr 01 Spenden in 

Höhe von 200 Euro eingegangen. Außerdem gibt es 
eine Zuweisung über 800 Euro. 

Es sind 1.000 Euro Erträge in der Kostenstelle 
gebucht (200 Euro Spendenertrag und 800 Euro 
Zuweisungsertrag).

Aufwendungen für Kirchenmusik gab es im Bei-
spiel nur in Höhe von 700 Euro.

Grundsätzlich sind Spenden zeitnah zu verbrauchen. 
Deshalb wird unterstellt, dass die Spenden zuerst ver-
braucht worden sind und erst danach die Zuweisung. 

Im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen ist 
also ein Spendenertrag von 200 Euro sowie ein Er-
trag aus Zuweisungen von 800 Euro auszuweisen. 
Dies führt zu einem Überschuss in der Kostenstelle 
von 300 Euro, der das Jahresergebnis und damit das 
Reinvermögen der Kirchengemeinde erhöht. Der 
Betrag kann unter Berücksichtigung der Vorausset-
zungen des Zuweisungsgebers für die Bildung von 
freien Rücklagen einer solchen zugeführt werden.

Es bleibt festzuhalten, dass Spenden zeitnah zu 
verwenden sind und zuerst für den jeweiligen Zweck 
verwendet werden.

Sollten zum Jahresende Spenden noch nicht 
zweckentsprechend verwendet worden sein, sind sie 
auf der Passivseite der Bilanz unter der Bilanzpositi-
on B VI 1. „Noch nicht verwendete zweckgebundene 
Spenden“ auszuweisen. 

Für zweckgebundene Spenden wird häufig die 
zinsbringende Anlage der Gelder bis zu ihrer Ver-
wendung vorgenommen. In den meisten Fällen fin-
det eine Geldanlage im RDF statt. 

Für die Buchung von noch nicht verwendeten 
Spenden werden folgende Konten verwendet:
281100		 Noch nicht verwendete  

		  zweckgebundene Spenden
281110		 Zugang noch nicht verw. 
			   zweckgebundene Spenden
281120		 Abgang noch nicht verw. 
			   zweckgebundene Spenden 

Für den Nachweis und die Auswertung des Spen-
denzwecks werden eine Kostenstelle und eine In-
vestitionsnummer bei der Buchung mitgegeben. So 
kann nachgewiesen werden, für welche Zwecke Mit-
tel zur Verfügung stehen.

Spenden werden als Ertrag auf folgenden Konten 
gebucht:

482000	 Spenden
482100	 Spenden und Kollekten
482200	 Freiwilliges Kirchgeld
482900	 Sonstige Spenden

Die Investitionsnummer ist dafür gedacht, den 
Spendenzweck noch nicht verwendeter Spenden 
nachzuweisen. Es ist möglich, auch die Spendener-
träge bei der Buchung mit einer Investitionsnummer 
zu versehen. Es ist hierbei abzuwägen, ob der hier-
für benötigte Zeitaufwand in einem angemessenen 
Verhältnis zum Informationsbedarf steht.

Wenn die Spendenerträge ebenfalls mit Investiti-
onsnummer gebucht werden, muss im Rahmen des 
Jahresabschlusses der Verbrauch dargestellt wer-
den, da ansonsten in den Auswertungen die Erträge 
über die Jahre kumuliert werden. Hierfür wird zwei-
zeilig auf dem Spendenertragskonto einmal mit und 
einmal ohne Investitionsnummer gebucht.

Beispiel:
In Ergänzung zum Beispiel in Kapitel 12.2.1 ist am 

31.12.01 der Verbrauch von 1.400 Euro zu buchen.

Buchungs-
datum 
31.12.01

482000 Spenden 
Kostenstelle
Investitionsnummer 
1234 30 0001

an 
482000 Spenden 
Kostenstelle

1.400 
Euro

Noch nicht verwendete zweckgebundene Spenden 
müssen finanzgedeckt sein. Wenn der Spendenzweck 
realisiert wird, müssen die finanziellen Mittel für die 
Finanzierung des Zweckes zur Verfügung stehen. 

Sollten Zinsen für noch nicht verwendete Spenden 
anfallen, so sind diese nicht dem Sonderposten für 
Spenden zuzuordnen. Die Zinsen stellen einen Er-
trag dar und können – bei Vorliegen der Vorausset-
zungen für die Bildung von freien Rücklagen - einer 
freien Rücklage bei der Ergebnisverwendung im 
Rahmen des Jahresabschlusses zugeführt werden. 
Die Festlegung, dass Zinsen für zweckgebundene 
Spenden ebenfalls für den Spendenzweck verwen-
det werden sollen, ist interner Natur und erhöht 
nicht die Verpflichtung gegenüber dem Spender. 

Anmerkung zur Übernahme kameraler Rücklagen:
Bei vielen alten kameralen Rücklagen lassen sich 

zweckgebundene Spenden (externe Zweckbindung) 
und lediglich intern zweckgebundene Mittel nicht 
mehr auseinanderrechnen bzw. ist eine mögliche 
externe Zweckbindung nicht mehr nachzuvollzie-
hen. In diesem Fall können die Rücklagen pragma-
tisch als „freie Rücklagen“ auf der Passivseite im 
Reinvermögen dargestellt werden. Dieses Vorgehen 
entbindet allerdings nicht von der Pflicht, den Spen-
derwillen zu berücksichtigen.

12.2 Unterscheidung von zweckgebundenen 
Spenden

Bei den zweckgebundenen Spenden sind für die 
Buchung grundsätzlich folgende Unterscheidungen 
vorzunehmen:
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	- zweckgebundene Spenden zur Finanzierung 
von Aufwendungen und 

	- zweckgebundene Spenden zur Finanzierung 
von Anschaffungskosten bzw. Herstellungsko-
sten eines Vermögensgegenstandes.

12.2.1 Zweckgebundene Spenden zur 
Finanzierung von Aufwendungen

Bei der Buchung von zweckgebundenen Spen-
den zur Finanzierung von Aufwendungen wird der 
Spendenertrag immer auf dem jeweiligen Spen-
denertragskonto gebucht. Beim Jahresabschluss ist 
zu prüfen, ob die Spende verbraucht worden ist. Ist 
dies nicht der Fall, dann ist eine Umbuchung auf das 
Passivkonto 281110 „Zugang noch nicht verwendete 
zweckgebundene Spenden“ vorzunehmen. Mit dem 
Jahresabschluss des Folgejahres ist zu überprüfen, 
ob die Spende verwendet wurde. Bei Verbrauch 
der Spende erfolgt eine Umbuchung auf das Konto 
507000 „Ertrag aus zweckgebundenen Spenden“. 

Beispiel: 
Eine Spende über 2.000 Euro geht im Jahr 01 ein. 

Im selben Jahr ist Aufwand in Höhe von 1.400 Euro 
entstanden. Im Jahr 02 wird der Rest der Spende 
verbraucht:

a)	 Buchung bei Eingang der Spende auf dem 
Bankkonto

Buchungs-
datum 
01.05.01

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an 
482000 Spenden 
Kostenstelle

2.000 
Euro

b)	 Korrektur der Spendenerträge wegen noch 
nicht zweckentsprechender Verwendung zum 
31.12.01 

Buchungs-
datum 
31.12.01

482000 Spenden 
Kostenstelle

an 

281110 Zugang noch 
nicht verw. zweckge-
bundene Spenden 
Kostenstelle 
Investitionsnummer 
1234 30 0001

600 
Euro

c)	 Verbrauch der Spende im Jahr 02 (beim Jahres-
abschluss festgestellt): 

Buchungs-
datum 
31.12.02

281120 Abgang 
noch nicht verw. 
zweckgebundene 
Spenden 
Kostenstelle 
Investitionsnummer 
1234 30 0001

an 

507000 Ertrag aus 
zweckgebundenen 
Spenden
Kostenstelle

600 
Euro

Ein Spendenertrag entsteht erst, wenn die Spende 
zur Finanzierung von zweckentsprechendem Auf-
wand verwendet wird. Das kann sofort, im Laufe des 
Haushaltsjahres oder erst in späteren Haushaltsjah-
ren sein. Im betrachteten Beispiel ist der Spendener-
trag in den Jahren 01 und 02 zu berücksichtigen.

Durch dieses Vorgehen beim Buchen werden der 
Spendenertrag und die zweckentsprechenden Auf-
wendungen im gleichen Haushaltsjahr in der Ergeb-
nisrechnung ausgewiesen.

12.2.1.1 Buchungsbeispiel zweckgebundene 
Spenden für den Kindergarten

Für eine zweckgebundene Spende, die sofort bzw. 
im gleichen Haushaltsjahr verbraucht wird, um 
damit Aufwendungen abzudecken, wird sofort bei 
Geldeingang eine Ertragsbuchung erfolgen. 

Wenn also für den Kindergarten der Gemeinde am 
01.04.01 200 Euro eingehen, ist wie folgt zu buchen:

Buchungs-
datum
01.04.01

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an 
482000 Spenden
Kostenstelle 
Kindergarten

200 
Euro

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ist den-
noch zu prüfen, ob die Spende tatsächlich auch 
verbraucht worden ist. Wenn nicht, dann ist eine 
Umbuchung auf das Sachkonto 281110 „Zugang 
noch nicht verw. zweckgebundene Spenden“ unter 
Angabe von Kostenstelle und Investitionsnummer 
vorzunehmen.

12.2.1.2 Buchungsbeispiel zweckgebundene 
Spenden für die Kirchenrenovierung

Es wurden zweckgebundene Spenden für die Kir-
chenrenovierung im Jahr 01 (1.000 Euro) und im 
Jahr 02 (2.000 Euro) gesammelt. Die gesammelten 
Gelder wurden im RDF angelegt. Im Jahr 03 wurde 
die Kirchenrenovierung durchgeführt und die ge-
sammelten Spenden zur Finanzierung verwendet. 

a)	 Eingang einer Spende (1.000 Euro) für die 
Kirchenrenovierung auf dem Bankkonto am 
01.03.01

GKZ KG
Buchungs-
datum 
01.03.01

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an 

281110 Zugang noch 
nicht verw. zweckge-
bundene Spenden 
Kostenstelle
Investitionsnummer 

1.000 
Euro
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b)	 Anlage der Spende im RDF am 15.03.01

GKZ KG
Buchungs-
datum 
15.03.01

157000 Forderungen 
an den Rücklagen- 
und Darlehensfonds

an 

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor RDF)

1.000 
Euro

GKZ KG

340010 Verbind-
lichkeiten aus 
Lieferungen und 
Leistungen
(Kreditor RDF)

an 

172000 Guthaben bei 
der Kassengemein-
schaft
(Bank)

1.000 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
15.03.01

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor GKZ xxxx)

an 

339xxx Verbindlich-
keiten des RDF ggü. 
GKZ xxxx
Kostenstelle

1.000 
Euro

GKZ KG
173000 Guthaben 
bei Kreditinstituten
(Bank)

an 

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor GKZ xxxx)

1.000 
Euro

c)	 Eingang einer Spende (2.000 Euro) für die 
Kirchenrenovierung auf dem Bankkonto am 
01.05.02

GKZ KG
Buchungs-
datum 
01.05.02

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an 

281110 Zugang noch 
nicht verw. zweckge-
bundene Spenden 
Kostenstelle
Investitionsnummer

2.000 
Euro

d)	 Anlage der Spende im RDF am 15.05.02
	 Buchungen analog b)

e)	 Durchführung der Kirchenrenovierung, Rech-
nungseingang über 30.000 Euro am 01.06.03

GKZ KG
Buchungs-
datum 
01.06.03

712200 Instandhal-
tung der Gebäude
Kostenstelle

an 

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor)

30.000 
Euro

GKZ KG

340010 Verbind-
lichkeiten aus 
Lieferungen und 
Leistungen
(Kreditor)

an 

172000 Guthaben bei 
der Kassengemein-
schaft
(Bank)

30.000 
Euro

f)	 Entnahme von Finanzmitteln aus dem RDF im 
Rahmen des Spendenverbrauchs

GKZ RDF
Buchungs-
datum 
01.06.03

339xxx Verbindlich-
keiten des RDF ggü. 
GKZ xxxx
Kostenstelle

an 

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor GKZ xxxx)

3.000 
Euro

GKZ RDF

340010 Verbind-
lichkeiten aus 
Lieferungen und 
Leistungen
(Kreditor GKZ xxxx)

an 
173000 Guthaben bei 
Kreditinstituten
(Bank)

3.000 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
01.06.03

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor GKZ RDF)

an
157000 Forderungen 
an den Rücklagen- 
und Darlehensfonds

3.000 
Euro

GKZ KG

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor GKZ RDF)

3.000 
Euro

g)	 Buchung des Spendenverbrauchs

GKZ KG
Buchungs-
datum 
01.06.03

281120 Abgang 
noch nicht verw. 
zweckgebundene 
Spenden 
Kostenstelle
Investitionsnummer

an 

507000 Ertrag aus 
zweckgebundenen 
Spenden
Kostenstelle
Investitionsnummer

3.000 
Euro

Anmerkung:
Der Spendenertrag ist in dem Jahr zu buchen, in 

dem die zweckentsprechende Verwendung erfolgt 
(also der Aufwand angefallen ist). Sollten z.B. bei 
größeren Baumaßnahmen Aufwendungen in mehre-
ren Jahren anfallen, dürfen auch die Spendenerträ-
ge auf diese Jahre aufgeteilt werden. Dabei ist wich-
tig, dass der in einem Jahr gebuchte Spendenertrag 
nie höher sein darf als die zu finanzierenden Auf-
wendungen.

12.2.2 Zweckgebundene Spenden zur 
Finanzierung eines Vermögensgegenstandes

Bei Eingang der Spende zur Finanzierung der An-
schaffung eines Vermögensgegenstandes wird diese 
auf den Sonderposten für noch nicht verwendete, 
zweckgebundene Spenden gebucht.

Nach (Fertigstellung und) Inbetriebnahme des 
Vermögensgegenstandes ist ein Sonderposten aus er-
haltenen Investitionszuschüssen von sonstigen Drit-
ten (Sachkonto 2755xx bzw. 2759xx) zu bilden (Pas-
sivtausch). Dieser ist über die Nutzungsdauer des 
Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufzulösen.

Spenden, die nach der Aktivierung des Vermö-
gensgegenstandes eingehen, werden dem Sonder-
posten zugeführt und werden über die Restlaufzeit 
aufgelöst.

Beispiel:
In einer Kirchengemeinde wurden im Jahr 01 

Spenden für die Anschaffung eines neuen Gemein-
debusses gesammelt (5.000 Euro). Die Anschaffung 
des Fahrzeugs findet im Jahr 02 statt; Anschaf-
fungskosten des Fahrzeugs: 20.000 Euro. 
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a)	 Eingang einer Spende (5.000 Euro) für die 
Anschaffung eines Gemeindebusses auf dem 
Bankkonto am 01.04.01

GKZ KG
Buchungs-
datum 
01.04.01

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an 

281110 Zugang noch 
nicht verwendete 
zweckgeb. Spenden 
Kostenstelle
Investitionsnummer

5.000 
Euro

b)	 Anschaffung des Gemeindebusses, Rechnungs-
eingang über 20.000 Euro am 01.07.02

GKZ KG
Buchungs-
datum 
01.07.02

073010 Zugang 
Fahrzeuge
(Anlage; Anlagebu-
chungsart: Anschaf-
fung)
Kostenstelle

an 

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor)

20.000 
Euro

c)	 Bildung eines Sonderpostens für die erhaltenen 
Investitionszuschüsse (zweckentsprechende 
Verwendung der Spende)

GKZ KG
Buchungs-
datum 
01.07.02

281120 Abgang 
noch nicht verw. 
zweckgebundene 
Spenden 
Kostenstelle
Investitionsnummer 

an 

275910 Zugang 
Sonderposten aus er-
haltenen Investitions-
zuschüssen von son-
stigen Dritten 
(Anlage; Anlagenbu-
chungsart: Zuschus-
seingang)
Kostenstelle

5.000 
Euro

d)	 Abschreibung des Fahrzeuges und Auflösung 
des Sonderpostens zum 31.12.02

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.02

725000 Abschrei-
bungen auf Fahr-
zeuge
Kostenstelle

an 

073000 Fahrzeuge
(Anlage; Anlagenbu-
chungsart: Normal-
AfA)
Kostenstelle

1.666,67  
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.02

275900 Sonderpo-
sten aus erhaltenen 
Investitionszuschüs-
sen von sonstigen 
Dritten (Anlage; 
Anlagenbuchungs-
art: Zuschussauflö-
sung)
Kostenstelle

505900 Erträge aus 
der Auflösung von 
Sonderposten aus er-
haltenen Investitions-
zuschüssen von son-
stigen Dritten 
Kostenstelle

416,67   
Euro

Anmerkung:
Der Sonderposten aus erhaltenen Investitionszu-

schüssen ist zum Zeitpunkt der Fertigstellung bzw. 
Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes zu bil-
den. 

13. Kollekten

Bei Kollekten sind folgende grundsätzliche Fälle 
zu unterscheiden:
a)	 Kollekten, die in der Kirchengemeinde für ei-

nen bestimmten Zweck verwendet werden sol-

len (z.B. Diakonie in der eigenen Gemeinde, 
Anschaffung neuer Gesangbücher, Unterhal-
tung Spielgeräte Kindergarten, Anschaffung 
Kronleuchter) und

b)	 Kollekten, die an das Landeskirchenamt, den 
Kirchenkreis oder einen Dritten weitergeleitet 
werden (z.B. Pflichtkollekten laut Kollekten-
plan, Brot für die Welt, Kulturstiftung für Kin-
der).

Nachfolgend wird der buchhalterische Umgang 
mit diesen verschiedenen Arten von Kollekten dar-
gestellt.

13.1 Kollekten, die in der Kirchengemeinde 
verwendet werden sollen 

Diese Kollekten wurden für einen bestimmten 
Zweck gesammelt und stehen für die Finanzierung 
eines genau bestimmten Zwecks in der Kirchenge-
meinde zur Verfügung. 

Diese Kollekten weisen buchungstechnisch wenig 
Unterschiede zu den unter Kapitel 12 dargestellten 
zweckgebundenen Spenden auf. 

Sollten diese Kollekten zum Jahresende noch 
nicht zweckentsprechend verwendet worden sein, 
sind sie – wie die zweckgebundenen Spenden – un-
ter der Bilanzposition B Sonderposten VI „Noch 
nicht verwendetes zweckgebundenes Vermögen“ auf 
der Passivseite auszuweisen.

Für die Buchung von noch nicht verwendeten Kol-
lekten werden folgende Konten verwendet:
281300		 Noch nicht verwendete 
			   zweckgebundene Kollekten
281310		 Zugang noch nicht verw. 
			   zweckgebundene Kollekten
281320		 Abgang noch nicht verw. 
			   zweckgebundene Kollekten

Die Unterscheidung der einzelnen Kollekten-
zwecke erfolgt über die Kostenstelle und die Inve-
stitionsnummer. 

Bei den zweckgebundenen Kollekten sind für die 
Buchung grundsätzlich folgende Unterscheidungen 
vorzunehmen:
	- zweckgebundene Kollekten zur Finanzierung 

von Aufwendungen und 
	- zweckgebundene Kollekten zur Finanzierung 

von Anschaffungskosten bzw. Herstellungsko-
sten eines Vermögensgegenstandes.

13.1.1 Zweckgebundene Kollekten zur 
Finanzierung von Aufwendungen

Die Buchung des Kollekteneingangs erfolgt zu-
nächst als Kollektenertrag in der entsprechenden 
Kostenstelle. Beim Jahresabschluss wird festge-
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stellt, ob die Mittel zweckentsprechend verwendet 
worden sind. Wenn noch keine zweckentsprechende 
Verwendung erfolgte, ist der Betrag auf das Pas-
sivkonto 281310 „Zugang noch nicht verwendete 
zweckgebundene Kollekten“ umzubuchen. 

Wenn der Kollektenzweck erst in folgenden Haus-
haltsjahren verwirklicht wird, sollte der Eingang der 
Kollekte direkt auf das Passivkonto 281310 „Zugang 
noch nicht verwendete zweckgebundene Kollekten“ 
gebucht werden. Bei Verwirklichung des Kollekten-
zweckes wird der entsprechende Betrag in die Er-
gebnisrechnung umgebucht.

Ein Kollektenertrag entsteht so erst, wenn die Kol-
lekte zur Finanzierung von zweckentsprechendem 
Aufwand verwendet wird. Das kann sofort, im Lau-
fe des Haushaltsjahres oder erst in späteren Haus-
haltsjahren sein. 

Durch dieses Vorgehen beim Buchen werden der 
Kollektenertrag und die zweckentsprechenden Auf-
wendungen im gleichen Haushaltsjahr in der Ergeb-
nisrechnung ausgewiesen.

Buchungsbeispiel zweckgebundene Kollekten für 
den Kinderchor:

Für eine zweckgebundene Kollekte, die sofort 
bzw. im gleichen Haushaltsjahr verbraucht wird, um 
damit Aufwendungen abzudecken, wird sofort bei 
Geldeingang eine Ertragsbuchung erfolgen. 

Wenn also am 01.05. für den Kinderchor der Ge-
meinde 100 Euro eingehen, ist wie folgt zu buchen:

Buchungs-
datum 
01.05.01

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an 
481000 Kollekten
Kostenstelle Kinder-
chor

100 
Euro

Buchungsbeispiel zweckgebundene Kollekten für 
die Kirchenrenovierung:

Dieses Buchungsbeispiel ist analog zu dem Bei-
spiel unter Punkt 12.2.1.2 aufgebaut. Es ändern 
sich lediglich die verwendeten Passivkonten und das 
Ertragskonto, weil es sich um Kollekten und nicht 
um Spenden handelt. Außerdem erfolgt im Beispiel 
keine Anlage im RDF. Aus Vollständigkeits- und 
Übersichtlichkeitsgründen wird das Beispiel für 
zweckgebundene Kollekten dennoch dargestellt.

Es wurden zweckgebundene Kollekten für die 
Kirchenrenovierung im Jahr 01 (100 Euro) und im 
Jahr 02 (200 Euro) gesammelt. Die gesammelten 
Gelder wurden im RDF angelegt. Im Jahr 03 wurde 
die Kirchenrenovierung durchgeführt und die ge-
sammelten Kollekten zur Finanzierung verwendet. 

a)	 Eingang einer Kollekte (100 Euro) für die Kir-
chenrenovierung auf der Bank am 01.02.01

GKZ KG
Buchungs-
datum 
01.02.01

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an 

281310 Zugang noch 
nicht verwendete 
zweckgeb. Kollekten 
Kostenstelle
Investitionsnummer

100 
Euro

b)	 Eingang einer Kollekte (200 Euro) für die Kir-
chenrenovierung auf der Bank am 01.05.02

GKZ KG
Buchungs-
datum 
01.05.02

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an 

281310 Zugang noch 
nicht verwendete 
zweckgeb. Kollekten 
Kostenstelle
Investitionsnummer

200 
Euro

c)	 Durchführung der Kirchenrenovierung, Rech-
nungseingang über 30.000 Euro am 01.06.03

GKZ KG
Buchungs-
datum 
01.06.03

712200 Instandhal-
tung der Gebäude
Kostenstelle

an 

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor)

30.000 
Euro

GKZ KG

340010 Verbind-
lichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistun-
gen
(Kreditor)

172000 Guthaben bei 
der Kassengemein-
schaft
(Bank)

30.000 
Euro

d)	 Buchung des Kollektenertrages

GKZ KG
Buchungs-
datum 
01.06.03

281320 Abgang 
noch nicht verwen-
dete zweckgeb. 
Kollekten 
Kostenstelle
Investitionsnummer

an 

507500 Erträge aus 
zweckgebundenen 
Kollekten
 Kostenstelle

300 
Euro

Anmerkung:
Der Kollektenertrag ist in dem Jahr zu buchen, in 

dem die zweckentsprechende Verwendung erfolgt 
(also der Aufwand angefallen ist). Sollten z.B. bei 
größeren Baumaßnahmen Aufwendungen in mehre-
ren Jahren anfallen, dürfen auch die Kollektenerträ-
ge auf diese Jahre aufgeteilt werden. Dabei ist wich-
tig, dass der in einem Jahr gebuchte Kollektenertrag 
nie höher sein darf, als die zu finanzierenden Auf-
wendungen.

13.1.2 Zweckgebundene Kollekten 
zur Finanzierung von Anschaffungs- 

und Herstellungskosten eines 
Vermögensgegenstandes

Für zweckgebundene Kollekten zur Finanzierung 
von Anschaffungs- und Herstellungskosten eines 
Vermögensgegenstandes gelten analog die Ausfüh-
rungen unter Punkt 12.2.2 Zweckgebundene Spen-
den zur Finanzierung eines Vermögensgegenstandes. 
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Aus Vollständigkeits- und Übersichtlichkeits-
gründen sind die Grundzüge der Buchungslogik 
hier trotzdem dargestellt. In den Beispielen wurden 
die entsprechenden Passivkonten angepasst, weil es 
sich um Kollekten und nicht um Spenden handelt. 

Bei Eingang der Kollekte ist nur die Buchung 
„Bank an Passivkonto“ zulässig. 

Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme des Ver-
mögensgegenstandes ist ein Sonderposten aus erhal-
tenen Investitionszuschüssen von sonstigen Dritten 
zu bilden (Sachkonto 275910, Passivtausch). Dieser 
ist über die Nutzungsdauer des Vermögensgegen-
standes erfolgswirksam aufzulösen.

Kollekten, die nach der Aktivierung des Vermö-
gensgegenstandes eingehen, werden dem Sonder-
posten zugeführt und werden über die Restlaufzeit 
aufgelöst.

Beispiel:
In einer Kirchengemeinde wurden im Jahr 01 Kol-

lekten für die Anschaffung eines neuen Gemeinde-
busses gesammelt (500 Euro). Die Anschaffung des 
Fahrzeugs findet im Jahr 02 statt; Anschaffungsko-
sten des Fahrzeugs: 20.000 Euro. 

a)	 Eingang einer Kollekte (500 Euro) für die An-
schaffung eines Gemeindebusses auf der Bank 
am 01.04.01

GKZ KG
Buchungs-
datum 
01.04.01

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an 

281310 Zugang noch 
nicht verwendete 
zweckgeb. Kollekten 
Kostenstelle
Investitionsnummer

500 
Euro

b)	 Anschaffung des Gemeindebusses, Rechnungs-
eingang über 20.000 Euro am 01.07.02

GKZ KG
Buchungs-
datum 
01.07.02

073010 Zugang 
Fahrzeuge (Anlage; 
Anlagenbuchungs-
art: Anschaffung)
Kostenstelle

an 

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor)

20.000 
Euro

GKZ KG

340010 Verbind-
lichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistun-
gen (Kreditor)

an

172000 Guthaben bei 
der Kassengemein-
schaft
(Bank)

20.000 
Euro

c)	 Bildung eines Sonderpostens für erhaltene In-
vestitionszuschüsse am 01.07.02

GKZ KG
Buchungs-
datum 
01.07.02

281320 Abgang 
noch nicht verwen-
dete zweckgeb. Kol-
lekten 
Kostenstelle
Investitionsnummer

an 

275910 Zugang
 Sonderposten aus 
erhaltenen Investiti-
onszuschüssen von 
sonstigen Dritten
(Anlage; Anlagenbu-
chungsart: Zuschus-
seingang)
Kostenstelle

500 
Euro

d)	 Abschreibung des Fahrzeuges und Auflösung 
des Sonderpostens zum 31.12.02 (Nutzungs-
dauer 6 Jahre, zeitanteilig)

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.02

725000 Abschrei-
bungen auf Fahr-
zeuge
Kostenstelle

an 

073000 Fahrzeuge
(Anlage; Anlagenbu-
chungsart: Normal-
AfA)
Kostenstelle

1.666,67 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.02

275900 Sonderpo-
sten aus erhaltenen 
Investitionszuschüs-
sen von sonstigen 
Dritten
(Anlage; Anlagen-
buchungsart: Zu-
schussauflösung)
Kostenstelle

an

505900 Erträge aus 
der Auflösung von 
Sonderposten aus er-
haltenen Investitions-
zuschüssen von son-
stigen Dritten 
Kostenstelle

41,67 
Euro

Anmerkung:
Der Sonderposten aus erhaltenen Investitionszu-

schüssen ist spätestens zum Zeitpunkt der Fertig-
stellung bzw. Inbetriebnahme des Vermögensgegen-
standes zu bilden. 

13.2 Kollekten, die weitergeleitet werden 

Beispiele für diese Kollekten können sein:
−	 Pflichtkollekten laut Kollektenplan,
−	 Sprengelkollekte,
−	 Kirchenkreiskollekte,
−	 Brot für die Welt,
−	 Patenkind.

Diese Gelder werden gesammelt und dann an das 
Landeskirchenamt, den Kirchenkreis oder einen 
Dritten weitergeleitet. Es handelt sich dem Charak-
ter nach um durchlaufende Gelder. Sie sind darum 
auf Bilanzkonten unter den Sonstigen Verbindlich-
keiten im Bereich 3611xx zu buchen. Folgende Kon-
ten sind dafür vorgesehen:
361100		 Sonstige Verbindlichkeiten aus 
			   Kollekten
361110		 Zugang sonstige Verbindlichkeiten 
			   aus Kollekten
361120		 Abgang sonstige Verbindlichkeiten 
			   aus Kollekten

Die Kollekte wird hierbei in der Kirchengemein-
de, in der die Kollekte gesammelt wurde, auf dem 
Bilanzkonto 361110 vereinnahmt. Anschließend 
wird sie zunächst vom Bilanzkonto 361120 mit-
tels Verrechnungszahlweg an den Kirchenkreis, zu 
dem die Kirchengemeinde gehört, weitergeleitet. Im 
Kirchenkreis wird die Kollekte auf den Kreditor 
gebucht und anschließend in einer Summe an den 
Dritten abgeführt. Kirchenkreiskollekten werden im 
Kirchenkreis als Ertrag auf dem Sachkonto verein-
nahmt.
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Anhand eines Beispiels für eine weiterzuleitende 
Kollekte sollen die Buchungen gezeigt werden: 

a)	 Zahlungseingang einer landeskirchlichen 
Pflichtkollekte auf dem Bankkonto der Kassen-
gemeinschaft 

GKZ KG

172000 Guthaben bei 
der Kassengemein-
schaft
(Bank)

an 

361110	 Zugang Sonstige 
Verbindlichkeiten aus Kollek-
ten
Investitionsnummer

b)	 Weiterleitung der Kollekte an den Kirchenkreis 
(KK)

GKZ KG

361120 Abgang Son-
stige Verbindlichkeiten 
aus Kollekten
Investitionsnummer

an 
175000 Verrechnungen
(Bank)

GKZ KK
175000 Verrechnungen
(Bank)

an 
340010 Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen
(Kreditor)

c)	 Weiterleitung der Kollekte an das Landeskir-
chenamt

GKZ KK

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor)

an 
172000 Guthaben bei der 
Kassengemeinschaft
(Bank)

Wenn es sich um eine Kirchenkreiskollekte handelt, 
lautet die Buchung unter b) wie folgt (Die Buchung 
unter c) entfällt in diesem Fall): 

GKZ KG

361120 Abgang Son-
stige Verbindlichkeiten 
aus Kollekten
Investitionsnummer

an 
175000 Verrechnungen
(Bank)

GKZ KK
175000 Verrechnungen
(Bank)

an 
481000 Kollekten
Kostenstelle
Investitionsnummer

13.3 Kollektenbons

Der Verkauf eines Kollektenbons führt aus buch-
halterischer Sicht zu einer Erhöhung auf der Bank 
und gleichzeitig zur Erhöhung von noch nicht ver-
wendeten, zweckgebundenen Mitteln aus Kollekten 
auf der Passivseite der Bilanz. Allerdings ist der 
entsprechende Zweck noch nicht bekannt und muss 
nach Bekanntwerden durch Umbuchungen abgebil-
det werden. Für den noch unbekannten Zweck ist 
dazu eine Investitionsnummer pro GKZ anzulegen 
und bei der Buchung mitzugeben.

Beispiel:
a)	 Es werden am 01.05.01 Kollektenbons über 

100 Euro durch Barzahlung verkauft.

GKZ KG
Buchungs-
datum 
01.05.01

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an 

281310 Zugang noch 
nicht verwendete 
zweckgeb. Kollekten 
Kostenstelle 
Investitionsnummer 
– Kollektenbon

100 
Euro

b)	 Am 01.06.01 wird ein Kollektenbon über 40 
Euro in der Kollekte für die Kirchenrenovie-
rung abgegeben.

GKZ KG
Buchungs-
datum 
01.06.01

281320 Abgang 
noch nicht verwen-
dete zweckgeb.  
Kollekten 
Kostenstelle 
Investitionsnummer 
- Kollektenbon

an 

281310 Zugang noch 
nicht verwendete 
zweckgeb. Kollekten 
Kostenstelle 
Investitionsnummer 
-Kirchenrenovierung

40 
Euro

c)	 Am 01.07.01 wird ein Kollektenbon über 50 
Euro in der Kollekte für die Jugendarbeit ab-
gegeben (der Betrag wird sofort als Ertrag ge-
bucht; falls er am Jahresende nicht verwendet 
worden ist, müsste er umgebucht werden)

GKZ KG
Buchungs-
datum 
01.07.01

281320 Abgang 
noch nicht verwen-
dete zweckgeb. Kol-
lekten 
Kostenstelle 
Investitionsnummer 
– Kollektenbon

an 

481000 Kollekten
Kostenstelle „Jugend-
arbeit“
Investitionsnummer 
- Jugendarbeit

50 
Euro

d)	 Am 01.08.01 wird ein Kollektenbon über 10 
Euro in der Kollekte für „Brot für die Welt“ ab-
gegeben.

GKZ KG
Buchungs-
datum 
01.08.01

281320 Abgang 
noch nicht verwen-
dete zweckgeb. Kol-
lekten 
Kostenstelle 
Investitionsnummer 
– Kollektenbon

an 

361110 Zugang son-
stige Verbindlich-
keiten aus Kollekten
Kostenstelle
Investitionsnummer 
– Brot für die Welt

10 
Euro

14. Sachanlagevermögen

14.1 Überblick

Im Folgenden werden die verschiedenen Möglich-
keiten des Zugangs und des Abgangs von Sachanla-
gevermögen dargestellt. Weiterhin treten in der Pra-
xis verschiedene Fälle auf, die im Zusammenhang 
mit der Änderung von Grundstücken in der Anla-
genbuchhaltung stehen. Grundstücke werden ver-
kauft, miteinander verschmolzen, geteilt oder durch 
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andere ersetzt. Nachfolgend werden die einzelnen 
Möglichkeiten dargestellt.

Allen Möglichkeiten gemeinsam ist, dass ein Ge-
genstand der Anlagenbuchhaltung immer nur einer 
GKZ und einer Kostenstelle zugeordnet ist. Wird 
ein Gegenstand von mehreren GKZ genutzt, so ist 
der Gegenstand in einer GKZ in der Anlagenbuch-
haltung zu führen. Der durch die Nutzung einer 
zweiten GKZ entstandene Aufwand wird ggf. über 
Nutzungsentschädigungen und damit verbundene 
Forderungen und Verbindlichkeiten dargestellt. 
Wird ein Gegenstand von mehreren Kostenstellen 
genutzt, so wird trotzdem nur eine Kostenstelle bei 
dem Anlagegut hinterlegt. Der durch die Nutzung 
einer zweiten Kostenstelle entstandene Aufwand 
wird ggf. über ILV-Buchungen ertrags- bzw. auf-
wandswirksam dargestellt.

Auf die Verbuchung im RDF wird aus Vereinfa-
chungsgründen nicht näher eingegangen. Insofern 
wird hierzu auf Kapitel 10 verwiesen. Ebenso wird 
in den nachfolgenden Beispielen vorausgesetzt, dass 
die landeskirchliche Genehmigung zur Veräuße-
rung von Grundstücken vorliegt, sofern diese erfor-
derlich ist. 

In der Praxis hat es sich bewährt, Flurstücke bzw. 
Grundstücke, die zu einem späteren Zeitpunkt in-
nerhalb des Sachverhalts nochmals bebucht werden, 
zunächst aus der Anlage herauszulösen (Umbu-
chung auf eine neue Anlage) und die neue Anlage 
dann beispielsweise zu verkaufen. Häufig wird ein 
Flurstück mehrmals hintereinander geteilt, bevor 
es aus der Anlagenbuchhaltung ausgebucht wird. 
Schon aus Gründen der Transparenz (Übersichten 
sind leichter nachvollziehbar) sollte daher ein Teil-
verkauf / eine Teilverschrottung einer „großen“ An-
lage vermieden werden. 

14.2 Anschaffung von Sachanlagevermögen

14.2.1 Herstellung / Errichtung von 
Sachanlagen

Wenn ein Gegenstand des Sachanlagevermögens 
hergestellt oder neu errichtet wird, so werden die 
eingehenden Rechnungen kreditorisch auf eine An-
lage im Bau gebucht. Die Besonderheit einer Anlage 
im Bau ist, dass diese nicht abgeschrieben wird. Es 
werden zunächst alle Baurechnungen hier gebucht.

Im Beispiel wird eine Kindertagesstätte errichtet:

GKZ
Buchungs-
datum:
01.09.01

075010 Zugang rea-
lisierbare Anlagen 
im Bau (Anlage; 
Anlagenbuchungs-
art: Anschaffung)
Kostenstelle 

an 

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor)

90.000 
Euro

GKZ
Buchungs-
datum:
01.09.01

340010 Verbind-
lichkeiten aus 
Lieferungen und 
Leistungen
(Kreditor)

an

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

90.000 
Euro

Wenn die Anlage fertig gestellt ist, muss diese 
aktiviert werden. Hierbei ist zu beachten, dass die 
gebuchten Positionen auf der Anlage im Bau kon-
trolliert werden müssen, ob diese a. zur Anlage 
gehören, b. zu einer anderen Anlage gehören (z.B. 
Außenanlage) oder c. nicht aktivierbar, sondern 
Aufwand sind. Die Aktivierung der Anlage im Bau 
erfolgt durch Umbuchung auf die „richtige“ Anlage.

GKZ
Buchungs-
datum:
05.05.01

061210 Zugang rea-
lisierbare Betriebs-
bauten (Anlage; 
Anlagenbuchungs-
art: Anschaffung)
Kostenstelle

an 

075020 Abgang 
realisierbare Anlagen 
im Bau (Anlage; 
Anlagenbuchungsart: 
Anschaffung)
Kostenstelle

40.000 
Euro

14.2.2 Kauf von Sachanlagen

Der Kauf von Sachanlagegütern erfolgt in der Re-
gel als kreditorische Rechnung mit Berücksichti-
gung der Anlagenbuchhaltung.

Beispiel: Die Kirchengemeinde kauft am 01.05.01 
einen Gemeindebus zum Preis von 60.000 Euro.

GKZ
Buchungs-
datum:
01.05.01

073010 Zugang 
Fahrzeuge (Anlage; 
Anlagenbuchungs-
art: Anschaffung)
Kostenstelle 

an 

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor)

60.000 
Euro

GKZ
Buchungs-
datum:
01.05.01

340010 Verbind-
lichkeiten aus 
Lieferungen und 
Leistungen
(Kreditor)

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

60.000 
Euro

Gibt es Mittel von Dritten zum Kauf eines Anla-
geguts, so sind diese Mittel debitorisch als Sonder-
posten ebenfalls über die Anlagenbuchhaltung zu 
erfassen.

Unter Fortführung des obigen Beispiels gibt es 
eine Zuweisung der Landeskirche in Höhe von 
20.000 Euro.

GKZ
Buchungs-
datum:
01.05.01

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor)

an 

271010 Zugang  
Sopo a. erh. Inv. zu-
weisungen a. d. e. LK 
(Anlage; Anlagen
buchungsart: 
Zuschusseingang)
Kostenstelle

60.000 
Euro
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GKZ
Buchungs-
datum:
01.05.01

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor)

60.000 
Euro

Es kommt häufig vor, dass zur Finanzierung von 
Anschaffungen des Sachanlagevermögens finanzi-
elle Mittel aus dem RDF entnommen werden müs-
sen. In diesem Fall findet ein Aktivtausch zwischen 
den liquiden Mitteln und den Anteilen am RDF 
statt. Aufgrund der nun nicht mehr vorhandenen 
Finanzdeckung der Rücklagen ist auch eine Rück-
lagenentnahme auf der Passivseite der Bilanz zu bu-
chen.

Eine unterjährige Rücklagenentnahme führt zu 
einer Erhöhung des Bilanzergebnisses in der jewei-
ligen Kostenstelle. Der Kauf eines Gegenstandes 
des Anlagevermögens berührt das Reinvermögen 
jedoch nicht. Lediglich der Anteil des Reinvermö-
gens, der finanzgedeckt sein muss (Rücklagen) wird 
geringer. In der Folge muss das Basiskapital steigen, 
damit das Volumen des Reinvermögens unverändert 
bleibt.

Folgende Buchung ist deshalb auszuführen (An-
nahme: im obigen Beispiel wird der Eigenanteil in 
Höhe von 40.000 Euro aus einer freien Rücklage 
finanziert):

GKZ
Buchungs-
datum:
05.05.01

213102 Abgang 
Zweckgebundene 
und freie Rücklagen
Kostenstelle
Investitionsnummer

an 201000 Basiskapital
40.000 
Euro

14.2.3 Erbschaften und Schenkungen

Bekommt eine Körperschaft einen Gegenstand 
des Sachanlagevermögens geerbt oder geschenkt, so 
ist dieser Gegenstand entsprechend seines Wertes 
oder der erfolgten Bewertung in der Anlagenbuch-
haltung zu buchen. Gemäß der Bewertungsrichtlinie 
ist in diesem Fall ein Sonderposten in gleicher Höhe 
in der Anlagenbuchhaltung zu buchen.

Es gibt keinen Geldfluss, so dass die Anlage di-
rekt gegen den Sonderposten gebucht wird. Im fol-
genden Beispiel hat eine Kirchengemeinde ein Haus 
mit einem Wert von 500.000 Euro geerbt.

GKZ
Buchungs-
datum:
01.03.01

062210 Zugang rea-
lisierbare Wohn-
bauten (Anlage; 
Anlagenbuchungs-
art: Anschaffung)
Kostenstelle

an 

275910 Zugang Sopo 
aus erh. Inv.zusch. v. 
sonst. Dritten
(Anlage; Anlagenbu-
chungsart: Zuschus-
seingang)
Kostenstelle

500.000 
Euro

14.3 Abgang von Sachanlagevermögen

14.3.1 Verkauf von Sachanlagen

Bei dem Verkauf von Gegenständen des Sachan-
lagevermögens gibt es drei Möglichkeiten: der Ge-
genstand kann zum Buchwert, mit einem Gewinn 
(Verkaufspreis > Buchwert) oder mit einem Verlust 
(Verkaufspreis < Buchwert) veräußert werden.

14.3.1.1 Anlageverkauf zum Buchwert

Beispiel: die Kirchengemeinde verkauft ein 
Grundstück (2.500 m²) zum Buchwert von 10.000 
Euro. Der Besitz des Grundstücks geht laut nota-
riellem Kaufvertrag am 01.07.01 auf den Käufer 
über. Die Einzahlung auf dem Bankkonto erfolgt am 
10.07.01.

GKZ
Buchungs-
datum:
01.07.01

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor)

an 

051020 Abgang 
realisierbare unbe-
baute Grundstücke
(Anlage; Anlagenbu-
chungsart: Verkauf)
Kostenstelle

10.000 
Euro

GKZ
Buchungs-
datum:
10.07.01

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor)

10.000 
Euro

14.3.1.2 Anlageverkauf über Buchwert

Beispiel: ein Grundstück (2.500 m²) steht mit 
15.000 Euro Buchwert in der Anlagenbuchhaltung. 
Der Verkaufspreis beträgt 20.000 Euro. Der Besitz 
des Grundstücks geht laut notariellem Kaufvertrag 
am 01.07.01 auf den Käufer über. Die Einzahlung 
auf dem Bankkonto erfolgt am 10.07.01.

GKZ
Buchungs-
datum:
01.07.01

141000 Forde-
rungen aus 
Lieferungen 
und Leistun-
gen
(Debitor)

20.000 
Euro

an 

051020 Abgang 
realisierbare un-
bebaute Grund-
stücke (Anlage; 
Anlagenbu-
chungsart: Ver-
kauf)
Kostenstelle

15.000 
Euro

an

591000 Erträge 
aus der Veräuße-
rung von 
Grundst. u. Geb.
Kostenstelle

5.000 
Euro

GKZ
Buchungs-
datum:
10.07.01

172000 Gut-
haben bei der 
Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an

141000 Forde-
rungen aus Liefe-
rungen und Leis-
tungen
(Debitor)

20.000 
Euro
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Das Sachkonto für die Verbuchung der Erträge ist 
fest über die Anlagenbuchungsgruppen in newsy-
stem hinterlegt und darf nicht geändert werden. Es 
wird automatisiert bei der Verbuchung gezogen.

14.3.1.3 Anlageverkauf unter Buchwert

Beispiel: ein Grundstück (2.500 m²) steht mit 
15.000 Euro Buchwert in der Anlagenbuchhaltung. 
Der Verkaufspreis beträgt 11.000 Euro. Der Besitz 
des Grundstücks geht laut notariellem Kaufvertrag 
am 01.07.01 auf den Käufer über. Die Einzahlung 
auf dem Bankkonto erfolgt am 10.07.01.

GKZ
Buchungs-
datum:
01.07.01

141000 Forde-
rungen aus 
Lieferungen 
und Leistun-
gen 
(Debitor)

11.000 
Euro

an 

051020 Abgang 
realisierbare un-
bebaute Grund-
stücke (Anlage; 
Anlagenbu-
chungsart: 
Verkauf)
Kostenstelle

15.000 
Euro

791000 Ver-
luste aus der 
Veräußerung 
von Grundst. 
u. Geb.
Kostenstelle

4.000 
Euro

GKZ
Buchungs-
datum:
10.07.01

172000 Gut-
haben bei der 
Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an

141000 Forde-
rungen aus Liefe-
rungen und Leis-
tungen
(Debitor)

11.000 
Euro

Das Sachkonto für die Verbuchung des Aufwands 
ist fest über die Anlagenbuchungsgruppen in new-
system hinterlegt und darf nicht geändert werden. 
Es wird automatisiert bei der Verbuchung gezogen.

14.3.2 Verschrottung von Sachanlagen

Wenn ein Gegenstand des Sachanlagevermögens 
– ggf. im Rahmen der Inventur - entsorgt werden 
muss, gestohlen wurde oder verschwunden ist, so ist 
dieser Gegenstand zu verschrotten.

Ein Verkauf ohne Wert ist nicht möglich, da eine 
Buchung einen Wert von ungleich Null aufweisen 
muss. Um einen Gegenstand ohne Geldfluss einfach 
auszubuchen gibt es die Anlagenbuchungsart Ver-
schrottung. Hierfür sind sowohl für die Verschrot-
tung von Anlagen als auch für die Verschrottung 
von Sonderposten entsprechende Sachkonten in den 
Anlagenbuchungsgruppen hinterlegt.

Beispiel: Der Gemeindebus aus Kapitel 14.2.2 hat 
nach der Hälfte der Nutzungsdauer einen Totalscha-
den und muss verschrottet werden.

GKZ
Buchungs-
datum:
01.05.04

791500 Verlust 
a. d. Verschrottung 
von Sachanlagever-
mögen
Kostenstelle

an 

073020 Abgang 
Fahrzeuge (Anlage; 
Anlagenbuchungsart: 
Verschrottung)
Kostenstelle

30.000 
Euro

GKZ
Buchungs-
datum:
01.05.04

271020 Abgang 
Sopo a. erh. Inv.
zuweisungen a. d. e. 
LK (Anlage; Anla-
genbuchungsart: 
Verschrottung)
Kostenstelle

an

591500 Erträge a. d. 
Verschrottung von 
Sachanlagevermögen
Kostenstelle

10.000 
Euro

Technischer Exkurs:
Die Buchungssätze bei der Verschrottung können 

auf zwei Arten einfach ins Buchblatt geschrieben 
werden:
1.	 Im Anlagen-Fibu-Buchblatt wird die erste Zeile 

mit der Kontoart „Anlage“ und der Anlagen-
buchungsart „Verschrottung“ ins Buchblatt ge-
schrieben. Im Register AKTIONEN gibt es die 
Schaltfläche „Anlagengegenkonto einfügen“, 
mit deren Hilfe die zweite Zeile der Buchung 
automatisch im Buchblatt gefüllt wird.

2.	 In der Anlagenkarte gibt es im Register „AfA-
Bücher“ die Schaltfläche „Verschrottung“. 
Wenn in dem neuen Fenster die Felder gefüllt 
sind, füllt ein Klick auf die Schaltfläche „OK“ 
das Anlagen-Fibu-Buchblatt mit den beiden 
Buchungszeilen.

14.4 Umwidmung von Gebäuden mit 
Sonderposten

Die Gebäude des kirchlichen Kernbestands wer-
den in der Regel durch erhebliche Zuweisungen 
von Dritten (Landeskirche, Kirchenkreis, etc.) ge-
baut. Aus diesem Grund werden die Zuweisungen 
von Dritten als Sonderposten in der Anlagenbuch-
haltung abgebildet, die über die Nutzungsdauer der 
zugehörigen Anlage ertragswirksam aufgelöst wer-
den. Der Ertrag aus der Auflösung der Sonderpo-
sten mindert die Nettoabschreibung (Abschreibung 
abzüglich Auflösung Sonderposten) in der Ergebnis-
rechnung. Die Nettoabschreibung hingegen ist der 
Substanzerhaltungsrücklage zuzuführen.

Bei Gebäuden zur Renditeerzielung (Rendite-
objekte) hingegen gibt es keinen Sonderposten, so 
dass sich die volle Höhe der Abschreibungen im Er-
gebnis niederschlägt und der Substanzerhaltungs-
rücklage zugeführt werden muss.

Wenn Gebäude des kirchlichen Kernbestandes 
nicht mehr ihrer ursprünglichen Nutzung dienen 
können / müssen, dann werden sie umgewidmet. 
Beispielsweise wird ein nicht mehr benötigtes Pfarr-
haus zukünftig als Mietshaus genutzt.

Nach dem Grundsatz der Bilanzkontinuität ist der 
Sonderposten in diesem Fall beizubehalten, da er 
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die historischen Anschaffungs- und Herstellungsko-
sten und somit die eingebrachten Drittmittel wider-
spiegelt.

14.5 Zerlegung / Verschmelzung eines 
Flurstücks

Bei einer Zerlegung wird ein vorhandenes Grund-
stück in zwei oder mehrere Grundstücke aufgeteilt. 
Die Zerlegung wird über einen Veränderungs- / Fort-
führungsnachweis nachgewiesen. Gründe für eine 
Fortführung können u. a. die Veränderung der Lage 
oder die Veränderung der tatsächlichen Nutzung mit 
Änderung der Wirtschaftsart (z.B. „aus Grünland 
wird Ackerland“) sein. In der Anlagenbuchhaltung 
werden die Grundstücke zum Zeitpunkt ihrer wirt-
schaftlichen Verfügbarkeit aus- bzw. eingebucht.

Beispiel: Grundstück 1 (2.500 m² - 25.000 Euro 
Buchwert) wird durch Fortführungsmitteilung 
(„Zerlegungsbescheid“) vom 01.09.01 in die neuen 
Grundstücke 2 (800 m² - 8.000 Euro Buchwert), 3 
(700 m² - 7.000 Euro Buchwert) und 4 (1.000 m² - 
10.000 Euro Buchwert) zerlegt.

GKZ
Buchungs-
datum:
01.09.01

051010 Zugang rea-
lisierbare unbebaute 
Grundstücke 
(Grundstück 2)
(Anlage; Anlagen-
buchungsart: An-
schaffung)
Kostenstelle

an 

591005 Ertrag Grund-
stücksneuordnung 
(manuell)
Kostenstelle

8.000 
Euro

GKZ
Buchungs-
datum:
01.09.01

051010 Zugang rea-
lisierbare unbebaute 
Grundstücke 
(Grundstück 3)
(Anlage; Anlagen-
buchungsart: An-
schaffung)
Kostenstelle

an

591005 Ertrag Grund-
stücksneuordnung 
(manuell)
Kostenstelle

7.000 
Euro

GKZ
Buchungs-
datum:
01.09.01

051010 Zugang 
realisierbare unbe-
baute Grundstücke 
(Grundstück 4; 
10.000 Euro)
(Anlage; Anlagen-
buchungsart: An-
schaffung)
Kostenstelle

an

591005 Ertrag Grund-
stücksneuordnung 
(manuell)
Kostenstelle

10.000 
Euro

GKZ
Buchungs-
datum:
01.09.01

791005 Aufwand 
Grundstücksneuord-
nung (manuell)
Kostenstelle

an

051020 Abgang reali-
sierbare unbebaute 
Grundstücke (Grund-
stück 1)
(Anlage; Anlagenbu-
chungsart: Verschrot-
tung)
Kostenstelle

25.000 
Euro

Da hier keine Zahlungsströme stattfinden kann 
kein Verkauf gebucht werden. Die Verschrottung 
darf in diesem Fall nicht gegen das „Standard-Ver-
schrottungskonto“ (791000) erfolgen, da der Sach-
verhalt in sich auf „Null“ aufgehen muss. Daher sind 
die Buchungen im Anlagen-FiBu-Buchungsblatt 

vorzunehmen. Die hierfür erforderlichen Sachkon-
ten sind im Master-Kontenplan und in den Muster-
Buchungssätzen definiert.

Bei einer Verschmelzung werden mehrere vorhan-
dene Grundstücke zu einem bzw. mehreren neu-
en Grundstücken zusammengefasst. Die Begriffe 
„Zerlegung / Verschmelzung“ sind Begriffe des 
Katasterrechts. Bei diesen Maßnahmen ändert sich 
der Rechtszustand nicht. Die Begrifflichkeiten des 
Grundbuchamts (Amtsgericht), bei denen auch ein 
neuer Rechtszustand den alten ersetzt, lauten „Tei-
lung“ und „Vereinigung“. 

14.6 Umlegungsverfahren und 
Flurbereinigung

Beide Bodenordnungsverfahren sind vom Grund-
satz her ähnlich: Flächen, die in der vorhandenen 
Art und Weise so nicht nutzbar sind, werden in neue 
Flurstücke umgestaltet, die den Beteiligten eine 
zeitgemäße Nutzung ihres Grundstücks ermögli-
chen. Im ländlichen Raum (für land- und forstwirt-
schaftliche Flächen) wird das Flurbereinigungsver-
fahren durchgeführt, während im städtischen Raum 
(Baugebiete) vorwiegend das Umlegungsverfahren 
Anwendung findet. Nachfolgend wird zunächst auf 
die Baulandumlegung und später auf eine verein-
fachte Flurbereinigung eingegangen.

a)	 Umlegungsverfahren
	 Durch den Umlegungsbeschluss stellt die Um-

legungsstelle zunächst den alten Bestand der 
Grundstücke fest („Verteilungsmasse“: Ein-
wurfsmasse zu einem durch die Umlegungs-
stelle festgelegten Wert). Gleichzeitig wird die 
sogenannte Umlegungsmasse (Gesamtmasse 
minus Vorwegabzug für öffentliche Flächen) 
auf die neuen Eigentümer umgelegt. Es wird 
zwischen der Flächenumlegung und der Wer-
tumlegung unterschieden.

	 Bei der Flächenumlegung erhält der alte / neue 
Eigentümer ein neues Grundstück, dass wert-
mäßig dem alten Grundstück entspricht. Bei-
spiel: 1.000 m² à 5 Euro/m² wurden eingewor-
fen, das neu zugeteilte Grundstück ist 100 m² 
groß und mit 50 Euro/m² bewertet. Flächenum-
legungen werden vorwiegend bei Grundstücken 
vorgenommen, in denen das Umlegungsgebiet 
vornehmlich den gleichen Wert hat (z.B. Acker-
land). 

	 Bei der Wertumlegung werden zunächst Wer-
teinheiten ermittelt. Der alte / neue Grund-
stückseigentümer soll bei der Umlegung ein 
Grundstück erhalten, dass wertmäßig dem alten 
Grundstück entspricht. Ist dies nicht möglich, 
so ist er entweder mit einer Ersatzfläche (au-
ßerhalb des Umlegungsgebietes) oder in Geld 
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(Wertausgleich) abzufinden. Der Zeitpunkt für 
die Aus- bzw. Einbuchung in die Anlagenbuch-
haltung ist in diesem Fall das Datum der Unan-
fechtbarkeit des Umlegungsbeschlusses (wird 
auf dem Dokument separat ausgewiesen).

	 Beispiel:
	 Übersicht der eingeworfenen und zugeteilten 

Grundstücke (fiktive Werte):
	 (Annahme: Buchwert = Wertverhältnis; Dar-

stellung der Verteilungsmasse)

eingewor-
fen:

Anlagenr.

Flur / Flur-
stück

Nutzungs-
art

m²
Wertver-
hältnis 
(WV)

EB02653
Fl. 3 FlSt 
17/3

Ackerland 22.738 15.738

EB02654
Fl. 3 FlSt. 
18/1

Grünland 3.569 560

EB02655 Fl. 3 FlSt 22
Gewässer / 
Graben

700 1

EB02671 Fl. 5 FlSt. 13 Fahrweg 932 1

Gesamt eingeworfen 27.939 16.300

zugeteilt
Flur / Flur-

stück
Nutzungs-

art
m²

Wertver-
hältnis 
(WV)

ANL02756
Fl. 17 FlSt 
9/1

Bauland 500 50.000

Gesamt zugeteilt 500 50.000

zu zahlender Wertausgleich (in Euro) 33.700

GKZ
Buchungs-
datum

791005 Aufwand 
Grundstücksneu-
ordnung (manuell)
Kostenstelle

an 

051020 Abgang reali-
sierbare unbebaute 
Grundstücke
(Anlage EB02653; 
Anlagenbuchungsart 
Verschrottung)
Kostenstelle

15.738 
Euro

GKZ
Buchungs-
datum

791005 Aufwand 
Grundstücksneu-
ordnung (manuell)
Kostenstelle

an

051020 Abgang reali-
sierbare unbebaute 
Grundstücke
(Anlage EB02654; 
Anlagenbuchungsart: 
Verschrottung)
Kostenstelle

560 
Euro

GKZ
Buchungs-
datum

791005 Aufwand 
Grundstücksneu-
ordnung (manuell)
Kostenstelle

an

051020 Abgang reali-
sierbare unbebaute 
Grundstücke
(Anlage EB02655; 
Anlagenbuchungsart: 
Verschrottung)
Kostenstelle

1 
Euro

GKZ
Buchungs-
datum

791005 Aufwand 
Grundstücksneu-
ordnung (manuell)
Kostenstelle

an

051020 Abgang reali-
sierbare unbebaute 
Grundstücke
(Anlage EB02671; 
Anlagenbuchungsart: 
Verschrottung)
Kostenstelle

1 
Euro

GKZ
Buchungs-
datum

051010 Zugang 
realisierbare unbe-
baute Grundstücke 
(Anlage 
ANL02756; Anla-
genbuchungsart 
Anschaffung)
Kostenstelle

an

591005 Ertrag Grund-
stücksneuordnung 
(manuell)
Kostenstelle

50.000 
Euro

GKZ
Buchungs-
datum

791006 Aufwand 
Mehrzuteilung 
Grundstücksneu-
ordnung (manuell)
Kostenstelle

an

Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leis-
tungen
(Kreditor)

33.700 
Euro

GKZ
Buchungs-
datum

Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor)

an

172000 Guthaben bei 
der Kassengemein-
schaft
(Bank)

33.700 
Euro

b)	 vereinfachte Flurbereinigung
	 Sofern nur ein geringer Neuordnungsbedarf der 

Flächen besteht ist in vielen Fällen auch die 
Möglichkeit der vereinfachten Flurbereinigung 
gegeben. 

	 Beispiel: 
	 Fünf kleine Ackerflächen sollen zu einem groß-

en Acker zusammengefasst werden, damit die-
ser effektiv bewirtschaftet werden kann – die 
Verbindungswege zwischen den bisherigen 
Ackerflächen entfallen. Auch in diesem Fall 
ist über die separaten GuV-Konten (591005, 
591006, 791005 und 791006) zu buchen. Hier-
zu wird auf die eben dargestellten Buchungs-
sätze verwiesen. 

	 Werden die Wege- und Gewässerverläufe völ-
lig neugestaltet, so ist eine Regelflurbereini-
gung durchzuführen. Sollen lediglich z.B. zwei 
Ackerflächen zusammengelegt werden (ohne, 
dass es einen Weg in der Mitte zwischen den 
Äckern gibt), so wird in der Regel ein beschleu-
nigtes Zusammenlegungs-verfahren durchge-
führt. Der Zeitpunkt für die Aus- bzw. Einbu-
chung in die Anlagenbuchhaltung ist in diesem 
Fall das Datum der vorläufigen Besitzeinwei-
sung.

14.7 Beispiel zur Buchung eines 
Umlegungsverfahrens

14.7.1 Grundeinrichtungen (FiBu.-
Buchblatt, Nummernserie, Sachkonten)

Für die Verbuchung von Grundstücksänderungen 
sollte ein eigenes Buchblatt mit zugehöriger Num-
mernserie eingerichtet werden, um später die Ge-
schäftsvorfälle nachvollziehen zu können.
Es ist ein Anlagen FiBu-Buchblatt mit dem Namen 

„Grund“ anzulegen:



Kirchl. Amtsbl. Hannover Nr. 4/2019

221

Abbildung 34: Übersicht Fibu Buch.-Blattnamen - Einrichtung

Die dazugehörige Nummernserie „Grund“ wird hin-
terlegt:

Abbildung 35: Nummernserie - Einrichtung

Folgende Sachkonten sind einzurichten:
-	 Sachkonto 591005 „Ertrag Grundstücksneu-

ordnung (manuell)“
-	 Sachkonto 591006 „Ertrag Minderzuteilung 

Grundstücksneuordnung (manuell)“
-	 Sachkonto 791005 „Aufwand Grundstücksneu-

ordnung (manuell)“
-	 Sachkonto 791006 „Aufwand Mehrzuteilung 

Grundstücksneuordnung (manuell)“

Abbildung 36: Kontenplan - Einrichtung Sachkonten

Weiterhin ist in der betreffenden Anlagenbu-
chungsgruppe das neu eingerichtete Sachkonto zu 
hinterlegen.

Abbildung 37: Anlagenbuchungsgruppen - Einrichtung

In der Anlagenbuchhaltung von newsystem gibt 
es zwei Abgangsarten (Verkauf, Verschrottung). 
Grundstücke werden generell verkauft. Da Grund-
stücke nur in den dargestellten Fällen verschrottet 
werden, sollte die Einrichtung des Verschrottungs-
kontos nach der erstmaligen Verbuchung nicht mehr 
geändert werden.

14.7.2 Schematische Darstellung des 
Umlegungsverfahrens

Abbildung 38: Schematische Darstellung eines Umlegungsverfahrens

14.7.3 Besonderheit bei der Bebuchung 
dieser Konten 

Die GuV-Konten werden direkt bebucht, damit aus 
dem kompletten Umlegungsverfahren zwar mehrere 
Buchungssätze erstellt werden, diese aber insgesamt 
wieder „Null“ ergeben. Die Verwendung einer Ex-
ternen Belegnummer ist sinnvoll, um Auswertungen 
– siehe weiter unten – leichter filtern zu können. Bei 
Verschrottung einer Anlage wird kein Betrag an-
gegeben, da das System automatisch die korrekten 
Buchwerte ermittelt und verbucht. Der Haken „AfA 
bis Anlagedatum“ wird beim Eintrag der Anlagen-
buchungsart „Verschrottung“ automatisch gesetzt 
und ist im vorliegenden Fall vor Verbuchung zu ent-
fernen.

Abbildung 39: Buch.-Blatt „GRUND“ - Bearbeiten

Nach Verbuchung ist bei den verschrotteten An-
lagegütern in der Anlagenkarte der Haken bei „ge-
sperrt“ zu setzen.
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14.7.4 Auswertung

Abbildung 40: Sachkonto - Kontoblatt erweitert (ID #53 87 316) - Auswertung

15. Erschließungs- und 
Straßenausbaubeiträge

15.1 Erschließungsbeiträge und ihre 
buchhalterische Behandlung

Erschließungsbeiträge werden von den Kommu-
nen für die erstmalige Herstellung von beitragsfä-
higen Erschließungsanlagen erhoben. Das sind die 
öffentlichen, zum Anbau bestimmten Straßen, Wege 
und Plätze, nicht befahrbare Verkehrsanlagen (Fuß-
wege), Sammelstraßen innerhalb der Baugebiete, 
Parkflächen, Grünanlagen und Lärmschutzanlagen.

Bei allen anderen Erschließungsanlagen für die 
Versorgung und die Entsorgung der Grundstücke 
richtet sich die Kostentragung nicht nach dem Bau-
gesetzbuch (BauGB). Soweit es sich bei diesen Er-
schließungsanlagen um öffentliche Einrichtungen 
(Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung) handelt, 
erheben die Kommunen besondere Beiträge nach 
Maßgabe der landesspezifischen Kommunalab-
gabengesetze (KAG). Für Erschließungsanlagen 
privater Unternehmen (Strom, Gas, Fernwärme, 
teilweise auch Wasser) werden privatrechtliche An-
schlussentgelte fällig.

Für die buchhalterische Behandlung von Er-
schließungsbeiträgen kann man folgende Fälle un-
terscheiden:
a)	 Erstmalige Herstellung von Erschließungsanla-

gen
	 Beiträge zur Finanzierung erstmals hergestell-

ter Erschließungsanlagen sind nach ständiger 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs den An-
schaffungskosten von Grund und Boden zuzu-
rechnen, da sie dazu dienen, das Grundstück 
baureif zu machen und es damit in einen be-
triebsbereiten Zustand zu versetzen. Sie sind 
beim Grundstückspreis zu aktivieren, weil sie 
eine Wertsteigerung des Baugrundstücks be-
wirken. Dieser Grundsatz gilt auch dann, wenn 
die Erschließungsanlagen nicht durch die 

Kommune selbst, sondern durch einen privaten 
Erschließungsträger hergestellt werden.

b)	 Zweiterschließung durch eine zusätzliche öf-
fentliche Straße

	 Erschließungsbeiträge für die Zweiterschlie-
ßung eines bereits erschlossenen Grundstücks 
– beispielsweise bei Eckgrundstücken oder bei 
Grundstücken zwischen zwei Erschließungs-
straßen – sind nur dann als nachträgliche 
Anschaffungskosten des Grund und Bodens 
zu behandeln, wenn sich infolge der Zweiter-
schließung der Wert des Grundstücks durch 
eine höhere Nutzungsmöglichkeit oder einer 
günstigeren Lage erhöht. Sofern das nicht der 
Fall ist, sind die Erschließungsbeiträge sofort 
als Aufwand zu buchen.

c)	 Ersetzen einer provisorischen Straße
	 Erschließungsbeiträge für eine öffentliche 

Straße, die eine seitherige Anbindung eines 
Grundstücks an das öffentliche Straßennetz er-
setzt, stellen sofortigen Aufwand dar, wenn die 
Nutzbarkeit des Grundstücks durch die neue 
Erschließungsanlage nicht verändert wird, weil 
sich diese nicht wesentlich von der bisherigen 
Erschließung unterscheidet; Größe, Lage, Zu-
schnitt oder Bebaubarkeit des Grundstücks 
also unverändert bleiben. 

d)	 Ersetzen einer privaten durch eine öffentliche 
Erschließungsstraße

	 Erschließungsbeiträge für eine öffentliche Stra-
ße, durch die eine bisherige private Anbindung 
eines Grundstücks an das öffentliche Straßen-
netz ersetzt wird, stellen sofortigen Aufwand 
dar, wenn die Nutzbarkeit des Grundstücks 
durch die öffentliche Erschließungsmaßnahme 
nicht verändert wird, weil sich die öffentliche 
Straße nicht wesentlich von der seitherigen pri-
vaten Erschließungsstraße unterscheidet. Maß-
gebend ist allein, ob die private Anbindung an 
das öffentliche Straßennetz dazu gedient hat 
und geeignet war, das Grundstück baureif und 
damit nutzbar zu machen.

Entsprechend des konkreten Sachverhaltes ist zu 
prüfen, ob es sich bei den erhobenen Erschließungs-
beiträgen um Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten des Grund und Boden handelt (a) oder die 
Beiträge sofort als Aufwand zu buchen sind (b bis 
d). Im Fall a) wäre – je nach Grundstücksart - z.B. 
auf 021010 „Zugang nicht realisierbare unbebaute 
Grundstücke“ oder 061110 „Zugang realisierbare 
Grundstücke mit Betriebsbauten“ zu buchen. Für 
die Fälle b) bis d) ist das Konto 799000 „Sonstige 
außerordentliche Aufwendungen“ zu verwenden.

	 Für den Anschluss an die Wasserversor-
gung und die Abwasserbeseitigung sowie für Er-
schließungsanlagen privater Unternehmen (Strom, 
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Gas, Fernwärme, teilweise auch Wasser) gilt, dass 
diese grundsätzlich Anschaffungskosten des Grund 
und Bodens darstellen.

15.2 Erhaltene Zuwendungen für die 
Finanzierung von Erschließungsbeiträgen

Grundsätzlich stellt sich bei den erhaltenen Zu-
wendungen die Frage, ob sie sofort als Ertrag ge-
bucht werden sollen oder ob ein Sonderposten zu 
bilden ist.

Wenn die erhobenen Erschließungsbeiträge als 
Anschaffungskosten des Grund- und Bodens zu 
behandeln sind (Punkt 15.1, Buchstabe a), dann 
kommt für eine Zuwendung unter bestimmten Vo-
raussetzungen die Bildung eines Sonderpostens aus 
erhaltenen Investitionszuschüssen in Betracht.

Sollte die Zuwendung mit Zweckbindungsfrist für 
Erschließungsbeiträge gezahlt werden, die die An-
schaffungskosten des Grund und Bodens erhöhen, 
so ist die Zuwendung als Sonderposten zu passivie-
ren und über die Zweckbindungsfrist ertragswirk-
sam aufzulösen:

Buchungs-
datum

130010 Forderungen 
an kirchliche Körper-
schaften
(Debitor)

an 

271010 Zugang Sonderposten 
aus erhaltenen Investitionszu-
weisungen aus der eigenen 
Landeskirche 
(Sonderposten)
Kostenstelle 

Buchungs-
datum

172000 Guthaben bei 
der Kassengemein-
schaft (Bank)

an 
130010 Forderungen an 
kirchliche Körperschaften
(Debitor)

Wenn keine Zweckbindungsfrist im Zuwendungs-
bescheid vereinbart oder die Erschließungsbeiträge 
als Aufwand zu behandeln sind, entfällt die Bildung 
eines Sonderpostens. Der erhaltene Betrag ist in vol-
ler Höhe als Ertrag zu buchen:

Buchungs-
datum

130010 Forderungen 
an kirchliche Körper-
schaften
(Debitor)

an 
451310 Zweckgebundene 
Zuweisung der Landeskirche
Kostenstelle

Buchungs-
datum

172000 Guthaben bei 
der Kassengemein-
schaft
(Bank)

an 
130010 Forderungen an 
kirchliche Körperschaften
(Debitor)

15.3 Straßenausbaubeiträge und damit im 
Zusammenhang stehende Zuwendungen 

Für die buchhalterische Behandlung von Straßen-
ausbaubeiträgen ist zunächst festzustellen, ob sich 
durch die durchgeführten Maßnahmen das Grund-
stück in seiner Substanz gemehrt hat oder ob es zu 
einer wesentlichen Verbesserung gekommen ist.

Hier kann sich an der steuerlichen Rechtspre-

chung zur Abzugsfähigkeit von Straßenausbaubei-
trägen als Werbungskosten orientiert werden. Ist 
eine Abzugsfähigkeit gegeben, sind die Straßen-
ausbaubeiträge als Aufwand zu buchen. Sollte sich 
nach Prüfung des Sachverhaltes herausstellen, dass 
keine Abzugsfähigkeit als Werbungskosten möglich 
ist, sind sie als nachträgliche Anschaffungskosten 
beim Grund und Boden zu aktivieren.

In den meisten Fällen wird man aber zu dem 
Schluss kommen, dass die erhobenen Straßenaus-
baubeiträge nicht zu einer Mehrung der Substanz 
des Grundstücks oder zu einer wesentlichen Verbes-
serung geführt haben.

Folgendes Beispiel soll betrachtet werden:
Eine Stadt erhebt Straßenausbaubeiträge für fol-

gende Grundstücke einer Kirchengemeinde (Be-
scheid vom 15.06.01)

Kirche 6.000 Euro

Gemeindehaus 16.000 Euro

Summe 22.000 Euro

Der Betrag wurde durch die Kirchengemeinde be-
zahlt.

Nach Prüfung des Sachverhaltes gewährt das Lan-
deskirchenamt am 05.07.01 eine Sonderzuweisung 
in Höhe von 18.000 Euro unter folgenden Bedin-
gungen:

Grundstück Zuweisungsbetrag Bemerkung

Kirche 6.000 Euro

Rückerstattung der Zuweisung ganz 
oder teilweise bei Veräußerung des 
Grundstücks innerhalb von 25 Jahren 
gerechnet ab dem 01.08.01

Gemeindehaus 12.000 Euro

Rückerstattung der Zuweisung ganz 
oder teilweise bei Veräußerung des 
Grundstücks innerhalb von 25 Jahren 
gerechnet ab dem 01.08.01

Der Betrag geht am 15.08.01 ein.
Das drohende Risiko der Rückzahlung der Zuwei-

sung bei Grundstücksverkauf ist im Anhang zum 
Jahresabschluss darzustellen.

Nach Prüfung der durchgeführten Maßnahmen 
wurde festgestellt, dass sie als Aufwand zu behan-
deln sind.
Folgende Buchungen sind vorzunehmen:

a)	 Erhalt des Bescheides über die Straßenausbau-
beiträge

Buchungs-
datum
15.06.01

749100 Stra-
ßenausbaubei-
träge
Kostenstelle 
Kirche

16.000 
Euro

an 

340010 Verbind-
lichkeiten aus 
Lieferungen und 
Leistungen
(Kreditor)

22.000 
Euro
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Buchungs-
datum
15.06.01

749100 Stra-
ßenausbaubei-
träge
Kostenstelle 
Gemeindehaus

6.000 
Euro

b)	 Überweisung des Betrages an die Stadt am 
10.07.01

Buchungs-
datum
10.07.01

340010 Verbind-
lichkeiten aus Liefe-
rungen und Leis-
tungen 
(Kreditor)

an 

172000 Guthaben bei 
der Kassengemein-
schaft
(Bank)

22.000
Euro

c)	 Erhalt des Zuwendungsbescheides von der Lan-
deskirche vom 05.07.01

Buchungs-
datum
05.07.01

130010 Forde-
rungen an 
kirchliche 
Körperschaf-
ten 
(Debitor)

18.000 
Euro

an 

271010 Zugang 
Sonderposten aus 
erhaltenen Inve-
stitionszuwei-
sungen aus der 
eigenen Landes-
kirche (Anlage; 
Anlagenbu-
chungsart: Zu-
schusseingang)
Kostenstelle 
Kirche

6.000 
Euro

Buchungs-
datum
05.07.01

an

271010 Zugang 
Sonderposten aus 
erhaltenen Inve-
stitionszuwei-
sungen aus der 
eigenen Landes-
kirche (Anlage; 
Anlagenbu-
chungsart: Zu-
schusseingang)
Kostenstelle Ge-
meindehaus

6.000 
Euro

	 Da im Zuwendungsbescheid eine Bedingung 
(Haltefrist von 25 Jahren) genannt ist, muss die 
Zuweisung in diesem Fall als Sonderposten ge-
bucht werden (siehe dazu auch Kapitel 6.4.2.3).

d)	 Geldeingang von der Landeskirche am 15.08.01

Buchungs-
datum
15.08.01

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an 

130010 Forderungen 
an kirchliche Körper-
schaften
(Debitor)

18.000
Euro

e)	 Jährliche Auflösung des Sonderpostens (antei-
lig für 5 Monate im Jahr 01)

Buchungs-
datum
31.12.01

271000 Sonderpo-
sten aus erhaltenen 
Investitionszuwei-
sungen aus der eige-
nen Landeskirche 
(Anlage; Anlagen-
buchungsart: Zu-
schussauflösung)
Kostenstelle Kirche

an 

501000 Erträge aus 
der Auflösung von 
Sonderposten aus er-
haltenen Investitions-
zuweisungen aus der 
eigenen Landeskirche
Kostenstelle Kirche

100
Euro

Buchungs-
datum
31.12.01

271000 Sonderpo-
sten aus erhaltenen 
Investitionszuwei-
sungen aus der eige-
nen Landeskirche 
(Anlage; Anlagen-
buchungsart: Zu-
schussauflösung)
Kostenstelle Ge-
meindehaus

an 

501000 Erträge aus 
der Auflösung von 
Sonderposten aus er-
haltenen Investitions-
zuweisungen aus der 
eigenen Landeskirche
Kostenstelle Gemein-
dehaus

200
Euro

16. Treuhändischer Landerwerb 

In der Vergangenheit haben Kirchengemeinden 
Gelder an die Landeskirche gegeben, mit denen die 
Landeskirche Grundstücke treuhänderisch erwor-
ben hat. Meist halten mehrere Gemeinden Anteile 
an diesen Grundstücken; sind aber selbst nicht als 
Eigentümer im Grundbuch eingetragen (sondern die 
Landeskirche).

Treuhändischer Landerwerb ist auch vereinzelt 
zwischen Kirchenkreis und Kirchengemeinden an-
zutreffen. In diesem Falle gelten die Ausführungen 
entsprechend.

16.1 Bilanzierung bei der Landeskirche

Die Landeskirche hat die Grundstücke im Anla-
gevermögen ihrer Bilanz auszuweisen. In gleicher 
Höhe ist eine Verbindlichkeit gegenüber den Kir-
chengemeinden zu passivieren. 

Die Erträge und Aufwendungen (z.B. Pachterträ-
ge, Kosten Wasserverband, Aufwand für Anteils-
ausschüttung an Kirchengemeinden), die für diese 
Grundstücke anfallen, sind in der Ergebnisrech-
nung der Landeskirche darzustellen. 

16.2 Bilanzierung bei den 
Kirchengemeinden 

Wie unter 16.1 erläutert, hat die Kirchengemeinde 
ihr wirtschaftliches Eigentum an die Landeskirche 
abgegeben. Darum werden die Anteile als „son-
stiges Recht“ unter Sachkonto 014000 „Anteile an 
treuhänderischem Landerwerb“ bei den Kirchenge-
meinden ausgewiesen. Die aus den Anteilen resul-
tierenden Erträge in den Haushaltsjahren werden 
über das Sachkonto 427000 „Sonstige Erträge aus 
Grundvermögen und Rechten“ gebucht. Da die Ab-
rechnung häufig erst im Folgejahr vorgenommen 
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wird, ist die Periodenabgrenzung zusätzlich zu be-
rücksichtigen.

Beispiel:
Die Abrechnung der Aufwendungen und Erträge 

eines Grundstücks wird für das Jahr 01 am 01.03.02 
erstellt. Die Kirchengemeinden A und B halten je-
weils 50 % der Anteile. Die Kirchengemeinden 
erhalten jeweils 1.500 Euro und buchen unter Be-
rücksichtigung der Periodenabgrenzung jeweils wie 
folgt:

GKZ KG
Buchungs-
datum:
31.12.01

159500 Sonstige 
Forderungen – anti-
zipative Rechnungs-
abgrenzung

an 

427000 Sonstige Er-
träge aus Grundver-
mögen und Rechten
Kostenstelle

1.500
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum:
31.12.01

141000 Forde-
rungen aus Liefe-
rungen und Leis-
tungen
(Debitor)

an 

159500 Sonstige 
Forderungen – anti
zipative Rechnungs-
abgrenzung

1.500
Euro

Anmerkung: 
Diese Buchungen können beide bei Vorlage der 

Abrechnung durchgeführt werden. Sollte die Ab-
rechnung zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstel-
lung noch nicht vorliegen, so sind die Erträge als 
periodenfremd im Folgejahr zu buchen.

Bei Überweisung durch das Kirchenamt am 
15.03.02 wird gebucht:

GKZ KG
Buchungs-
datum:
15.03.02

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an 

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor)

1.500
Euro

Für die buchhalterische Abwicklung des treu-
händischen Landerwerbs sind mindestens folgende 
Sachkonten zu führen:

Kontonummer	 Kontenbezeichnung
014000		 Anteile an treuhändischem 
			   Landerwerb
014010		 Zugang Anteile an treuhändischem 
			   Landerwerb
014020		 Abgang Anteile an treuhändischem 
			   Landerwerb
427000		 Sonstige Erträge aus Grund-
			   vermögen und Rechten

16.3 Darstellung beim Kirchenamt

Das Kirchenamt behandelt die Ein- und Auszah-
lungen als durchlaufende Gelder. Dies bedeutet, 
dass die veranlagten Pachten nicht als Pachterträge 
gebucht werden dürfen, sondern entsprechend dem 
nachfolgenden Beispiel auf das Sachkonto 361010 
„Zugang durchlaufende Gelder“. Entsprechend ist 

die Weiterleitung der Beträge nicht als Aufwand zu 
buchen, sondern auf dem Sachkonto 361020 „Ab-
gang durchlaufende Gelder“.
Beispiel: 

a)	 Die Landeskirche überweist die Erträge der 
einzelnen Kirchengemeinden in Summe an das 
Kirchenamt:

GKZ KK
Buchungs-
datum:
01.01.01

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor)

an 

361010 Zugang durch-
laufende Gelder
Kostenstelle oder 
Kostenträger des ver-
walteten Grundstücks

7.000 
Euro

GKZ KK
Buchungs-
datum:
01.01.01

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor)

7.000 
Euro

b)	 Die Abrechnung an Kirchengemeinde A wurde 
erstellt:

GKZ KK
Buchungs-
datum:
01.02.02

361020 Abgang 
durchlaufende 
Gelder
Kostenstelle oder 
Kostenträger des 
verwalteten Grund-
stücks

an 
175000 Verrech-
nungen
(Bank)

3.000 
Euro

c)	 Die Abrechnung an Kirchengemeinde B wurde 
erstellt:

GKZ KK
Buchungs-
datum:
01.02.02

361020 Abgang 
durchlaufende 
Gelder
Kostenstelle oder 
Kostenträger des 
verwalteten Grund-
stücks

an 
175000 Verrech-
nungen
(Bank)

4.000 
Euro

In den Kirchengemeinden ist der Betrag über den 
Verrechnungszahlweg wie unter Punkt 16.2 be-
schrieben zu buchen.

Sollte treuhänderischer Landerwerb zwischen 
Kirchenkreis und Kirchengemeinden stattgefunden 
haben, so sind Grundstück und Verbindlichkeiten 
aus treuhändischem Landerwerb in der Bilanz des 
Kirchenkreises darzustellen. 

Die Verwaltung des Grundstücks wird dann in der 
Regel auch von diesem Kirchenamt vorgenommen. 
In diesem Fall sind die Erträge und Aufwendungen, 
die im Zusammenhang mit dem Grundstück stehen, 
beim Kirchenkreis zu erfassen (keine durchlau-
fenden Gelder). Ein Überschuss / Fehlbetrag ist mit 
den Kirchengemeinden, die Anteile am Grundstück 
halten, abzurechnen und wie oben dargestellt bei 
diesen als Ertrag bzw. Aufwand zu erfassen.
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16.4 Beispiel zum Verkauf und Kauf von 
Anteilen am treuhändischen Landerwerb

Das Beispiel ist für den Fall des treuhändischen 
Landerwerbs zwischen Landeskirche und Kirchen-
gemeinde dargestellt. Die Ausführungen für die 
Landeskirche gelten entsprechend auch für den Kir-
chenkreis.

Die Landeskirche hat mehrere Grundstücke treu-
händerisch für verschiedene Kirchengemeinden 
erworben. Am Grundstück A halten 4 Kirchenge-
meinden Anteile. Am Grundstück B halten 3 Kir-
chengemeinden Anteile:

Folgende Informationen liegen vor:
Grundstück A: 
Fläche: 	 20.000 qm
Buchwert: 	 20.000 Euro
Anteile:

Kirchengemeinde 1 (GKZ 1) 5.000 qm 5.000 Euro

Kirchengemeinde 2 (GKZ 2) 6.000 qm 6.000 Euro

Kirchengemeinde 3 (GKZ 3) 7.000 qm 7.000 Euro

Kirchengemeinde 4 (GKZ 4) 2.000 qm 2.000 Euro

Grundstück B: 
Fläche: 	 30.000 qm
Buchwert: 	 30.000 Euro
Anteile:

Kirchengemeinde 4 (GKZ 4) 10.000 qm 10.000 Euro

Kirchengemeinde 30 (GKZ 30)  3.500 qm  3.500 Euro

Kirchengemeinde 31 (GKZ 31) 16.500 qm 16.500 Euro

Kirchengemeinde 4 verkauft am 01.05.01 ihren 
Anteil am Grundstück A an die Kirchengemeinden 
1, 2 und 3 für 1,50 Euro/qm im Verhältnis 1:2:2.

Durch den Verkauf werden stille Reserven in 
Höhe von 0,50 Euro/qm (= 1.000 Euro) aufgedeckt, 
die als Ertrag bei Kirchengemeinde 4 auszuweisen 
sind.

Folgende Buchungen sind notwendig:

a)	 Verkauf an GKZ 1:

GKZ 4
Buchungs-
datum
01.05.01

130010 Forde-
rungen an 
kirchliche 
Körperschaf-
ten
(Debitor GKZ 
1)

600 
Euro

an 

014020 Abgang 
Anteile an treu-
händischem L
anderwerb

400 
Euro

511000 Erträge 
aus dem Abgang 
von Gegenstän-
den des mobilen 
oder immateriel-
len Anlagevermö-
gens
Kostenstelle

200 
Euro

b)	 Verkauf an GKZ 2:

GKZ 4
Buchungs-
datum
01.05.01

130010 Forde-
rungen an 
kirchliche 
Körperschaf-
ten
(Debitor GKZ 
2)

1.200 
Euro

an 

014020 Abgang 
Anteile an treu-
händischem Lan-
derwerb

800 
Euro

511000 Erträge 
aus dem Abgang 
von Gegenstän-
den des mobilen 
oder immateriel-
len Anlagevermö-
gens
Kostenstelle

400 
Euro

c)	 Verkauf an GKZ 3:

GKZ 4
Buchungs-
datum
01.05.01

130010 Forde-
rungen an 
kirchliche 
Körperschaf-
ten
(Debitor GKZ 
3)

1.200 
Euro

an 

014020 Abgang 
Anteile an treu-
händischem Lan-
derwerb

800 
Euro

511000 Erträge 
aus dem Abgang 
von Gegenstän-
den des mobilen 
oder immateriel-
len Anlagevermö-
gens
Kostenstelle

400 
Euro

	 Die Kirchengemeinde 4 kauft nun von der Kir-
chengemeinde 30 am 01.05.01 den gesamten 
Grundstücksanteil an Grundstück B (3.500 
qm) für 1,50/qm. Damit ergeben sich Anschaf-
fungskosten für den Grundstücksanteil von 
5.250 Euro.

d)	 Kauf eines neuen Anteils an einem Grundstück

GKZ 4
Buchungs-
datum
01.05.01

014010 Zugang 
Anteile an treu
händischem 
Landerwerb

an 

339000 Sonstige Ver-
bindlichkeiten gegen-
über kirchlichen Kör-
perschaften
(Kreditor GKZ 30)

5.250 
Euro

	 Soweit die Buchungen, die die Kirchengemeinde 
4 betreffen. Auch in den anderen an den Grund-
stücksgeschäften beteiligten Kirchengemeinden 
sind entsprechende Buchungen vorzunehmen:

e)	 Kauf der Grundstücksanteile am Grundstück A 
durch die Kirchengemeinden 1, 2 und 3:

GKZ 1
Buchungs-
datum
01.05.01

014010 Zugang 
Anteile an treu
händischem 
Landerwerb

an 

339000 Sonstige Ver-
bindlichkeiten gegen-
über kirchlichen Kör-
perschaften
(Kreditor GKZ 4)

600 
Euro
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GKZ 2
Buchungs-
datum
01.05.01

014010 Zugang 
Anteile an treuh
ändischem 
Landerwerb

an

339000 Sonstige Ver-
bindlichkeiten gegen-
über kirchlichen Kör-
perschaften
(Kreditor GKZ 4)

1.200 
Euro

GKZ 3
Buchungs-
datum
01.05.01

014010 Zugang 
Anteile an treu
händischem L
anderwerb

an

339000 Sonstige Ver-
bindlichkeiten gegen-
über kirchlichen Kör-
perschaften
(Kreditor GKZ 4)

1.200 
Euro

f)	 Verkauf des Grundstücksanteils am Grund-
stück B durch Kirchengemeinde 30:

GKZ 30
Buchungs-
datum
01.05.01

130010 Forde-
rungen an 
kirchliche 
Körperschaf-
ten
(Debitor GKZ 
4)

5.250 
Euro

an 

014020 Abgang 
Anteile an treu-
händischem 
Landerwerb

3.500 
Euro

511000 Erträge 
aus dem Abgang 
von Gegenstän-
den des mobilen 
oder immateriel-
len Anlagevermö-
gens
Kostenstelle

1.750 
Euro

Diese Grundstücksgeschäfte haben auch eine 
Auswirkung auf die Bilanzierung bei der Landes-
kirche, denn die Verbindlichkeiten aus treuhän-
derischem Landerwerb gegenüber den einzelnen 
Kirchengemeinden ändern sich natürlich auch ent-
sprechend folgender Aufstellung:

Grundstück A: 
Fläche: 	 20.000 qm
Buchwert: 	 20.000 Euro
Anteile:

Anteile alt Anteile neu

Kirchengemeinde 1 
(GKZ 1)

5.000 qm 5.000 Euro 5.400 qm 5.400 Euro

Kirchengemeinde 2 
(GKZ 2)

6.000 qm 6.000 Euro 6.800 qm 6.800 Euro

Kirchengemeinde 3 
(GKZ 3)

7.000 qm 7.000 Euro 7.800 qm 7.800 Euro

Kirchengemeinde 4 
(GKZ 4)

2.000 qm 2.000 Euro - -

g)	 Darstellung der Anteilsveränderungen für 
Grundstück A bei der Landeskirche:

GKZ LK
Buchungs-
datum
01.05.01

338020 Ab-
gang Verbind-
lichkeiten aus 
treuhän-
dischem 
Landerwerb 
(Sonderposten 
GKZ 4)

2.000 
Euro

an 

338010 Zugang 
Verbindlich-
keiten aus treu-
händischem Lan-
derwerb
(Sonderposten 
GKZ 1)
(Sonderposten 
GKZ 2)
(Sonderposten 
GKZ 3)

400 
Euro
800 
Euro
800 
Euro

Grundstück B: 
Fläche: 	 30.000 qm
Buchwert: 	 30.000 Euro
Anteile:

Anteile alt Anteile neu

Kirchengemeinde 4 
(GKZ 4)

10.000 qm
10.000 
Euro

13.500 qm
13.500 
Euro

Kirchengemeinde 
30 (GKZ 30)

 3.500 qm
 3.500 
Euro

- -

Kirchengemeinde 
31 (GKZ 31)

16.500 qm
16.500 
Euro

16.500 qm
16.500 
Euro

h)	 Darstellung der Anteilsveränderungen für 
Grundstück B bei der Landeskirche:

GKZ LK
Buchungs-
datum
01.05.01

338020 Ab-
gang Verbind-
lichkeiten aus 
treuhän-
dischem Lan-
derwerb 
(Sonderposten 
GKZ 30)

3.500 
Euro

an 

338010 Zugang 
Verbindlich-
keiten aus treu-
händischem Lan-
derwerb 
(Sonderposten 
GKZ 4)

3.500 
Euro

17. „Immaterielle Rechte“

Als immaterielle Rechte bestehen unter anderem 
	- Salzabbaugerechtigkeiten
	- Kaligeld
	- Holzgeld
	- Jagdgeld
Diese Rechte waren oder sind meist an Flurstücke 

der Kirchengemeinde gebunden. Es kann jedoch 
auch vorkommen, dass die Rechte von dem betref-
fenden Flurstück gelöst und nur noch als einzelnes 
Recht vorhanden sind.

Entsprechend der Bindung an ein Grundstück 
wird das Recht der Dotation Kirche (realisierbares 
Vermögen) oder Dotation Pfarre (nicht realisier-
bares Vermögen) zugeordnet. Bewertet werden diese 
Rechte mit 1 Euro als immaterielles Vermögen. So-
fern diese Rechte entgeltlich erworben wurden, sind 
diese mit Anschaffungskosten zu buchen.
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Die Bewertung der Genossenschaftsanteile erfolgt 
für die Eröffnungsbilanz mit 

1 Euro. Ein Ausweis erfolgt als Beteiligung unter-
halb der Finanzanlagen. 

Für die Buchung der Beteiligungen ist die Kon-
tengruppe 094 vorgesehen, die sich nach der pro-
zentualen Höhe der Beteiligung an der Gesellschaft 
weiter untergliedert. 

Bei einzelnen Rechten (z.B. Kaligeld) stehen die 
jährlichen Beträge und die Fälligkeiten fest. Die 
Abrechnung erfolgt entsprechend der übrigen Er-
träge der Grundstücke der Dotationen Kirche und 
Pfarre.

Häufig hängt die Höhe der Auszahlung von dem 
Wirtschaftsergebnis der Genossenschaft ab (z.B. 
Holzgeld). Die Mitgliederversammlung beschließt 
anschließend über die Höhe der Ausschüttung. Da 
der Zahlungszeitpunkt hier nicht feststeht, werden 
die Erträge erst im Zeitpunkt der Einzahlung zum 
Soll gestellt. 

Die Erträge werden zusammen mit den übrigen 
Erträgen der Grundstücke am Jahresende mit dem 
Kirchenkreis abgerechnet.

Die Erträge aus der Mitgliedschaft in der Genos-
senschaft sind unter dem Sachkonto 580500 „Aus-
schüttungen von Genossenschaften“ zu erfassen.

Beispiel:
Die Forstgenossenschaft teilt am 01.03.02 der 

Kirchengemeinde mit, dass sie für das Jahr 01 ei-
nen Anteil am Ergebnis der Forstgenossenschaft in 
Höhe von 2.000 Euro erhält. Unter Berücksichti-
gung der Abgrenzung ist wie folgt zu buchen: 

Buchung der Mitteilung über den Ergebnisanteil:

Buchungs-
datum:
31.12.01

159500 Sonstige 
Forderungen – anti-
zipative Rechnungs-
abgrenzung

an 

580500 Ausschüt-
tungen von Genossen-
schaften
Kostenstelle

2.000 
Euro

Buchungs-
datum:
01.03.02

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor)

an

159500 Sonstige For-
derungen – antizipa-
tive Rechnungsab-
grenzung

2.000 
Euro

Anmerkung: 
Diese Buchungen können beide bei Vorlage der 

Abrechnung durchgeführt werden (Buchung im 
März mit Buchungsdatum 31.12. bzw. 01.03. wie 
dargestellt). Sollte die Abrechnung zum Zeitpunkt 
der Jahresabschlusserstellung noch nicht vorliegen, 
wäre im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zu 
schätzen, wie hoch die Erträge für das Jahr 01 sind.

Bei Erhalt der Zahlung am 15.03.02 wird gebucht:

Buchungs-
datum:
15.03.02

Bank an
141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen (Debitor)

2.000 
Euro

18. Grabpflegelegate

18.1 Überblick

Ein Legat ist eine einmalige Geldleistung für 
die Grabpflege in der Zukunft. Der Zeitpunkt des 
Beginns der Grabpflege ist unbekannt. In der Ver-
gangenheit ist es vorgekommen, dass eine Kirchen-
gemeinde das Legat an die Erben des Legatgebers 
zurückzahlen musste. Aus diesen Gründen ist die 
Darstellung als Verbindlichkeit sinnvoll. 

Legate sind in der Bilanz bei den Verbindlich-
keiten unter einer eigenen Position (6. Legate) aus-
zuweisen. 

Die Buchungen in der Bilanz erfolgen auf fol-
genden Konten:

345100	 Verbindlichkeiten aus Legaten
345110	 Zugang Verbindlichkeiten aus 
		  Legaten
345120	 Abgang Verbindlichkeiten aus 
		  Legaten
Bei den Buchungen sind Kostenstelle und Investi-

tionsnummer immer anzugeben. Hierüber soll eine 
Abgrenzung der einzelnen Legate erfolgen.

Die erhaltenen Gelder sind zinsbringend anzule-
gen. Hieraus folgt, dass Legate immer finanzgedeckt 
sein müssen.

Eine Verzinsung der im RDF angelegten Gelder 
führt zu einer Erhöhung der Verbindlichkeiten aus 
Legaten. Grabpflegeleistungen führen zu einer Min-
derung der Verbindlichkeiten aus Legaten. 

Es gibt verschiedene Vertragsgestaltungen bei den 
Legaten. Beispielsweise ist bei großen Friedhöfen 
Umsatzsteuer zu berücksichtigen. In diesem Zusam-
menhang muss – je nach Vertrag – darauf geachtet 
werden, ob die Umsatzsteuerpflicht bei Zahlung des 
Legats ausgelöst wird oder erst durch die später er-
brachten Grabpflegeleistungen.

18.2 Beispiel für Buchungen im 
Zusammenhang mit Grabpflegelegaten ohne 

Umsatzsteuer

Nachfolgend werden die verschiedenen Buchungen 
vom Erhalt eines Legats, die Geldanlage im RDF 
und ihre Verzinsung bis zur späteren Durchführung 
von Grabpflegeleistungen gezeigt. 

Der Abschluss eines Grabpflegelegats führt noch 
zu keiner Buchung, weil es sich um ein schwebendes 
Geschäft handelt, bei dem weder die Leistung noch 
Gegenleistung durch die Vertragspartner schon er-
bracht worden sind.

a)	 Vertragsabschluss für ein Legat über 3.000 
Euro am 01.02.01

	 keine Buchung
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b)	 Geldeingang für das Legat am 15.02.01

GKZ KG
Buchungs-
datum 
15.02.01

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an 

345110 Zugang Ver-
bindlichkeiten aus 
Legaten
Kostenstelle
Investitionsnummer 

3.000 
Euro

c)	 Sofortige Geldanlage im RDF 

GKZ KG
Buchungs-
datum 
15.02.01

157000 Forderungen 
an den Rücklagen- 
und Darlehensfonds

an 

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen 
(Kreditor RDF)

3.000 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
15.02.01

340010 Verbind-
lichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistun-
gen 
(Kreditor RDF)

an

172000 Guthaben bei 
der Kassengemein-
schaft
(Bank)

3.000 
Euro

GKZ RDF
Buchungs-
datum
15.02.01

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor KG)

an

339xxx Verbindlich-
keiten des RDF ggü. 
Rechtsträger xxxx
Kostenstelle

3.000 
Euro

GKZ RDF
Buchungs-
datum
15.02.01

173000 Guthaben 
bei Kreditinstituten
(Bank)

an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor KG)

3.000 
Euro

d)	 Abrechnung von Grabpflegeleistungen zum 
31.12.01 über 200 Euro und Entnahme der 
Mittel aus dem RDF

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.01

345120 Abgang 
Verbindlichkeiten 
aus Legaten 
Kostenstelle
Investitionsnummer

an 
401600 Grabpflege-
entgelte
Kostenstelle

200 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.01

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor RDF)

an
157000 Forderungen 
an den Rücklagen- 
und Darlehensfonds

200 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.01

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor RDF)

200 
Euro

GKZ RDF
Buchungs-
datum 
31.12.01

339xxx Verbindlich-
keiten des RDF ggü. 
Rechtsträger xxxx
Kostenstelle

an

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen 
(Kreditor KG)

200 
Euro

GKZ RDF
Buchungs-
datum 
31.12.01

340010 Verbind-
lichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistun-
gen 
(Kreditor KG)

an
173000 Guthaben bei 
Kreditinstituten
(Bank)

200 
Euro

e)	 Verzinsung der Geldanlage zum 31.12.01; The-
saurierung

GKZ RDF
Buchungs-
datum 
31.12.01

781000 Zinsaufwen-
dungen innerhalb 
der eigenen Landes-
kirche
Kostenstelle

an

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen 
(Kreditor KG)

70 
Euro

GKZ RDF
Buchungs-
datum 
31.12.01

340010 Verbind-
lichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistun-
gen 
(Kreditor KG)

an
173000 Guthaben bei 
Kreditinstituten
(Bank)

70 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.01

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor RDF)

an

588000 Erträge aus 
der Ausschüttung 
RDF
Kostenstelle

70 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.01

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor RDF)

70 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.01

789000 Sonstige 
Zins- und ähnliche 
Aufwendungen
Kostenstelle

an

345110 Zugang Ver-
bindlichkeiten aus 
Legaten 
Kostenstelle
Investitionsnummer

70 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.01

157000 Forderungen 
an den Rücklagen- 
und Darlehensfonds

an

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen 
(Kreditor RDF)

70 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.01

340010 Verbind-
lichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistun-
gen 
(Kreditor RDF)

an

172000 Guthaben bei 
der Kassengemein-
schaft
(Bank)

70 
Euro

GKZ RDF
Buchungs-
datum 
31.12.01

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor KG)

an

339xxx Verbindlich-
keiten des RDF ggü. 
Rechtsträger xxxx
Kostenstelle

70 
Euro

GKZ RDF
Buchungs-
datum 
31.12.01

173000 Guthaben 
bei Kreditinstituten
(Bank)

an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor KG)

70 
Euro

18.3 Beispiel für Buchungen im 
Zusammenhang mit Grabpflegelegaten 

(Umsatzsteuerpflicht bei Zahlung des Legats)

Bei dieser Variante der Vertragsgestaltung ist der 
gesamte Betrag für das Legat zunächst durch die 
Ergebnisrechnung „zu schleusen“, um die umsatz-
steuerpflichtigen Erlöse (Ertrag) darzustellen. Die-
ser Ertrag ist dann durch eine weitere Buchung auf 
einem Korrekturkonto in der Ergebnisrechnung zu 
neutralisieren und dem Konto 345110 „Zugang Ver-
bindlichkeiten aus Legaten“ zuzuführen. 
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Im nachfolgenden Beispiel wird der gesamte Ge-
schäftsgang von der Zahlung des Legats und der 
Anlage des Geldes im RDF über die Abrechnung 
von Grabpflegeleistungen bis zur Verzinsung der 
Rücklage dargestellt. Allerdings weichen nur die 
Buchungen zu b) von dem Beispiel unter Punkt 18.2 
ab. 
a)	 Vertragsabschluss für ein Legat über 3.570 

Euro einschließlich 19 % Umsatzsteuer am 
01.02.01

	 keine Buchung

b)	 Geldeingang am 15.02.01; Buchung der steuer-
pflichtigen Erlöse und Darstellung der Verbind-
lichkeit aus Legaten (Anmerkung: Die debito-
rische Einbuchung der Forderung ist notwendig 
für die korrekte Verarbeitung der Umsatzsteuer)

GKZ KG
Buchungs-
datum 
15.02.01

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor)

an

401650 Grabpflege-
entgelte 19 % 
362100 Umsatzsteuer 
19%
Kostenstelle

3.000 
Euro
570 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
15.02.01

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor)

3.570 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
15.02.01

401655 Korrektur 
Grabpflegeentgelte 
(nur Nettobetrag)
Kostenstelle

an

345110 Zugang Ver-
bindlichkeiten aus 
Legaten 
Kostenstelle
Investitionsnummer 

3.000 
Euro

c)	 Sofortige Geldanlage im RDF

GKZ KG
Buchungs-
datum 
15.02.01

157000 Forderungen 
an den Rücklagen- 
und Darlehensfonds

an

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen 
(Kreditor RDF)

3.000 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
15.02.01

340010 Verbind-
lichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistun-
gen 
(Kreditor RDF)

an

172000 Guthaben bei 
der Kassengemein-
schaft
(Bank)

3.000 
Euro

GKZ RDF
Buchungs-
datum
15.02.01

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor KG)

an

339xxx Verbindlich-
keiten des RDF ggü. 
Rechtsträger xxxx
Kostenstelle

3.000  
Euro

GKZ RDF
Buchungs-
datum
15.02.01

173000 Guthaben 
bei Kreditinstituten
(Bank)

an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor KG)

3.000  
Euro

d)	 Abrechnung von Grabpflegeleistungen zum 
31.12.01 über 200 Euro und Entnahme der 
Mittel aus dem RDF

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.01

345120 Abgang 
Verbindlichkeiten 
aus Legaten 
Kostenstelle
Investitionsnummer

an
401600 Grabpflege-
entgelte
Kostenstelle

200 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.01

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor RDF)

an
157000 Forderungen 
an den Rücklagen- 
und Darlehensfonds

200 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.01

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor RDF)

200 
Euro

GKZ RDF
Buchungs-
datum 
31.12.01

339xxx Verbindlich-
keiten des RDF ggü. 
Rechtsträger xxxx
Kostenstelle

an

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen 
(Kreditor KG)

200 
Euro

GKZ RDF
Buchungs-
datum 
31.12.01

340010 Verbind-
lichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistun-
gen 
(Kreditor KG)

an
173000 Guthaben bei 
Kreditinstituten
(Bank)

200 
Euro

e)	 Verzinsung der Geldanlage zum 31.12.01; The-
saurierung

GKZ RDF
Buchungs-
datum 
31.12.01

781000 Zinsaufwen-
dungen innerhalb 
der eigenen Landes-
kirche
Kostenstelle

an

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen 
(Kreditor KG)

70 
Euro

GKZ RDF
Buchungs-
datum 
31.12.01

340010 Verbind-
lichkeiten aus L
ieferungen und 
Leistungen 
(Kreditor KG)

an
173000 Guthaben
 bei Kreditinstituten
(Bank)

70 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.01

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor RDF)

an

588000 Erträge aus 
der Ausschüttung 
RDF
Kostenstelle

70 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.01

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor RDF)

70 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.01

789000 Sonstige 
Zins- und ähnliche 
Aufwendungen
Kostenstelle

an

345110 Zugang 
Verbindlichkeiten 
aus Legaten 
Kostenstelle
Investitionsnummer

70 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.01

157000 Forderungen 
an den Rücklagen- 
und Darlehensfonds

an

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen 
(Kreditor RDF)

70 
Euro
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GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.01

340010 Verbind-
lichkeiten aus 
Lieferungen und 
Leistungen 
(Kreditor RDF)

an

172000 Guthaben bei 
der Kassengemein-
schaft
(Bank)

70 
Euro

GKZ RDF
Buchungs-
datum 
31.12.01

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor KG)

an

339xxx Verbindlich-
keiten des RDF ggü. 
Rechtsträger xxxx
Kostenstelle

70 
Euro

GKZ RDF
Buchungs-
datum 
31.12.01

173000 Guthaben 
bei Kreditinstituten
(Bank)

an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor KG)

70 
Euro

18.4 Beispiel für Buchungen im 
Zusammenhang mit Grabpflegelegaten 

(Umsatzsteuerpflicht bei 
Leistungserbringung)

Bei dieser Vertragsvariante muss die Grabpflege-
leistung der Umsatzsteuer unterworfen werden. 

Wegen der Vollständigkeit und aus Übersicht-
lichkeitsgründen werden wieder die gesamten Bu-
chungen des Geschäftsgangs gezeigt, obwohl sich 
nur d) von dem Beispiel unter Punkt 18.2 unter-
scheidet.
a)	 Vertragsabschluss für ein Legat über 3.000 

Euro am 01.02.01
	 keine Buchung

b)	 Geldeingang für das Legat am 15.02.01

GKZ KG
Buchungs-
datum 
15.02.01

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an

345110 Zugang 
Verbindlichkeiten
aus Legaten
Kostenstelle
Investitionsnummer 

3.000 
Euro

c)	 Sofortige Geldanlage im RDF

GKZ KG
Buchungs-
datum 
15.02.01

157000 Forderungen 
an den Rücklagen- 
und Darlehensfonds

an

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen 
(Kreditor RDF)

3.000 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
15.02.01

340010 Verbind-
lichkeiten aus L
ieferungen und 
Leistungen 
(Kreditor RDF)

an

172000 Guthaben bei 
der Kassengemein-
schaft
(Bank)

3.000 
Euro

GKZ RDF
Buchungs-
datum
15.02.01

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor KG)

an

339xxx Verbindlich-
keiten des RDF ggü. 
Rechtsträger xxxx
Kostenstelle

3.000 
Euro

GKZ RDF
Buchungs-
datum
15.02.01

173000 Guthaben 
bei Kreditinstituten
(Bank)

an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor KG)

3.000 
Euro

d)	 Abrechnung von Grabpflegeleistungen zum 
31.12.01 über 238 Euro und Entnahme der 
Mittel aus dem RDF; (Anmerkung: Die debito-
rische Einbuchung der Forderung ist notwendig 
für die korrekte Verarbeitung der Umsatzsteuer)

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.01

345120 Abgang 
Verbindlichkeiten 
aus Legaten
Kostenstelle
Investitionsnummer

an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor)

238 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.01

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor)

an

401650 Grabpflege-
entgelte 19 % 
362100 Umsatzsteuer 
19%
Kostenstelle

200 
Euro
38 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.01

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor RDF)

an
157000 Forderungen 
an den Rücklagen- 
und Darlehensfonds

238 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.01

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor RDF)

238 
Euro

GKZ RDF
Buchungs-
datum 
31.12.01

339xxx Verbindlich-
keiten des RDF ggü. 
Rechtsträger xxxx
Kostenstelle

an

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen 
(Kreditor KG)

238 
Euro

GKZ RDF
Buchungs-
datum 
31.12.01

340010 Verbind-
lichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistun-
gen 
(Kreditor KG)

an
173000 Guthaben bei 
Kreditinstituten
(Bank)

238 
Euro

e)	 Verzinsung der Geldanlage zum 31.12.01; The-
saurierung

GKZ RDF
Buchungs-
datum 
31.12.01

781000 Zinsauf
wendungen inner-
halb der eigenen 
Landeskirche
Kostenstelle

an

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen 
(Kreditor KG)

70 
Euro

GKZ RDF
Buchungs-
datum 
31.12.01

340010 Verbind-
lichkeiten aus 
Lieferungen und 
Leistungen 
(Kreditor KG)

an
173000 Guthaben 
bei Kreditinstituten
(Bank)

70 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.01

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor RDF)

an

588000 Erträge aus 
der Ausschüttung 
RDF
Kostenstelle

70 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.01

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor RDF)

70 
Euro
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GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.01

789000 Sonstige 
Zins- und ähnliche 
Aufwendungen
Kostenstelle

an

345110 Zugang Ver-
bindlichkeiten aus 
Legaten 
Kostenstelle
Investitionsnummer

70 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.01

157000 Forderungen 
an den Rücklagen- 
und Darlehensfond

an

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen 
(Kreditor RDF)

70 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.01

340010 Verbind-
lichkeiten aus 
Lieferungen und 
Leistungen 
(Kreditor RDF)

an

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

70 
Euro

GKZ RDF
Buchungs-
datum 
31.12.01

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor KG)

an

339xxx Verbindlich-
keiten des RDF ggü. 
Rechtsträger xxxx
Kostenstelle

70 
Euro

GKZ RDF
Buchungs-
datum 
31.12.01

173000 Guthaben 
bei Kreditinstituten
(Bank)

an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor KG)

70 
Euro

18.5 Beendigung eines Grabpflegelegats

Am Ende der Vertragslaufzeit eines Grabpflegele-
gats treten folgende Fälle auf:

a)	 Das Grabpflegelegat ist komplett verbraucht
	 Es sind keine Buchungen erforderlich.

b)	 Das Grabpflegelegat war zu niedrig
	 Für den Fall, dass noch Grabpflegeleistungen 

erbracht werden müssen und das Legat be-
reits verbraucht worden ist, erfolgen keine Bu-
chungen. Den Kosten der Grabpflege (Personal, 
Material usw., die „normal“ zu buchen sind) 
stehen dann keine Erträge gegenüber.

c)	 das Grabpflegelegat war zu hoch.
	 Am Ende der Vertragslaufzeit ist der zur Ver-

fügung stehende Betrag nicht genau verbraucht 
worden. Es bleibt ein Geldbetrag übrig, der als 
Ertrag in die Ergebnisrechnung des Friedhofs 
umgebucht werden kann. Die Ausgestaltung 
der Legatsverträge ist hierbei zu beachten.

Beispiel: 
	 Zum Ende der Vertragslaufzeit eines Legates 

(31.10.01) wurde ein Betrag von 50 Euro nicht 
verbraucht.

a)	 Umbuchung des nicht verbrauchten Legatsbe-
trages in den Ertrag

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.10.01

345120 Abgang 
Verbindlichkeiten 
aus Legaten 
Kostenstelle
Investitionsnummer

an
538000 Perioden-
fremde Erträge 
Kostenstelle

50 Euro

b)	 Auflösung der Geldanlage im RDF; Ausschüt-
tung des Betrages (Buchung muss in einem Bu-
chungsgang mit a) erfolgen)

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.10.01

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor RDF)

an
157000 Forderungen 
an den Rücklagen- 
und Darlehensfonds

50 Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.10.01

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor RDF)

50 Euro

GKZ RDF
Buchungs-
datum 
31.10.01

339xxx Verbindlich-
keiten des RDF ggü. 
Rechtsträger xxxx
Kostenstelle

an

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen 
(Kreditor KG)

50 Euro

GKZ RDF
Buchungs-
datum 
31.10.01

340010 Verbind-
lichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistun-
gen 
(Kreditor KG)

an
173000 Guthaben bei 
Kreditinstituten
(Bank)

50 Euro

Für den Fall, dass bei Zahlung des Legats Um-
satzsteuer angefallen war, muss für den übrig ge-
bliebenen Geldbetrag des Legats die Umsatzsteuer 
korrigiert werden.

19. Verwahrgelder und Vorschüsse

Bei Verwahrgeldern und Vorschüssen handelt es 
sich um Zahlungen, die auf den Bilanzkonten ge-
bucht werden. Die Gelder werden hier „geparkt“ 
– ohne Buchung in der Ergebnisrechnung. Die Ab-
rechnung der Verwahrgelder und Vorschüsse führt 
zu einem Abgang auf den Bilanzkonten. 

Noch nicht abgewickelte Verwahrgelder werden in 
der Bilanz als „Sonstige Verbindlichkeiten“ darge-
stellt. Noch nicht abgewickelte Vorschüsse stehen in 
der Bilanz bei den „Sonstigen Forderungen“.

Unter Verwahrgeldern versteht man 
	- Einzahlungen, für die die endgültige Buchung 

noch nicht feststeht, oder
	- durchlaufende Gelder oder fremde Mittel, die 

für einen Dritten vereinnahmt werden und wei-
terzuleiten sind. 

Unter Vorschüssen versteht man
	- Auszahlungen, die durch eine direkte Einzah-

lung wieder ausgeglichen werden, oder
	- Auszahlungen, die durch eine Aufwandsbu-

chung ausgeglichen werden.
Vorschüsse sind immer Zahlungen, bei denen der 

Geschäftsvorfall bekannt ist. Sollte eine Zahlung 
ungeklärt sein, kann es sich nicht um einen Vor-
schuss handeln und darf auch nicht als solcher ge-
bucht werden.
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Es kann Folgendes festgestellt werden:
	- Es gibt verschiedene Arten von ungeklärten 

Einzahlungen.
	- Alle Zahlungen auf dem Kontoauszug sind am 

selben Tag zu buchen.
	- Es ist so genau wie möglich zu buchen (bekann-

te Informationen hinsichtlich Debitor und GKZ 
sind zu berücksichtigen). 

	- Zu klärende Einzahlungen kann es auf Debi-
toren und auf Verwahrdebitoren geben.

	- Es muss im Amt ein definiertes Vorgehen ge-
ben, um die Klärung dieser Zahlungen zu be-
arbeiten.

	- Der Verwahrdebitor wird für ungeklärte Ein-
zahlungen verwendet, die nicht anderweitig 
einem Debitor zugeordnet werden können. Der 
Verwahrdebitor ist nicht die doppische Entspre-
chung des kameralen Verwahrgeldes.

19.1 Verwahrgelder

19.1.1 Einzahlungen, für die die endgültige 
Buchung noch nicht feststeht

Beim Buchen des Bankkontoauszuges kommt 
es vor, dass nicht für jede Einzahlung eine offene 
Rechnung im System vorhanden ist, mit der die Ein-
zahlung ausgeglichen werden kann. Trotzdem ist 
jede Ein- und Auszahlung auf dem Bankkontoaus-
zug in newsystem am gleichen Tag zu buchen. Die 
Buchung einer Bankbewegung darf nicht auf einen 
späteren Tag verschoben werden.

Bei geklärten Einzahlungen stehen folgende Da-
ten fest:
	- GKZ
	- Debitor
	- Offener Posten (Rechnung, Gutschrift)
Bei ungeklärten Einzahlungen fehlen einzelne 

oder alle diese Daten. Wenn nur einzelne der Da-
ten fehlen, ist so genau wie möglich zu buchen. In 
jedem der hier dargestellten Fälle sind weitere Bear-
beitungsschritte notwendig, um eine korrekte Buch-
haltung zu gewährleisten.

Bei den nachfolgenden Punkten 1 und 2 sind kei-
ne Verwahrgelder zu buchen. Der Vollständigkeit 
halber werden diese hier trotzdem dargestellt.

Hier werden verschiedene Varianten dargestellt:
1.	 GKZ und Debitor sind bekannt, offener Posten 

ist nicht zu finden: Die Buchung hat mit dem 
tatsächlichen Debitor mit der betreffenden GKZ 
zu erfolgen.

GKZ 1000

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor)

Betrag

	 Es ist zu klären, welcher offene Posten bezahlt 
worden ist. Dieser ist mit der Zahlung auszu-
gleichen. Diese Klärung ist sehr wichtig, weil 
sonst kein Mahnwesen und keine ordentliche 
Überwachung der Forderungen möglich sind.

	 Anmerkung: 
	 Bei der Bankbelegbearbeitung werden der De-

bitor und die GKZ ausgewählt. Das Forderungs-
konto wird zunächst über die am Debitor hin-
terlegte Debitorenbuchungsgruppe gesteuert. 
Durch die Buchung werden damit die Forde-
rungen aus Lieferungen und Leistungen gemin-
dert. Durch den Ausgleich dieser Zahlung mit 
einer Rechnung wird das ggf. am Ertragskonto 
hinterlegte Forderungskonto, auf dem auch die 
Rechnung gebucht ist (z.B. Forderungen aus 
Kindergartenbeiträgen), angesprochen.

2.	 Debitor ist bekannt, GKZ und genauer Grund 
der Zahlung kann nicht zugeordnet werden: Die 
Buchung hat mit dem tatsächlichen Debitor und 
der GKZ des Kirchenamtes zu erfolgen. Bei-
spiel: Verwendungszweck „Beerdigung Paul“. 
Eine Klärung muss noch erfolgen.

GKZ 
Kirchen-
amt

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor)

Betrag

3.	 GKZ ist bekannt; Debitor und genauer Grund 
der Zahlung sind nicht bekannt. Eine Klärung 
mit der GKZ muss noch erfolgen. In diesem Fall 
ist der Betrag auf den „Verwahrdebitor“ mit der 
entsprechenden GKZ zu buchen.

GKZ 1000

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Verwahrdebitor)

Betrag

	 Verwahrdebitoren sind spezielle Debitoren, die 
Einzahlungen von nicht bekannten Zahlungs-
partnern (Adressen) vorläufig aufnehmen. 

	 Die Buchungen auf den Verwahrdebitoren sind 
regelmäßig zu klären. Dazu muss es im Amt 
einen konkret definierten Klärungsprozess ge-
ben, in der der zeitliche Ablauf der Klärung und 
die entsprechenden Maßnahmen definiert sind. 
Sollte eine Klärung innerhalb eines bestimmten 
Zeitrahmens nach Durchführung bestimmter 
Schritte nicht möglich sein, ist eine Rückzah-
lung oder eine Umbuchung vorzunehmen. 
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4.	 Debitor, GKZ und genauer Grund der Zahlung 
sind nicht bekannt. Es soll der Versuch einer 
Klärung der Beträge (im Amt bzw. durch Rück-
fragen bei den GKZ) unternommen werden. In 
diesem Fall ist der Betrag auf den „Verwahrde-
bitor“ mit der GKZ des Amtes zu buchen.

GKZ 
Kirchen-
amt

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Verwahrdebitor)

Betrag

5.	 Debitor, GKZ und genauer Grund der Zahlung 
sind nicht bekannt. Schon bei der Verarbei-
tung des Kontoauszuges ist ersichtlich, dass der 
Betrag nicht für eine GKZ der Kassengemein-
schaft bestimmt ist. Hierbei handelt es sich um 
einen echten „Irrläufer“. Die Buchung ist eben-
falls auf dem Verwahrdebitor mit der GKZ des 
Amtes zu buchen.

GKZ 
Kirchen-
amt

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Verwahrdebitor)

Betrag

	 In diesem Fall muss kurzfristig eine Rückzah-
lung des Betrages erfolgen.

19.1.2 Auszahlungen, für die die endgültige 
Buchung noch nicht feststeht

Sogenannte ungeklärte Auszahlungen darf es 
nicht geben. 

Durch erteilte Einzugsermächtigungen, z.B. für 
Telefon, kann es aber dazu kommen, dass zum Zeit-
punkt des Zahlungsausgangs noch keine Rechnung 
im System gebucht ist. Wenn also klar ist, dass eine 
Auszahlung grundsätzlich in Ordnung ist, auch 
wenn die Rechnung noch nicht in newsystem erfasst 
ist, dann ist die Zahlung auf den entsprechenden 
Kreditor zu buchen:

GKZ 1000

340010 Verbind-
lichkeiten aus 
Lieferungen und 
Leistungen
(Kreditor)

an

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

Betrag

Auch hier wird das Verbindlichkeitskonto entspre-
chend der am Kreditor hinterlegten Kreditorenbu-
chungsgruppe „Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen“ bebucht. Erst durch den Ausgleich 
mit der Rechnung wird die Schuld auf dem Verbind-
lichkeitskonto gemindert, auf dem auch die Rech-
nung eingebucht worden ist.

19.1.3 Durchlaufende Gelder

Durchlaufende Gelder sind fremde Mittel, die für 
einen Dritten vereinnahmt werden und an diesen 
weiterzuleiten sind. Sie berühren nicht die Ergeb-
nisrechnung. Durchlaufende Gelder sind immer 
geklärt. Wenn noch Klärungsbedarf besteht, ist 
entsprechend den Ausführungen unter 19.1.1 oder 
19.1.2 zu buchen.

Die Geschäftsvorfälle sind dadurch gekennzeich-
net, dass es Einzahlungen und Auszahlungen - häu-
fig in gleicher Höhe – gibt. Ob zuerst die Einzahlung 
und später dann die Auszahlung erfolgt oder umge-
kehrt, hängt vom jeweiligen Geschäftsvorfall ab. 

Spenden und Kollekten können (je nach Zweck) 
durchlaufende Gelder sein. Für die Buchung von 
Spenden und Kollekten wird auf die Kapitel 12 und 
13 verwiesen. Die nachfolgenden Ausführungen gel-
ten nicht für Spenden und Kollekten.

Beispiele für durchlaufende Gelder:
	- Die COMRAMO bucht Personalkosten für die 

Diakoniestation vom Konto der Kassengemein-
schaft ab. Die Diakoniestation erstattet den Be-
trag auf das Konto der Kassengemeinschaft. 

	- Die Arbeitsagentur erstattet Lohnkosten für die 
Diakoniestation auf das Konto der Kassenge-
meinschaft. Der Betrag wird an die Diakonie-
station weitergeleitet.

Es wird empfohlen, für jeden regelmäßig auftre-
tenden Sachverhalt, für den es immer wieder durch-
laufende Gelder gibt, eigene Konten im Bereich der 
Durchlaufenden Gelder anzulegen (Bestand, Zu-
gang, Abgang).

Am Beispiel „Personalkosten für Diakoniestation“ 
sollen die Buchungen erläutert werden. Die verwen-
deten Kontonummern sind nicht im Masterkonten-
rahmen eingerichtet und nur als Beispiel gedacht.

Folgende Konten werden benötigt:
	- 361200 	 Personalkosten Diakoniestation
	- 361210 	 Zugang Personalkosten 			

		  Diakoniestation
	- 361220 	 Abgang Personalkosten 			

		  Diakoniestation

1.	 Von der COMRAMO werden die Personal-
kosten für die Diakoniestation vom Konto der 
Kassengemeinschaft abgebucht:

GKZ 
Kirchen-
amt

361220 Abgang 
Personalkosten 
Diakoniestation

an

369300 Verbindlich-
keiten aus durchlau-
fenden Geldern
(Kreditor 
COMRAMO)

Betrag
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GKZ 
Kirchen-
amt

369300 Verbind-
lichkeiten aus 
durchlaufenden 
Geldern
(Kreditor 
COMRAMO)

an

172000 Guthaben bei 
der Kassengemein-
schaft
(Bank)

Betrag

2.	 Die Diakoniestation erstattet die Personalko-
sten an die Kassengemeinschaft:

GKZ 
Kirchen-
amt

159300 Forde-
rungen aus durch-
laufenden Geldern
(Debitor Diakonie-
station)

an
361210 Zugang 
Personalkosten 
Diakoniestation

Betrag

GKZ 
Kirchen-
amt

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an

159300 Forderungen 
aus durchlaufenden 
Geldern
(Debitor Diakoniesta-
tion)

Betrag

Um festzustellen, ob es Forderungen oder Ver-
bindlichkeiten beim Kirchenamt aus den Personal-
kosten der Diakoniestation gibt, sind immer alle drei 
Sachkonten (Bestand, Zugang, Abgang) gemeinsam 
auszuwerten. 

Für Geschäftsvorfälle im Bereich der durchlau-
fenden Gelder, die nur einmalig oder selten vorkom-
men, können die drei Konten 

361000	 Durchlaufende Gelder
361010	 Zugang durchlaufende Gelder
361020	 Abgang durchlaufende Gelder
verwendet werden. Es ist dann besonders wichtig, 

auf eine detaillierte Buchungsbeschreibung zu ach-
ten.

Beispiel: 
	 Die Arbeitsagentur erstattet einmalig Lohnko-

sten, die an die Diakoniestation weiterzuleiten 
sind.

1.	 Die Arbeitsagentur erstattet die Lohnkosten an 
die Kassengemeinschaft:

GKZ 
Kirchen-
amt

159300 Forde-
rungen aus durch-
laufenden Geldern
Debitor Arbeitsagen-
tur)

an
361010 Zugang durch-
laufende Gelder

Betrag

GKZ 
Kirchen-
amt

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an

159300 Forderungen 
aus durchlaufenden 
Geldern
(Debitor Arbeits
agentur)

Betrag

2.	 Die erstatteten Lohnkosten werden an die Dia-
koniestation weitergeleitet:

GKZ 
Kirchen-
amt

361020 Abgang 
durchlaufende 
Gelder

an

369300 Verbindlich-
keiten aus durchlau-
fenden Geldern
(Kreditor Diakonie
station)

Betrag

GKZ 
Kirchen-
amt

369300 Verbind-
lichkeiten aus 
durchlaufenden 
Geldern
(Kreditor 
Diakoniestation)

an

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

Betrag

Zusammenfassend ist festzustellen:
	- Durchlaufende Gelder sind grundsätzlich debi-

torisch und kreditorisch zu buchen.
	- Sammel-, Zugangs- und Abgangskonto sind 

immer gemeinsam auszuwerten. Sie haben spe-
zielle Einrichtungen, die von anderen Verbind-
lichkeitskonten abweichen.

19.2 Vorschüsse und Zahlstellen

Vorschüsse („Handvorschüsse“) und Zahlstellen 
sind zu unterscheiden:

Zahlstellen sind immer Bankkonten in newsystem. 
Eine Zahlstelle ist dauerhaft; die Abrechnung er-
folgt immer durch Auszahlung der quittierten Aus-
gaben. Die Auszahlung füllt die Zahlstelle bis zum 
festgelegten Betrag wieder auf.

Vorschüsse sind einmalig. Bei der Abrechnung 
ist die Differenz zwischen Vorschusshöhe und den 
nachgewiesenen Ausgaben zurück zu zahlen bzw. 
auszuzahlen. Vorschüsse sind immer geklärt und 
dürfen deshalb nicht über den Verwahrdebitoren 
abgewickelt werden.

19.2.1 Zahlstellen

Für die Buchung von Zahlstellen wird über die 
Bankbuchhaltung das Sachkonto 171100 „Zahlstel-
lenbestände“ in der Bilanz angesprochen.

Nachfolgendes Beispiel zeigt die Buchungen: 
Die Zahlstelle hat einen Bestand von 300 Euro. 

Es werden durch die Kirchengemeinde diverse Auf-
wendungen von insgesamt 200 Euro über die Zahl-
stelle bezahlt. Der Bestand der Zahlstelle beträgt 
damit nur noch 100 Euro. Die Nachweise über die 
verschiedenen Aufwendungen werden an das Kir-
chenamt übergeben. Folgende Buchungen werden 
vorgenommen:

Buchung der Aufwendungen (über KID-Zahlstelle 
D):

GKZ KG
vorgege-
benes 
Datum

diverse Aufwen-
dungen
Kostenstelle

an
171100 Zahlstellenbe-
stände 
(Bank)

200
Euro
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Auffüllen der Zahlstelle um 200 Euro:

GKZ KG
171100 Zahlstellen-
bestände
(Bank)

an

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferung 
und Leistung 
(Kreditor Zahlstelle)

200
Euro

GKZ KG

340010 Verbind-
lichkeiten aus Liefe-
rung und Leistung 
(Kreditor Zahlstelle)

an

172000 Guthaben bei 
der Kassengemein-
schaft
(Bank)

200
Euro

19.2.2 Handvorschüsse

Die Buchung von Handvorschüssen erfolgt auf fol-
genden Konten:
	- 151100	 Handvorschüsse
	- 151101	 Auszahlung Handvorschüsse
	- 151102	 Einzahlung Handvorschüsse
	- 151103	 Abrechnung Handvorschüsse
Um die gesamte Höhe der noch offenen Handvor-

schüsse festzustellen, ist die Debitor Offene Posten-
Liste auf die Sachkontobuchungsgruppe 159400 
„Forderungen aus Handvorschüssen“ zu filtern. An-
gezeigt werden dann alle Personen, die noch Hand-
vorschüsse zurückzahlen müssen. Dies kann auch 
GKZ-übergreifend ausgewertet werden.

Nachfolgendes Beispiel zeigt die Buchungen für 
die Fälle, dass die Aufwendungen größer, kleiner 
oder gleich dem gezahlten Vorschuss sind:
1.	 Der Diakon erhält von der Kirchengemeinde 

einen Vorschuss für die Beschaffung von Ma-
terialien für eine Veranstaltung über 100 Euro. 
Der Vorschuss wird auf das Privatkonto des Di-
akons überwiesen.

GKZ KG
151101 Auszahlung 
Handvorschüsse

an

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor)

100
Euro

GKZ KG

340010 Verbind-
lichkeiten aus L
ieferungen und
Leistungen
(Kreditor)

an

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

100
Euro

2.	 Forderung an den Diakon wird aufgrund des 
ausgezahlten Vorschusses eingebucht.

GKZ KG

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor)

an
151102 Einzahlungen 
Handvorschüsse 

100
Euro

Alternative a) Aufwendungen < Vorschuss

3.	 Der Diakon reicht Belege für Aufwendungen 
über 90 Euro ein.

GKZ KG
diverse 
Aufwendungen
Kostenstelle

an
151103 Abrechnung 
Handvorschüsse

90
Euro

4.	 Der Vorschuss wird abgerechnet und eine Gut-
schrift gebucht (mit Ausgleich).

GKZ KG
151103 Abrechnung 
Handvorschüsse

an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor)

90
Euro

5.	 Der restliche Vorschuss von 10 Euro wird vom 
Diakon auf das Konto der Kassengemeinschaft 
überwiesen.

GKZ KG

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor)

10
Euro

Alternative b) Aufwendungen > Vorschuss

3.	 Der Diakon reicht Belege für Aufwendungen 
über 120 Euro ein.

GKZ KG
diverse 
Aufwendungen
Kostenstelle

an
151103 Abrechnung 
Handvorschüsse

120
Euro

4.	 Der Vorschuss wird abgerechnet und eine Gut-
schrift gebucht (mit Ausgleich).

GKZ KG
151103 Abrechnung 
Handvorschüsse

an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor)

120
Euro

5.	 Der noch offene Betrag von 20 Euro wird an 
den Diakon überwiesen (debitorischen Zah-
lungsvorschlag verwenden).

GKZ KG

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor)

an

172000 Guthaben
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

20
Euro

Alternative c) Aufwendungen = Vorschuss

3.	 Der Diakon reicht Belege für Aufwendungen 
über 100 Euro ein.

GKZ KG
diverse Aufwen-
dungen
Kostenstelle

an
151103 Abrechnung 
Handvorschüsse

100
Euro
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4.	 Der Vorschuss wird abgerechnet und eine Gut-
schrift gebucht (mit Ausgleich).

GKZ KG
151103 Abrechnung 
Handvorschüsse

an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor)

100
Euro

20. Mietkautionen

Die Mietkaution ist eine Sicherheitsleistung sei-
tens des Mieters an den Vermieter, die vertraglich 
vereinbart wird. Der Vermieter muss die Mietkau-
tion zinsbringend anlegen. Liegen bei Beendigung 
des Mietverhältnisses weder Schäden am Mietobjekt 
noch ausstehende Abrechnungen vor, muss der Ver-
mieter die Mietkaution inklusive der Zinserträge an 
den Mieter auszahlen.

Buchhalterisch muss bei Mietkautionen grund-
sätzlich unterschieden werden, ob es sich um erhal-
tene oder gezahlte Mietkautionen handelt. 

20.1 Erhaltene Mietkautionen

Bei erhaltenen Mietkautionen tritt die GKZ als 
Vermieter auf. Zu seiner Absicherung erhält die 
GKZ vom Mieter eine Kaution, die auch in Raten 
gezahlt werden kann. Im Falle einer gezahlten Kau-
tion (Mieter überweist an den Vermieter den Kauti-
onsbetrag) ist der Vermieter zu einer zinsbringenden 
Anlage verpflichtet. Hierbei ist ein Sparbuch auf 
den Namen des Kirchenamtes oder der GKZ häufig 
anzutreffen. 

Eine erhaltene Kaution stellt bei der GKZ eine 
Sonstige Verbindlichkeit in der Bilanz dar. Um die 
verschiedenen Verbindlichkeiten aus erhaltenen 
Mietkautionen gegenüber den einzelnen Mietern 
separat auswerten zu können, werden Investitions-
nummern verwendet. In der Investitionsnummernsy-
stematik ist hierfür in der 5. und 6. Stelle die 61 vor-
gesehen. Damit ergibt sich folgendes Muster für die 
Investitionsnummer einer Mietkaution: xxxx61xxxx. 

Es ist ebenso üblich, dass der Mieter selbst ein 
Sparbuch in Höhe der Mietkaution anlegt und es 
dem Vermieter zur Aufbewahrung übergibt.

20.1.1 Sparbuch auf Namen der 
Kirchengemeinde / des Kirchenamtes

In diesem Fall erfolgt die Vermietung durch die 
Kirchengemeinde und die Mietkaution wird auf 
einem Sparbuch auf den Namen der GKZ bzw. des 
Kirchenamtes angelegt.

Auch wenn das Sparbuch auf den Namen des Kir-
chenamtes lautet, wird aus Vereinfachungsgründen 
das Guthaben auf dem Sparbuch in der Bilanz der 
GKZ dargestellt. Das Kirchenamt ist Träger der 

Kassengemeinschaft. Auch wenn das Sparbuch auf 
den Namen des Kirchenamtes lautet, handelt es sich 
um Geld der GKZ. Es ist zu beachten, dass eine 
zweifelsfreie Zuordnung des Sparbuches zu der vom 
Mieter gezahlten Mietkaution möglich sein muss 
(z.B. über eine entsprechende Eintragung im Spar-
buch).

Ohne diese Vereinfachung wäre eine Darstellung 
des Sparbuches auf der Aktivseite der Bilanz des 
Kirchenamtes und eine Verbindlichkeit gegenüber 
der GKZ auf der Passivseite notwendig. Außerdem 
wäre in der Bilanz der GKZ auf der Aktivseite eine 
Forderung gegenüber dem Kirchenamt aufgrund der 
an das Kirchenamt übergebenen Mietkaution auszu-
weisen. Bei der Verzinsung wären dann Zinsertrag 
und Zinsaufwand im Kirchenamt wie auch in der 
GKZ zu buchen. 

Für die Darstellung der Mietkautionen in der 
Buchhaltung werden folgende Konten verwendet:
	- 365100 Verbindlichkeiten aus erhaltenen Miet-

kautionen (mit Zu- und Abgangskonten)
	- 158500 Sparbücher aus erhaltenen Mietkauti-

onen (mit Zu- und Abgangskonten)

Beispiel:
a)	 Eine Kirchengemeinde vermietet eine Woh-

nung. Es ist eine Kaution in Höhe von 1.000 
Euro zu zahlen. Der Mieter überweist die Kau-
tion.

GKZ KG
Buchungs-
datum

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an

365110 Zugang Ver-
bindlichkeiten aus 
erhaltenen Mietkauti-
onen 
Kostenstelle
Investitionsnummer

1.000
Euro

b)	 Die Kaution wird auf einem Sparbuch auf den 
Namen der GKZ oder des Kirchenamtes ange-
legt. Das Bankkonto wird dabei belastet.

GKZ KG
Buchungs-
datum

158510 Zugang 
Sparbücher aus 
erhaltenen Miet
kautionen

an

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

1.000
Euro

c)	 Die Zinsen werden zum 31.12.01 auf dem Spar-
buch gutgeschrieben und erhöhen auch die Ver-
bindlichkeit gegenüber dem Mieter:		

GKZ KG
Buchungs-
datum
31.12.01

158510 Zugang 
Sparbücher aus 
erhaltenen Miet
kautionen

an

365110 Zugang 
Verbindlichkeiten 
aus erhaltenen Miet-
kautionen 
Kostenstelle
Investitionsnummer

10
Euro
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d)	 Der Mieter beendet das Mietverhältnis und 
zieht aus. Es sind noch Forderungen von 300 
Euro gegenüber dem Mieter offen, die aus der 
Mietkaution bezahlt werden sollen:

GKZ KG
Buchungs-
datum

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft 
Bank)

an
158520 Abgang Spar-
bücher aus erhaltenen 
Mietkautionen

300
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum

365120 Abgang 
Verbindlichkeiten 
aus erhaltenen Miet-
kautionen 
Kostenstelle
Investitionsnummer 

an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor)

300
Euro

e)	 Das Sparbuch wird aufgelöst und die verblei-
bende Mietkaution an den Mieter zurückge-
zahlt:

GKZ KG
Buchungs-
datum

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an
158520 Abgang Spar-
bücher aus erhaltenen 
Mietkautionen

710
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum

365120 Abgang 
Verbindlichkeiten 
aus erhaltenen Miet-
kautionen 
Kostenstelle
Investitionsnummer

an

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor)

710
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum

340010 Verbind-
lichkeiten aus 
Lieferungen und 
Leistungen
(Kreditor)

an

172000 Guthaben bei 
der Kassengemein-
schaft
(Bank)

710
Euro

20.1.2 Sparbuch auf Namen des Mieters

Wenn für die Absicherung des Vermieters ein 
Sparbuch auf den Namen des Mieters an die GKZ 
übergeben worden ist, sind keine Buchungen vor-
zunehmen. Das Sparbuch wurde nur zur Sicherheit 
übergeben. Das Geld auf dem Sparbuch bleibt Geld 
des Mieters. 

Bei neuen Mietverträgen sollte aus Gründen der 
Verwaltungsvereinfachung darauf hingewirkt wer-
den, dass Mietkautionen über Sparbücher der Mie-
ter abgewickelt werden. 

Eine Angabe im Anhang des Jahresabschlusses 
ist notwendig.

20.2 Gezahlte Mietkautionen

Bei gezahlten Mietkautionen tritt die GKZ als 
Mieter auf und hinterlegt eine Kaution beim Ver-
mieter. Dies erfolgt in der Regel über ein Sparbuch 
der GKZ oder durch Überweisung an den Vermieter. 
Beide Varianten werden in den folgenden Abschnit-

ten dargestellt. 
In beiden Fällen wird das Vermögen der GKZ auf 

der Aktivseite der Bilanz unter der Position B II. 6. 
„Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstän-
de“ ausgewiesen. Für die Buchungen wird das Sach-
konto „159100 Forderungen aus gezahlten Mietkau-
tionen“ verwendet.

Eine Kapitalbindung auf der Passivseite der Bi-
lanz ist nicht vorgesehen. Es bestehen weder Ver-
bindlichkeiten noch Verpflichtungen der GKZ, die 
abzubilden wären.

20.2.1 Sparbuch auf Namen der GKZ

Es wird ein Sparbuch auf den Namen der GKZ 
angelegt, auf das die Mietkaution eingezahlt wird. 
Anschließend erhält der Vermieter das Sparbuch als 
Sicherheit. 

Beispiel:
Eine Kirchengemeinde mietet Räumlichkeiten. 

Die vereinbarte Mietkaution von 1.000 Euro wird 
auf einem Sparbuch auf den Namen der Kirchen-
gemeinde angelegt. Dieses Sparbuch wird an den 
Vermieter zur Sicherheit übergeben.

Für die Anlage des Geldes auf dem Sparbuch ist 
ein Aktivtausch zu buchen:

GKZ KG
Buchungs-
datum

159100 Forderungen 
aus gezahlten 
Mietkautionen

an

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

1.000
Euro

Für die Weitergabe des Sparbuches an den Ver-
mieter muss keine Buchung erfolgen. 

Nach 4 Jahren wird das Mietverhältnis beendet. 
Das Sparbuch wird an die Kirchengemeinde zu-
rückgegeben und die Zinsen (20 Euro) werden auf 
dem Sparbuch gutgeschrieben. 

GKZ KG
Buchungs-
datum

159100 Forderungen 
aus gezahlten 
Mietkautionen

an
585000 Zinsen von 
Kreditinstituten
Kostenstelle

20
Euro

	 Das Sparbuch wird aufgelöst und das Gutha-
ben auf ein Bankkonto der Kassengemeinschaft 
gutgeschrieben:

GKZ KG
Buchungs-
datum

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank) 

an
159100 Forderungen 
aus gezahlten Miet-
kautionen

1.020
Euro

20.2.2 Sparbuch auf Namen des Vermieters

Die Mietkaution wird dem Vermieter überwiesen. 
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Dieser muss hierfür ein Sparbuch anlegen.
Beispiel:
Die Kirchengemeinde mietet Räumlichkeiten an. 

Die vereinbarte Kaution wird an den Vermieter 
überwiesen. Dieser legt auf seinen Namen den Be-
trag auf einem Sparbuch an.

a)	 Überweisung der Kaution an den Vermieter, 
1.000 Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum

159100 Forderungen 
aus gezahlten 
Mietkautionen

an

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor)

1.000
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum

340010 Verbind-
lichkeiten aus 
Lieferungen und 
Leistungen
(Kreditor)

an

172000 Guthaben bei 
der Kassengemein-
schaft
(Bank)

1.000
Euro

b)	 Nach 10 Jahren wird das Mietverhältnis be-
endet. Die Mietkaution wird einschließlich 
der Zinsen (50 Euro) an die Kirchengemeinde 
überwiesen:

GKZ KG
Buchungs-
datum

141000 Forde-
rungen aus 
Lieferungen 
und Leistun-
gen
(Debitor)

1.050 
Euro

an 

159100 Forde-
rungen aus 
gezahlten Miet-
kautionen

1.000 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum

an

589000 Sonstige 
Zins- und ähn-
liche Erträge 
Kostenstelle

50
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum

172000 Gut-
haben bei der 
Kassenge-
meinschaft 
(Bank)

1.050 
Euro

an

141000 Forde-
rungen aus Liefe-
rungen und Leis-
tungen
(Debitor)

1.050 
Euro

21. Scheckbuchungen

Bei der Buchung von Schecks sind Ausgabe-
schecks und Einnahmeschecks zu unterscheiden.

21.1 Ausgabeschecks

Ausgabeschecks werden in der kirchlichen Pra-
xis vor allem für die Auszahlung eines Vorschusses 
oder zum Ausgleich einer Verbindlichkeit an einen 
Kreditor übergeben.

Für die Auszahlung muss vorher eine kredito-
rische Rechnung gebucht werden. Für die Buchung 
von Vorschüssen siehe Kapitel 19.

Der ausgegebene Scheck wird dann im Scheck-
buchblatt erfasst und gebucht. Als Zahlweg wird 
die Bank verwendet, auf die der Scheck ausgestellt 
worden ist.

GKZ 
Buchungs-
datum: 
Datum der 
Ausgabe 

340010 Verbind-
lichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistun-
gen
(Kreditor)

an

172000 Guthaben bei 
der Kassengemein-
schaft
(Bank)

Betrag

newsystem bucht automatisch diesen Betrag 
zunächst als Schwebeposten auf das Sachkonto 
179300 „Geldtransit (Kreditinstitute)“. Wenn dann 
die Belastung auf dem Kontoauszug verarbeitet wor-
den ist, wird durch newsystem automatisch dieser 
Schwebeposten vom Sachkonto 179300 auf das 
Sachkonto 173000 „Guthaben bei Kreditinstituten“ 
umgebucht.

21.2 Einnahmeschecks

Einnahmeschecks erhält das Kirchenamt für den 
Ausgleich von Forderungen insbesondere für Versi-
cherungsleistungen. Diese Schecks werden zusam-
men mit einem Scheck-Einlieferungs-Vordruck bei 
der Bank eingereicht. Aufgrund der Gutschrift auf 
dem Kontoauszug erfolgt die Buchung:

GKZ 
Buchungs-
datum: 
Datum der 
Gutschrift

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor)

Betrag

Insbesondere ist darauf zu achten, dass bereits er-
haltene, aber noch nicht gutgeschriebene Schecks 
zum Jahresabschluss (31.12.) als Vermögen in der 
Bilanz auf dem Sachkonto 171200 „Schecks“ dar-
gestellt werden. Zum Bilanzstichtag ist der Bestand 
an Einnahmeschecks in der Bilanz der GKZ darzu-
stellen.

GKZ 
Buchungs-
datum: 
31.12.xx

171200 Schecks an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor)

Betrag

	 Wenn der Scheck später auf dem Bankkonto 
gutgeschrieben wird, ist zu buchen:

GKZ 
Buchungs-
datum: 
Datum der 
Gutschrift

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an 171200 Schecks Betrag
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22. Unselbstständige Stiftungen 

Unselbstständige Stiftungen können als eigene 
Gemeindekennziffer geführt werden. Dies ermög-
licht die Erstellung einer Bilanz, aus der sich das 
Stiftungsvermögen, die Schulden sowie die Rückla-
gen der Stiftung ergeben. Die Stiftung verfügt da-
mit auch über eine eigene Ergebnisrechnung. Für 
die Finanzbuchhaltung der Stiftung bedeutet dies, 
dass sie so zu führen ist, als würde es sich um eine 
selbstständige Stiftung handeln. Die Umsatzsteuer-
voranmeldungen für die zugehörigen Körperschaft 
muss dann manuell um die Beträge aus der Stiftung 
ergänzt werden. Dies entfällt, wenn die unselbstän-
dige Stiftung nur als Kostenstelle in der Bilanz der 
zugehörigen Körperschaft geführt wird.

Im folgenden Abschnitt werden zunächst die Bu-
chungen einer unselbständigen Stiftung als eigene 
GKZ aufgeführt. In Kapitel 22.2 werden die Verein-
fachungen dargestellt, wenn die Stiftung nur als Ko-
stenstelle in der zugehörigen Körperschaft geführt 
wird.

Im Folgenden wird aus Darstellungsgründen von 
der unselbständigen Stiftung einer Kirchengemein-
de ausgegangen. 

22.1 Unselbständige Stiftungen 
als eigene GKZ

Eine unselbstständige Stiftung stellt faktisch 
Treuhandvermögen des Rechtsträgers dar, zu dem 
sie gehört. In den meisten Fällen wird dieser Rechts-
träger eine Kirchengemeinde sein. Wird die Stiftung 
als eigene GKZ geführt, dann ist in der Bilanz der 
Kirchengemeinde eine Verbindung zu der Bilanz ih-
rer unselbstständigen Stiftung zu schaffen. 

Für die Eröffnungsbilanz der Kirchengemeinde 
ist das Reinvermögen der Stiftung zu ermitteln und 
entsprechend nachfolgendem Beispiel darzustellen.

Eröffnungsbilanz der unselbstständigen Stiftung:

Bilanz

Anlagevermögen 30.000 Stiftungsgrundstock 100.000

Forderungen an den 
RDF

200.000 Zustiftungen 110.000

Kapitalerhaltungsrücklage 
Stiftungen

2.000

Sonstige freie Stiftungs-
rücklagen

5.000

Mittelvortrag Stiftungen 3.000

Verbindlichkeiten 10.000

Bilanzsumme 230.000 Bilanzsumme 230.000

Die Beträge sind auf den entsprechenden Sach-
konten für die Stiftung einzubuchen. Für die Dar-
stellung des Reinvermögens einer Stiftung stehen 
folgende Konten zur Verfügung:

202100 	 Stiftungsgrundstock
202200 	 Zustiftungen 
216100 	 Zweckgebundene Stiftungsrücklage
216101 		 Zugang Zweckgebundene 
			   Stiftungsrücklage
216102 		 Abgang Zweckgebundene 
			   Stiftungsrücklage
216200 	 Kapitalerhaltungsrücklage 
			   Stiftungen 
216201 	 Zugang Kapitalerhaltungsrücklage 
			   Stiftungen
216202 	 Abgang Kapitalerhaltungsrücklage 
			   Stiftungen
216300 	 Sonstige freie Stiftungsrücklagen 
216301 	 Zugang Sonstige freie 
			   Stiftungsrücklagen
216302 	 Abgang Sonstige freie 
			   Stiftungsrücklagen
222000 	 Mittelvortrag Stiftungen

Die Buchungen für die Eröffnungsbilanz sehen 
wie folgt aus:

GKZ 
Stiftung
Bu-
chungs-
datum 
31.12.00

Anlagevermögen an
801100 Eröff-
nungsbilanzkonto 
Sachkonten

30.000 
Euro

157000 Forderungen an 
den RDF

an
801100 Eröff-
nungsbilanzkonto 
Sachkonten

200.000 
Euro

801100 Eröffnungsbi-
lanzkonto Sachkonten

an
202100 Stiftungs-
grundstock

100.000 
Euro

801100 Eröffnungsbi-
lanzkonto Sachkonten

an
202200 Zustif-
tungen

110.000 
Euro

801100 Eröffnungsbi-
lanzkonto Sachkonten

an
216200 Kapitaler-
haltungsrücklage 
Stiftungen

2.000 
Euro

801100 Eröffnungsbi-
lanzkonto Sachkonten

an
216300 Sonstige 
freie Stiftungsrück-
lagen

5.000 
Euro

801100 Eröffnungsbi-
lanzkonto Sachkonten

an
222000 Mittelvor-
trag Stiftungen

3.000 
Euro

801100 Eröffnungsbi-
lanzkonto Sachkonten

an Verbindlichkeiten
10.000 
Euro

Eröffnungsbilanz der Kirchengemeinde:
Das Reinvermögen der Stiftung beträgt 220.000 

Euro (100.000 + 110.000 + 2.000 + 5.000 + 
3.000). Dieser Betrag ist in der Eröffnungsbilanz 
der Kirchengemeinde aktivisch und passivisch auf 
folgenden Konten darzustellen:

081100	 Vermögen unselbstständiger 		
		  Stiftungen

276000 	 Verpflichtungen geg. Vermögen 		
		  unselbstständiger Stiftungen 
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Eine Einbuchung des Betrages erfolgt zum 
31.12.00:

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.00

081100 Vermögen 
unselbständiger 
Stiftungen

an
801100 Eröffnungsbi-
lanzkonto Sachkonten 

220.000 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.00

801100 Eröffnungs-
bilanzkonto Sach-
konten

an

276000 Verpflich-
tungen geg. Vermögen 
unselbstständiger 
Stiftungen

220.000 
Euro

Erst im Rahmen des Jahresabschlusses ist eine 
Anpassung dieses Betrages in der Bilanz der Kir-
chengemeinde vorzunehmen (siehe auch Beispiel 
unten). 

Beispiele für Geschäftsvorfälle:
Am 10.05.01 erfolgt eine Zustiftung von 1.000 

Euro:

GKZ Stif-
tung
Buchungs-
datum 
10.05.01

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an 202200 Zustiftungen
1.000 
Euro

Die Aufwendungen und Erträge der Stiftung sind 
auf den entsprechenden Aufwands- und Ertragskon-
ten der Stiftung zu buchen. Hier einige Beispiele:

Zuwendung an die Kirchengemeinde für die Kon-
firmandenfreizeit von 500 Euro

GKZ Stif-
tung
Buchungs-
datum 
01.06.01

651350 Zweckge-
bundene Zuweisung 
an Kirchengemein-
den
Kostenstelle

an
175000 
Verrechnungen
(Bank)

500 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
01.06.01

175000 
Verrechnungen
(Bank)

an

451390 Sonstige 
Zweckgebundene
Zuweisungen und 
Umlagen
Kostenstelle

500 
Euro

Das Stiftungskuratorium hat beschlossen, eine 
Rechnung über Notenhefte (Gesamtbetrag 150 
Euro) anteilig mit 100 Euro zu finanzieren.

GKZ Stif-
tung
Buchungs-
datum 
17.06.01

651350 Zweckge-
bundene Zuweisung 
an Kirchengemein-
den
Kostenstelle

an
175000 
Verrechnungen
(Bank)

100 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
17.06.01

175000 
Verrechnungen
(Bank)

an

451390 Sonstige 
Zweckgebundene 
Zuweisungen und 
Umlagen
Kostenstelle

100 
Euro

Es wäre falsch, als Aufwandskonto z.B. 691200 
„Bücher, Zeitschriften, Landkarten“ zu buchen. Si-
ehe dazu auch die Ausführungen unter Punkt 6.

Die Stiftung beteiligt sich an der Anschaffung ei-
ner neuen Posaune (Gesamtkosten 1.500 Euro) mit 
750 Euro.

GKZ Stif-
tung
Buchungs-
datum 
20.06.01

651450 Zuweisung 
für Investitionen an 
Kirchengemeinden
Kostenstelle

an
175000 
Verrechnungen
(Bank)

750
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
20.06.01

175000 
Verrechnungen
(Bank)

an

271010 Zugang SoPo 
a. erh. Inv.zuwei-
sungen a. d. e. LK 
(Anlage; Anlagen
buchungsart: 
Zuschusseingang)
Kostenstelle

750
Euro

Die Auflösung des Sonderpostens richtet sich nach 
der Nutzungsdauer der Posaune.

Es geht am 25.08.01 eine Spende über 50 Euro 
für die Stiftung ein.

GKZ Stif-
tung
Buchungs-
datum 
25.08.01

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an
482000 Spenden
Kostenstelle

50 Euro

Die Ausschüttung der Zinsen (2.000 Euro) des 
im RDF angelegten Stiftungskapitals erfolgt zum 
31.08.01

GKZ Stif-
tung
Buchungs-
datum 
31.08.01

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor RDF)

an
588000 Erträge aus 
Ausschüttung RDF 
Kostenstelle

2.000
Euro

GKZ Stif-
tung
Buchungs-
datum 
31.08.01

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor RDF)

2.000
Euro
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Beim Jahresabschluss der unselbständigen Stif-
tung wird Folgendes angenommen: 
Erträge: 		  50.000 Euro
Aufwendungen: 	 49.000 Euro

Der Mittelvortrag aus dem Jahr 00 (3.000 Euro) 
ist vollständig verbraucht worden. 

Es ist eine freie Stiftungsrücklage von 500 Euro 
zu bilden.

Der Mittelvortrag des Jahres 01 beträgt 3.500 
Euro.

Für die Buchungen im Rahmen des Jahresab-
schlusses für die Stiftung sind folgende Konten vor-
gesehen:
830130		 Zuführung zu Rücklagen
830140		 Auflösung von Rücklagen
830230		 Zuführung Mittelvortrag Stiftungen
830240		 Entnahme Mittelvortrag Stiftungen

Folgende Buchungen sind für das Beispiel notwen-
dig:

Bildung der freien Stiftungsrücklage:

GKZ Stif-
tung
Buchungs-
datum 
31.12.01

830130 Zuführung 
zu Rücklagen
Kostenstelle 

an

216301 Zugang 
Sonstige freie 
Stiftungsrücklagen
Kostenstelle 
Investitionsnummer

500 
Euro

Der Verbrauch des Mittelvortrages aus dem Vor-
jahr (Jahr 00) wird mit Datum 01.01. im Folgejahr 
gebucht:

GKZ Stif-
tung
Buchungs-
datum 
01.01.01

222000 Mittelvor-
trag Stiftungen

an

830240 Entnahme 
Mittelvortrag Stif-
tungen
Kostenstelle

3.000 
Euro

Die Ergebnisrechnung der Stiftung stellt sich dem-
nach zum 31.12.01 wie folgt dar:
	 Erträge	 50.000 Euro
-	 Aufwendungen	 49.000 Euro
=	 Jahresüberschuss / 
	 Jahresfehlbetrag 	 1.000 Euro
+	 Erträge ILV	 0 Euro
-	 Aufwand ILV	 0 Euro
=	 Internes Ergebnis	 1.000 Euro
-	 Zuführung zu Positionen 
	 des Reinvermögens	 500 Euro
+	 Entnahme aus Positionen 
	 des Reinvermögens	 3.000 Euro
=	 Bilanzergebnis	 3500 Euro

Bildung des neuen Mittelvortrages für das Jahr 01:

GKZ Stif-
tung
Buchungs-
datum 
31.12.01

830230 Zuführung 
Mittelvortrag Stif-
tungen

an
222000 Mittelvortrag 
Stiftungen

3.500 
Euro

Es sind zwei Buchungen für den Mittelvortrag vor-
zunehmen. Keinesfalls darf nur der Saldo gebucht 
werden.

Die Bilanz der unselbständigen Stiftung stellt sich 
zum 31.12.01 wie folgt dar:

Bilanz

Anlagevermögen 30.000
Stiftungsgrundstockver-
mögen

100.000

Forderungen an den 
RDF

200.000 Zustiftungen 111.000

Bank 2.000
Kapitalerhaltungsrücklage 
Stiftungen

2.000

Sonstige freie 
Stiftungsrücklagen

5.500

Mittelvortrag Stiftungen 3.500

Bilanzergebnis 0

Verbindlichkeiten 10.000

Bilanzsumme 232.000 Bilanzsumme 232.000

Anpassung des Stiftungsvermögens in der Bilanz 
der Kirchengemeinde:

Das Reinvermögen der Stiftung hat sich im Bei-
spiel um 2.000 Euro erhöht (siehe Bilanz oben). 
Zum 31.12.01 ist in der Bilanz der Kirchengemein-
de folgende Anpassung vorzunehmen:

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.01

081100 Vermögen 
unselbständiger 
Stiftungen

an

278000 Verpflich-
tungen ggü. Vermögen 
unselbstständiger 
Stiftungen

2.000 
Euro

Durch diese Buchung wird das Reinvermögen der 
unselbständigen Stiftung auch in der Bilanz der 
Kirchengemeinde in der richtigen Höhe dargestellt.

22.2 Unselbständige Stiftung als 
Kostenstelle in der Kirchengemeinde

Wird die unselbständige Stiftung als Kostenstelle 
in der Kirchengemeinde dargestellt, hat dies Aus-
wirkungen auf die Darstellung der Buchungen.

Die Sachkonten für die Stiftungen werden in die-
sem Fall genauso genutzt, wie im vorangegangenen 
Abschnitt dargestellt. Das Reinvermögen der Stif-
tung ist jedoch nicht extra zu ermitteln, da es keine 
zusätzliche Verbindung zwischen Körperschaft und 
Stiftung mehr geben muss.
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Die Buchungen für die Eröffnungsbilanz sehen 
wie folgt aus:

GKZ KG

Bu-
chungs-
datum 
31.12.00

Anlagevermögen an
801100 Eröff-
nungsbilanzkonto 
Sachkonten

30.000 
Euro

157000 Forderungen an 
den RDF

an
801100 Eröff-
nungsbilanzkonto 
Sachkonten

200.000 
Euro

801100 Eröffnungsbi-
lanzkonto Sachkonten

an
202100 Stiftungs-
grundstock

100.000 
Euro

801100 Eröffnungsbi-
lanzkonto Sachkonten

an
202200 Zustif-
tungen

110.000 
Euro

801100 Eröffnungsbi-
lanzkonto Sachkonten

an
216200 Kapitaler-
haltungsrücklage 
Stiftungen

2.000 
Euro

801100 Eröffnungsbi-
lanzkonto Sachkonten

an
216300 Sonstige 
freie Stiftungsrück-
lagen

5.000 
Euro

801100 Eröffnungsbi-
lanzkonto Sachkonten

an
222000 Mittelvor-
trag Stiftungen

3.000 
Euro

801100 Eröffnungsbi-
lanzkonto Sachkonten

an Verbindlichkeiten
10.000 
Euro

Eine weitere Darstellung des Reinvermögens der 
Stiftung muss nicht erfolgen.

Beispiele für Geschäftsvorfälle:
Am 10.05.01 erfolgt eine Zustiftung von 1.000 

Euro:

GKZ KG
Buchungs-
datum 
10.05.01

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an 202200 Zustiftungen
1.000 
Euro

Zuweisungen der Stiftung an die Kirchengemeinde 
sind nun nicht mehr über Ertrags- und Aufwands-
konten, sondern über ILV-Sachkonten zu buchen. 
Es ist sinnvoll sich für die Buchungen zwischen Stif-
tung und Körperschaft ein eigenes ILV-Ertrags- und 
ILV-Aufwandssachkonto einzurichten.

Zuwendung an die Kirchengemeinde für die Kon-
firmandenfreizeit von 500 Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
01.06.01

907050 Aufwand 
ILV Stiftung
Kostenstelle

an
905050 Ertrag ILV 
Stiftung
Kostenstelle

500 
Euro

Das Stiftungskuratorium hat beschlossen, eine 
Rechnung über Notenhefte (Gesamtbetrag 150 
Euro) anteilig mit 100 Euro zu finanzieren.

GKZ KG
Buchungs-
datum 
01.06.01

907050 Aufwand 
ILV Stiftung
Kostenstelle

an
905050 Ertrag ILV 
Stiftung
Kostenstelle

100 
Euro

Die Stiftung beteiligt sich an der Anschaffung ei-
ner neuen Posaune (Gesamtkosten 1.500 Euro) mit 
750 Euro.

GKZ KG
Buchungs-
datum 
20.06.01

707100 Aufwand 
Zuführung an 
Sonderposten
Kostenstelle

an

271010 Zugang SoPo 
a. erh. Inv.zuwei-
sungen a. d. e. LK 
(Anlage; Anlagenbu-
chungsart: Zuschus-
seingang)
Kostenstelle

750 
Euro

Die Auflösung des Sonderpostens richtet sich nach 
der Nutzungsdauer der Posaune. Der Sonderposten 
kann jedoch nur gebucht werden, wenn die Mittel 
hierfür aus Spendenerträgen der Stiftung stammen. 
Bei Zinserträgen sind dies Eigenmittel, so dass die 
Bildung eines Sonderpostens nicht möglich ist.

Es geht am 25.08.01 eine Spende über 50 Euro 
für die Stiftung ein.

GKZ KG
Buchungs-
datum 
25.08.01

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an
482000 Spenden
Kostenstelle

50 
Euro

Die Ausschüttung der Zinsen (2.000 Euro) des 
im RDF angelegten Stiftungskapitals erfolgt zum 
31.08.01

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.08.01

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor RDF)

an

588000 Erträge aus 
Ausschüttung RDF 
Kostenstelle Allg. 
Finanzwirtschaft

2.000 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.08.01

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor RDF)

2.000 
Euro

Anschließend müssen die Zinsen innerhalb der 
GKZ noch von der allgemeinen Finanzwirtschaft in 
die Kostenstelle „Stiftung“ umgebucht werden:

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.08.01

789000 Sonstige 
Zins- und ähnliche 
Aufwendungen
Kostenstelle Allg. 
Finanzwirtschaft

an
588000 Erträge aus 
Ausschüttung RDF 
Kostenstelle Stiftung

2.000 
Euro

Beim Jahresabschluss der unselbständigen Stif-
tung wird Folgendes angenommen: 
Erträge: 		  50.000 Euro
Aufwendungen: 	 49.000 Euro

Der Mittelvortrag aus dem Jahr 00 (3.000 Euro) 
ist vollständig verbraucht worden. 

Es ist eine freie Stiftungsrücklage von 500 Euro 
zu bilden.
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Der Mittelvortrag des Jahres 01 beträgt 3.500 
Euro.

Für die Buchungen im Rahmen des Jahresab-
schlusses für die Stiftung sind folgende Konten vor-
gesehen:
830130		 Zuführung zu Rücklagen
830140		 Auflösung von Rücklagen
830230		 Zuführung Mittelvortrag Stiftungen
830240		 Entnahme Mittelvortrag Stiftungen

Folgende Buchungen sind für das Beispiel notwen-
dig:

Bildung der freien Stiftungsrücklage:

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.01

830130 Zuführung 
zu Rücklagen
Kostenstelle 

an

216301 Zugang 
Sonstige freie 
Stiftungsrücklagen
Kostenstelle
Investitionsnummer

500 
Euro

Der Verbrauch des Mittelvortrages aus dem Vor-
jahr (Jahr 00) wird mit Datum 01.01. im Folgejahr 
gebucht:

GKZ KG
Buchungs-
datum 
01.01.01

222000 Mittelvor-
trag Stiftungen

an

830240 Entnahme 
Mittelvortrag Stif-
tungen
Kostenstelle

3.000 
Euro

Die Ergebnisrechnung der Kostenstelle der Stif-
tung stellt sich demnach zum 31.12.01 wie folgt dar:

	 Erträge	 50.000 Euro
-	 Aufwendungen	 49.000 Euro
=	 Jahresüberschuss / 
	 Jahresfehlbetrag 	 1.000 Euro
+	 Erträge ILV	 0 Euro
-	 Aufwand ILV	 0 Euro
=	 Internes Ergebnis	 1.000 Euro
-	 Zuführung zu Positionen 
	 des Reinvermögens	 500 Euro
+	 Entnahme aus Positionen 
	 des Reinvermögens	 3.000 Euro
=	 Bilanzergebnis	 3500 Euro

Bildung des neuen Mittelvortrages für das Jahr 01:

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.01

830230 Zuführung 
Mittelvortrag Stif-
tungen

an
222000 Mittelvortrag 
Stiftungen

3.500 
Euro

Es sind zwei Buchungen für den Mittelvortrag mit 
unterschiedlichem Buchungsdatum vorzunehmen. 
Keinesfalls darf nur der Saldo gebucht werden.

Der Auszug aus der Bilanz der Kirchengemeinde 
stellt sich zum 31.12.01 wie folgt dar:

Bilanz

Anlagevermögen 30.000
Stiftungsgrundstockver-
mögen

100.000

Forderungen an den 
RDF

200.000 Zustiftungen 111.000

Bank 2.000
Kapitalerhaltungsrücklage 
Stiftungen

2.000

Sonstige freie Stiftungs-
rücklagen

5.500

Mittelvortrag Stiftungen 3.500

Bilanzergebnis 0

Verbindlichkeiten 10.000

Bilanzsumme 232.000 Bilanzsumme 232.000

Eine weitere Anpassung des Reinvermögens der 
Stiftung erfolgt nicht.

23. Verpflichtend kostendeckende Bereiche

Verpflichtend kostendeckende Bereiche sind:
	- Kindergärten
	- Kinderheime
	- Friedhöfe
	- Diakoniekasse
	- Forst
Wenn weitere, hier nicht aufgezählte Bereiche, 

als verpflichtend kostendeckend behandelt werden 
müssen, ist eine entsprechende Klärung mit dem 
Landeskirchenamt erforderlich. 

Fehlbeträge in diesen Bereichen müssen durch 
Überschüsse in Folgejahren wieder ausgeglichen 
werden. 

Die Bilanz zeigt bei Überschüssen die Kapitalbin-
dung gegenüber Dritten für diese verpflichtend ko-
stendeckenden Bereiche. Bei Verlustvorträgen zeigt 
sie, um welchen Betrag das Reinvermögen gemin-
dert worden ist.

Jeder verpflichtend kostendeckende Bereich stellt 
einen Teilbereich dar, zu dem eine oder mehrere 
Kostenstellen gehören. Aus Vereinfachungsgründen 
wird in den weiteren Ausführungen von einer Ko-
stenstelle je Bereich ausgegangen. 

Nachdem alle Aufwendungen und Erträge des 
Jahres gebucht worden sind, wird das Jahresergeb-
nis für jeden dieser Bereiche ermittelt:

	 Erträge Bereich 1
./.	 Aufwendungen Bereich 1
=	 Jahresergebnis Bereich 1 
	 (Überschuss oder Fehlbetrag)

Überschüsse und Fehlbeträge sind im Rahmen 
der Doppik sehr verschieden zu behandeln.
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23.1 Überschüsse in verpflichtend 
kostendeckenden Bereichen

Überschüsse dürfen nicht das Reinvermögen der 
GKZ erhöhen, denn sie sind in späteren Jahren 
(über die Kalkulation der Erlöse / Preise) wieder an 
die Nutzer des kostendeckenden Bereichs zurückzu-
führen. Ein Überschuss stellt in gewisser Weise eine 
Verbindlichkeit dar und wird deshalb in der Bilanz 
auf der Passivseite unter B V „Sonstige Sonderpo-
sten“ ausgewiesen.

Wenn sich beim Jahresabschluss ein Überschuss 
ergibt, so wird der „überschießende“ Ertrag aus der 
Ergebnisrechnung des kostendeckenden Bereichs 
entfernt und in der Bilanz auf den Konten 2871xx 
„Überschüsse verpflichtend kostendeckende Be-
reiche“ „geparkt“. Er steht dort zur Verfügung, um 
Fehlbeträge in der Zukunft auszugleichen. Für den 
Ausgleich in der Ergebnisrechnung wird das Auf-
wandskonto 709500 „Aufwendungen Zuführung 
Sonderposten verpflichtend kostendeckende Be-
reiche“ verwendet.

Sollte ein Fehlbetrag in einem verpflichtend ko-
stendeckenden Bereich entstanden sein und es exi-
stiert ein Sonderposten für Überschüsse, dann ist 
der Fehlbetrag durch eine Auflösung dieses Son-
derpostens auszugleichen. Für diese Buchung wird 
das Ertragskonto 509500 „Erträge Auflösung Son-
derposten verpflichtend kostendeckende Bereiche“ 
verwendet. 

Die Überschüsse aus Abrechnungskreisläufen 
werden direkt auf die Konten 

287110	 Überschüsse Kindergarten
287120	 Überschüsse Kinderheim / 
		  sonstige Bereiche
287130	 Überschüsse Friedhof
287140 	 Überschüsse Diakoniekasse 
287150	 Überschüsse Forst
unter Angabe einer Kostenstelle und einer Investi-

tionsnummer gebucht. 
Dies ist insbesondere dann notwendig, wenn in 

einer GKZ mehrere verpflichtend kostendeckende 
Bereiche von der gleichen Sorte vorhanden sind 

(z.B. 4 Friedhöfe oder 20 Kindergärten). 
Für nicht verbrauchte Spenden und Kollekten sind 

die entsprechenden Sonderposten in der Konten-
klasse 28 zu nutzen.

Überschüsse aus Bereichen, die nicht refinanziert 
werden, werden wie normale Überschüsse in ande-
ren Bereichen der GKZ behandelt und fließen in das 
Bilanzergebnis der GKZ ein und können im Rah-
men der Ergebnisverwendung beim Jahresabschluss 
einer Rücklage zugeführt werden.

Für den Jahresabschluss soll die Höhe des Son-
derpostens aus Überschüssen für jeden einzelnen 
Bereich (z.B. Friedhof) auswertbar sein. Auf dem 
Sachkonto allein ist nur jeweils die Summe aller 

Überschüsse der Kitas, der Kinderheime, der Fried-
höfe und der Diakonie erkennbar. Eine Abgrenzung 
der einzelnen Beträge erfolgt über die Kostenstellen 
i.V.m. den Investitionsnummern. 

Dabei ist zu beachten, dass je Abrechnungskreis 
ein eigener Sonderposten zu bilden ist, der durch In-
vestitionsnummern unterschieden wird.

Beispiel:
1.	 Betrieb Kita
	 Sachkonto 270110, 	
	 Investitionsnummer xxxx210001
2.	 Verpflegung
	 Sachkonto 270110,
	 Investitionsnummer xxxx210002
3.	 Getränke	
	 Sachkonto 270110,
	 Investitionsnummer xxxx210003
4.	 Krippe	
	 Sachkonto 270110,
	 Investitionsnummer xxxx210004

Je Abrechnungskreislauf ist entweder ein Sonder-
posten oder ein Verlustvortrag zulässig. Dabei wird 
dieselbe Investitionsnummer verwendet.

Anmerkung: 
Für die Konten 2871xx „Überschüsse verpflich-

tend kostendeckende Bereiche“ werden keine Zu- 
und Abgangskonten geführt, da bei der Nullstellung 
der Vermögensrechnung (= automatisierte Umbu-
chung der Salden der Zu- und Abgangskonten auf 
das zugehörige Bestandskonto) die Kostenstellenin-
formation „verloren“ geht.

Beispiel:
Die Kostenstelle Friedhof weist zum 31.12.01 einen 

Überschuss von 2.000 Euro auf.
a)	 Bildung Sonderposten aus den Überschüssen 

zum 31.12.01 über 2.000 Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.01

709500 Aufwen-
dungen Zuführung 
SoPo verpflichtend 
kostendeckende 
Bereiche 
Kostenstelle F
riedhof

an
287130 Überschüsse 
Friedhof
Investitionsnummer

2.000 
Euro

	 Nach dieser Buchung ist die Kostenstelle Fried-
hof zum 31.12.01 ausgeglichen (Erträge = Auf-
wendungen).

	 Die Kostenstelle Friedhof weist zum 31.12.02 
einen Fehlbetrag von 1.500 Euro auf.

b)	 Teilauflösung des Sonderpostens zum 31.12.02 
in Höhe von 1.500 Euro
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GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.02

287130 Überschüs-
se Friedhof
Investitionsnummer

an

509500 Erträge 
Auflösung SoPo 
verpflichtend kosten-
deckende Bereiche
Kostenstelle Friedhof

1.500 
Euro

	 Nach dieser Buchung ist die Kostenstelle Fried-
hof ausgeglichen. Ein Sonderposten in Höhe 
von 500 Euro steht noch zur Verfügung.

	 Wenn im Jahr 03 ein Fehlbetrag von 1.200 Euro 
erwirtschaftet worden ist, ist zunächst der rest-
liche Sonderposten von 500 Euro aufzulösen.

c)	 Auflösung des Sonderpostens zum 31.12.03

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.03

287130 Überschüs-
se Friedhof
Investitionsnummer

an

509500 Erträge 
Auflösung SoPo 
verpflichtend kosten-
deckende Bereiche
Kostenstelle Friedhof

500 
Euro

Der verbleibende Verlust von 700 Euro ist entspre-
chend den Ausführungen im nächsten Abschnitt zu 
behandeln.

23.2 Fehlbeträge in verpflichtend 
kostendeckenden Bereichen 

Während bei Überschüssen die Kapitalbindung 
durch die Bildung eines Sonderpostens gezeigt wird, 
wirken sich Fehlbeträge (wenn kein Sonderposten 
zum Ausgleich zur Verfügung steht) als Minderung 
des Reinvermögens aus. 

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ist ein 
Verlustvortrag für den verpflichtend kostende-
ckenden Bereich (Konten 2242xx) zu bilden.

Die Verlustvorträge aus Abrechnungskreisläufen 
werden direkt auf die Konten 

224210	 Verlustvortrag Kindergarten
224220	 Verlustvortrag Kinderheim / 
		  sonstige Bereiche
224230	 Verlustvortrag Friedhof
224240 	 Verlustvortrag Diakoniekasse 
224250	 Verlustvortrag Forst
unter Angabe einer Kostenstelle und einer Investi-

tionsnummer gebucht. 
Überschüsse im kostendeckenden Bereich in Fol-

gejahren müssen zunächst für den Ausgleich des 
Verlustvortrags verwendet werden. Erst wenn der 
Verlustvortrag ausgeglichen werden kann, ist wieder 
ein Sonderposten zu bilden.

Sollten mehrere verpflichtend kostendeckende Be-
reiche der gleichen Sorte (z.B. mehrere Friedhöfe) 
in einer GKZ vorhanden sein, ist der Verlustvortrag 
zwingend mit der entsprechenden Kostenstelle des 
betroffenen Friedhofs und einer Investitionsnum-
mer zu buchen. Dies ermöglicht eine Auswertung, 
zu welchen Friedhöfen die Verlustvorträge gehören. 

Das vorstehende Beispiel wird wie folgt fortge-
führt:

d)	 Der im Jahr 03 verbleibende Fehlbetrag von 700 
Euro wird im Rahmen der Ergebnisverwendung 
zum 31.12.03 als Verlustvortrag gebucht:

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.03

224230 Verlustvor-
trag Friedhof
Investitionsnummer

an

830320 Bildung Ver-
lustvortrag verpflich-
tend kostendeckende 
Bereiche
Kostenstelle Friedhof

700 
Euro

	 Im Jahr 04 erwirtschaftet der Friedhof einen 
Überschuss von 300 Euro. Im Rahmen der Er-
gebnisverwendung des Jahres 04 reduziert der 
Überschuss den Verlustvortrag.

e)	 Im Rahmen der Ergebnisverwendung wird 
am 31.12.04 der Verlustvortrag teilweise (300 
Euro) ausgeglichen.

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.04

830310 Ausgleich 
Verlustvortrag ver-
pflichtend kostende-
ckende Bereiche
Kostenstelle 
Friedhof

an
224230 Verlustvortrag 
Friedhof
Investitionsnummer

300 
Euro

	 Der Verlustvortrag beträgt nach dieser Buchung 
nur noch 400 Euro. 

	 Im Jahr 05 erwirtschaftet der Friedhof einen 
Überschuss von 1.000 Euro (Überschuss > Ver-
lustvortrag). Davon sind 400 Euro für den Aus-
gleich des Verlustvortrages zu verwenden. Die 
verbleibenden 600 Euro sind wieder in einen 
Sonderposten einzustellen.

f)	 Vollständiger Ausgleich des Verlustvortrages 
im Rahmen der Ergebnisverwendung des Jah-
res 05 zum 31.12.05 

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.05

830310 Ausgleich 
Verlustvortrag ver-
pflichtend kostende-
ckende Bereiche 
Kostenstelle 
Friedhof

an
224230 Verlustvortrag 
Friedhof
Investitionsnummer

400 
Euro

g)	 Bildung eines Sonderpostens zum 31.12.05 
über 600 Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.05

709500 Aufwen-
dungen Zuführung 
SoPo verpflichtend 
kostendeckende 
Bereiche 
Kostenstelle 
Friedhof

an
270130 Überschüsse 
Friedhof
Investitionsnummer

600 
Euro
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24. Zeitliche Abgrenzungen 
(Rechnungsabgrenzung)

24.1 Überblick

In der Doppik sind die Aufwendungen und Erträ-
ge den Haushaltsjahren zuzuordnen, in denen sie 
wirtschaftlich verursacht worden sind; unabhän-
gig vom Zeitpunkt der Zahlung. Dabei erfolgt die 
Rechnungsstellung bei allen nachfolgenden Fällen 
immer im Folgejahr.

Der Grundsatz der Periodenabgrenzung ist ein 
wesentlicher Bestandteil der Doppik. Nur durch die 
Periodenabgrenzung ist es möglich, den Ressour-
cenverbrauch und das Ressourcenaufkommen der 
einzelnen Jahre darzustellen. 

Man kann folgende Fälle unterscheiden:

Zahlungs-
zeitpunkt

Zuordnung 
Aufwand/
Ertrag

Bilanzielle 
Abbildung

Bezeich-
nung der 
Abgren-
zung

Einzahlung

laufendes 
Jahr

folgendes 
Jahr / zu-
künftige 
Jahre

Passiver Rech-
nungsabgren-
zungsposten

transitorisch

Auszahlung
Aktiver Rech-
nungsabgren-
zungsposten

Einzahlung folgendes 
Jahr / zu-
künftige 
Jahre

laufendes 
Jahr

Sonstige Forde-
rungen

antizipativ

Auszahlung
Sonstige Ver-
bindlichkeiten

Abbildung 41: Übersicht über die verschiedenen Arten der Rechnungsabgrenzung

Nachfolgend werden zu den einzelnen Fällen Bei-
spiele dargestellt.

24.2 Transitorische 
Rechnungsabgrenzungen

Bei der transitorischen Rechnungsabgrenzung 
liegt der Zahlungszeitpunkt im laufenden Jahr, der 
Aufwand bzw. Ertrag ist einem bestimmten Zeit-
raum in der Zukunft – meist dem Folgejahr – zuzu-
ordnen. Es ist auch möglich, dass der Aufwand bzw. 
der Ertrag teilweise das laufende und teilweise das 
Folgejahr betreffen. 

Um den Aufwand bzw. Ertrag im Zahlungszeit-
punkt nicht in die laufende Ergebnisrechnung ein-
fließen zu lassen, wird der Betrag in der Bilanz als 
Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) „geparkt“. Im 
Folgejahr (bzw. in den Jahren, in denen der Betrag 
in die Ergebnisrechnung einfließen soll) ist der RAP 
wieder aufzulösen.

Bildung des RAP:
Der RAP wird im Zeitpunkt der Zahlung gebildet.
Auflösung des RAP:

Die Auflösung des RAP wird im Zeitpunkt der 
Bildung des RAP mit Buchungsdatum 01.01. des 
Folgejahres erfasst. Buchung der Auflösung direkt 
im neuen Jahr. Anschließend Buchung der Sollstel-
lung mit Ausgleich. 

Die organisatorische Abwicklung ist u.a. abhängig 
von der Verwaltungsgröße und dem Kenntnisstand 
der Mitarbeiter. 

Praxistipps:
Wenn die Belegablage für jedes Jahr separat 

durchgeführt werden soll, dann sollten alle Belege, 
die Buchungen in zwei Jahren verursachen, kopiert 
werden, damit für jedes Jahr ein Beleg für die Abla-
ge zur Verfügung steht. 

Für die Auswertung des Kontos „Aktive Rech-
nungsabgrenzung“ bzw. „Passive Rechnungsab-
grenzung“ ist es sinnvoll, bei der Buchung den 
Debitor bzw. Kreditor im Feld „Beschreibung“ mit 
anzugeben. So können später die Geschäftsvorfälle, 
die zu Abgrenzungen geführt haben, leichter nach-
vollzogen werden.

Die Abgrenzungsbuchungen sowie die Buchungen 
für das Folgejahr werden sofort bei Erhalt der Rech-
nung zum „Merken und späteren Buchen“ in ein ex-
tra dafür vorbereitetes Buchblatt mit eigener Num-
mernserie eingestellt.

24.2.1 Auszahlung laufendes Jahr – 
Aufwand folgendes Jahr 

Kreditorische Rechnung mit Zahlung im alten 
Jahr, die Aufwand des neuen Jahres darstellt.

Beispiel: 
Beamtenbezüge für den Monat Januar sind ab-

zugrenzen, da die Zahlung bereits im Dezember 
erfolgt.

Die 500.000 Euro stellen Bezüge für das Folge-
jahr dar und sind darum abzugrenzen:

GKZ KG
Buchungs-
datum:
28.12.01

180100 Aktive 
Rechnungsabgren-
zungsposten

an
172000 Guthaben bei 
der Kassengemein-
schaft (Bank)

500.000 
Euro

Für das Folgejahr ist der RAP wieder aufzulösen:

GKZ KG
Buchungs-
datum:
01.01.02

SK 602100 Besol-
dung der Beamten 
und Beamtinnen 
Kostenstelle

an
364100 Verbindlich-
keiten gegenüber Mit-
arbeitenden (Kreditor)

500.000 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum:
01.01.02

364100 Verbind-
lichkeiten gegenüber 
Mitarbeitenden 
(Kreditor)

180100 Aktive Rech-
nungsabgrenzungs-
posten

500.000 
Euro
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Die abgebildeten Buchungssätze stellen ein Bei-
spiel mit der Zahlung des Aufwandes per Abbu-
chung dar. Für den Fall, dass ein Betrag überwie-
sen werden muss, ist die erste Buchung kreditorisch 
vorzunehmen.

24.2.2 Einzahlung laufendes Jahr – 
Ertrag folgendes Jahr

Debitorische Rechnung mit Zahlung im alten Jahr, 
die Ertrag des neuen Jahres darstellt.

Beispiel:
Eltern überweisen die Kitabeiträge für den Januar 

02 bereits am 26.12.01.
Buchung bei sofortiger Bildung des RAP bei Zah-

lungseingang:

Buchungs-
datum:
26.12.01

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft (Bank)

an
380500 Passive Rech-
nungsabgrenzungs-
posten

100 
Euro

Für das Folgejahr ist der RAP wieder aufzulösen:

Buchungs-
datum:
01.01.02

141200 Forderungen 
aus Kindergarten-
beiträgen (Debitor)

an
401310 Elternbeiträge 
Kostenstelle

100 
Euro

Buchungs-
datum:
01.01.02

380500 Passive 
Rechnungsabgren-
zungsposten

an
141200 Forderungen 
aus Kindergartenbei-
trägen (Debitor)

100 
Euro

24.3 Antizipative Rechnungsabgrenzungen

Bei antizipativen Rechnungsabgrenzungen sind 
Aufwendungen bzw. Erträge, die das alte Jahr be-
treffen, auch noch dem alten Jahr zuzuordnen. In 
der Ergebnisrechnung des alten Jahres fehlen also 
noch Aufwendungen und Erträge, die berücksichti-
gt werden müssen. Außerdem ist in der Bilanz eine 
Sonstige Forderung bzw. Sonstige Verbindlichkeit 
auszuweisen. Eine Zahlung findet erst im neuen 
Jahr bzw. in zukünftigen Jahren statt.

Organisatorisch muss festgelegt werden, wer wann 
welche Buchung vornimmt. 

Dabei kommt es zu der Herausforderung für das 
Rechnungswesen, dass bei Buchung der (Ab-)Rech-
nung im neuen Jahr nicht noch einmal ein Aufwand 
bzw. Ertrag (für das neue Jahr) zu erfassen ist, son-
dern die Sonstige Verbindlichkeit bzw. Sonstige For-
derung auszubuchen ist. 

24.3.1 Aufwand laufendes Jahr – 
Auszahlung neues Jahr 

Kreditorische Rechnung über Aufwand im alten 
Jahr, die im neuen Jahr gestellt wurde.

Beispiel: 
Am 30.12.01 ist die Heizungsanlage ausgefallen. 

Der Heizungsnotdienst repariert am 31.12. kurz-
fristig die Heizung und stellt am 18.01. des Folge-
jahres die Rechnung über 500 Euro mit dem Rech-
nungsdatum 15.01.02.

Aufwandsbuchung und Bildung der Rechnungs-
abgrenzung: 

Buchungs-
datum:
31.12.01

712200 Instandhal-
tung der Gebäude
Kostenstelle

an

369500 Antizipative 
Rechnungsabgrenzung 
- Sonst. Verbindlich-
keiten
Kostenstelle

500 
Euro

Auflösung der Rechnungsabgrenzung:

Buchungs-
datum:
18.01.02

369500 Antizipative 
Rechnungsabgren-
zung - Sonst. 
Verbindlichkeiten

an

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor)

500 
Euro

Buchungs-
datum:
18.01.02

340010 Verbind-
lichkeiten aus 
Lieferungen und 
Leistungen
(Kreditor)

172000 Guthaben bei 
der Kassengemein-
schaft
(Bank)

500 
Euro

	 Diese Buchungen können beide bei Vorlage 
der Rechnung durchgeführt werden. Sollte die 
Rechnung zum Zeitpunkt der Jahresabschlus-
serstellung noch nicht vorliegen, wäre im Rah-
men der Jahresabschlussarbeiten zu schätzen, 
wie hoch der Aufwand für das Jahr 01 aus die-
sem Auftrag war.

	 Anmerkung:
	 Eine Buchung der Rechnung mit Buchungs-

datum 31.12.01 „Instandhaltungsaufwand 
an Kreditor“ kommt nicht in Frage, da hierzu 
eine Rechnung mit Rechnungsdatum späte-
stens zum 31.12.01 vorliegen muss. Beim An-
sprechen des Kreditors würde automatisch das 
Konto „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen“ angesprochen werden.

24.3.2 Ertrag laufendes Jahr – 
Einzahlung neues Jahr

Debitorische Rechnung über Ertrag im alten Jahr, 
die im neuen Jahr gestellt wurde.

Beispiel: 
Ein Bauunternehmer mietet das Gemeindehaus 

für eine betriebliche Weihnachtsfeier am 22.12.01. 
Die Gemeindesekretärin schreibt am 15.01. des Fol-
gejahres die Rechnung für die Nutzung des Gemein-
dehauses mit dem Rechnungsdatum 15.01.02.
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Ertragsbuchung und Bildung der Rechnungsab-
grenzung: 

Buchungs-
datum:
22.12.01

159500 Sonstige 
Forderungen – anti-
zipative Rechnungs-
abgrenzung
Kostenstelle

an
426000 Nutzungsent-
schädigungen
Kostenstelle

75 
Euro

Auflösung der Rechnungsabgrenzung:

Buchungs-
datum:
15.01.02

141000 Ford. aus 
Mieten und Pachten
(Debitor)

an

159500 Sonstige For-
derungen – antizipa-
tive Rechnungsab-
grenzung

75 
Euro

Buchungs-
datum:
15.01.02

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an
141000 Ford. aus 
Mieten und Pachten
(Debitor)

75 
Euro

	 Anmerkung: 
	 Eine Buchung der Rechnung mit Buchungs-

datum 31.12.01 „Debitor an Forderungen aus 
Mieten und Pachten“ kommt nicht in Frage, da 
die Rechnung erst am 15.01.02 erstellt worden 
ist. Ein Ausweis unter diesem Bilanzposten ist 
nur erlaubt, wenn die Rechnung am 31.12.01 
vorliegt. Beim Ansprechen des Debitors wird 
automatisch das Konto „Forderungen aus Mie-
ten und Pachten“ angesprochen.

24.4 Buchungstechnische Umsetzung 
der Rechnungsabgrenzung

1.	 Bildung des Rechnungsabgrenzungspostens 
über die Bankbelegabstimmung

	 Bei aktiver Rechnungsabgrenzung (ARAP) 
werden bei Belastung des Bankkontos und Ein-
lesen der Daten über DTEIN die Spalten „Aus-
gleich Kontoart“ mit „Sachkonto“ und „Aus-
gleich Kontonummer“ mit „180100“ gefüllt. 
Bei passiver Rechnungsabgrenzung (PRAP) 
wird das Sachkonto 380500 verwendet.

2.	 Buchungsdatum der Auflösung
	 Die Auflösung der Posten auf den folgenden 

Konten erfolgt mit Buchungsdatum 01.01.xx:
	- 180100 Aktive Rechnungsabgrenzung
	- 380500 Passive Rechnungsabgrenzung
	- 159500 Sonstige Forderungen – antizipative 

Rechnungsabgrenzung
	- 369500 Sonstige Verbindlichkeiten – antizi-

pative Rechnungsabgrenzung
3.	 Erweiterter Belegtext
	 Dieser wird nur bei Debitoren- und Kreditoren-

posten gespeichert. Wenn z. B. „Sachkonto an 
Sachkonto“ oder „Bank an Sachkonto“ gebucht 
wird, ist die Pflege dieses Feldes überflüssig.

4.	 Einrichtung separater Buch.-Blätter und Num-
mernserien

	 Sofern nicht über Funktionalitäten (z.B. Bank-
belegabstimmung) ausgeschlossen, sollten die 
neu anzulegenden FiBu Buch.-Blätter „ARAP“, 
„PRAP“, „SOFORD“ und „SOVERB“ verwen-
det werden. Es wird empfohlen, den Nummern-
serien, die als Buchungsnummernserien im 
jeweiligen Buchblatt zu hinterlegen sind (Start-
nummer z.B. „ARAP0001“), den gleichen Na-
men zu geben (z.B. „ARAP“).

5.	 Beschreibung
	 Es ist sinnvoll, sich mit dem Feld „Beschrei-

bung“ einen Filter zu schaffen, um eventuelle 
Falschbuchungen besser analysieren zu können. 
Hierfür eignet sich nur der Explorer Sachpo-
sten, da nicht alle Buchungen debitorisch bzw. 
kreditorisch erfolgen, aber alle Arten von Bu-
chungen Sachposten in der Hauptbuchhaltung 
erzeugen. Sofern die Eingabe beeinflussbar 
bzw. sinnvoll erscheint (z.B. nicht sinnvoll bei 
der Sollstellung von Kita-Beiträgen, da i.d.R. 
zum Zeitpunkt der Sollstellung ein möglicher 
PRAP noch nicht gebildet wurde) sollen hierfür 
vereinheitlichte Texte angegeben werden.

 
	 Im Feld Beschreibung folgt die Terminologie 

der Systematik
[„D“/“K“]
[Debitor-/Kreditornummer]
[Leerzeichen]
[„aRAP“ bzw. „pRAP“ bzw. „SoFord“ bzw. 

„SoVerb“]
[Leerzeichen]
[altes Jahr]
[„->“]
[neues Jahr]

Beispiele:
D100365 pRAP 01->02
K100836 aRAP 01->02

6.	 Externe Belegnummer
	 In dieser Spalte sollten nähere Angaben zur 

Rechnungsabgrenzung eingegeben werden.
	 Im Feld „Externe Belegnummer“ folgt die Ter-

minologie der Systematik
	 [„Bild.“ bzw. „Aufl.“]
	 [Leerzeichen]
	 [„aRAP“ bzw. „pRAP“ bzw. „SoFord“ bzw. 

„SoVerb“]
	 [Leerzeichen]
	 [Konkretisierung des Geschäftsvorfalls (z.B. 

„Nutz.-Entsch.“, „Pers.-Aufw.“, „Elternbeitr.“ 
bzw. „Heiz.-Reparatur“]

	 Beispiele:
	 AUFL. PRAP ELTERNBEITRÄGE
	 BILD. ARAP PERS.-AUFWAND
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24.5 Anzahlungen

Anzahlungen unterscheiden sich in der Art der 
Rechnungsstellung von der Rechnungsabgrenzung 
und einer Forderung bzw. Verbindlichkeit mit Ra-
tenzahlung.

Die Unterschiede werden wie folgt verdeutlicht. 
Als Beispiel wird jeweils eine Unterkunft für eine 
Sommerfreizeit im Juli 2020 zum Preis von 5.000 
Euro gebucht.
a)	 Rechnungsabgrenzung
	 Erhalt einer Rechnung mit Rechnungsdatum 

03.05.2019 für die Buchung der Sommerfrei-
zeit, die innerhalb von 14 Tagen komplett fällig 
ist.

	 Das Leistungsdatum liegt im Juli 2020, so dass 
hier auch der Aufwand zuzuordnen ist. Die 
Zahlung muss jedoch im Mai 2019 erfolgen.

b)	 Verbindlichkeit mit Ratenzahlung
	 Erhalt einer Rechnung am 10.01.2020 für die 

Buchung der Sommerfreizeit. Es ist ein Betrag 
in Höhe von 3.000 Euro am 31.01.2020 und 
der Restbetrag in Höhe von 2.000 Euro am 
31.05.2020 fällig. Hier ist eine Verbindlichkeit 
mit zwei Fälligkeiten einzubuchen. 

c)	 Anzahlung
	 Erhalt einer Rechnung am 03.05.2019 für die 

Buchung der Sommerfreizeit über eine Anzah-
lung zur Garantie der Buchung in Höhe von 
1.000 Euro, die sofort fällig ist. Eine zweite 
Rechnung über 4.000 Euro folgt acht Wochen 
vor Reisebeginn. Hier ist eine Verbindlichkeit 
über 1.000 Euro als Anzahlung einzubuchen, 
da der Aufwand erst im Folgejahr zu buchen ist.

Folgende Sachkonten stehen für die Buchung von 
Anzahlungen zur Verfügung:
159200		 geleistete Anzahlung auf nicht 
			   aktivierb. Leistung
159210 	 Zugang geleistete Anzahlung auf 
			   nicht aktivierb. Leistung
159220 	 Abgang geleistete Anzahlung auf 
			   nicht aktivierb. Leistung
369200 	 erhaltene Anzahlung auf 
			   Bestellung / Leistung
369210 	 Zugang erhaltene Anzahlung auf 
			   Bestellung / Leistung
369220 	 Abgang erhaltene Anzahlung auf 
			   Bestellung / Leistung

Buchung der geleisteten Anzahlung für die Unter-
kunft aus o.a. Beispiel:

GKZ KG
Buchungs-
datum:
03.05.19

159210 Zugang ge-
leistete Anzahlung 
auf nicht aktivierb. 
Leistung

an

340010 Verbindlich-
keiten aus Lieferungen 
und Leistungen
(Kreditor)

1.000 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum:
10.05.19

340010 Verbind-
lichkeiten aus 
Lieferungen und 
Leistungen 
(Kreditor)

an

172000 Guthaben bei 
der Kassengemein-
schaft
(Bank)

1.000 
Euro

Aus Sicht der Unterkunft würde die erhaltene An-
zahlung wie folgt gebucht werden:

GKZ Un-
terkunft
Buchungs-
datum 
03.05.19

141000 Forderungen 
aus Lieferungen 
und Leistungen
(Debitor)

an

369210 Zugang 
erhaltene Anzahlung 
auf Bestellung / 
Leistung

1.000 
Euro

GKZ Un-
terkunft
Buchungs-
datum 
11.05.19

172000 Guthaben 
bei der Kassenge-
meinschaft
(Bank)

an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor)

1.000 
Euro

Im Folgejahr werden die Anzahlungen in beiden 
GKZ jeweils wieder ergebniswirksam aufgelöst:

GKZ KG
Buchungs-
datum 
01.07.20

695200 Unterbrin-
gungs- und Verpfle-
gungskosten
Kostenstelle

an

159220 Abgang 
geleistete Anzahlung 
auf nicht aktivierb. 
Leistung

1.000 
Euro

GKZ Un-
terkunft
Buchungs-
datum 
01.07.20

369220 Abgang 
erhaltene Anzahlung 
auf Bestellung / Lei-
stung

an
411130 Unterkunft
Kostenstelle

1.000 
Euro

25. Wertberichtigungen von Forderungen

25.1 Überblick

Zum Jahresabschluss sind Forderungen hinsicht-
lich ihrer Werthaltigkeit (Bonität) zu überprüfen 
und zu bewerten. Man unterscheidet drei Gruppen:
	- Einwandfreie Forderungen 
	- Zweifelhafte Forderungen
	- Uneinbringliche Forderungen
Bei einwandfreien Forderungen ist mit dem Zah-

lungseingang in voller Höhe zu rechnen.
Eine Forderung ist zweifelhaft, wenn der Zahlungs-

eingang unsicher ist, also wenn ein Forderungsaus-
fall (teilweise oder vollständig) zu erwarten ist. Das 
ist z.B. der Fall, wenn trotz Mahnung nicht gezahlt 
wurde oder ein Insolvenzverfahren läuft. Diese For-
derungen werden auch als „Dubiose“ bezeichnet.

Uneinbringlich ist eine Forderung, wenn der For-
derungsausfall endgültig feststeht. Das ist beispiels-
weise der Fall bei fruchtloser Pfändung, der Beendi-
gung eines Insolvenzverfahrens oder bei Verjährung 
der Forderung.

Die Wertberichtigung der Forderungen im Rah-
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men der Inventur ist notwendig, um das Vermögen 
der GKZ zutreffend zu bewerten und in der Bilanz 
darzustellen. Forderungen, die nicht einwandfrei 
sind, müssen mit dem Wert bewertet werden, der vo-
raussichtlich vom Zahlungspflichtigen bezahlt wer-
den wird. Dabei ist im Zweifel eher niedrig zu be-
werten (Vorsichtsprinzip). Eine zu hohe Bewertung 
würde dazu führen, dass die GKZ „zu reich“ darge-
stellt wird. Dies kann dazu führen, dass ggf. Mittel 
verwendet werden, die gar nicht vorhanden sind.

Eine besondere Bedeutung hat die Wertberichti-
gung der Forderungen für den Bereich Kindergär-
ten. In der Ergebnisrechnung werden als Erträge 
die Elternbeiträge ausgewiesen, die vertraglich 
vereinbart worden sind. Da erfahrungsgemäß nicht 
alle vereinbarten und berechneten Elternbeiträge 
auch bezahlt werden, würde die Ergebnisrechnung 
ohne die Wertberichtigungen bzw. Abschreibungen 
auf Forderungen zu positiv dargestellt werden. Die 
tatsächlichen bzw. erwarteten Forderungsausfälle 
stellen Aufwendungen dar, die das Ergebnis negativ 
beeinflussen. Insbesondere bei Defizitverträgen ist 
dies unbedingt zu berücksichtigen, da sich das De-
fizit durch die Forderungsausfälle erhöht. 

Bei Gebührenhaushalten (z.B. Friedhof) ist eben-
falls dieser Aufwand aus den tatsächlichen bzw. vo-
raussichtlichen Forderungsausfällen in der Kalkula-
tion zu berücksichtigen.

Unterjährig werden Einzelwertberichtigungen 
in newsystem durch Niederschlagung und Erlass 
durchgeführt. Im Rahmen des Jahresabschlusses 
werden ggf. noch weitere manuelle Korrekturen vor-
genommen.

Im Folgenden wird zunächst auf die Einzelwertbe-
richtigungen (EWB) eingegangen. Erst nach erfolg-
reicher Korrektur einzelner Forderungen darf eine 
Pauschalwertberichtigung (PWB) vorgenommen 
werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass nach er-
folgter PWB noch eine EWB durchgeführt wird und 
somit die Forderung doppelt wertberichtigt wird.

Art Gruppe Kapitel

EWB
zweifelhaft

Niederschlagung 25.2.1

EWB zum Jah-
resabschluss

25.2.2

uneinbringlich Erlass 25.2.3

PWB

einwandfrei Stundung 25.3.1

zweifelhaft
PWB zum Jah-
resabschluss

25.3.2

25.2 Einzelwertberichtigung von 
Forderungen

25.2.1 Niederschlagung

Bei einer Niederschlagung handelt es sich um 
eine verwaltungsinterne Maßnahme, bei der auf die 

Weiterverfolgung eines Anspruchs verzichtet wird. 
Durch die Niederschlagung erlischt der Anspruch 
nicht. Die weitere Rechtsverfolgung wird daher nicht 
ausgeschlossen. Voraussetzung für die Buchung ei-
ner Niederschlagung ist ein aktueller Forderungs-
bestand. Insbesondere müssen alle Zahlungen und 
Gutschriften auf dem Debitoren ausgeglichen sein. 
Die Niederschlagung von Forderungen kann befri-
stet oder unbefristet erfolgen. 

Für die Niederschlagung gibt es eine Funktion in 
newsystem. Bei der Buchung der Niederschlagung 
sind u.a. ein Wiedervorlagedatum, ein Wiedervor-
lagegrund und ein Niederschlagungsgrund anzu-
geben. Niederschlagungen haben grundsätzlich 
befristet zu erfolgen und sind in regelmäßigen Zeit-
abständen zu überprüfen.

Wird die niedergeschlagene Forderung unein-
bringlich, so ist die befristete Niederschlagung in 
eine unbefristete Niederschlagung umzuwandeln. 
Bei unbefristeten Niederschlagungen wird die For-
derung ausgebucht, so dass kein offener Posten in 
newsystem mehr vorhanden ist. Der Anspruch auf 
die Forderung hingegen geht nicht unter. Aus Grün-
den der Verwaltungsvereinfachung wird davon ab-
gesehen, eine Anspruchsliste zu führen.

Beispiel: Eine Forderung aus Kindergartenbeiträ-
gen über 150 Euro wird am 01.05.01 niedergeschla-
gen:

GKZ 
Buchungs-
datum 
01.05.01

728110 Abschrei-
bungen auf Forde-
rungen 
Kostenstelle 
Kindergarten

an

141220 EWB
Forderungen aus
Kindergarten-
beiträgen

150 
Euro

In der Bilanz mit Konten wirkt sich diese Buchung 
wie folgt aus:
4. Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen	 0 Euro
141200	Forderungen aus 
Kindergartenbeiträgen	 150 Euro 
141220	EWB Forderungen aus 
Kindergartenbeiträgen	 -150 Euro

In der Debitorenbuchhaltung bleibt der offene Po-
sten erhalten und wird nicht ausgebucht. Die nie-
dergeschlagenen Posten haben folgende Merkmale:
	- ein Kennzeichen, über dass die gebuchten Nie-

derschlagungen ausgewertet werden können,
	- niedergeschlagene Forderungen erscheinen 

nicht mehr im Mahnvorschlag,
	- durch die Niederschlagung werden verschie-

denen Sperren gesetzt,
	- geht eine Zahlung für einen bereits niederge-

schlagenen offenen Posten ein, erfolgt die In-
formation, dass der Posten niedergeschlagen 
ist. Es wird gefragt, ob die Niederschlagung 
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aufgehoben werden soll. Bei Bestätigung wird 
automatisch die Aufhebung gebucht. Wenn 
„nein“ gewählt wird, ist sicherzustellen, dass 
nachträglich die Niederschlagung dieser Forde-
rung manuell aufgehoben wird.

Niederschlagungen können auch wieder aufgehoben 
werden (komplett oder teilweise). Gründe für die 
Aufhebung der Niederschlagung können z. B. sein:
	- Es erfolgt ein Zahlungseingang.
	- Die Forderung soll ausgebucht werden (Erlass).
	- Die Forderung soll vollstreckt werden.

Die Aufhebung einer Niederschlagung erfolgt im-
mer ertragswirksam.
Beispiel: Die Niederschlagung der o.g. Forderung 
aus Kindergartenbeiträgen über 150 Euro wird am 
01.09.01 aufgehoben:

GKZ 
Buchungs-
datum 
01.09.01

141220 EWB Forde-
rungen aus Kinder-
gartenbeiträgen

an

593000 Erträge aus 
der Zuschreibung von 
Forderungen Kosten-
stelle Kindergarten

150 
Euro

25.2.2 Einzelwertberichtigung zum 
Jahresabschluss

Wenn zum Bilanzstichtag bei einer Forderung mit 
einem Ausfall (ganz oder teilweise) zu rechnen ist, 
so ist in Höhe des geschätzten Ausfalls eine entspre-
chende Wertberichtung vorzunehmen. Dies bedeu-
tet, dass ein Aufwand in Höhe des voraussichtlichen 
Forderungsausfalls zu buchen ist. Als Gegenbu-
chung ist eine Berichtigung der jeweiligen Forde-
rungsart vorzunehmen. 

In der kirchlichen Praxis kann häufig nicht jede 
Forderung beim Jahresabschluss einzeln überprüft 
werden. Es kann deshalb folgendermaßen vorgegan-
gen werden:
1.	 Feststellung, welche Forderungen mit Fällig-

keitsdatum zum Bilanzstichtag älter als ein 
Jahr und zum Zeitpunkt der Erstellung des Jah-
resabschlusses noch immer offen sind. Dabei 
dürfen die bereits niedergeschlagenen Forde-
rungen nicht mitberücksichtigt werden, denn 
für diese sind bereits einzelne Wertberichti-
gungen gebucht worden.

2.	 Gruppierung der Forderungen nach Forde-
rungsarten (Sachkontobuchungsgruppen) und 
Kostenstellen.

3.	 Wertberichtigung des gesamten Forderungsbe-
trages je Forderungsart und Kostenstelle. Bei 
Forderungen mit Umsatzsteuer nur Wertberich-
tigung des Nettobetrages. 

	 Um die entsprechenden Informationen aus new-
system zu filtern, empfiehlt sich die Nutzung 
der Funktionalität „Offene Posten Liste Debi-
tor“ (Finanzbuchhaltung – Debitorenbuchhal-
tung – Auswertungen).

Beispiel: 
In der Kostenstelle Kindergarten sind Forderungen 
aus Kindergartenbeiträgen in Höhe von 20.000 Euro 
zum 31.12.01 vorhanden. Davon sind bereits 1.000 
Euro niedergeschlagen. Von den verbleibenden For-
derungen sind 3.000 Euro älter als ein Jahr (= Fäl-
ligkeitsdatum aus dem Jahr 00 oder älter) und heute 
noch immer offen.

GKZ 
Buchungs-
datum 
31.12.01

728180 Aufwen-
dungen f. d. Bildung 
EWB Forderungen
Kostenstelle Kinder-
garten

an
141230 EWB manuell 
Ford. aus Kindergar-
tenbeiträgen

3.000 
Euro

Im Kontenplan ist für jede Forderungsart jeweils 
ein Konto für manuelle Einzelwertberichtigungen 
(EWB) vorgesehen. In der Debitorenbuchhaltung 
werden keine Buchungen / Änderungen vorgenom-
men. Es handelt sich um eine reine Sachkontenbu-
chung. Die Abstimmbarkeit von Finanzbuchhaltung 
und Debitorenbuchhaltung bleibt ebenfalls erhal-
ten, weil das ursprüngliche Forderungskonto nicht 
berührt wird.

In der Bilanz mit Konten werden die Forderungen 
dann wie folgt dargestellt:
4.  Forderungen aus Lieferungen 
 und Leistungen	 16.000 Euro
 141200 Forderungen aus 
 Kindergartenbeiträgen	 20.000 Euro
141220 EWB Forderungen aus 
Kindergartenbeiträgen	 -1.000 Euro
141230 EWB manuell Ford. 
aus Kindergartenbeiträgen	 -3.000 Euro

Die Buchung der manuellen Einzelwertberichti-
gung ist zum 01.01. des Folgejahres wieder rück-
gängig zu machen.

25.2.3 Erlass / Abschreibung von 
uneinbringlichen Forderungen

Der Erlass ist eine Maßnahme, mit der durch Er-
klärung gegenüber dem Schuldner auf einen fälligen 
Anspruch verzichtet wird. Durch den Erlass erlischt 
der Anspruch. Der Erlass bedarf eines Antrags des 
Schuldners. 
Unabhängig davon wird eine Forderung uneinbring-
lich, wenn u.a. 
	- die Verjährung eingetreten ist, 
	- der Schuldner verstorben ist und es keine Er-

ben gibt oder 
	- bei Privatinsolvenz eine Restschuldbefreiung 

gewährt worden ist. 
Uneinbringliche Forderungen sind abzuschreiben 
(also auszubuchen).
Für den Erlass bzw. die Ausbuchung einer Forde-
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rung gibt es die Funktion „Erlass“ in newsystem. 
Hier kann ausgewählt werden, welche offenen De-
bitorenposten erlassen werden sollen. Außerdem ist 
ein Buchungsdatum festzulegen, zu dem die Ausbu-
chung der Forderung erfolgt.
Der offene Posten in der Debitorenbuchhaltung 
wird ausgeglichen. Auf den Sachkonten wird ein 
Aufwand aus der Abschreibung von Forderungen 
gebucht sowie ein Abgang auf dem entsprechenden 
Forderungskonto.
Zum Zeitpunkt der Ausbuchung der Forderung (Bu-
chungsdatum) erfolgt ggf. auch eine Korrektur der 
Umsatzsteuer. Für niedergeschlagene Forderungen 
ist eine Korrektur der Umsatzsteuer gemäß Umsatz-
steuergesetz nicht erlaubt. 

Beispiel: 
	 Eine Forderung über 300 Euro aus dem Be-

reich Friedhof wird nicht mehr eingehen, weil 
der Zahlungspflichtige inzwischen ebenfalls 
verstorben ist und keine Erben vorhanden sind.

GKZ 
Buchungs-
datum 

728110 Abschrei-
bungen auf Forde-
rungen
Kostenstelle

an Forderungen (Debitor)
300 
Euro

Als Buchungsdatum müsste genau genommen der 
Tag verwendet werden, an dem der Zahlungspflich-
tige verstorben ist. Wenn dieser Tag nicht bekannt 
ist, dann ist zu prüfen, in welchem Haushaltsjahr 
das Sterbedatum liegt und als Buchungsdatum wäre 
dann der 31.12. dieses Jahres zu verwenden (sofern 
noch kein Buchungsschluss für dieses Jahr besteht). 
Sollte auch dies nicht festzustellen sein, ist das Da-
tum zu verwenden, an dem das Kirchenamt Kennt-
nis von der Uneinbringlichkeit der Forderung erhält.

25.3 Pauschalwertberichtigung 
von Forderungen

Voraussetzung für die Pauschalwertberichtigung 
ist ein den tatsächlichen Gegebenheiten entspre-
chender Bestand an einwandfreien Forderungen. 
Hierfür sind ggf. vor der PWB noch Einzelwert-
berichtigungen und Stundungen zu buchen. Ein 
aktuelles Mahnwesen ist eine weitere wichtige Vo-
raussetzung. Diese Tätigkeiten sollten immer im 
laufenden Buchungsgeschäft erfolgen. 

25.3.1 Stundung

Kann ein Schuldner seine Forderungen nicht be-
gleichen, so können diesem auf Antrag die bishe-
rigen Forderungen gestundet werden. Durch eine 
Stundung werden die Fälligkeiten des gestundeten 
Betrags auf einen längeren Zeitraum verteilt. 

Hierfür wird die alte Forderung ausgebucht und 
durch mehrere Forderungen mit gleichem Bu-
chungsdatum und unterschiedlicher Fälligkeit er-
setzt. Stundungszinsen können zusätzlich berechnet 
werden.

Es ist darauf zu achten, dass Anzahl und Höhe 
der Raten in einem angemessenen Verhältnis zum 
Sachverhalt stehen. Empfehlenswert ist ein vom 
Sachverhalt abhängiger maximaler Zeitraum von 
3-5 Jahren. Erfahrungsgemäß werden längerfristig 
gestaltete Stundungen nicht eingehalten und führen 
zu erheblichem Mehraufwand.

Wenn im Einzelfall absehbar ist, dass die gestun-
deten Beträge nicht vollständig beglichen werden 
können, ist zu überlegen, einen Teilerlass zu gewäh-
ren.

25.3.2 Pauschalwertberichtigung 
zum Jahresabschluss

Erfahrungsgemäß ist auch bei einwandfreien For-
derungen im Laufe des Geschäftsjahres mit Ausfäl-
len zu rechnen. So werden beispielsweise von den 
Forderungen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fäl-
lig sind, auch einige ausfallen. Diesem nicht vorher-
sehbaren allgemeinen Ausfallrisiko trägt man durch 
eine Pauschalwertberichtigung von Forderungen 
Rechnung.

Hierbei wird aufgrund der Erfahrungen (Forde-
rungsausfälle der letzten 3 bis 5 Jahre) ein Prozent-
satz ermittelt und auf den Bestand der Forderungen 
angewandt. Dieser Prozentsatz muss rechnerisch 
nachgewiesen werden.

Wenn eine Kombination aus Einzel- und Pau-
schalwertberichtigung zur Anwendung kommen 
soll, dann ist darauf zu achten, dass zunächst das 
spezielle Ausfallrisiko von zweifelhaften und un-
einbringlichen Forderungen berechnet und gebucht 
wird (EWB). Die Pauschalwertberichtigung wird 
dann auf die Forderungen bezogen, die noch nicht 
einzelwertberichtigt worden sind. Dies wären die 
einwandfreien Forderungen nach o.g. Einteilung. 

Beispiel: 
	 In der Kostenstelle Kindergarten sind Forde-

rungen aus Kindergartenbeiträgen in Höhe von 
20.000 Euro zum 31.12.01 vorhanden. Davon 
sind bereits 1.000 Euro niedergeschlagen. Von 
den verbleibenden Forderungen sind 3.000 Euro 
älter als ein Jahr (= Buchungsdatum aus dem 
Jahr 00 oder älter) und heute noch immer offen. 

	 Demnach sind 16.000 Euro Forderungen als 
einwandfrei zu betrachten. Für diese Forde-
rungen ist das allgemeine Ausfallrisiko in Höhe 
von 2 % zu berücksichtigen (Erfahrungswert 
des Kirchenamtes). Notwendige Pauschalwert-
berichtigung 16.000 Euro * 2 % = 320 Euro.
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GKZ 
Buchungs-
datum 
31.12.01

728110 Abschrei-
bungen auf 
Forderungen
Kostenstelle 
Kindergarten

an

141210 PWB 
Forderungen aus 
Kindergarten-
beiträgen

320 
Euro

Im Kontenplan ist für jede Forderungsart jeweils 
ein Konto für Pauschalwertberichtigungen vorge-
sehen. In der Debitorenbuchhaltung werden keine 
Buchungen / Änderungen vorgenommen. Es handelt 
sich um eine reine Sachkontenbuchung. Die Ab-
stimmbarkeit von Finanzbuchhaltung und Debito-
renbuchhaltung bleibt ebenfalls erhalten, weil das 
ursprüngliche Forderungskonto nicht berührt wird.

Die Buchung der manuellen Pauschalwertberich-
tigung ist zum 01.01. des Folgejahres wieder rück-
gängig zu machen.

25.4 Technische Umsetzung der 
Wertberichtigung von Forderungen

Die Verbuchung von Stundungen, Niederschla-
gungen und Erlässen im laufenden Geschäftsjahr 
erfolgt jeweils über eine Eingabemaske.

25.4.1 Stundungen

Über die Suche (oben rechts) gelangen Sie mit 
dem Suchbegriff „Stundungen“ in die Übersicht. 
Dort wählen Sie bitte „Neu“ im Menüband aus.

Abbildung 42: Stundungsmaske - Bearbeiten

Abbildung 43: Debitorenposten – offene / geschlossene Posten nach Verbuchung 
der Stundung

Sofern es notwendig ist, eine gebuchte Stundung 
zu korrigieren, gibt es mehrere Möglichkeiten:
Stundung stornieren:

Die Stundung hätte es nie geben dürfen (war z.B. 
fachlich falsch, versehentlich gebucht, es gab hier-
für keine Grundlage). Alle Stundungsbuchungen 
werden storniert – die Ursprungsforderung lebt wie-
der auf und ist sofort fällig zu setzen.

Stundung widerrufen:
Nachträglich sind Sachverhalte bekannt gewor-

den, die die Stundung in der derzeit existierenden 
Form nicht mehr rechtfertigen (z.B. Raten werden 
nicht eingehalten). Die Stundung wird durch Ge-
genbuchungen (Gutschriften) zum Widerrufsdatum 
bereinigt. 

Stundung ändern: 
Die ursprüngliche Erfassungsmaske für die Stun-

dungen ist wieder editierbar – alle bisher erfassten 
Elemente können wieder verändert werden (z.B. 
wird die Rate gemindert, weil die alten Raten zu 
hoch waren). Die Stundungsraten sind neu zu er-
stellen. Danach sind die Stundungsratendetails zu 
aktualisieren.

Alle drei Funktionen setzen ein aktuelles Forde-
rungsmanagement voraus (Zahlungen sind den offe-
nen Forderungen zugeordnet, die Einhaltung der fäl-
ligen Stundungsraten wird zum Termin überwacht).

25.4.2 Niederschlagungen

Über die Suche (oben rechts) gelangen Sie mit dem 
Suchbegriff „Niederschlagungen“ in die Übersicht. 
Dort wählen Sie bitte „Neu“ im Menüband aus.

Abbildung 44: Niederschlagungsmaske – Bearbeiten

Die Wiedervorlagegründe sind standardisiert in 
newsystem hinterlegt.

Auswertung:

Abbildung 45: Explorer Sachposten – Auswertung Niederschlagung

Wichtig: Blenden Sie sich bei Auswertungen zu 
Niederschlagungen über den Explorer Sachposten 
immer die Spalte „FAD-Nr.“ ein. Hier finden Sie 
den Hinweis auf den Debitoren.
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25.4.2.1 Zahlungen auf niedergeschlagene 
Posten

Bei einem Zahlungseingang auf eine niederge-
schlagene Forderung muss nicht die komplette Nie-
derschlagung korrigiert werden. newsystem bucht in 
diesem Fall automatisiert im Jahr des Zahlungsein-
gangs eine ertragswirksame Zuschreibung inkl. der 
Korrektur der Einzelwertberichtigung (siehe Aus-
wertung weiter unten).

Abbildung 46: Fibu Buch.-Blatt – Zahlung auf niedergeschlagenen Posten

Abbildung 47: Meldung – mit „Ja“ bestätigen

Abbildung 48: Meldung – Status teilweise aufgehoben

Abbildung 49: Niederschlagungsmaske – „Aufgehobener Betrag“ 

Der aufgehobene Betrag ist sowohl im Kopf als 
auch in den Zeilen ersichtlich. Der neue Status der 
Niederschlagung ist „teilweise aufgehoben“.

Abbildung 50: Explorer Sachposten – ertragswirksame Zuschreibung und EWB-
Korrektur

25.4.2.2 Auswertungen und Sperren an der 
Adresse bzw. am Debitoren (-posten)

Am Debitoren sollte die Infobox „Statistik Debitor 
newsystem“ eingeblendet werden. Hier sind alle re-
levanten Informationen schnell aufrufbar.

Abbildung 51: Debitoren – Niederschlagungen und z.B. Aufrechnungssperren sind 
ersichtlich

Abbildung 52: Gebuchte Niederschlagungen – alle relevanten Daten auf einem 
Blick

Abbildung 53: Sperren offene Posten – Beispiel Aufrechnungssperren pro Posten

25.4.3 Erlässe

Über die Suche (oben rechts) gelangen Sie mit 
dem Suchbegriff „Erlässe“ in die Übersicht. Dort 
wählen Sie bitte „Neu“ im Menüband aus.

Abbildung 54: Erlass - Bearbeiten

Die Gründe für Erlässe sind standardisiert in 
newsystem hinterlegt.

Auswertung:

Abbildung 55: Explorer Sachposten – Auswertung Erlass
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25.4.4 Manuelle Wertberichtigungen 
zum Jahresabschluss

Im Zuge der Erstellung bzw. der Prüfung des Jahres-
abschlusses soll es möglich sein, auch außerhalb der 
„laufenden Geschäftstätigkeit“ noch Forderungen, 
die nicht mehr werthaltig sind, ergebniswirksam zu 
korrigieren. Die Buchungen erfolgen mit Buchungs-
datum 31.12. des Geschäftsjahres, die Rückbuchung 
mit Buchungsdatum 01.01. des Folgejahres.

25.4.4.1 Grundeinrichtungen (FiBu.-
Buchblatt, Nummernserie, Sachkonten):

Für die Verbuchung von manuellen Wertberich-
tigungen zum Jahresabschluss sollte ein eigenes 
Buchblatt mit zugehöriger Nummernserie eingerich-
tet werden, um später die Geschäftsvorfälle besser 
nachvollziehen zu können. 

Es ist ein FiBu - Buch.-Blatt mit dem Namen 
„manWertber“ anzulegen:

Abbildung 56: Übersicht Fibu Buch.-Blattnamen – Einrichtung

Die dazugehörige Nummernserie „manWertber“ 
wird hinterlegt:

Abbildung 57: Nummernserie - Einrichtung

Folgende direkt bebuchbare Sachkonten sind ein-
zurichten:
	- Sachkonto 141030 „EWB Ford. aus Liefe-

rungen und Leistungen (manuell)“
	- Sachkonto 141230 „EWB Ford. aus Kindergar-

tenbeiträgen (manuell)“
	- Sachkonto 141330 „EWB Ford. aus Friedhofs-

gebühren (manuell)“
	- Sachkonto 141430 „EWB Ford. aus Mieten und 

Pachten (manuell)“
	- Sachkonto 593180 „Erträge aus der Aufl. von 

EWB Forderungen (manuell)“
	- Sachkonto 593190 „Erträge aus der Aufl. von 

PWB Forderungen (manuell)“
	- Sachkonto 728180 „Aufw. für die Bildung von 

EWB Forderungen (manuell)“
	- Sachkonto 728190 „Aufw. für die Bildung von 

PWB Forderungen (manuell)“

Abbildung 58: Kontenplan - Einrichtung Sachkonten

25.4.4.2 Manuelle Einzelwert
berichtigungen zum Jahresabschluss

Von der Abfolge sind immer zunächst die Einzel-
wertberichtigungen zu buchen. Erst danach folgen 
die Pauschalwertberichtigungen. Im Beispielfall 
(siehe unten) wurden bereits 1.000 Euro niederge-
schlagen. Nun werden 3.000 Euro an Forderungen 
einzelwertberichtigt, da sie älter als ein Jahr sind.

Abbildung 59: Debitor – Offene Posten zum Stichtag - Auswertung

Bei der Buchung handelt es sich um eine reine 
Sachkontenbuchung zum 31.12./01.01. Der Debi-
tor wird nicht angesprochen. Bei verpflichtend ko-
stendeckenden Bereichen ist eine Kostenstelle aus 
diesem Bereich anzugeben, da ansonsten die Teiler-
gebnisrechnungen und Querschnitte falsche Werte 
ausweisen würden. Bei allen anderen Kostenstellen 
wird aus Vereinfachungsgründen empfohlen, eine 
Kostenstelle aus dem Bereich „Allgemeine Fi-
nanzwirtschaft“ zu benutzen. Vor Verbuchung der 
Buchungssätze wird dringend empfohlen, diese in 
ein allgemeines Buchblatt („Standard“ bzw. „All-
gemein“) zu kopieren. Bei der Auflösungsbuchung 
am 01.01. werden die Buchungssätze aus dem „Zwi-
schenspeicher“ (dem allgemeinen Buch.-Blatt) wie-
der in das Buchblatt „MANWERTBER“ kopiert. 
Nun sind nur die Spalten 
	- „Buchungsdatum“ (01.01.13 anstatt 31.12.12) 

- mit Aktion „Suchen und Ersetzen“ im Men-
üband,
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	- „Beschreibung“ („Auflösung EWB“ anstatt 
„Bildung „EWB“) – mit Aktion „Suchen und 
Ersetzen“ im Menüband und 

	- die Vorzeichen in der Spalte „Betrag“ 
abzuändern. Anschließend können das Buchblatt 
durchgebucht und die überflüssigen Zeilen im all-
gemeinen Buchblatt gelöscht werden.

Abbildung 60: FiBu Buch.-Blatt – Bearbeiten „manuelle Einzelwertberichti-
gungen“

25.4.5 (Manuelle) Pauschalwert
berichtigungen zum Jahresabschluss

Für Pauschalwertberichtigungen gibt es in newsy-
stem keine Funktion. Daher sind diese immer ma-
nuell zu buchen. 

Im Beispielfall sollen die restliche offenen Forde-
rungen in Höhe von 16.000 Euro wegen des allge-
meinen Ausfallrisikos der Forderungen mit 2% pau-
schalwertberichtigt werden.

Abbildung 61: FiBu Buch.-Blatt – Bearbeiten „(manuelle) Pauschalwertberichti-
gungen“

Die Hinweise zum Kopieren des Buchblatts und 
zur Auflösung am 01.01. des Folgejahres, die bereits 
bei den manuellen Einzelwertberichtigungen gege-
ben worden sind, gelten für die Pauschalwertberich-
tigungen entsprechend.

26. Kleinstbetragsbereinigung

26.1 Überblick

Beim Ausgleich der offenen Posten kann es vor-
kommen, dass es zu offenen Debitorenposten mit 
einem geringen Restbetrag kommt. Die Ursachen 
hierfür können beispielsweise sein:
a)	 Zahlungsbetrag und Offener Posten stimmen 

nicht überein: 
	 Beispiel 1: 
	 Offener Posten aus Rechnung: 20,75 Euro
	 Zahlung des Kunden: 20,00 Euro
	 Nach Ausgleich der Posten verbleibt ein offener 

Restbetrag aus der Rechnung von 0,75 Euro.
	 Beispiel 2:
	 Offener Posten aus Rechnung: 33,75 Euro
	 Zahlung des Kunden: 33,80 Euro
	 Nach Ausgleich der Posten verbleibt eine Über-

zahlung in Höhe von 0,05 Euro.

b)	 Die Mahngebühr wurde nicht bezahlt:
	 Für einen offenen Posten wurde eine Mahnge-

bühr von 2,50 Euro erhoben. Der Kunde zahlt 
den Rechnungsbetrag ohne die Mahngebühr.

	 Es verbleibt eine Mahngebühr von 2,50 Euro 
als offener Posten.

c)	 Gutschrifts- und Rechnungsbetrag stimmen 
nicht überein:

	 Es wurde eine Forderung über 36,00 Euro ein-
gebucht. Dabei wurde festgestellt, dass 35,00 
Euro wieder gutgeschrieben werden mussten. 
Nach Ausgleich der Posten verbleibt ein offener 
Restbetrag aus der Rechnung von 1,00 Euro.

Die weiterführende Verfolgung dieser offenen Po-
sten ist unwirtschaftlich. Demnach werden Beträge 
von weniger als 5 Euro nicht angefordert. Diese of-
fenen Posten dürfen ausgebucht werden. 

Für debitorische offene Posten gibt es in newsy-
stem eine Funktion, die Beträge bis zu einem be-
stimmten Betrag aus den gesamten offenen Debito-
renposten herausfiltert. Die Funktion erstellt einen 
Buchungsvorschlag zur Ausbuchung von offenen Po-
sten aus Kleinstbeträgen, der nach entsprechender 
Prüfung durch das Amt gebucht werden kann.

Voraussetzung für eine sinnvolle Anwendung der 
Funktion ist der korrekt gebuchte Ausgleich von De-
bitorenposten. Vor allem sind Zahlungen und Gut-
schriften den entsprechenden Rechnungen immer 
zeitnah zuzuordnen.

Eine solche Ausbuchung von Kleinstbeträgen 
sollte zu festgelegten Zeitpunkten oder spätestens 
im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgen. 

Bei Ausbuchung der Belegarten Gutschrift und 
Zahlung wird das Sachkonto 539010 „Ertrag Aus-
buchung Kleinstbeträge“, bei Ausbuchung der Bele-
garten Rechnung und Mahnung wird das Sachkon-
to 769910 „Aufwand Ausbuchung Kleinstbeträge“ 
verwendet.

Buchungsbeispiel:
	 Ausbuchung eines Kleinstbetrages von 0,50 

Euro (Belegart Rechnung) im Rahmen der Jah-
resabschlussarbeiten (zu geringe Zahlung des 
Kunden):

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.01

769910 Aufwand 
Ausbuchung 
Kleinstbeträge
Kostenstelle

an

141000 Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen
(Debitor)

0,50 
Euro

Beim Erstellen des Kleinstbetragsvorschlags über 
alle GKZ ist bei den verpflichtend kostendeckenden 
Einrichtungen eine Kostenstelle aus diesem Be-
reich, bei allen anderen Posten die Kostenstelle 
„Allgemeine Finanzwirtschaft“ einzutragen.
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26.2 Technische Umsetzung der 
Kleinstbetragsbereinigung

26.2.1 Grundeinrichtungen (FiBu.-
Buchblatt, Nummernserie, Sachkonten)

Für die Ausbuchung von Kleinstbeträgen sind ein 
eigenes Buchblatt mit zugehöriger Nummernserie 
und ein Ertrags- sowie ein Aufwandskonto einzu-
richten.

Es ist ein Zahlungseingangs-Buchblatt mit dem 
Namen „KLEIN“ anzulegen:

Abbildung 62: Übersicht Fibu Buch.-Blattnamen

Die dazugehörige Nummernserie „KLEIN“ wird 
hinterlegt:

Abbildung 63: Nummernserie

Folgende Sachkonten sind einzurichten:
	- Sachkonto 539010 „Ertrag Ausbuchung 

Kleinstbeträge“
	- Sachkonto 769910 „Aufwand Ausbuchung 

Kleinstbeträge“

Abbildung 64: Einrichtung Sachkonto

Besonderheit in der Einrichtung: 
Das Sachkonto 769910 ist das einzige Aufwands-

konto im Kontenplan, das die Buchungsart „Ver-
kauf“ aufweist. Diese Einrichtung ist erforderlich, 
da debitorisch gebuchte Posten ausgebucht werden 
sollen. Dies ist nur mit der Buchungsart „Verkauf“ 
möglich.

Durch die Funktionalität „Kleinbeträge vorschla-
gen“ wird automatisiert zu den vorhandenen Posten 
aufgrund der eingegebenen Kriterien ein Vorschlag 
für die Ausbuchung berechnet. Beispielsweise wird 
für eine Überzahlung eine Rechnung in Höhe der 
Überzahlung erstellt.

Die Kleinbetragsfunktionalität findet sich im Zah-
lungseingangs-Buchungsblatt unter dem Register 
„Aktionen“:

Abbildung 65: Kleinbetragsfunktionalität

26.2.2 Ausbuchung der Belegarten 
Zahlung / Gutschrift

Die Kostenstelle sollte nicht angegeben werden, 
da in diesem Fall eine gegebenenfalls schon vor-
handene Kostenstelle an den auszugleichenden Bu-
chungen ersetzt werden würde.

Da der Kleinstbetragsvorschlag nicht pro GKZ 
sondern aufgrund der Anzahl der Fälle für alle GKZ 
auf einmal erstellt wird empfehlen wir ebenfalls, die 
Kostenstelle NICHT vorzugeben. So muss diese nur 
in den Fällen, in denen keine Kostenstelle vorhan-
den ist, nachgetragen werden.

Die Kleinstbetragsgrenze in Höhe von fünf Euro 
gilt pro Einzelforderung und nicht pro Debitor – da-
her ist bei der Einstellung „Prüfung offener Betrag“ 
die Option „je Beleg“ auszuwählen.

Die Funktionalität „Kleinbeträge vorschlagen“ ist 
lediglich als Vorschlag über mögliche auszubuchen-
de Beträge zu sehen. Jeder einzelne Posten ist vor 
Ausbuchung sorgfältig zu prüfen und zu klären. Um 
eventuell versäumte Kleinbetrags-Ausbuchungen 
aus Vorjahren zu identifizieren wird empfohlen, vor 
dem eigentlichen Kleinbetrags-Lauf des laufenden 
Geschäftsjahres einen Lauf für das vergangene Jahr 
vorzunehmen. Sollte es hierbei zu Ergebnissen kom-
men (Einträge im Buchblatt), so sind diese ebenfalls 
vor dem eigentlichen Lauf pro Einzelfall abzuarbei-
ten.



Kirchl. Amtsbl. Hannover Nr. 4/2019

259

Abbildung 66: Bearbeiten - Kleinbeträge vorschlagen

Über den Button „OK“ wird der Vorschlag gestar-
tet und anschließend das Zahlungseingangsbuch-
blatt gefüllt:

Abbildung 67: Bearbeiten - Zahlungseingangs Buch.Blatt

Im oben dargestellten Fall muss die Kostenstelle 
nachgetragen werden, da bei Einzahlungen (über 
DTEIN) nicht unbedingt eine Kostenstelle mitgege-
ben wurde. Beim Ausgleich der Überzahlung mittels 
Sollstellung mit einer GuV-Buchung ist aber eine 
Kostenstelle unbedingt erforderlich.

26.2.3 Ausbuchung der Belegarten 
Rechnung / Mahnung

Die Kostenstelle sollte nicht angegeben werden, 
da in diesem Fall eine gegebenenfalls schon vor-
handene Kostenstelle an den auszugleichenden Bu-
chungen ersetzt werden würde.

Da der Kleinstbetrags-Vorschlag nicht pro GKZ 
sondern aufgrund der Anzahl der Fälle für alle GKZ 
auf einmal erstellt wird empfehlen wir ebenfalls, die 
Kostenstelle NICHT vorzugeben. So muss diese nur 
in den Fällen, in denen keine Kostenstelle vorhan-
den ist, nachgetragen werden.

Die Kleinstbetragsgrenze in Höhe von fünf Euro 
gilt pro Einzelforderung und nicht pro Debitor – da-
her ist bei der Einstellung „Prüfung offener Betrag“ 
die Option „je Beleg“ auszuwählen.

Die Funktionalität „Kleinbeträge vorschlagen“ ist 
lediglich als Vorschlag über mögliche auszubuchen-
de Beträge zu sehen. Jeder einzelne Posten ist vor 
Ausbuchung sorgfältig zu prüfen und zu klären. Um 
eventuell versäumte Kleinbetrags-Ausbuchungen 
aus Vorjahren zu identifizieren wird empfohlen, vor 
dem eigentlichen Kleinbetrags-Lauf des laufenden 
Geschäftsjahres einen Lauf für das vergangene Jahr 
vorzunehmen. Sollte es hierbei zu Ergebnissen kom-
men (Einträge im Buchblatt), so sind diese ebenfalls 
vor dem eigentlichen Lauf pro Einzelfall abzuarbei-
ten.

Abbildung 68: Bearbeiten - Kleinbeträge vorschlagen

Über den Button „OK“ wird der Vorschlag gestar-
tet und anschließend das Zahlungseingangsbuch-
blatt gefüllt:

Abbildung 69: Bearbeiten Zahlungseingangs Buch.Blatt

Empfehlung: 
Ein separater Lauf für Nebenforderungen (nur für 

Belegarten Rechnung/Mahnung – kann bei Zah-
lung/Gutschrift nicht vorkommen) ist sinnvoll. Hier-
zu ist der Haken bei „Nebenforderungen prüfen“ zu 
setzen.
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Abbildung 70: Bearbeiten - Kleinbeträge vorschlagen

Über den Button „OK“ wird der Vorschlag gestar-
tet und anschließend das Zahlungseingangsbuch-
blatt gefüllt:

Abbildung 71: Bearbeiten - Zahlungseingangs Buch.Blatt

Die Belegart „Mahnung“ sollte nur im absoluten 
Ausnahmefall über die Kleinbetrags-Funktionalität 
ausgebucht werden. Die Aktualität der Buchhaltung 
vorausgesetzt sollte zunächst im konkreten Einzel-
fall über die Funktionalität, mit der die Mahnge-
bühren erstellt wurden, die Mahngebühr auch wie-
der automatisiert aus dem System entfernt werden.

27. Jahresabschluss

27.1 Überblick

Der Prozess des Jahresabschlusses wird schneller 
abgeschlossen, wenn die notwendigen Abstimmarbei-
ten regelmäßig im laufenden Geschäft durchgeführt 
werden, und damit nicht bis zum Jahresende gewartet 
wird. Hierzu zählen insbesondere die Abstimmung 
der Nebenbuchhaltungen mit der Hauptbuchhaltung 
(Anlagen, Debitor, Kreditor, Bank) und die Überprü-
fung der Buchungen in der Ergebnisrechnung.

Die nachfolgenden Ausführungen gehen davon 
aus, dass alle Aufwendungen und Erträge des Jah-
res gebucht worden sind. Außerdem ist eine In-
ventur (körperliche Inventur bzw. Buchinventur) 
durchgeführt worden. Festgestellte Differenzen sind 
buchhalterisch korrekt behandelt worden.

Nachfolgend wird zunächst der Zweck der ver-

schiedenen Positionen im Reinvermögen erklärt. 
In den dann folgenden Abschnitten wird auf ausge-
wählte Tätigkeiten im Rahmen des Jahresabschlus-
ses und der Ergebnisverwendung eingegangen.

27.2 Die verschiedenen Positionen 
im Reinvermögen 

Das Reinvermögen setzt sich aus verschiedenen 
Positionen zusammen und zeigt in der Summe die 
eigenen Mittel (also das Eigenkapital) der GKZ 
an. Sollte das Reinvermögen in der Summe negativ 
sein, hat die GKZ mehr Schulden als Vermögen. Für 
Wirtschaftsunternehmen bedeutet dies Insolvenz.

Mit den einzelnen Positionen im Reinvermögen 
werden verschiedene Zwecke verfolgt. Sie gliedern 
sich in:
	- Basiskapital
	- Rücklagen
	- Zweckgebundene Haushaltsreste
	- Verlustvortrag kostendeckende Bereiche
	- Ergebnisvortrag
	- Bilanzergebnis

Basiskapital: 
Der hier ausgewiesene Betrag wird zum Zeitpunkt 

der Eröffnungsbilanz rechnerisch ermittelt, nach-
dem alle anderen Aktiv- und Passivposten bewer-
tet worden sind. Dieser Betrag zeigt, welche Werte 
die GKZ in der Vergangenheit erwirtschaftet hat. 
Zusätzlich beinhaltet diese Position den Anteil am 
Pfarrbesoldungsfonds.

Bei Stiftungen ist statt des Basiskapitals die Posi-
tion „Stiftungskapital“ zu verwenden.

Anders als bei Rücklagen, die immer in voller 
Höhe finanzgedeckt sein müssen, entfällt beim Ba-
siskapital dieses Erfordernis. Das Basiskapital stellt 
deshalb mindestens den nicht finanzgedeckten Teil 
des Reinvermögens dar (ohne Berücksichtigung der 
Verlustvorträge und des Ergebnisses). Ist die Fi-
nanzdeckung der Rücklagen nicht mehr in voller 
Höhe gegeben, so ist der nicht finanzgedeckte Be-
trag in das Basiskapital umzubuchen.

Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen:
Hier werden 

	- Pflichtrücklagen,
	- Dotationsverkaufserlöse, 
	- Zweckgebundene und weitere freie Rücklagen, 
	- Stiftungsrücklagen sowie
	- Korrekturposten für Rücklagen 
dargestellt. 
Weder Rücklagen noch sonstige Vermögensbin-

dungen können aufgrund ihres Zwecks/Inhaltes ne-
gative Beträge annehmen.

Für die detaillierten Ausführungen zu den Rück-
lagen wird auf Kapitel 8 verwiesen.



Kirchl. Amtsbl. Hannover Nr. 4/2019

261

Zweckgebundene Haushaltsreste: 
Haushaltsausgabereste (Plan-Aufwendungen > 

Ist-Aufwendungen), die aufgrund eines Beschlusses 
des zuständigen Gremiums in das neue Jahr über-
tragen werden, sind als „Zweckgebundene Haus-
haltsreste“ im Reinvermögen darzustellen und auf 
der Planungsebene als Haushaltsreste in das Folge-
jahr zu übertragen. Die Position „Zweckgebundene 
Haushaltsreste“ ist jährlich anzupassen. 

Der hier eingestellte Betrag ist bereits für be-
stimmte Projekte bzw. bestimmte Aufwendungen 
vorgesehen und steht daher nicht mehr für andere 
Zwecke zur Verfügung. Diese Mittelbindung wird 
damit in der Bilanz gezeigt.

Die Buchung der Haushaltsreste erfolgt in einer 
Summe, eine detaillierte Aufstellung nach Zweck-
bindungen oder Haushaltsgliederungen erfolgt in 
den Haushaltsplanansätzen des Folgejahres.

Haushaltseinnahmereste (Plan-Erträge > Ist-Er-
träge) dürfen aufgrund des Vorsichtsprinzips nicht 
im Jahresabschluss gebucht werden.

Verlustvortrag kostendeckende Bereiche:
Hier werden nur Verluste aus verpflichtend kosten-

deckenden Bereichen ausgewiesen. Der Verlust wird 
aus dem Jahresergebnis (in dem er im Jahresabschluss 
enthalten ist) in den Verlustvortrag umgebucht. Der 
Verlustvortrag kann sich über Jahre kumulieren. 
Überschüsse müssen zunächst für den Ausgleich der 
Verlustvorträge verwendet werden. Erst wenn kein 
Verlust mehr auszugleichen ist, wird ein Sonderposten 
für den kostendeckenden Bereich gebildet.

Ergebnisvortrag:
Unter der Bilanzposition „Ergebnisvortrag“ finden 

sich die Sachkonten 223000 „Ergebnisverwendung“ 
und 221000 „Ergebnisvortrag“.

Auf dem Sachkonto „Ergebnisverwendung“ be-
findet sich das Bilanzergebnis des Vorjahres über 
dessen Verwendung noch zu beschließen ist.

Auf dem Sachkonto „Ergebnisvortrag“ befinden 
sich Bilanzergebnisse aus Vorjahren, 
	- die einer Rücklage aufgrund fehlender Finanz-

deckung nicht zugeführt werden konnten,
	- über deren Verwendung im Folgejahr nicht be-

schlossen wurde oder
	- weitere Ergebnisse, deren Vortrag beschlossen 

wurde. 
Das Gremium kann zu jeder Zeit über die Umbu-

chung des Sachkontos „Ergebnisvortrag“ beschlie-
ßen. Eine solche Verwendung von Vorjahresergeb-
nissen wird als reiner Passivtausch zwischen Konten 
der Klasse 2 gebucht.

Ein negatives Bilanzergebnis kann auch in den 
Ergebnisvortrag umgebucht werden, wenn davon 
auszugehen ist, dass der negative Vortrag innerhalb 
von drei Jahren wieder durch positive Bilanzergeb-

nisse ausgeglichen werden kann. Ist der Ergebnis-
vortrag drei Jahre in Folge negativ, so ist dieser 
durch Rücklagenentnahmen oder Verringerung des 
Basiskapitals vollständig auszugleichen.

Bilanzergebnis:
Im Rahmen der Jahresabschlusserstellung kann 

z.B. durch die Bildung und Auflösung von Rückla-
gen oder durch den Ausgleich von Verlustvorträgen 
aus verpflichtend kostendeckenden Bereichen das 
Ergebnis des laufenden Jahres verwendet (= umge-
bucht) werden. 

Buchungsdatum für diese Buchungen ist dann der 
31.12. des jeweiligen Jahres. Die Buchungen erfol-
gen zwischen den dafür vorgesehenen Konten in der 
Kontenklasse 8 und den Konten der Klasse 2 („8er 
Konto an 2er Konto“ bzw. „2er Konto an 8er Konto“). 

In der Ergebnisrechnung einer GKZ werden - aus-
gehend vom Jahresergebnis – diese Veränderungen 
dargestellt und schließlich das Bilanzergebnis er-
mittelt. Die Gesamtergebnisrechnung „endet“ also 
mit dem Bilanzergebnis. Nachfolgend ist dieser Teil 
der Ergebnisrechnung abgebildet:

	 Erträge (diverse)
-	 Aufwendungen (diverse)
=	 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
+	 Erträge ILV 
-	 Aufwand ILV 
=	 Ergebnis ILV
=	 Internes Ergebnis
-	 Zuführung zu Positionen des 
	 Reinvermögens
+	 Entnahme aus Positionen des 
	 Reinvermögens
=	 Bilanzergebnis

In der Bilanz wird ebenfalls das Bilanzergebnis 
als Bestandteil des Reinvermögens gezeigt. Das Bi-
lanzergebnis kann, sollte aber nicht null sein. 

Das zuständige Gremium wird aufgrund des vor-
gelegten Jahresabschlusses über die Verwendung 
des Bilanzergebnisses beschließen. Sollte nicht das 
gesamte Bilanzergebnis verwendet werden, entsteht 
ein neuer Ergebnisvortrag. 

27.3 Ermittlung des Bilanzergebnisses

Das Bilanzergebnis einer GKZ ergibt sich als Dif-
ferenz aus den gesamten gebuchten Erträgen und 
Aufwendungen eines Haushaltsjahres. 

Zu den vorbereitenden Jahresabschlussbuchungen 
gehören u.a.:
	- Legatsentnahmen
	- Ggf. Jahresabschluss der unselbständigen Stif-

tungen
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	- Ggf. erfolgswirksame Rücklagenbuchungen
	- Verkaufserlöse aus Dotationsvermögen
	- Sonderpostenbildung bzw. –auflösung bei ko-

stendeckenden Bereichen
	- Verlustvorträge bei kostendeckenden Bereichen
	- Sonderpostenbildung bzw. –auflösung bei 

Spenden
	- Sonderpostenbildung bzw. –auflösung bei Kol-

lekten

Diese Buchungen finden aufgrund der rechtlichen 
Regelungen (z.B. für verpflichtend kostendeckende 
Bereiche) statt. Als Buchungsdatum wird in der Re-
gel der 31.12. des Jahres, dessen Jahresabschluss 
erstellt wird, verwendet.

Das Bilanzergebnis wird sowohl in der Gesamter-
gebnisrechnung als auch in der Bilanz ausgewiesen.

27.4 Technischer Exkurs

Die Position „Bilanzergebnis“ in der Bilanz stellt 
alle Sachposten dar, die den Vermögensgliederung-
scode 0585 „Bilanzergebnis“ aufweisen. Da die Er-
folgskonten nullgestellt werden, ist zu unterscheiden, 
ob die Bilanz vor oder nach der Nullstellung erstellt 
wird. Vor der Nullstellung ermittelt sich die Position 
aufgrund aller Erfolgskonten. Durch die Nullstel-
lung werden die Salden der Erfolgskonten auf das 
Konto 225000 „Bilanzergebnis“ gebucht. Nach der 
Nullstellung ermittelt sich die Position alleinig auf-
grund des Sachkontos 225000, das ebenfalls den 
Vermögensgliederungscode 0585 „Bilanzergebnis“ 
aufweist.

Diese technische Einrichtung ermöglicht auch 
unterjährig eine Darstellung des Ergebnisses in der 
Bilanz bzw. die Erstellung eines Jahresabschlusses 
ohne die technische Durchführung des Jahresab-
schlusses. Somit ist auch ohne einen technischen 
Jahresabschluss ein Druck der Auswertungen zum 
Jahresabschluss möglich.

Nach den unterjährig vorgenommen Abschluss-
arbeiten kann die Nullstellung der Ergebniskonten 
auf das Konto 225000 Bilanzergebnis mit den Bu-
chungsdatum U31.12.xx (= 13. Buchhaltungspe-
riode) erfolgen. Manuelle Buchungen sind bei der 
Nullstellung nicht notwendig. 

Beispiele:
Das Aufwandskonto 712200 Instandhaltung der 

Gebäude weist zum 31.12.01 einen Saldo von 8.000 
Euro auf:

GKZ 
Buchungs-
datum 
U31.12.01

225000 Bilanzer-
gebnis

an

712200 Instandhal-
tung der Gebäude
Kostenstellen
ggf. Kostenträger

8.000 
Euro

	 Das Ertragskonto 421000 Mieterträge weist 
zum 31.12.01 einen Saldo von 

	 – 5.000 Euro auf.

GKZ 
Buchungs-
datum 
U31.12.01

421000 Mieterträge
Kostenstellen
ggf. Kostenträger

an
225000 Bilanzergeb-
nis

5.000 
Euro

	 Das Konto 830150 Zuführung zu zweckgebun-
denen und freien Rücklagen weist zum 31.12.01 
einen Saldo von 2.000 Euro auf.

GKZ 
Buchungs-
datum 
U31.12.01

225000 Bilanzer-
gebnis

an

830150 Zuführung zu 
zweckgebundenen und 
freien Rücklagen
Kostenstellen
ggf. Kostenträger

2.000 
Euro

	 Das Bilanzergebnis wird auf der Passivseite der 
Bilanz unter der Position „A Reinvermögen VI 
Bilanzergebnis“ ausgewiesen. In der Ergebnis-
rechnung ist der gleiche Betrag unter der Posi-
tion „Bilanzergebnis“ zu finden.

27.5 Verwendung des Bilanzergebnisses / 
Ergebnisvortrag

27.5.1 Überblick

Das zuständige Gremium (z.B. der Kirchenvorstand) 
hat über die Verwendung des Bilanzergebnisses 
nach Vorlage des Jahresabschlusses zu beschließen. 
Im Normalfall wird dieser Beschluss im Laufe des 
folgenden Jahres gefasst. Die entsprechenden Bu-
chungen erfolgen in der Regel mit dem Beschlussda-
tum (Beschlussdatum = Buchungsdatum).

Das Beschlussgremium kann unter Berücksichti-
gung der kirchlichen Regelungen z.B. folgende Be-
schlüsse fassen:
	- Zuführung / Entnahme Rücklagen
	- Bildung bzw. Erhöhung / Auflösung bzw. Min-

derung des Ergebnisvortrages 
	- Erhöhung / Minderung des Basiskapitals
Die Buchungen nach Vorlage des Jahresabschlus-

ses sind nicht mit den Buchungen bei der Ermitt-
lung des Bilanzergebnisses zu verwechseln. Bei 
der Ermittlung des Bilanzergebnisses wird ein Teil 
des Ergebnisses bereits (vorab) verwendet. Auf die 
entsprechenden Buchungen unter Punkt 27.3 wird 
verwiesen. 

Hier geht es um die Buchungen, die notwendig 
sind, um das im Jahresabschluss ermittelte Bilan-
zergebnis zu verwenden (umzubuchen / abzuwi-
ckeln). Es finden also mehrfach Ergebnisverwen-
dungsbuchungen statt: 
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1.	 bei der Ermittlung des Bilanzergebnisses im 
Rahmen der (vorbereitenden) Jahresabschluss-
arbeiten,

2.	 nach Beschluss des Gremiums hinsichtlich der 
Frage, wie das Bilanzergebnis zu verwenden ist 
und

3.	 nach Beschluss des Gremiums über die Ver-
wendung von Ergebnissen aus Vorjahren, die 
im Ergebnisvortrag gebucht sind.

Die Verwendung des Bilanzergebnisses ist buch-
halterisch gesehen eine Umbuchung zwischen den 
verschiedenen Konten, die zum Reinvermögen ge-
hören (Sachkontenbereich 201000 bis 250000). In 
welchen Fällen und zu welchen Zeitpunkten wie ge-
bucht wird, skizzieren die nachfolgenden Abschnitte.

Achtung: 
Sachkonten aus der Kontenklasse 8 dürfen nicht 

für diese Buchungen verwendet werden.
Zunächst wird das Bilanzergebnis mit Buchungs-

datum 01.01. des Folgejahres auf das Konto 223000 
„Ergebnisverwendung“ umgebucht. Alle Buchungen 
zur Verwendung des Bilanzergebnisses des Vor-
jahres werden gegen dieses Konto gebucht. Wenn 
nicht das gesamte Ergebnis des Vorjahres verwendet 
werden soll/kann, muss das Gremium eine Umbu-
chung des (Rest-)Ergebnisses in den Ergebnisvor-
trag (Konto 221000 Ergebnisvortrag) beschließen.

Ein Saldo, der sich beim folgenden Jahresab-
schluss auf dem Konto 223000 „Ergebnisverwen-
dung“ ergibt, ist zum Jahresabschluss auf jeden Fall 
auf das Konto 221000 „Ergebnisvortrag“ umzubu-
chen.

27.5.2 Sachkonto Ergebnisverwendung

Zu Beginn eines Jahres wird zunächst das Bilan-
zergebnis des Vorjahres auf das Konto 223000 „Er-
gebnisverwendung“ umgebucht (Buchungsdatum 
01.01. des neuen Jahres)

	 Beispiel für die Umbuchung eines Bilanzge-
winns von 5.000 Euro:

GKZ
Buchungs-
datum 
01.01.02

225000 Bilanzer-
gebnis

an
223000 Ergebnisver-
wendung

5.000 
Euro

	 Beispiel für die Umbuchung eines Bilanzver-
lustes von 4.000 Euro:

GKZ
Buchungs-
datum 
01.01.02

223000 Ergebnis-
verwendung

an
225000 Bilanzergeb-
nis

4.000 
Euro

27.5.3 Zuführungen zu / Entnahmen aus 
Rücklagen

Das zuständige Gremium beschließt i.d.R. im Fol-
gejahr über die Verwendung des Bilanzergebnisses 
des Vorjahres. Dazu gehören auch Beschlüsse im 
Rahmen der Rücklagenbewirtschaftung. Die recht-
lichen Regelungen zur Bildung und Auflösung von 
Rücklagen sind in diesem Zusammenhang zu be-
achten; siehe hierzu Kapitel 8.

Die Buchungen erfolgen immer unter Angabe von 
Kostenstelle und Investitionsnummer.

Beispiel für die Bildung einer Rücklage für Kir-
chenmusik über 1.000 Euro (Beschlussdatum zur 
Bildung der Rücklage 01.05.02):

GKZ
Buchungs-
datum 
01.05.02

223000 Ergebnis-
verwendung

an

213101 Zugang 
Zweckgebundene und 
freie Rücklagen
Kostenstelle 
Kirchenmusik
Investitionsnummer

1.000 
Euro

	 Beispiel für die Auflösung der Ausgleichsrück-
lage über 3.000 Euro (Beschlussdatum zur 
Auflösung der Rücklage 01.05.02):

GKZ
Buchungs-
datum 
01.05.02

212122 Abgang 
Ausgleichsrücklage
Kostenstelle Ge-
meindearbeit
Investitionsnummer

an
223000 Ergebnisver-
wendung

3.000 
Euro

27.5.4 Ergebnisvortrag

Das zuständige Gremium kann beschließen, dass 
nicht das gesamte Bilanzergebnis bestimmten Rück-
lagen zugeführt wird, sondern dass ein Teil in den 
Ergebnisvortrag umgebucht wird. Dies kann insbe-
sondere dann der Fall sein, wenn 
	- die Voraussetzungen für die Rücklagenbildung 

nicht vorliegen (z.B. fehlende Finanzdeckung) 
oder 

	- ein negatives Bilanzergebnis erzielt worden ist 
und keine Rücklagen zu dessen Ausgleich auf-
gelöst werden können.

Es handelt sich hierbei um eine Position im Rein-
vermögen, über deren Verwendung erst in Zukunft 
beschlossen werden soll. Sie wird also in Zukunft 
voraussichtlich umgebucht werden – wie genau, 
wird erst später beschlossen. So kann z.B. ein Ver-
lust eine bestimmte Zeit hier stehen bleiben, weil 
mit einem Ausgleich im Folgejahr gerechnet wird.

Ein negativer Ergebnisvortrag ist bei positivem 
Ergebnis im Folgejahr zunächst auszugleichen. Erst 
im Anschluss ist eine weitere Ergebnisverwendung 
(z.B. Rücklagenzuführung) möglich.



Kirchl. Amtsbl. Hannover Nr. 4/2019

264

Alternativ ist es auch möglich, den nicht verwen-
deten Betrag direkt ins Basiskapital zu buchen oder 
einen Fehlbetrag hieraus zu entnehmen.

Anmerkung: 
Der Ergebnisvortrag wird nur je GKZ gebildet, 

nicht je Kostenstelle. Es ist darum auch nicht zu 
erwarten, dass Ergebnisse, die nicht durch Rück-
lagenbewegungen ausgeglichen worden sind, in den 
einzelnen Teilergebnisrechnungen als Ergebnisvor-
trag dargestellt werden. 

Beispiel 1:
	 Das Gremium hat am 01.05.02 beschlossen, 

350 Euro Überschuss in den Ergebnisvortrag 
umzubuchen:

GKZ
Buchungs-
datum 
01.05.02

223000 Ergebnis-
verwendung

an
221000 Ergebnisvor-
trag

350 
Euro

Beispiel 2: 
	 Das Gremium hat am 01.05.02 beschlossen, 

den Verlust von 1.200 Euro in den Ergebnis-
vortrag einzustellen:

GKZ
Buchungs-
datum 
01.05.02

221000 Ergebnis-
vortrag

an
223000 Ergebnisver-
wendung

1.200 
Euro

Beispiel 3: 
	 Das Gremium konnte im Folgejahr nicht über 

die Verwendung des Bilanzverlustes (- 5.000 
Euro) beschließen, weil kein Jahresabschluss 
vorlag:

GKZ
Buchungs-
datum 
31.12.02

221000 Ergebnis-
vortrag

an
223000 Ergebnisver-
wendung

5.000 
Euro

Beispiel 4: 
	 Das Gremium hat am 20.04.03 beschlossen, 

dass der Verlust aus dem Jahr 01 durch eine 
Rücklagenentnahme ausgeglichen werden soll:

GKZ
Buchungs-
datum 
20.04.03

213102 Abgang 
Zweckgebundene 
und weitere freie 
Rücklagen
Kostenstelle 
Investitionsnummer

an
221000 Ergebnisvor-
trag

5.000 
Euro

Beispiel 5: 
	 Das Gremium hat am 01.07.07 beschlossen, 

dass der Ergebnisvortrag von 2.000 Euro aus 

dem Jahr 06 zur Bildung einer Rücklage für 
allgemeine Gemeindearbeit verwendet werden 
soll.

GKZ
Buchungs-
datum 
01.07.07

221000 Ergebnis-
vortrag

an

213101 Zugang 
Zweckgebundene 
und weitere freie 
Rücklagen
Kostenstelle Allgemei-
ne Gemeindearbeit
Investitionsnummer

2.000 
Euro

27.5.5 Substanzerhaltungsrücklage beim 
Jahresabschluss

Der Ressourcenverbrauch durch Gegenstände des 
Anlagevermögens wird in der Ergebnisrechnung 
über Abschreibungen dargestellt. Abschreibungen 
stellen finanzunwirksamen Aufwand dar und min-
dern deshalb das Jahresergebnis. 

Zum Ausgleich dieses Ressourcenverbrauchs 
ist für alle Anlagegüter zum Jahresabschluss eine 
Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage zu bu-
chen. Die Substanzerhaltungsrücklage ist pro GKZ 
in jeweils eine Rücklage für immobile und mobile 
Anlagegüter zu unterteilen. Für kostendeckende 
Bereiche sind jeweils eigene Rücklagen zu bilden. 
Die Höhe der jeweiligen Rücklagenzuführung ergibt 
sich aus der Differenz der Höhe der Abschreibungen 
abzüglich der Höhe der Auflösung von Sonderposten 
(= Höhe der Nettoabschreibung). Ist die Zuführung 
zu dieser Pflichtrücklage nicht möglich, so ist dies 
im Anhang der Bilanz zu begründen.

Entnahmen aus der jeweiligen Substanzerhal-
tungsrücklage können für Anschaffungen für Ge-
genstände des Sachanlagevermögens solange er-
folgen wie Beträge in der jeweiligen Rücklage zur 
Verfügung stehen.

Die aufwandsmäßige Buchung der Abschrei-
bungen führt im Bilanzergebnis zu folgenden drei 
Fällen:
a)	 Ein positives Bilanzergebnis verringert sich, 

bleibt aber positiv.
b)	 Ein positives Bilanzergebnis wird so stark ver-

mindert, dass es zu einem Verlust führt.
c)	 Ein negatives Bilanzergebnis wird verstärkt.

Die Auflösung von zugehörigen Sonderposten 
mildert den Effekt der Abschreibung, da diese zu 
zusätzlichem Ertrag führt.

In allen drei Fällen ist es möglich, einen Betrag, 
der höchstens der Netto-Abschreibung also dem 
Saldo aus der Abschreibung und der Auflösung 
der Sonderposten entspricht, zum 01.01. des Folge-
jahres aus dem Basiskapital zu entnehmen und der 
Ergebnisverwendung zuzuführen. Dadurch wird das 
Bilanzergebnis im alten Jahr nicht mehr verändert. 
Der im Folgejahr zu verwendende Betrag erhöht sich 
somit gegenüber dem Bilanzergebnis.
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Beispiel:
Die Kirchengemeinde weist ein Bilanzergebnis 

zum 31.12.01 in Höhe von 1.000 Euro aus. Darin 
enthalten sind 200 Euro Abschreibungen und 150 
Euro Auflösung von Sonderposten für Investitions-
zuschüsse. 

Dementsprechend kann ein Betrag in Höhe von 
50 Euro dem Basiskapital entnommen werden und 
am 01.01.02 dem Sachkonto „Ergebnisverwendung“ 
zugeführt werden.

GKZ KG
Buchungs-
datum 
01.01.02

201000 Basiskapital an
223000 Ergebnisver-
wendung

50 
Euro

Die Zuführung zu den jeweiligen Substanzerhal-
tungsrücklagen erfolgt dann im Rahmen der Ergeb-
nisverwendung:

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.05.02

223000 Ergebnis-
verwendung

an

212131 Zugang Sub-
stanzerhaltungsrück-
lage
Kostenstelle
Investitionsnummer

50 
Euro

Für den besonderen Fall, dass es im Bereich der 
kostendeckenden Bereiche eine Nettoabschreibung 
gibt, kann dieser Betrag dem Basiskapital entnom-
men werden für Anlagegüter in kostendeckenden 
Bereichen, die vor dem EB-Stichtag beschafft wor-
den sind. Für alle anderen Anlagegüter in kostende-
ckenden Bereichen ist die Nettoabschreibung dem 
Sonderposten zu entnehmen.

27.6 Umfassendes Beispiel für Buchungen 
im Zusammenhang mit Jahresabschlüssen

Nachfolgendes Beispiel skizziert die Buchungen 
einer GKZ im Zusammenhang mit dem Jahresab-
schluss und der Ergebnisverwendung. Die Bildung 
und Auflösung von Finanzanlagen im RDF steht 
bezüglich der Rücklagen nicht in unmittelbarem 
Zusammenhang mit den hier gezeigten Jahresab-
schlussbuchungen. Es wird auf die Ausführungen 
unter Punkt 7 verwiesen. Auf eine Darstellung der 
Bildung und Auflösung von Finanzanlagen im RDF 
im Zusammenhang mit der Bildung und Auflösung 
von Sonderposten für verpflichtend kostendeckende 
Bereiche wird in diesem Beispiel verzichtet. Es wird 
auf die Ausführungen unter Punkt 19 verwiesen.

Eine Kirchengemeinde hat 4 Kostenstellen (KST). 
Die Kostenstellen 1 und 2 sind verpflichtend kosten-
deckende Bereiche. 

Zum 01.01.01 ist die Eröffnungsbilanz aufgestellt 
worden. Für die Kostenstelle 1 (Friedhof) ist ein 
Verlustvortrag von 100 Euro ausgewiesen. Für die 

Kostenstelle 2 (Kindergarten) ist ein Überschuss 
von 400 Euro als Sonderposten für Überschüsse 
Kindergarten dargestellt.

Zunächst wurden alle vorbereitenden Jahresab-
schlussarbeiten erledigt (z.B. alle Abrechnungen 
mit Dritten sind erfolgt, Prüfung erfolgte, ob alle als 
Ertrag gebuchten Spenden auch tatsächlich verwen-
det worden sind).

Nachdem alle Aufwendungen und Erträge ge-
bucht worden sind, ergeben sich für das Jahr 01 zum 
31.12.01 folgende (vorläufige) Ergebnisse:

KST 1 300 Euro

KST 2 - 900 Euro

KST 3 - 200 Euro

KST 4 1.800 Euro

GKZ gesamt 1.000 Euro

Nachfolgende Buchungen erfolgen vor der Null-
stellung der Ergebniskonten. Aus dem Überschuss 
der Kostenstelle 1 ist der Verlustvortrag von 100 
Euro auszugleichen. Der verbleibende Überschuss 
von 200 Euro ist in einen Sonderposten für Über-
schüsse Friedhof einzustellen.

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.01

830310 Ausgleich 
Verlustvortrag ver-
pflichtend kostende-
ckende Bereiche
Kostenstelle 1

an
224230 Verlustvortrag 
Friedhof
Investitionsnummer

100 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.01

709500 Aufwen-
dungen Zuführung 
SoPo verpflichtend 
kostendeckende 
Bereiche
Kostenstelle 1

287130 Überschüsse 
Friedhof
Investitionsnummer

200 
Euro

Der Fehlbetrag der Kostenstelle 2 wird mit dem 
Sonderposten für Überschüsse Kindergarten teil-
weise ausgeglichen.

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.01

287110 Überschüs-
se Kindergarten
Investitionsnummer

an

509500 Erträge 
Auflösung SoPo ver-
pflichtend kostende-
ckende Bereiche
Kostenstelle 2

400 
Euro

Für den nicht durch einen Sonderposten abzude-
ckenden Verlust ist ein Verlustvortrag von 500 Euro 
zu bilden.

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.01

224210 Verlustvor-
trag Kindergarte
Investitionsnummer

an

830320 Bildung 
Verlustvortrag ver-
pflichtend kostende-
ckende Bereiche
Kostenstelle 2

500 
Euro
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Das Gremium hat im laufenden Jahr beschlossen, 
dass ein Verlust der Kostenstelle 3 durch eine Rück-
lagenentnahme ausgeglichen werden soll.

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.01

213102 Abgang 
Zweckgebundene 
und freie Rücklagen
Kostenstelle 3
Investitionsnummer

an

830160 Entnahmen 
aus zweckgebundenen 
und freien Rücklagen
Kostenstelle 3

200 
Euro

Weitere Beschlüsse zur Ergebnisverwendung aus 
dem Jahr 01 liegen nicht vor.

Nach diesen Buchungen weisen die Kostenstellen 
folgende Bilanzergebnisse auf: 

KST 1 0 Euro

KST 2 0 Euro

KST 3 0 Euro

KST 4 1.800 Euro

GKZ gesamt 1.800 Euro

Bildung und Auflösung der Sonderposten für 
Friedhof und Kindergarten haben das Jahresergeb-
nis der jeweiligen Kostenstelle und der GKZ insge-
samt beeinflusst.

Bildung und Ausgleich der Verlustvorträge sowie 
die Rücklagenauflösung haben sich nicht auf die 
Jahresergebnisse der Kostenstellen ausgewirkt, da 
die Buchungen weder Aufwand noch Ertrag darstel-
len, sondern Ergebnisverwendung. Sie wirken sich 
darum nur unterhalb der Position „Jahresergebnis“ 
auf das Bilanzergebnis der GKZ aus. In der Gesamt-
ergebnisrechnung ergibt sich folgendes Bild:

=	 Jahresüberschuss / 
	 Jahresfehlbetrag 	 1.200 Euro
+	 Erträge ILV	 0 Euro
-	 Aufwand ILV	 0 Euro
=	 Internes Ergebnis	 1.200 Euro
-	 Zuführung zu Positionen des 
	 Reinvermögens	 100 Euro
+	 Entnahme aus Positionen des 
	 Reinvermögens	 700 Euro
=	 Bilanzergebnis	 1.800 Euro

Nun kann der Jahresabschluss für das Jahr 01 
durchgeführt werden (Nullstellungen). Der Jah-
resabschluss zeigt das Ergebnis nach teilweiser 
Verwendung. Ausgewählte Bilanzpositionen der 
Kirchengemeinde weisen im Jahresabschluss zum 
31.12.01 folgende Beträge auf:

A	 Reinvermögen	
I	 Basiskapital (angenommen)	 90.000 Euro
II	 Rücklagen u. sonst. 
	 Vermögensb. (angenommen)	 10.000 Euro
III	 Zweckgebundene Haushaltsreste	 0 Euro

IV	 Verlustvortrag kostendeckende 
	 Bereiche	 -500 Euro
V	 Ergebnisvortrag	 0 Euro
VI	 Bilanzergebnis	 1.800 Euro
	 Summe Reinvermögen	 101.300 Euro
B	 Sonderposten	
IV	 Sonstige Sonderposten	 200 Euro

Zum 01.01.02 ist das Bilanzergebnis in das Konto 
Ergebnisverwendung umzubuchen:

GKZ KG
Buchungs-
datum 
01.01.02

225000 Bilanzer-
gebnis

an
223000 Ergebnisver-
wendung

1.800 
Euro

Bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses zum 
31.12.02 hat der Kirchenvorstand nicht über die 
Ergebnisverwendung beschließen können. Das Bi-
lanzergebnis des Jahres 01 ist zum 31.12.02 in den 
Ergebnisvortrag umzubuchen.

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.02

223000 Ergebnis-
verwendung 

an
221000 Ergebnisvor-
trag

1.800 
Euro

Für das Jahr 02 ergeben sich zum 31.12.02 fol-
gende (vorläufige) Ergebnisse in den Kostenstellen:

KST 1 100 Euro

KST 2 1.000 Euro

KST 3 300 Euro

KST 4 - 2.500 Euro

GKZ gesamt - 1.100 Euro

	 Der Überschuss der Kostenstelle 1 ist in den 
Sonderposten einzustellen.

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.02

709500 Aufwen-
dungen Zuführung 
SoPo verpflichtend 
kostendeckende 
Bereiche
Kostenstelle 1

an
287130 Überschüsse 
Friedhof
Investitionsnummer

100 
Euro

Der Überschuss der Kostenstelle 2 kann nicht 
vollständig in einen Sonderposten eingestellt wer-
den, denn es ist ein Verlustvortrag von 500 Euro aus 
dem Jahr 01 auszugleichen. Es kann daher nur ein 
Sonderposten in Höhe von 500 Euro gebildet wer-
den.

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.02

830310 Ausgleich 
Verlustvortrag ver-
pflichtend kostende-
ckende Bereiche
Kostenstelle 2

an
224210 Verlustvortrag 
Kindergarten
Investitionsnummer

500 
Euro
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GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.02

709500 Aufwen-
dungen Zuführung 
SoPo verpflichtend 
kostendeckende 
Bereiche 
Kostenstelle 2

an

287110 Überschüsse 
Kindergarten
Investitionsnummer

500 
Euro

Nach diesen Buchungen weisen die Kostenstellen 
folgende Bilanzergebnisse auf:

KST 1 0 Euro

KST 2 0 Euro

KST 3 300 Euro

KST 4 - 2.500 Euro

GKZ gesamt -2.200 Euro

In der Gesamtergebnisrechnung ergibt sich fol-
gendes Bild:

=	 Jahresüberschuss / 
	 Jahresfehlbetrag 	 -1.700 Euro
+	 Erträge ILV	 0 Euro
-	 Aufwand ILV	 0 Euro
=	 Internes Ergebnis	 -1.700 Euro
-	 Zuführung zu Positionen des 
	 Reinvermögens	 500 Euro
+	 Entnahme aus Positionen 
	 des Reinvermögens	 0 Euro
=	 Bilanzergebnis	 -2.200 Euro

Nun kann der Jahresabschluss für das Jahr 02 
durchgeführt werden (Nullstellungen). Ausgewähl-
te Bilanzpositionen der Kirchengemeinde weisen im 
Jahresabschluss zum 31.12.02 folgende Beträge auf:

A	 Reinvermögen	
I 	 Basiskapital (angenommen)	 90.000 Euro
II 	 Rücklagen u. sonst. 
	 Vermögensb. (angenommen)	 10.000 Euro
III 	Zweckgebundene Haushaltsreste	 0 Euro
IV 	Verlustvortrag kostendeckende 
	 Bereiche	 0 Euro
V 	 Ergebnisvortrag	 1.800 Euro
VI 	Bilanzergebnis	 -2.200 Euro
	 Summe Reinvermögen	 99.600 Euro
B 	 Sonderposten	
IV	 Sonstige Sonderposten	 800 Euro

Zum 01.01.03 ist das Bilanzergebnis in das Konto 
Ergebnisverwendung umzubuchen:

GKZ KG
Buchungs-
datum 
01.01.03

223000 Ergebnis-
verwendung

an
225000 Bilanzergeb-
nis 

2.200 
Euro

Im Jahr 03 hat der Kirchenvorstand am 01.09.03 
über die Ergebnisverwendung der Jahre 01 und 02 

beschlossen: Der Ergebnisvortrag von 1.800 Euro 
aus dem Jahr 01 soll für den Ausgleich des negativen 
Bilanzergebnisses verwendet werden. Der restliche 
Verlust aus dem Jahr 02 von 400 Euro wird durch 
eine Entnahme aus freien Rücklagen ausgeglichen.

Folgende Buchungen sind vorzunehmen:
Ausgleich des negativen Bilanzergebnisses aus 

dem Jahr 02 durch den Ergebnisvortrag aus dem 
Jahr 01:

GKZ KG
Buchungs-
datum 
01.09.03

221000 Ergebnis-
vortrag 

an
223000 Ergebnisver-
wendung

1.800 
Euro

Ausgleich des verbleibenden Verlustes aus dem 
Jahr 02 durch eine Entnahme aus einer freien 
Rücklage:

GKZ KG
Buchungs-
datum 
01.09.03

213102 Abgang 
Zweckgebundene 
und weitere freie 
Rücklagen
Kostenstelle 
Investitionsnummer

an
223000 Ergebnisver-
wendung 

400 
Euro

Für das Jahr 03 ergeben sich zum 31.12.03 fol-
gende (vorläufige) Ergebnisse in den Kostenstellen:

KST 1 200 Euro

KST 2 - 600 Euro

KST 3  400 Euro

KST 4 3.000 Euro

GKZ gesamt 3.000 Euro

Der Überschuss der Kostenstelle 1 ist in den Son-
derposten einzustellen. 

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.03

709500 Aufwen-
dungen Zuführung 
SoPo verpflichtend 
kostendeckende 
Bereiche
Kostenstelle 1

an
287130 Überschüsse 
Friedhof
Investitionsnummer

200 
Euro

Der Sonderposten für den Kindergarten ist aufzu-
lösen:

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.03

287110 Überschüs-
se Kindergarten
Investitionsnummer

an

509500 Erträge 
Auflösung SoPo 
verpflichtend kosten-
deckende Bereiche 
Kostenstelle 2

500 
Euro

Der Fehlbetrag der Kostenstelle 2 kann nicht voll-
ständig durch die Auflösung des Sonderpostens aus-
geglichen werden. Es verbleibt ein Verlust von 100 
Euro, der im Rahmen der Ergebnisverwendung in 
den Verlustvortrag Kindergarten einzustellen ist.
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GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.03

224210 Verlustvor-
trag Kindergarten
Investitionsnummer

an

830320 Bildung 
Verlustvortrag ver-
pflichtend kostende-
ckende Bereiche
Kostenstelle 2

100 
Euro

Im Haushaltsplan für das Jahr 03 wurde für die 
Kostenstelle 4 eine Zuführung zu den freien Rück-
lagen von 2.000 Euro geplant. Die Buchung wurde 
aufgrund des positiven Ergebnisses noch im lau-
fenden Jahr getätigt.

GKZ KG
Buchungs-
datum 
15.12.03

830150 Zuführung 
zu zweckgebun-
denen und freien 
Rücklagen
Kostenstelle 4

an

213101 Zugang 
Zweckgebundene und 
freie Rücklagen
Kostenstelle 4
Investitionsnummer

2.000 
Euro

Nach diesen Buchungen weisen die Kostenstellen 
folgende Bilanzergebnisse auf:

KST 1 0 Euro

KST 2 0 Euro

KST 3 400 Euro

KST 4 1.000 Euro

GKZ gesamt 1.400 Euro

Die Gesamtergebnisrechnung stellt sich zum 
31.12.03 wie folgt dar:

=	 Jahresüberschuss / 
	 Jahresfehlbetrag 	 3.300 Euro
+	 Erträge ILV	 0 Euro
-	 Aufwand ILV	 0 Euro
=	 Internes Ergebnis	 3.300 Euro
-	 Zuführung zu Positionen des 
	 Reinvermögens	 100 Euro
+	 Entnahme aus Positionen des 
	 Reinvermögens	 2.000 Euro
=	 Bilanzergebnis	 1.400 Euro

Nun kann der Jahresabschluss für das Jahr 03 
durchgeführt werden (Nullstellungen). Ausgewähl-
te Bilanzpositionen der Kirchengemeinde weisen im 
Jahresabschluss zum 31.12.03 folgende Beträge auf:

A	 Reinvermögen	
I	 Basiskapital (angenommen)	 90.000 Euro
II 	 Rücklagen u. sonst. 
	 Vermögensb. (angenommen)	 11.600 Euro
III 	Zweckgebundene Haushaltsreste	 0 Euro
IV 	Verlustvortrag kostendeckende 
	 Bereiche	 -100 Euro
V 	 Ergebnisvortrag	 0 Euro
VI 	Bilanzergebnis	 1.400 Euro
	 Summe Reinvermögen	 102.900 Euro
B 	 Sonderposten	
IV 	Sonstige Sonderposten	 500 Euro

Zum 01.01.04 ist das Bilanzergebnis in das Konto 
Ergebnisverwendung umzubuchen:

GKZ KG
Buchungs-
datum 
01.01.04

225000 Bilanzer-
gebnis 

an
223000 Ergebnisver-
wendung

1.400 
Euro

Im Jahr 04 hat der Kirchenvorstand am 01.06.04 
über die Verwendung des Bilanzergebnisses des 
Jahres 03 beschlossen: 1.000 Euro werden der All-
gemeinen Ausgleichsrücklage zugeführt. Eine wei-
tere Rücklagenbildung ist nicht möglich, weil die 
Finanzdeckung nicht ausreicht. Die verbleibenden 
400 Euro aus dem Ergebnis des Jahres 03 werden 
darum in den Ergebnisvortrag umgebucht.

Folgende Buchungen sind vorzunehmen:

GKZ KG
Buchungs-
datum 
01.06.04

223000 Ergebnis-
verwendung 

an

212121 Zugang Aus-
gleichsrücklage
Kostenstelle Allg. 
Finanzwirtschaft
Investitionsnummer

1.000 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
01.06.04

223000 Ergebnis-
verwendung

an
221000 Ergebnisvor-
trag

400 
Euro

Für das Jahr 04 ergeben sich zum 31.12.04 fol-
gende (vorläufige) Ergebnisse in den Kostenstellen 
(die kostendeckenden Bereiche weisen ein ausgegli-
chenes Ergebnis auf):

KST 1 0 Euro

KST 2 0 Euro

KST 3 700 Euro

KST 4 -1.000 Euro

GKZ gesamt -300 Euro

Aus sachlichen Gründen wird aus dem laufenden 
Ergebnis der Überschuss in KST 3 einer freien 
Rücklage zugeführt. Der Fehlbetrag in KST 4 muss 
aus denselben Gründen durch eine Rücklagenent-
nahme ausgeglichen werden.

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.04

830150 Zuführung 
zu zweckgebun-
denen und freien 
Rücklagen
Kostenstelle 3

an

213101 Zugang 
Zweckgebundene und 
freie Rücklagen
Kostenstelle 3
Investitionsnummer

700 
Euro

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.04

213102 Abgang 
Zweckgebundene 
und weitere freie 
Rücklagen
Kostenstelle 4
Investitionsnummer

an

830160 Entnahmen 
aus zweckgebundenen 
und freien Rücklagen
Kostenstelle 4

1.000 
Euro

Die Prüfung der Finanzdeckung hat ergeben, dass 
nach diesen Buchungen 2.000 Euro nicht finanzge-
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deckt sind. Es erfolgt deshalb eine Auflösung der 
freien Rücklage für allgemeine Gemeindearbeit.

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.04

213102 Abgang 
Zweckgebundene 
und weitere freie 
Rücklagen
Kostenstelle A
llgemeine 
Gemeindearbeit
Investitionsnummer

an

830160 Entnahmen 
aus zweckgebundenen 
und freien Rücklagen
Kostenstelle Allgemei-
ne Gemeindearbeit

2.000 
Euro

Die Gesamtergebnisrechnung stellt sich nach die-
sen Buchungen zum 31.12.04 wie folgt dar:

=	 Jahresüberschuss / 
	 Jahresfehlbetrag 	 -300 Euro
+	 Erträge ILV	 0 Euro
-	 Aufwand ILV	 0 Euro
=	 Internes Ergebnis	 -300 Euro
-	 Zuführung zu Positionen des 
	 Reinvermögens	 3.000 Euro
+	 Entnahme aus Positionen des 
	 Reinvermögens	 700 Euro
=	 Bilanzergebnis	 2.000 Euro

Nun kann der Jahresabschluss für das Jahr 04 
durchgeführt werden (Nullstellungen). Ausgewähl-
te Bilanzpositionen der Kirchengemeinde weisen im 
Jahresabschluss zum 31.12.04 folgende Beträge auf:

A	 Reinvermögen	
I 	 Basiskapital (angenommen)	 90.000 Euro
II 	 Rücklagen u. sonst. 
	 Vermögensb. (angenommen)	 10.000 Euro
III 	 Zweckgebundene Haushaltsreste	 0 Euro
IV 	 Verlustvortrag kostendeckende 
	 Bereiche	 -100 Euro
V 	 Ergebnisvortrag	 400 Euro
VI 	 Bilanzergebnis	 2.000 Euro
	 Summe Reinvermögen	 102.600 Euro
B 	 Sonderposten	
IV 	 Sonstige Sonderposten	 500 Euro

Im Jahr 05 ist dann wiederum eine Umbuchung 
des Bilanzgewinns in das Konto Ergebnisverwen-
dung vorzunehmen. Angenommen, die Finanzde-
ckung reicht Mitte des Jahres 05 aus, um wieder 
Rücklagen bilden zu können, dann stünden aus 
den Ergebnissen der Vorjahre (Ergebnisvortrag 400 
Euro + Bilanzergebnis Jahr 04 2.000 Euro) insge-
samt 2.400 Euro für die Bildung von Rücklagen zur 
Verfügung.

Fazit: 
Man kann deutlich sehen, dass sich das Reinver-

mögen von Jahr zu Jahr in Summe immer in Höhe 
des Jahresüberschusses / Jahresfehlbetrages ändert. 
Alle anderen Buchungen führen zu Umschichtungen 
innerhalb des Reinvermögens und wirken sich nicht 

auf die absolute Höhe des Reinvermögens aus. 
Rücklagenzuführungen, die aufgrund fehlender Fi-
nanzdeckung nicht möglich waren, können zu einem 
späteren Zeitpunkt durchgeführt werden – natürlich 
unter der Voraussetzung, dass eine ausreichende Fi-
nanzdeckung zu diesem Zeitpunkt vorliegt.

27.7 Nicht durch Vermögensgrundbestand 
und Rücklagen gedeckter Fehlbetrag

Grundsätzlich entsteht ein nicht durch Vermö-
gensgrundbestand und Rücklagen gedeckter Fehl-
betrag erstmalig, wenn sich durch ein negatives Jah-
resergebnis insgesamt ein negatives Reinvermögen 
ergeben würde. In diesem Fall ist auf der Aktivseite 
als letzte Position der überschießende Betrag als 
„Nicht durch Vermögensgrundbestand und Rück-
lagen gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen. Die GKZ 
ist in diesem Falle überschuldet.

Beispiel:
Für das Beispiel unter Punkt 27.6 wird ange-

nommen, dass sich im Jahr 05 ein Jahresfehlbetrag 
von 105.000 Euro ergibt. Für die verpflichtend ko-
stendeckenden Bereiche wird aus Vereinfachungs-
gründen angenommen, dass sie ein ausgeglichenes 
Ergebnis aufweisen. Im Haushaltsplan für das Jahr 
05 wurde beschlossen, dass ein Fehlbetrag durch 
Auflösung der Rücklagen auszugleichen ist.

Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.05:

=	 Jahresüberschuss / 
	 Jahresfehlbetrag 	 -105.000 Euro
+	 Erträge ILV	 0 Euro
-	 Aufwand ILV	 0 Euro
=	 Internes Ergebnis	 -105.000 Euro
-	 Zuführung zu Positionen 
	 des Reinvermögens	 0 Euro
+	 Entnahme aus Positionen des 
	 Reinvermögens	 10.300 Euro
=	 Bilanzergebnis	 -94.700 Euro

Würde dieses Bilanzergebnis wie oben beschrie-
ben in der Bilanz zum 31.12.05 ausgewiesen wer-
den, ergäbe sich folgendes Bild:

A	 Reinvermögen	
I	 Basiskapital (angenommen)	 90.000 Euro
II 	 Rücklagen u. sonst. 
	 Vermögensb. (angenommen)	 0 Euro
III 	Zweckgebundene Haushaltsreste	 0 Euro
IV 	Verlustvortrag kostendeckende 
	 Bereiche	 -100 Euro
V 	 Ergebnisvortrag	 2.400 Euro
VI 	Bilanzergebnis	 -94.700 Euro
	 Summe Reinvermögen	 -2.400 Euro
B 	 Sonderposten	
IV 	Sonstige Sonderposten	 500 Euro



Kirchl. Amtsbl. Hannover Nr. 4/2019

270

Ein insgesamt negatives Reinvermögen darf nicht 
ausgewiesen werden. Der überschießende Betrag 
(im Beispiel 2.400 Euro) ist auf der Aktivseite als 
„Nicht durch Vermögensgrundbestand und Rück-
lagen gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen. Außer-
dem ist im Reinvermögen ein Ausgleichsposten bei 
Überschuldung darzustellen. 

Folgende Buchung ist dazu notwendig:

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.05

192000 Nicht durch 
Vermögensgrundbe-
stand und Rückla-
gen gedeckter Fehl-
betrag 

an
251000 Ausgleichs-
posten Reinvermögen 
bei Überschuldung

2.400 
Euro

Nach dieser Buchung ergibt sich folgendes Bild in 
der Bilanz zum 31.12.05:

Aktiva	
D nicht durch Reinvermögen und 
Rücklagen gedeckter Fehlbetrag	 2.400 Euro
	
Passiva	
A	 Reinvermögen	
I 	 Basiskapital (angenommen)	 90.000 Euro
II 	 Rücklagen u. sonst. 
	 Vermögensb. (angenommen)	 0 Euro
III 	 Zweckgebundene Haushaltsreste	 0 Euro
IV 	 Verlustvortrag kostendeckende 
	 Bereiche	 -100 Euro
V 	 Ergebnisvortrag	 2.400 Euro
VI 	 Bilanzergebnis	 -94.700 Euro
VII 	Ausgleichsp. Reinvermögen 
	 bei Überschuldung	 2.400 Euro
	 Summe Reinvermögen	 0 Euro
Nimmt man für das Jahr 06 einen Jahresfehlbe-

trag von 1.000 Euro an, wäre der nicht durch Eigen-
kapital gedeckte Fehlbetrag um diese 1.000 Euro 
durch folgende Buchung zu erhöhen:

 GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.06

192000 Nicht durch 
Vermögensgrundbe-
stand und Rückla-
gen gedeckter Fehl-
betrag

an
251000 Ausgleichs-
posten Reinvermögen 
bei Überschuldung

1.000 
Euro

Unter Berücksichtigung des teilweisen Ausgleichs 
des Bilanzergebnisses des Jahres 05 durch den Er-
gebnisvortrag aus Vorjahren ergäbe sich folgende 
Darstellung in der Bilanz zum 31.12.06:

Aktiva	
D nicht durch Reinvermögen und 
Rücklagen gedeckter Fehlbetrag	 3.400 Euro
	

Passiva	
A	 Reinvermögen	
I 	 Basiskapital (angenommen)	 90.000 Euro
II	 Rücklagen u. sonst. 
	 Vermögensb. (angenommen)	 0 Euro
III 	 Zweckgebundene Haushaltsreste	 0 Euro
IV 	 Verlustvortrag kostendeckende 
	 Bereiche	 -100 Euro
V 	 Ergebnisvortrag	 -92.300 Euro
VI 	 Bilanzergebnis	 -1.000 Euro
VII	 Ausgleichsp. Reinvermögen 
	 bei Überschuldung	 3.400 Euro
	 Summe Reinvermögen	 0 Euro

Bei Jahresüberschüssen würde der „Nicht durch 
Vermögensgrundbestand und Rücklagen gedeckter 
Fehlbetrag“ wieder abgebaut werden:

GKZ KG
Buchungs-
datum 
31.12.xx

251000 Ausgleichs-
posten Reinvermö-
gen bei Überschul-
dung

an

192000 Nicht durch 
Vermögensgrundbe-
stand und Rücklagen 
gedeckter Fehlbetrag

Betrag

Der Ausweis des nicht durch Vermögensgrundbe-
stand und Rücklangen gedeckten Fehlbetrages er-
folgt so lange, bis sich durch Überschüsse insgesamt 
wieder ein positives Reinvermögen ergibt.

28. Rückstellungen

Lt. Handelsrecht (HGB) sind Rückstellungen für 
ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste 
aus schwebenden Geschäften, die hinsichtlich ihrer 
Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Sie werden 
als Aufwendungen in der Ergebnisrechnung erfasst. 
Des Weiteren sollen durch die Bildung von Rück-
stellungen später zu leistende Ausgaben den Perio-
den ihrer Verursachung zugerechnet werden. Unter 
Umständen ist auch rückwirkend eine Rückstellung 
zu buchen, wenn bilanzerhellende Umstände ein-
getreten sind und der Jahresabschluss für das ver-
gangene Jahr noch nicht fertig gestellt ist. Dies gilt 
insbesondere für periodenfremde Sachverhalte, die 
in der Haushaltsplanung für das neue Jahr nicht be-
rücksichtigt wurden.

Rückstellungen sind auf der Passivseite der Bilanz 
auszuweisen. Aufgrund der gegebenen Ungewissheit 
stellen sie eine sogenannte ungewisse Verbindlich-
keit dar.

Ziel ist es, Schulden abzudecken, welche wirt-
schaftlich in der aktuellen Periode angefallen sind 
und deren Höhe und/oder Fälligkeit jedoch noch 
unbestimmt ist. 

Rückstellungen sind mit Rücklagen (= Teil des 
Reinvermögens) nicht zu verwechseln.
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28.1 Bewertung von Rückstellungen

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach ver-
nünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen 
Erfüllungsbetrages anzusetzen. Der Erfüllungsbe-
trag stellt einen Bewertungsmaßstab dar, mit dessen 
Hilfe der Ansatz bzw. die Höhe der Rückstellung 
bestimmt wird. 

28.2 Bildung von Rückstellungen

Bei der Bildung von Rückstellungen wird der Auf-
wand für die zukünftige Verpflichtung zurückge-
stellt. Es ist dasjenige Sachkonto zu nutzen, welches 
auch bei der Buchung einer normalen Verbindlich-
keit genutzt worden wäre. 

Beispiel: Einer Kirchengemeinde wird im lau-
fenden Jahr 06 eine Bauergänzungszuweisung i. H. 
v. 100.000 Euro zugesprochen. Jedoch erfolgte zum 
Bilanzstichtag (31.12.06) noch keine Abforderung 
des Betrages.

GKZ KK
Buchungs-
datum 
31.12.06

651350 Zweckge-
bundene Zuweisung 
an Kirchengemein-
den 
Kostenstelle

an

295110 Zug. Rück-
stellungen f. verb. 
zugesagte Zuwei-
sungen
Investitionsnummer

100.000 
Euro

28.3 Auflösung von Rückstellungen

Sind die Gründe für die Rückstellung weggefal-
len, ist die gesamte Rückstellung ertragswirksam 
aufzulösen. Die Buchung lautet ebenfalls: Rückstel-
lungen (Passiva) an Erträge aus der Auflösung von 
Rückstellungen (GuV).
d)	 Die Gründe für die Rückstellung sind weggefal-

len: 
	 Im März des Jahres 07 teilte uns die Kirchen-

gemeinde mit, dass die Inanspruchnahme der 
Bauergänzungszuweisung nicht mehr erfolgen 
wird. Die gesamte Rückstellung ist ertragswirk-
sam aufzulösen. 

	 In dem Beispiel wird die Inanspruchnahme der 
Bauergänzungszuweisung i. H. v. 100.000 Euro 
nicht mehr erfolgen. 

GKZ KK
Buchungs-
datum 
10.03.07

295121 Abg. 
Rückst. (nicht benö-
tigt) f. verb. zuges. 
Zuw.
Investitionsnummer

an

521000 Erträge aus 
der Auflösung von 
Rückstellungen
Kostenstelle

100.000 
Euro

e)	 Der gebildete Rückstellungsbetrag wird in vol-
ler Höhe beansprucht:

	 Die Kirchengemeinde verwendet die zugesagte 
Bauergänzungszuweisung i. H. v. 100.000 Euro 
im September 07. Folglich ist die im Jahr 06 

gebildete Rückstellung aufzulösen und auszu-
zahlen

GKZ KK
Buchungs-
datum 
15.09.07

295120 Abg. Rück-
stellungen f. verb. 
zugesagte Zuwei-
sungen
Investitionsnummer

an
175000 Verrech-
nungen
(Bank)

100.000 
Euro

	 In der Regel werden Bauergänzungszuwei-
sungen über die Verrechnungsbank gebucht. 
Handelt es sich – anders als im Beispiel - um 
eine Rückstellung, bei der eine Geldbewegung 
vorzunehmen ist, so ist die Zeile kreditorisch zu 
buchen.

f)	 Die Rückstellung wurde zu hoch gebildet:
	 Werden im August 07 nur 80.000 Euro abge-

rechnet, so ist der Betrag niedriger als der ur-
sprünglich beantragte und in die Rückstellung 
eingestellte Bauergänzungszuweisung in Höhe 
von 100.000 Euro.

GKZ KK
Buchungs-
datum 
15.08.07

295120 Abg. Rück-
stellungen f. verb. 
zugesagte Zuwei-
sungen
Investitionsnummer

an
175000 Verrech-
nungen
(Bank)

80.000 
Euro

GKZ KK
Buchungs-
datum 
15.08.07

295121 Abg. 
Rückst. (nicht benö-
tigt) f. verb. zuges. 
Zuw.
Investitionsnummer

an

521000 Erträge aus 
der Auflösung von 
Rückstellungen 
Kostenstelle

20.000 
Euro

In der Regel werden Bauergänzungszuweisungen 
über die Verrechnungsbank gebucht. Handelt es 
sich – anders als im Beispiel - um eine Rückstel-
lung, bei der eine Geldbewegung vorzunehmen ist, 
so ist die erste Zeile kreditorisch zu buchen.

Grundsätzlich ist zu beachten, dass die Beträge 
aus der Auflösung von Rückstellungen nicht auto-
matisch als Haushaltsmittel wieder zur Verfügung 
stehen.

29. Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung

Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, 
kurz: GoB, haben einen Rechtsnormcharakter 
und gelten somit immer, wenn es keine detaillierte 
Rechtsvorschrift gibt. Teilweise sind die GoB inzwi-
schen auch im HGB enthalten.

Die GoB ergeben sich vor allem aus Wissenschaft 
und Praxis, der Rechtsprechung sowie Empfeh-
lungen von Wirtschaftsverbänden. Da auch das 
kirchliche Recht der Landeskirche Hannovers 
auf die GoB Bezug nimmt, werden die wichtigsten 
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Grundsätze im Folgenden kurz beschrieben:

a)	 Grundsatz der Richtigkeit und Willkürfreiheit
	 Der Grundsatz der Richtigkeit ist erfüllt, wenn 

die Buchungen dem gültigen Recht entspre-
chend getätigt wurden und die Werte nach-
prüfbar und objektiv aus den buchungsbe-
gründenden Unterlagen hergeleitet werden. Die 
Buchungen müssen den Tatsachen entsprechen. 
Nach eigenem Ermessen ermittelte Werte müs-
sen willkürfrei und vertretbar sein.

	 Zum Prinzip der Bilanzwahrheit gehört, dass 
die Bilanz vollständig und somit wahr ist.

b)	 Grundsatz der Klarheit und Übersichtlichkeit
	 Der Grundsatz der Klarheit bezieht sich auf die 

äußere Gestaltung der Buchungen und des Jah-
resabschlusses. Die Buchungen und der Jahres-
abschluss sollen übersichtlich, klar und für ei-
nen sachverständigen Dritten verständlich sein.

	 Zum Prinzip der Bilanzklarheit gehört, dass die 
Bilanz eindeutig und klar gegliedert ist.

c)	 Grundsatz der Einzelbewertung
	 Der Grundsatz der Einzelbewertung besagt, 

dass alle Vermögensgegenstände und auch alle 
Schulden einzeln zu erfassen sind. Wertverän-
derungen dürfen nicht gegeneinander aufge-
rechnet werden.

	 Es sind hiervon Ausnahmen möglich. Beispiels-
weise können Kleinteile mit Durchschnittswer-
ten angegeben werden. 

d)	 Grundsatz der Vollständigkeit
	 Der Grundsatz der Vollständigkeit verlangt, 

dass alle Geschäftsvorfälle abgebildet werden. 
Zusätzlich müssen im Jahresabschluss auch 
Risiken benannt werden, die in der Buchhal-
tung noch nicht abgebildet worden sind.

	 Ferner sind in der Buchhaltung und im Jahres-
abschluss auch solche Veränderungen zu erfas-
sen, die nicht als Geschäftsvorfall erkennbar 
sind, wie z.B. Schwund und Verderb. Deshalb 
gehört auch die durchzuführende Inventur, um 
die tatsächlichen Bestände zu überprüfen, zum 
Grundsatz der Vollständigkeit.

e)	 Grundsatz der Ordnungsmäßigkeit
	 Alle Geschäftsvorfälle sind zeitnah und chrono-

logisch zu verbuchen.

f)	 Grundsatz der Sicherheit
	 Alle Unterlagen müssen gemäß den Vorschrif-

ten der Kassationsordnung aufbewahrt und ar-
chiviert werden.

g)	 Belegprinzip
	 Keine Buchung ohne Beleg. Dies bedeutet, dass 

jeder Buchung eine buchungsbegründende Un-
terlage beigefügt werden muss.

h)	 Realisationsprinzip
	 Gewinne dürfen erst berücksichtigt werden, 

wenn diese realisiert worden sind. Dieses Prin-
zip dient zusammen mit dem Imparitäts- und 
dem Vorsichtsprinzip dem Gläubigerschutz.

i)	 Imparitätsprinzip
	 Verluste werden anders wie Gewinne behan-

delt. Sie müssen bereits berücksichtigt werden, 
wenn diese mit hinreichender Wahrscheinlich-
keit eintreffen werden. 

j)	 Vorsichtsprinzip
	 Aus Gläubigerschutzgründen ist tendenziell ein 

pessimistischerer Wert anzusetzen. Dies sollte 
jedoch nicht zur Bildung von stillen Reserven 
führen, da diese informationsverzerrend wirken. 
Der dem Vorsichtsprinzip zugrundeliegender 
Gedanke besagt, dass die wirtschaftliche Lage 
eines Unternehmens nicht besser dargestellt 
wird, als sie in Wirklichkeit ist.

k)	 Grundsatz der Periodenabgrenzung
	 Alle Erträge und Aufwendungen sind dem Ge-

schäftsjahr zuzurechnen, in dem sie entstan-
den sind. Ist das entsprechende Geschäftsjahr 
schon geschlossen, so werden sie dem ältesten 
Geschäftsjahr zugerechnet, welches noch offen 
ist. 

l)	 Bilanzkontinuität
	 Das Prinzip der Bilanzkontinuität besagt, dass 

die Bilanz immer auf dieselbe Art und Weise 
gegliedert ist. Alle Werte finden sich entspre-
chend der formellen Kontinuität immer wieder 
an derselben Stelle der Bilanz.

	 Die materielle Kontinuität verlangt, dass Wer-
termittlungen und Abgrenzungen stets auf die 
gleiche Art und Weise erfolgen, damit die Bi-
lanzen der verschiedenen Jahre vergleichbar 
sind.

m)	 Bilanzidentität
	 Die Schlussbilanz des Vorjahres muss immer 

mit der Eröffnungsbilanz des neuen Jahres 
identisch sein.
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30. Glossar

A

Abschreibung
Als Abschreibung wird der Werteverzehr (Aufwand) eines abnutzbaren Wirtschafts- / Anlagegutes innerhalb einer Periode (z.B. 
Jahr) bezeichnet. Die Abschreibung wird durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer ermittelt. 

Aktiva
Summe der Vermögensgegenstände (Anlagevermögen, Umlaufvermögen, aktive Rechnungsabgrenzungsposten, nicht durch Reinver-
mögen gedeckter Fehlbetrag), die in der Bilanz die Mittelverwendung nachweist.

Anhang

Bestandteil des Jahresabschlusses, in dem besondere Erläuterungen zum besseren Verständnis der Ermittlung des Jahresergebnisses 
und zu nicht bilanzierten wirtschaftlichen Belastungen künftiger Haushaltsjahre aufzunehmen sind. Insbesondere sind größere Ver-
änderungen von Bilanzpositionen, Abweichungen von den bisherigen Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätzen sowie bereits er-
kennbare künftige Risiken der Körperschaft zu erläutern. Alle zwingend aufzunehmenden Bestandteile des Anhangs sind im Haus-
haltsrecht genannt.

Anlage im Bau
Anlagen im Bau sind Gebäude, sonstige Bauten, Maschinen, Transportanlagen und andere Anlagegüter, deren Herstellung noch 
nicht beendet ist. Sie werden nicht abgeschrieben.

Anlagegut
Eine Anlage bzw. ein Anlagegut ist ein selbstständig nutzbares Wirtschaftsgut, das dazu bestimmt ist, den Körperschaften dauernd 
(über einen Zeitraum von über einem Jahr) zu dienen und über 410 Euro oder 1.000 Euro netto kostet (z.B. ein Laptop, ein Dienst-
fahrzeug oder eine Immobilie).

Anlagevermögen
Die Teile des Vermögens, die dauerhaft der Aufgabenerfüllung dienen (Aktiv-Position A der Bilanzgliederung für kirchliche Körper-
schaften).

Anordnung

Eine Einzelanordnung ist eine Buchungsanordnung für einen einmaligen oder wiederkehrenden Geschäftsvorfall für jeweils eine ein-
zahlende oder empfangsberechtigte Person innerhalb eines Haushaltsjahres. Dasselbe gilt für die Buchung von einzelnen oder wie-
derkehrenden nicht zahlungswirksamen Vorgängen. Eine Sammelanordnung ist eine Buchungsanordnung für einen einmaligen oder 
wiederkehrenden Geschäftsvorfall für jeweils mehrere Zahlungspflichtige oder Empfangsberechtigte innerhalb eines Haushalts-
jahres. Gleiches gilt für die Buchung von nicht zahlungswirksamen Vorgängen.

Anschaffungskosten
Anschaffungskosten sind Aufwendungen, die anfallen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten 
Zustand zu versetzen. Sie umfassen neben dem Kaufpreis auch Nebenkosten wie z.B. Umsatzsteuer, Transportkosten, Notargebühren, 
Provisionen und Montagekosten. Skonti, Rabatte und andere Zahlungsabzüge hingegen mindern den Anschaffungswert.

Aufwand Werteverzehr von Gütern oder Dienstleistungen einer Organisationseinheit in einem Zeitabschnitt.

außerordentliche 
Erträge/Aufwendungen

ungewöhnlicher, selten vorkommender oder periodenfremder Aufwand oder Ertrag, insbesondere aus Vermögensveräußerung, sowie 
Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen.

Auszahlungen Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern.

B

Baumaßnahme Ausführung eines Baus (Neu-, Erweiterungs- und Umbau) sowie die Instandsetzung an einem Bau.

Bilanz
Mit Hilfe der Bilanz (= Vermögensrechnung) stellt die Körperschaft ihr Vermögen (linke Seite, Aktiva: Anlage- und Umlaufvermö-
gen) und ihre Schulden (rechte Seite, Passiva: Eigen- und Fremdkapital) gegenüber. Eine Bilanz wird stets bezogen auf einen be-
stimmten Stichtag (31.12.) aufgestellt.

Bilanzergebnis

Der ergebniswirksame Teil der kirchlichen Haushaltsplanung und -ausführung umfasst regelmäßig die Bewirtschaftung von Rückla-
gen für nicht investive Zwecke. Minderungen von Ansprüchen an die künftige Haushaltswirtschaft, ein Abbau von Gewinn- oder Ver-
lustvorträgen oder eine Zuführung zum Investitions- und Finanzierungshaushalt können enthalten sein. Die sich aus den haushalts-
rechtlichen Vorschriften und/oder Gremienbeschlüssen ergebenden Einstellungen in Rücklagen und/oder Sonderposten stellen 
bilanztechnisch Ergebnisverwendung dar. Sie sind daher nach der Ermittlung des Jahresergebnisses auszuweisen und führen so zum 
Bilanzergebnis.

Bruttoprinzip
schreibt vor, dass Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen in voller Höhe und getrennt voneinander auszuwei-
sen sind.

Buchungsanordnungen
Förmliche Aufträge der Haushaltsmittel bewirtschaftenden Einheiten an die kassenführende Stelle zur Ausführung des Haushalts-
planes.

D

Debitor Schuldner / Zahlungspflichtiger.

Dotation/
Dotationsvermögen

Kirchliches Vermögen ist in Dotationen (z.B. Kirche und Pfarre) unterteilt. Die Dotation gibt an, für welchen Zweck das kirchliche 
Vermögen zu verwenden ist.

Doppik
Abkürzung für „Doppelte Buchführung in Kontenform“. An den kirchlichen Bedarf angepasstes Rechnungswesen auf der Grundlage 
der doppelten Buchführung.

durchlaufende Gelder Mittel, die für einen Dritten lediglich zahlungsmäßig vereinnahmt und verausgabt werden.
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E

Einzahlung Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen.

Einzelwertberichtigung
Kann ein Schuldner wahrscheinlich eine Forderung nicht mehr oder nur teilweise begleichen, ist eine Einzelwertberichtigung vorzu-
nehmen. Das bedeutet, dass der uneinbringliche Teil einer Forderung eines Schuldners abzuschreiben ist.

Erbbaurecht
Ist das vererbliche und i.d.R. veräußerliche beschränkte dingliche Recht, auf einem Grundstück ein Bauwerk zu errichten. Für das 
Erbbaurecht ist ein Erbbauzins zu zahlen.

Ergebnisgliederungscode
Die Ergebnisgliederungscodes fassen die GuV-Konten zu Gruppen zusammen. Sie bilden die Ergebnisrechnung aufgrund eines vor-
gegebenen Schemas.

Ergebnisplan, 
Ergebnisrechnung

Teil des Haushalts bzw. des Jahresabschlusses als Grundlage für die Planung und den Nachweis der Aufwendungen und Erträge; 
entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Ertrag Wertzuwachs von Gütern oder Dienstleistungen einer Organisationseinheit in einem Zeitabschnitt

F

Fehlbetrag (Jahresab-
schluss)

Der Betrag, um den die Aufwendungen höher sind als die Erträge.

Finanzbuchhaltung
Die Finanzbuchhaltung erfasst alle Geschäftsvorfälle und die dadurch bedingten Veränderungen der Vermögens- und Kapitalverhält-
nisse.

Finanzdeckung 
(Grundsatz)

Prinzip, dass zur Deckung von Rücklagen und noch nicht verwendeten zweckgebundenen Spenden entsprechende Finanzanlagen 
(z.B. Forderungen gegenüber dem Rücklagen- und Darlehensfonds, Anteile an der Kassengemeinschaft, sonstige Tagesgelder, Fest-
gelder, Wertpapiere) vorhanden sein müssen. Weitere Positionen der Passivseite können finanzgedeckt sein.

Forderungen in Geld bewertete Ansprüche ggü. Dritten

G

GKZ Gemeindekennziffer, entspricht im Wesentlichen der kameralen Rechtsträgernummer

Grundsätze ordnungsge-
mäßer Buchführung 
(GoB)

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) sind zum Teil kodifizierte, zum Teil ungeschriebene Regeln zur Buchführung und 
Bilanzierung. Sie sind verbindlich anzuwenden, wenn Gesetzeslücken vorhanden sind, Zweifelsfragen bei der Gesetzesauslegung 
auftreten und eine Rechtsanpassung an veränderte wirtschaftliche Verhältnisse stattfinden muss. 
GoB zielen darauf, dass die Buchführung nachvollziehbar sein muss, klar und übersichtlich. Sie beinhalten daher insbesondere
- eine sachgerechte Organisation
- die fortlaufende, vollständige, richtige und zeitgerechte sowie sachlich geordnete Buchung aller Geschäftsvorfälle
- jeder Buchung liegt ein Beleg zugrunde
- das Verbot, Vermögenswerte und Schulden sowie Einnahmen und Ausgaben miteinander zu verrechnen (Bruttoprinzip, Saldie-
rungsverbot)
- das Verbot, Buchungen unleserlich zu machen oder zu löschen
- eine übersichtliche Gliederung des Jahresabschlusses
- die ordnungsmäßige Aufbewahrung der Buchführungsunterlagen.

Grundvermögen Zum Grundvermögen gehören der Grund und Boden, Gebäude, Bestandteile und Zubehör.

H

Hauptbuchhaltung
Umfasst alle Buchungen auf Sachkonten. Diese können in den Nebenbuchhaltungen (über Buchungsgruppen) oder direkt in der 
Hauptbuchhaltung über Sachkontenbuchungen erfasst werden.

Herstellungskosten
Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensge-
genstands, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen.

I

ILV (interne Leistungs-
verrechnung)

Darstellung von Leistungsbeziehungen zwischen verschiedenen Kostenstellen einer GKZ.

Inventarisierungsver-
merk

Gegenstände des beweglichen Vermögens benötigen einen Inventarisierungsvermerk soweit der festgesetzte Wert überschritten wird, 
damit sie in das Inventarverzeichnis eingetragen werden.

Inventur

Inventur ist die Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden, die in der Bilanz dem Grunde nach angesetzt werden 
können.
Die körperliche Inventur wird durch Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen durchgeführt. Das Ergebnis der körperlichen Inventur ist 
das Inventar.
Die Buchinventur wird durchgeführt, wenn eine körperliche Inventur nicht möglich oder nicht verhältnismäßig ist.
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Investition Verwendung von Finanzmitteln, die das Anlagevermögen verändern.

J

Journal Grundbuch (zeitliche Ordnung).

K

Kapitalbindung Kapitalbindung drückt ein vorhandenes Vermögen aus, das aber nicht als liquides, also sofort einsetzbares Geld zur Verfügung steht.

Kapitalvermögen Vermögen an Bargeld und Wertpapieren.

Kassengemeinschaft
Die Kassengemeinschaft ist der Zusammenschluss mehrerer kirchlicher Körperschaften bezogen auf die Durchführung des Kassen- 
und Bankverkehrs und die Buchhaltung. Ein Wesensmerkmal von Kassengemeinschaften ist die Einheitskasse.

Kontenrahmen Der für die Sachkonten vorgegebene Mindestkontenplan.

Körperschaft
Körperschaften sind mitgliedschaftlich verfasste, vom Wechsel ihrer Mitglieder unabhängig bestehende, Organisationen. Privatrecht-
liche Körperschaften sind z.B. der Verein, die Aktiengesellschaft oder die GmbH. Körperschaften des Öffentlichen Rechts sind z.B. 
Kirchenkreise und Kirchengemeinden.

Kosten
Wertmäßiger Verbrauch oder Abnutzung von Vermögensgegenständen und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen zur kirch-
lichen Aufgabenerfüllung in einer bestimmten Periode.

Kostenstelle Bei einer Kostenstelle handelt es sich um den Ort der Kostenentstehung und der Leistungserbringung.

Kostenträger
Kostenträger bezeichnen die Objekte, denen die Kosten zugerechnet werden. Aus ihnen wird also deutlich, wofür die Kosten angefal-
len sind.

Kreditor Gläubiger / Zahlungsempfänger.

L

liquide Mittel
bestehend aus dem Bargeld, dem Guthaben auf laufenden Konten bei den Kreditinstituten sowie Schecks und Geldanlagen (aus dem 
Kassenbestand) Es ist jederzeit verfügbar.

Liquidität Fähigkeit, zu jeder Zeit den Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachzukommen

N

Nebenbuchhaltung
Nebenbücher differenzieren die Buchungen der Hauptbuchhaltung und werden in das Hauptbuch übernommen. Hierzu zählen bspw. 
die Anlagenbuchhaltung, Debitorenbuchhaltung, Kreditorenbuchhaltung und Bankbuchhaltung.

Nennwert auch als Nominalwert bezeichneter Betrag, auf den ein Wertpapier ausgestellt ist bzw. der auf dem Wertpapier aufgedruckt ist.

O

offene Posten Forderungen oder Verbindlichkeiten, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt noch nicht ausgeglichen wurden.

P

Passiva
Summe des Reinvermögens inklusive der Rücklagen, der Sonderposten, der Schulden sowie passive Rechnungsabgrenzungsposten, 
die in der Bilanz die Mittelherkunft nachweist.

Pauschalwertberichti-
gung

Eine Art der Wertberichtigung. Sie erfolgt pauschalisiert über einen Durchschnittswert aus der Vergangenheit, ohne Berücksichti-
gung der genauen Verhältnisse jedes einzelnen Schuldners.

Periodenabgrenzung Ausgaben und Einnahmen der laufenden Periode werden den Aufwendungen und Erträgen, in einer anderen Periode zugeordnet.

R

RDF Der Rücklagen- und Darlehensfonds legt die Gelder der an der Kassengemeinschaft beteiligten Körperschaften zinsbringend an.
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Rechnungsabgrenzung

Aktive RAP:
Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Passive RAP:
Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Reinvermögen
Reinvermögen ist die Summe aus Vermögensgrundstock, Rücklagen, Ergebnisvortrag und Bilanzergebnis. In einer kaufmännischen 
Bilanz würde das Reinvermögen im Wesentlichen das Eigenkapital bezeichnen.

Ressourcen Gesamtheit der zur Aufgabenerfüllung verfügbaren Finanzmittel, Vermögensgegenstände, Arbeits- und Dienstleistungen.

Rücklagen
Finanzmittel, die gesetzlich oder freiwillig für bestimmte Verwendungszwecke zur Sicherstellung ihrer künftigen Finanzierbarkeit 
aus der laufenden Haushaltswirtschaft ausgesondert werden und durch Finanzanlagen gedeckt sein müssen.

Rückstellung
Wirtschaftlich im Haushaltsjahr angenommener Ressourcenverbrauch, verbunden mit einer zukünftigen Zahlungsverpflichtung in 
unbekannter Höhe und / oder zu einem nicht genau bestimmbaren Zeitpunkt (z.B. Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen).

S

Schulden
Schulden sind die auf der Passivseite der Bilanz auszuweisenden Verbindlichkeiten und Rückstellungen. Der Begriff der Schulden 
kann in der Doppik weitestgehend mit dem Begriff des Fremdkapitals gleichgesetzt werden.

Schwebeposten Ein- / Auszahlungen, die veranlasst aber auf dem Bankkonto noch nicht gutgeschrieben / belastet wurden.

selbstständige 
Gebäudeteile

Gebäudeteile, die nicht in einem einheitlichen Funktions- und Nutzungszusammenhang mit dem Gebäude stehen, sind selbstständige 
Gebäudeteile und damit auch selbstständige Vermögensgegenstände. Als selbstständige Gebäudeteile gelten:
- Betriebsvorrichtungen (sie sind bewegliche Vermögensgegenstände, auch wenn sie wesentlicher Bestandteil eines Grundstückes 
sind, z.B. eine Arbeitsbühne),
- Scheinbestandteile (entstehen, wenn bewegliche Vermögensgegenstände vorübergehend in ein Gebäude eingebaut werden, z.B. eine 
Beleuchtungsanlage),
- Ladeneinbauten (z.B. Schaufensteranlagen, Gaststätteneinbauten),
- Mietereinbauten (beim Mieter zu aktivieren, wenn der Mieter die Herstellungskosten gezahlt hat, z.B. eine Rolltreppe) und
sonstige selbstständige Gebäudeteile (z.B. Einbau von Gemeinderäumen in eine Kirche).

Sonderposten

In einem Sonderposten werden Beträge in der Bilanz ausgewiesen, die die Körperschaft für einen festgelegten Verwendungszweck 
(z.B. Erstellung oder Erwerb eines Anlagegutes) von Dritten erhalten hat. Sonderposten stellen eine Besonderheit der kirchlichen 
Doppik dar und sind eine Position zwischen Eigen- und Fremdkapital. Sonderposten werden entsprechend der Abschreibung des An-
lagegutes ertragswirksam aufgelöst.

Sondervermögen
Vermögensteile im Sinne von aus dem kirchlichen Haushalt organisatorisch ausgegliederten Werken, Einrichtungen und Stiftungen 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die für die Erfüllung bestimmter Aufgaben vom Vermögen der kirchlichen Körperschaft abgeson-
dert sind. Der Rücklagen- und Darlehenfonds ist ein Sondervermögen in diesem Sinne.

Spenden
Bei Spenden handelt es sich um gebundene Mittel für ein bestimmtes Vorhaben, die zurückzuzahlen sind, wenn der Zweck nicht er-
füllt werden kann bzw. wegfällt. Spenden sind für den jeweiligen Spendenzweck zeitnah zu verbrauchen.

Stiftungen
Vermögen, das auf Dauer zur Erfüllung eines bestimmten oft gemeinnützigen oder wohltätigen Zwecks dient.
Es gibt selbstständige und unselbstständige Stiftungen.

Stundung Hinausschieben der Fälligkeit eines Anspruchs oder mehrerer Teile davon (Ratenzahlung).

U

Überschuss Der Betrag, um den im Rahmen des Jahresabschlusses die Erträge höher sind als die Aufwendungen.

unselbstständige 
Gebäudeteile

Ein Gebäudeteil ist unselbstständig, wenn er Teil des Gebäudes ist und der eigentlichen Gebäudenutzung dient. Unselbstständige 
Gebäudeteile sind auch räumlich vom Gebäude getrennt errichtete Baulichkeiten, die in einem engen Nutzungs- und Funktionszu-
sammenhang mit dem Gebäude stehen. Ohne diese Baulichkeit würde das Gebäude unvollständig erscheinen. Typische unselbststän-
dige Gebäudeteile sind: Bäder, Duschen, Heizungsanlagen, Fahrstühle, Umzäunungen oder Garagen.

Umlaufvermögen
Die Teile des Vermögens, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung zu dienen und keine Rechnungsabgren-
zungsposten sind.

V

Verbindlichkeiten
Alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Sie sind mit dem Rückzah-
lungsbetrag anzusetzen und gehören zum Fremdkapital.

Verkehrszahlen Bei den Verkehrszahlen der Konten handelt es sich um die Summe der Sollbuchungen und die Summe der Habenbuchungen.

Vermögen
Das Vermögen wird in der Bilanz dargestellt. Es gliedert sich auf der Aktivseite (Mittelverwendung) in das Anlage- und Umlaufver-
mögen, auf der Passivseite (Mittelherkunft) in das Reinvermögen, Sonderposten, Rückstellungen sowie Verbindlichkeiten.
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Vermögensgegenstand
Einzeln bewertbare und aktivierungspflichtige (materielle und immaterielle) Gegenstände und Ansprüche, die zur Erfüllung der 
kirchlichen Aufgaben eingesetzt werden können.

Vermögensgliederungs-
code

Die Vermögensgliederungscodes fassen die Bilanzkonten zu Gruppen zusammen. Sie bilden die Vermögensrechnung aufgrund eines 
vorgegebenen Schemas.

Vermögensgrundstock
ergibt sich als Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Rücklagen, Ergebnisvortrag und Bilanzergebnis, Sonderposten 
und Schulden, sowie ggf. einem Passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Vorschüsse
Auszahlungen, bei denen die Verpflichtung zur Leistung zwar feststeht, die endgültige Buchung aber noch nicht möglich ist. Sie sind 
als Forderungen zu erfassen.

Vorsichtsprinzip
Allgemeiner Bilanzierungsgrundsatz des Handelsrechts (§252 Abs.1 Satz 4 HGB). Er besagt, dass vorsichtig zu bewerten ist. Der 
Bilanzierende soll sich durch das Vorsichtsprinzip nicht reicher rechnen als er ist, sondern eher ärmer (Gläubigerschutz), vgl. Grund-
sätze ordnungsgemäßer Buchführung. Überwiegend angewandt im Bereich der Forderungen.

W

Werthaltigkeit Ausdruck finanzieller Bonität.

Z

Zahlstelle
Außenstelle der Finanzbuchhaltung der Verwaltungsstelle, um im übertragenen Umfang Einzahlungen anzunehmen und Auszah-
lungen zu leisten.

Zuschüsse Zahlungen an den oder aus dem außerkirchlichen Bereich. 

Zuweisungen Zahlungen an Dritte oder von Dritten innerhalb des kirchlichen Bereichs.
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31. Leitfaden zum Übergang von der 
Kameralistik in die Doppik

Ausgangslage:
Aufgrund der Umstellung einer IST-Buchführung 

auf eine SOLL-Buchführung können nicht alle 
Rechnungen und Beträge detailliert in beiden Bu-
chungssystemen abgebildet werden. Der Grundge-
danke dieses Leitfadens ist deshalb, eine möglichst 
große Transparenz zwischen Kameralistik und Dop-
pik zu schaffen, so dass für die beteiligten ehren- 
und hauptamtlichen Mitarbeitenden keine zu große 
Unsicherheit besteht, ob der Übergang richtig und 
vollständig vollzogen wurde.

Es sind dabei zwei Fälle zu unterscheiden, auf die 
im Folgenden eingegangen wird:

1.	 Sachverhalt doppisch sichtbar, kameral nicht 
sichtbar

	 Hierbei handelt es sich um Geschäftsvorgänge, 
die zwar noch ins kamerale Haushaltsjahr ge-
hören, aufgrund der IST-Buchführung aber erst 
im folgenden Jahr zahlungswirksam geworden 
sind.

Beispiel:
a.	 Handwerkerrechnung über die Heizungsre-

paratur am 20.12.
	 Diese Rechnung wird erst im Januar be-

zahlt, so dass in der Eröffnungsbilanz eine 
Verbindlichkeit gebucht und in der Folge 
die Zahlung ausgelöst wird. 

b.	 Zuweisung der Kommune für eine Kita für 
den Monat Dezember, die erst im Januar auf 
dem Konto eingeht

Diese Rechnung wird als offene Forderung in die 
Eröffnungsbilanz eingebucht und bei Eingang der 
Zahlung ausgeglichen.

Beide Fälle sind in der Kameralistik nicht sicht-
bar, da die Kontobewegung erst im Januar stattfin-
det. Dadurch gibt es beim kameralen Jahresergeb-
nis durch die nicht sichtbare Handwerkerrechnung 
einen höheren Überschuss und im Bereich der Kita 
einen niedrigeren Überschuss bzw. einen Verlust.

Damit beide Beträge im kameralen Jahresab-
schluss noch berücksichtigt werden können, sind 
beide Sachverhalte über Zahlweg 9 im Sachbuch 
00 zu buchen. Die Gegenbuchung zum Ausgleich 
des Zahlweges erfolgt im Sachbuch 52. Aus diesem 
Grund ist in allen Rechtsträgern eine Haushaltsstel-
le im Sachbuch 52 für die Überträge in die Doppik 
einzurichten.

Alle Buchungen in diesem Verwahrgeld sind 
gleichzeitig in die Eröffnungsbilanz zu buchen. Es 
erfolgt ein 1:1 Übertrag.

Es ist jedoch nicht notwendig, alle Sachverhalte 
auf diese Weise darzustellen. Bei Kleinstbeträgen 
und dort, wo die Abbildung im kameralen Jahresab-
schluss vernachlässigt werden kann, erfolgt nur die 
Buchung in der Doppik.

Die Darstellung in der Doppik erfolgt dann nur 
dort, wo dies zu erheblichen Abweichungen im Jah-
resabschluss führen würde bzw. wo es für die Ab-
rechnung von Teilhaushalten erforderlich ist.

2.	 Sachverhalt kameral sichtbar, doppisch nicht 
sichtbar

	 Hierbei handelt es sich um Sachverhalte, die im 
kameralen Jahresabschluss stehen, jedoch in 
der Doppik nicht übernommen werden würden 
bzw. dort nicht mehr sichtbar sind.

Beispiel:
	 In der Jugendarbeit steht ein Überschuss von 

500 Euro im kameralen Ergebnis. Eine Rück-
lage gibt es nicht, sondern der Überschuss soll 
ins nächste Haushaltsjahr übernommen wer-
den.

In der Doppik würde der Überschuss in der kame-
ralen Haushaltsstelle im positiven Kassenbestand 
untergehen. Auf der Passivseite der doppischen Bi-
lanz wird dieser Betrag in letzter Konsequenz in den 
Basiskapital gebucht.

Damit beim Übergang in die Doppik diese Über-
träge weiterhin sichtbar sind und Befürchtungen 
entgegengetreten werden kann, mit der Doppik wer-
den die Überschüsse aus einzelnen Teilbereichen 
der Rechtsträger im großen Topf vereinnahmt, wer-
den diese Überträge in der Eröffnungsbilanz auf das 
Sachkonto „Haushaltsreste“ gebucht. Im folgenden 
Jahr werden diese Haushaltsreste dann ergebnis-
wirksam in die jeweilige Kostenstelle aufgelöst.

Auch hier gilt, dass genau überlegt werden muss, 
ob es notwendig ist, dass Reste aus den kamera-
len Überschüssen nicht beim kameralen Jahresab-
schluss verteilt werden, sondern in das doppische 
Haushaltsjahr übernommen werden müssen. Diese 
Buchungen dienen nur der Hilfestellung und Trans-
parenz beim Übergang in die Doppik.

In den folgenden Jahren ist diese Methode nicht 
mehr anzuwenden. Diese Vorgehensweise gilt aus-
schließlich für den Übertrag vom kameralen Haus-
haltsjahr ins doppische.



Kirchl. Amtsbl. Hannover Nr. 4/2019

279

Hinweis:
Nach der Neufassung von § 8 des Pfarrstellenbesetzungsgesetzes (PfStBG; vgl. Seite 158 im Kirchl. Amts-
bl. Nr. 6/2010) werden Pfarrstellen seit Januar 2011 rechtsverbindlich nur noch im Internet unter

www.freie-pfarrstellen.de 

ausgeschrieben. Die ausgeschriebenen Stellen erscheinen dort zum 1. jeden Monats. 

Nachrichtlich: 
Das Kirchenamt der EKD schreibt die Wiederbesetzung der Auslandspfarrstellen in Guatemala (Mexiko), 
Paris (Frankreich) und Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) aus. Ausschreibungsunterlagen und ausführ-
liche Informationen hierzu erhalten Sie online unter www.ekd.de/auslandspfarrstellen

IV. Stellenausschreibungen
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